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§ 1 Ziel des Gesetzes 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschut-

zes die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromver-

sorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht. 

(2) Zur Erreichung des Ziels nach Absatz 1 soll der Anteil des aus erneuerbaren 

Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der Bundesre-
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publik Deutschland einschließlich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 

(Bundesgebiet) auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 gesteigert werden. 

(3) Der für die Erreichung des Ziels nach Absatz 2 erforderliche Ausbau der erneuer-

baren Energien soll stetig, kosteneffizient, umweltverträglich und netzverträglich er-

folgen. 

§ 1a Zeitliche Transformation 

(1) Nach der Vollendung des Kohleausstiegs wird die Treibhausgasneutralität der 

Stromversorgung im Bundesgebiet angestrebt. 

(2) Nach der Vollendung des Kohleausstiegs soll der weitere Ausbau der erneuerba-

ren Energien marktgetrieben erfolgen. Zu diesem Zweck 

1. legt dieses Gesetz keine Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für die 

Zeit nach der Vollendung des Kohleausstiegs fest und 

2. sollen Zahlungen an Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt 

wird und die nach der Vollendung des Kohleausstiegs in Betrieb genommen 

werden, auf ein Niveau begrenzt werden, das keine Förderung darstellt. 

Weitere Zahlungen sollen insbesondere aufgrund der erwarteten Entwicklung im Eu-

ropäischen Emissionshandelssystem und aufgrund des dadurch ermöglichten markt-

getriebenen weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien nicht erfolgen. 

(3) Die Bundesregierung evaluiert fortlaufend die Entwicklung des marktgetriebenen 

Ausbaus der erneuerbaren Energien und bewertet diese Entwicklung vor dem Hin-

tergrund der Ausbauziele. Sie legt rechtzeitig, spätestens bis zum 31. März 2024 ei-

nen Vorschlag vor, wie die Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien 

nach der Vollendung des Kohleausstiegs erfolgen soll.  

§ 2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien 

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 

liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesund-

heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgas-

neutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 

durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht ge-

genüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden. 
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§ 3 Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind 

1. „Anlage“ jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Ener-

gien oder aus Grubengas, wobei im Fall von Solaranlagen jedes Modul eine 

eigenständige Anlage ist; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die zwi-

schengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien 

oder Grubengas stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln, 

2. „Anlagenbetreiber“, wer unabhängig vom Eigentum die Anlage für die Erzeu-

gung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas nutzt, 

3. „anzulegender Wert“ der Wert, den die Bundesnetzagentur für Elektrizität, 

Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) im 

Rahmen einer Ausschreibung nach § 22 in Verbindung mit den §§ 28 bis 39q 

ermittelt oder der durch die §§ 40 bis 49 gesetzlich bestimmt ist und der die 

Grundlage für die Berechnung der Marktprämie, der Einspeisevergütung  

oder des Mieterstromzuschlags ist, 

3a. „ausgeförderte Anlagen“ Anlagen, die keine Windenergieanlagen an Land 

sind, eine installierte Leistung von bis zu 100 Kiloowatt haben und vor dem 1. 

Januar 2021 in Betrieb genommen worden sind und bei denen der ursprüng-

liche Anspruch auf Zahlung nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beendet ist; mehrere ausgeförderte An-

lagen sind zur Bestimmung der Größe nach den Bestimmungen dieses Ge-

setzes zu ausgeförderten Anlagen als eine Anlage anzusehen, wenn sie 

nach der für sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs auf Zahlung als eine Anlage gal-

ten, 

4. „Ausschreibung“ ein transparentes, diskriminierungsfreies und wettbewerbli-

ches Verfahren zur Bestimmung des Anspruchsberechtigten und des anzu-

legenden Werts, 

5. „Ausschreibungsvolumen“ die Summe der zu installierenden Leistung, für die 

der Anspruch auf Zahlung einer Marktprämie zu einem Gebotstermin ausge-

schrieben wird, 

6. „Bemessungsleistung“ der Quotient aus der Summe der in dem jeweiligen 

Kalenderjahr erzeugten Kilowattstunden und der Summe der vollen Zeitstun-
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den des jeweiligen Kalenderjahres abzüglich der vollen Stunden vor der 

erstmaligen Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Gru-

bengas durch eine Anlage und nach endgültiger Stilllegung dieser Anlage, 

7. „benachteiligtes Gebiet“ ein Gebiet im Sinn 

a) der Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betreffend das 

Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Ge-

biete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Deutschland) (ABl. L 273 

vom 24.9.1986, S. 1), die zuletzt durch die Entscheidung 97/172/EG 

(ABl. L 72 vom 13.3.1997, S. 1) geändert worden ist, oder 

b) des Artikels 32 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung 

der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhe-

bung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 

S. 487) in der Fassung, die zuletzt durch die Delegierte Verordnung 

(EU) 2021/1017 vom 15. April 2021 (ABl. L 224 vom 24.6.2021, S. 1) 

geändert worden ist, 

8. „bezuschlagtes Gebot“ ein Gebot, für das ein Zuschlag erteilt worden ist, 

9. „Bilanzkreis“ ein Bilanzkreis nach § 3 Nummer 10d des Energiewirtschafts-

gesetzes, 

10. „Bilanzkreisvertrag“ ein Vertrag nach § 26 Absatz 1 der Stromnetzzu-

gangsverordnung, 

11. „Biogas“ jedes Gas, das durch anaerobe Vergärung von Biomasse gewon-

nen wird, 

12. „Biomasseanlage“ jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus Biomasse, 

13. „Biomethan“ jedes Biogas oder sonstige gasförmige Biomasse, das oder die 

aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist worden ist, 

14. (weggefallen), 

15. „Bürgerenergiegesellschaft“ jede Genossenschaft oder sonstige Gesell-

schaft, 

a) die aus mindestens 50 natürlichen Personen als stimmberechtigten Mit-

gliedern oder stimmberechtigten Anteilseignern besteht, 
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b) bei der mindestens 75 Prozent der Stimmrechte bei natürlichen Perso-

nen liegen, die in einem Postleitzahlengebiet, das sich ganz oder tei l-

weise im Umkreis von 50 Kilometern um die geplante Anlage befindet, 

nach dem Bundesmeldegesetz mit einer Wohnung gemeldet sind, wo-

bei der Abstand im Fall von Solaranlagen vom äußeren Rand der jewei-

ligen Anlage und im Fall von Windenergieanlagen von der Turmmitte 

der jeweiligen Anlage gemessen wird, 

c) bei der die Stimmrechte, die nicht bei natürlichen Personen liegen, aus-

schließlich bei Kleinstunternehmen, kleinen oder mittleren Unternehmen 

nach der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 

betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 

mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) oder bei 

kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren rechtsfähigen Zu-

sammenschlüssen liegen, und 

d) bei der kein Mitglied oder Anteilseigner der Gesellschaft mehr als 10 

Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft hält, 

 wobei mit den Stimmrechten nach Buchstabe b in der Regel auch eine ent-

sprechende tatsächliche Möglichkeit der Einflussnahme auf die Gesellschaft 

und der Mitwirkung an Entscheidungen der Gesellschafterversammlung ver-

bunden sein muss, es beim Zusammenschluss von mehreren juristischen 

Personen oder Personengesellschaften zu einer Gesellschaft ausreicht, 

wenn jedes der Mitglieder der Gesellschaft die Voraussetzungen nach den 

Buchstaben a bis d erfüllt und es bei einer Gesellschaft, an der eine andere 

Gesellschaft 100 Prozent der Stimmrechte hält, ausreicht, wenn die letztere 

die Voraussetzungen nach den Buchstaben a bis d erfüllt, 

15a. „dazugehörige Nebenanlage“ eine Nebenanlage, die der Errichtung oder 

dem Betrieb einer Anlage dient, einschließlich elektrischer Leitungen, Steue-

rungs- und Kommunikationsleitungen, Montage- und Kranstellflächen, Zuwe-

gungen, Transformator- und Übergabestationen, wobei Anlagen jenseits der 

Übergabestation, einschließlich des Umspannwerks, nicht erfasst sind, 

16. „Direktvermarktung“ die Veräußerung von Strom aus erneuerbaren Energien 

oder aus Grubengas an Dritte, es sei denn, der Strom wird in unmittelbarer 
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räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht und nicht durch ein Netz durchgelei-

tet, 

17. „Direktvermarktungsunternehmer“, wer von dem Anlagenbetreiber mit der D i-

rektvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas 

beauftragt ist oder Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas 

kaufmännisch abnimmt, ohne insoweit Letztverbraucher dieses Stroms oder 

Netzbetreiber zu sein, 

18. (weggefallen), 

19. (weggefallen), 

20. (weggefallen), 

21. „erneuerbare Energien“ 

a) Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und 

Strömungsenergie, 

b) Windenergie, 

c) solare Strahlungsenergie, 

d) Geothermie, 

e) Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas 

und Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen 

aus Haushalten und Industrie, 

21a. „Flugwindenergieanlage an Land“ jede Windenergieanlage an Land, die 

Strom aus Windenergie mittels unbemannter Flugkörper erzeugt, die über 

Seile oder Leinen mit einer stationären Bodenstation verbunden sind, 

22. „Freiflächenanlage“ jede Solaranlage, die nicht auf, an oder in einem Gebäu-

de oder einer sonstigen baulichen Anlage angebracht ist, die vorrangig zu 

anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-

gie errichtet worden ist, 

23. „Gebäude“ jede selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlage, die von 

Menschen betreten werden kann und vorrangig dazu bestimmt ist, dem 

Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen, 

24. „Gebotsmenge“ die zu installierende Leistung in Kilowatt, für die der Bieter 

ein Gebot abgegeben hat, 
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25. „Gebotstermin“ der Kalendertag, an dem die Frist für die Abgabe von Gebo-

ten für eine Ausschreibung abläuft, 

26. „Gebotswert“ der anzulegende Wert, den der Bieter in seinem Gebot ange-

geben hat, 

27. „Generator“ jede technische Einrichtung, die mechanische, chemische, ther-

mische oder elektromagnetische Energie direkt in elektrische Energie um-

wandelt, 

27a. „Grüner Wasserstoff“ Wasserstoff, der nach Maßgabe der Verordnung nach 

§ 93 elektrochemisch durch den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren 

Energien hergestellt wird, wobei der Wasserstoff zur Speicherung oder zum 

Transport auch in anderen Energieträgern chemisch oder physikalisch ge-

speichert werden kann, 

28. „Gülle“ jeder Stoff, der Gülle ist im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hy-

gienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 

Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 

(Verordnung über tierische Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 

1), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1385/2013 (ABl. L 354 vom 

28.12.2013, S. 86) geändert worden ist, 

29. „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches Dokument, das ausschließlich dazu 

dient, gegenüber einem Letztverbraucher im Rahmen der Stromkennzeich-

nung nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nach-

zuweisen, dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge des 

Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde, 

29a. „hocheffiziente KWK-Anlage“ eine KWK-Anlage, die den Vorgaben der Richt-

linie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Ok-

tober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG 

und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 

2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtli-

nie (EU) 2019/944 (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125) geändert worden ist, 

in der jeweils geltenden Fassung entspricht, 

30. „Inbetriebnahme“ die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage ausschließlich 

mit erneuerbaren Energien oder Grubengas nach Herstellung der techni-
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schen Betriebsbereitschaft der Anlage; die technische Betriebsbereitschaft 

setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vor-

gesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom 

erforderlichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder 

sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetrieb-

nahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, 

31. „installierte Leistung“ die elektrische Wirkleistung, die eine Anlage bei be-

stimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet 

kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann, 

32. „KWK-Anlage“ jede KWK-Anlage im Sinn von § 2 Nummer 14 des Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetzes, 

33. „Letztverbraucher“ jede natürliche oder juristische Person, die Strom ver-

braucht, 

34. „Marktwert“ der für die Berechnung der Höhe der Marktprämie für den Strom 

aus einer Anlage nach Anlage 1 Nummer 2 maßgebliche Wert: 

a) der energieträgerspezifische Marktwert von Strom aus erneuerbaren 

Energien oder aus Grubengas, der sich nach Anlage 1 Nummer 3 aus 

dem tatsächlichen Monatsmittelwert des Spotmarktpreises bezogen auf 

einen Kalendermonat ergibt (Monatsmarktwert), oder 

b) der energieträgerspezifische Marktwert von Strom aus erneuerbaren 

Energien oder aus Grubengas, der sich nach Anlage 1 Nummer 4 aus 

dem tatsächlichen Jahresmittelwert des Spotmarktpreises bezogen auf 

ein Kalenderjahr ergibt (Jahresmarktwert), 

soweit der Marktwert maßgeblich ist für Strom, der in einer Veräußerungs-

form einer Einspeisevergütung veräußert wird, ist „Marktwert“ der Wert, der 

maßgeblich wäre, wenn dieser Strom direkt vermarktet würde, 

34a. „Moorboden“ jeder Boden, der die Voraussetzungen des § 11 Absatz 2 der 

GAP-Konditionalitäten-Verordnung erfüllt und der Erstellung der Gebietsku-

lisse nach § 11 Absatz 3 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung zugrunde 

gelegt werden kann, 
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34b. „naturschutzrelevante Ackerflächen“ Flächen, die landwirtschaftlich genutzt 

werden und mindestens einen hohen Biotopwert im Sinn des § 5 Absatz 2 

Nummer 4 der Bundeskompensationsverordnung aufweisen, 

35. „Netz“ die Gesamtheit der miteinander verbundenen technischen Einrichtun-

gen zur Abnahme, Übertragung und Verteilung von Elektrizität für die allge-

meine Versorgung, 

36. „Netzbetreiber“ jeder Betreiber eines Netzes für die allgemeine Versorgung 

mit Elektrizität, unabhängig von der Spannungsebene, 

37. „Pilotwindenergieanlagen an Land“ 

a) die jeweils ersten zwei als Pilotwindenergieanlagen an Land an das 

Register gemeldeten Windenergieanlagen eines Typs an Land, die 

nachweislich 

aa) wesentliche technische Weiterentwicklungen oder Neuerungen 

insbesondere bei der Generatorleistung, dem Rotordurchmesser, 

der Nabenhöhe, dem Turmtypen oder der Gründungsstruktur auf-

weisen und 

cc) einer Typenprüfung oder einer Einheitenzertifizierung bedürfen, 

die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht erteilt ist und 

erst nach der Inbetriebnahme einer Anlage erteilt werden kann, 

oder 

b) die als Pilotwindenergieanlagen an Land an das Register gemeldeten 

Windenergieanlagen an Land, 

aa) die vorwiegend zu Zwecken der Forschung und Entwicklung er-

richtet werden und 

bb) mit denen eine wesentliche, weit über den Stand der Technik hin-

ausgehende Innovation erprobt wird; die Innovation kann insbe-

sondere die Generatorleistung, den Rotordurchmesser, die Na-

benhöhe, den Turmtypen, die Gründungsstruktur oder die Be-

triebsführung der Anlage betreffen, 

38. „Regionalnachweis“ ein elektronisches Dokument, das ausschließlich dazu 

dient, im Rahmen der Stromkennzeichnung nach § 42 des Energiewirt-

schaftsgesetzes gegenüber einem Letztverbraucher die regionale Herkunft 
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eines bestimmten Anteils oder einer bestimmten Menge des verbrauchten 

Stroms aus erneuerbaren Energien nachzuweisen, 

39. „Register“ das Marktstammdatenregister nach § 111e des Energiewirt-

schaftsgesetzes, 

40. (weggefallen), 

41. „Solaranlage“ jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-

energie, 

41a. „Solaranlage des ersten Segments“ jede Freiflächenanlage und jede Solar-

anlage auf, an oder in einer baulichen Anlage, die weder Gebäude noch 

Lärmschutzwand ist, 

41b. „Solaranlage des zweiten Segments“ jede Solaranlage auf, an oder in einem 

Gebäude oder einer Lärmschutzwand, 

42. „Speichergas“ jedes Gas, das keine erneuerbare Energie ist, aber zum 

Zweck der Zwischenspeicherung von Strom aus erneuerbaren Energien aus-

schließlich unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, 

42a. „Spotmarktpreis“ der Strompreis in Cent pro Kilowattstunde, der sich in der 

Preiszone für Deutschland aus der Kopplung der Orderbücher aller Strom-

börsen in der vortägigen Auktion von Stromstundenkontrakten ergibt; wenn 

die Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen nicht oder nur teilweise er-

folgt, ist für die Dauer der unvollständigen Kopplung der Durchschnittspreis 

aller Strombörsen gewichtet nach dem jeweiligen Handelsvolumen zugrunde 

zu legen, 

43. „Steckersolargerät“ ein Gerät, das aus einer Solaranlage oder aus mehreren 

Solaranlagen, einem Wechselrichter, einer Anschlussleitung und einem Ste-

cker zur Verbindung mit dem Endstromkreis eines Letztverbrauchers besteht, 

43a. „Strombörse“ eine Börse, an der für die Preiszone für Deutschland Strom-

produkte gehandelt werden können, 

43b. (weggefallen), 

43c. „Südregion“ das Gebiet, das die Gebietskörperschaften umfasst, die in Anla-

ge 5 aufgeführt sind, 
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44. „Übertragungsnetzbetreiber“ der regelverantwortliche Netzbetreiber von 

Hoch- und Höchstspannungsnetzen, die der überregionalen Übertragung von 

Elektrizität zu anderen Netzen dienen, 

45. (weggefallen), 

46. „Umweltgutachter“ jede Person oder Organisation, die nach dem Umweltau-

ditgesetz in der jeweils geltenden Fassung als Umweltgutachter oder Um-

weltgutachterorganisation tätig werden darf, 

46a. „unentgeltliche Abnahme“ die Veräußerungsform der Einspeisevergütung in 

der Variante nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 

47. „Unternehmen in Schwierigkeiten“ ein Unternehmen in Schwierigkeiten im 

Sinn der Mitteilung der Kommission - Leitlinien für staatliche Beihilfen zur 

Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkei-

ten (ABl. C 249 vom 31.7.2014, S. 1), 

48. „Windenergieanlage an Land“ jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus 

Windenergie, die keine Windenergieanlage auf See ist, 

49. „Windenergieanlage auf See“ jede Anlage im Sinn von § 3 Nummer 11 des 

Windenergie-auf-See-Gesetzes, 

50. „Wohngebäude“ jedes Gebäude, das nach seiner Zweckbestimmung über-

wiegend dem Wohnen dient, einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen 

sowie ähnlichen Einrichtungen, 

50a. „Zuschlag“ der Verwaltungsakt, mit dem die Bundesnetzagentur ein Gebot in 

einem Ausschreibungsverfahren bezuschlagt, 

51. „Zuschlagswert“ der anzulegende Wert, zu dem ein Zuschlag in einer Aus-

schreibung erteilt wird; er entspricht dem Gebotswert, soweit sich aus den 

nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

§ 4 Ausbaupfad 

Die Ziele nach § 1 sollen erreicht werden durch 

1. eine Steigerung der installierten Leistung von Windenergieanlagen an Land 

auf 

a) 69 Gigawatt im Jahr 2024, 

b) 84 Gigawatt im Jahr 2026, 
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c) 99 Gigawatt im Jahr 2028, 

d) 115 Gigawatt im Jahr 2030, 

e) 157 Gigawatt im Jahr 2035 und 

f) 160 Gigawatt im Jahr 2040 

sowie den Erhalt dieser installierten Leistung nach dem Jahr 2040, 

2. eine Steigerung der installierten Leistung von Windenergieanlagen auf See 

nach Maßgabe des Windenergie-auf-See-Gesetzes, 

3. eine Steigerung der installierten Leistung von Solaranlagen auf 

a) 88 Gigawatt im Jahr 2024, 

b) 128 Gigawatt im Jahr 2026, 

c) 172 Gigawatt im Jahr 2028, 

d) 215 Gigawatt im Jahr 2030, 

e) 309 Gigawatt im Jahr 2035 und 

f) 400 Gigawatt im Jahr 2040 

sowie den Erhalt dieser Leistung nach dem Jahr 2040 und 

4. eine installierte Leistung von Biomasseanlagen von 8 400 Megawatt im Jahr 

2030. 

Dabei soll für die Steigerung der installierten Leistung nach Satz 1 Nummer 3 ein 

Zubau von Solaranlagen auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand 

mindestens im Umfang des Zubaus von Freiflächenanlagen und Solaranlagen auf, 

an oder in einer baulichen Anlage, die weder Gebäude noch Lärmschutzwand ist, 

angestrebt werden. 

§ 4a Strommengenpfad 

Um überprüfen zu können, ob die erneuerbaren Energien in der für die Erreichung 

des Ziels nach § 1 Absatz 2 erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden, wer-

den folgende Zwischenziele als Richtwerte für die Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien festgelegt: 

1. 287 Terawattstunden im Jahr 2023, 

2. 310 Terawattstunden im Jahr 2024, 

3. 346 Terawattstunden im Jahr 2025, 
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4. 388 Terawattstunden im Jahr 2026, 

5. 433 Terawattstunden im Jahr 2027, 

6. 479 Terawattstunden im Jahr 2028, 

7. 533 Terawattstunden im Jahr 2029 und 

8. 600 Terawattstunden im Jahr 2030. 

§ 5 Ausbau im In- und Ausland 

(1) Soweit sich dieses Gesetz auf Anlagen bezieht, ist es anzuwenden, wenn und 

soweit die Erzeugung des Stroms im Bundesgebiet erfolgt. 

(2) Soweit die Zahlungen für Strom aus erneuerbaren Energien durch Ausschreibun-

gen ermittelt werden, sollen auch Gebote für Anlagen im Staatsgebiet eines anderen 

Mitgliedstaates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union im 

Umfang von 20 Prozent der gesamten jährlich zu installierenden Leistung an Anlagen 

bezuschlagt werden können. Der Umfang nach Satz 1 kann in dem Maß überschri t-

ten werden, in dem Gebote für Windenenergieanlagen auf See bezuschlagt werden 

sollen. Zu dem Zweck nach Satz 1 können die Ausschreibungen 

1. gemeinsam mit einem anderen Mitgliedstaat oder mehreren anderen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union durchgeführt werden oder 

2. für Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaates oder mehrerer 

anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union geöffnet werden. 

Näheres zu den Ausschreibungsverfahren kann in einer Rechtsverordnung nach 

§ 88a geregelt werden. 

(3) Ausschreibungen nach Absatz 2 Satz 3 sind nur zulässig, wenn 

1. sie mit den beteiligten Mitgliedstaaten der Europäischen Union völkerrecht-

lich vereinbart worden sind und diese völkerrechtliche Vereinbarung Instru-

mente der Kooperationsmaßnahmen im Sinn der Artikel 5, 8 bis 10 oder 13 

der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 11. 

Dezember 2018 (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, zuletzt berichtigt durch 

ABl. L 311 vom 25.9.2020, S. 11), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 

2019/807 (ABl. L 133 vom 21.5.2019, S. 1) vervollständigt worden ist, zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen nutzt und 
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2. der Strom physikalisch importiert wird oder einen vergleichbaren Effekt auf 

den deutschen Strommarkt hat. 

(4) Durch die völkerrechtliche Vereinbarung nach Absatz 3 Nummer 1 kann dieses 

Gesetz aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88a abweichend von Absatz 1 

1. ganz oder teilweise als anwendbar erklärt werden für Anlagen, die außerhalb 

des Bundesgebiets errichtet werden, oder 

2. als nicht anwendbar erklärt werden für Anlagen, die innerhalb des Bundes-

gebiets errichtet werden. 

Ohne eine entsprechende völkerrechtliche Vereinbarung dürfen weder Anlagen au-

ßerhalb des Bundesgebiets Zahlungen nach diesem Gesetz erhalten noch Anlagen 

im Bundesgebiet Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen Mitgliedstaats 

der Europäischen Union erhalten. 

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom 

werden angerechnet auf 

1. das Ziel nach § 1 Absatz 2, 

2. den nationalen Beitrag zum Gesamtziel der Europäischen Union im Jahr 

2030 nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen vom 11. Dezember 2018 und 

3. den nationalen Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoend-

energieverbrauch nach Artikel 32 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1999 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über 

das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 

98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 

2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 

2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verord-

nung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 

328 vom 21.12.2018, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/1119 

(ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1) geändert worden ist. 

Satz 1 ist jedoch auf die in Absatz 2 genannten Anlagen nur nach Maßgabe der völ-

kerrechtlichen Vereinbarung anzuwenden. Auf die in Absatz 1 genannten Anlagen ist 
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er nicht anzuwenden, soweit die Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union geleistet werden und eine völkerrechtliche 

Vereinbarung eine Anrechnung auf die Ziele dieses Mitgliedstaates regelt. Die in Ab-

satz 2 genannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom sowie die in Absatz 1 

genannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom, soweit für diese in Absatz 1 ge-

nannten Anlagen Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen Mitgliedstaates 

der Europäischen Union geleistet werden und eine völkerrechtliche Vereinbarung 

eine Anrechnung auf die Ziele dieses Mitgliedstaates regelt, werden weder auf den 

Ausbaupfad nach § 4 noch auf den Strommengenpfad nach § 4a angerechnet. 

(5a) Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaates oder mehrerer anderer 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der in ihnen erzeugte Strom aus erneu-

erbaren Energien, für den keine Zahlungen durch Ausschreibungen nach Absatz 2 

Satz 1 ermittelt werden, werden auf Grundlage und nach Maßgabe einer völkerrecht-

lichen Vereinbarung im Sinn des Absatzes 3 Nummer 1 auf das Ziel, den Beitrag und 

den Anteil nach Absatz 5 Satz 1 angerechnet, wenn Strom aus der Anlage physika-

lisch importiert wird oder einen vergleichbaren Effekt auf den deutschen Strommarkt 

hat. Durch die völkerrechtliche Vereinbarung kann dieses Gesetz abweichend von 

Absatz 1 ganz oder teilweise für Anlagen nach Satz 1 als anwendbar erklärt werden. 

(6) Anlagen im Bundesgebiet dürfen nur in einem Umfang von bis zu 20 Prozent der 

jährlich in Deutschland zu installierenden Leistung und unter Einhaltung der Anforde-

rungen nach Absatz 3 auf die Ziele eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 

Union angerechnet werden. Für Windenenergieanlagen auf See ist Absatz 2 Satz 2 

entsprechend anzuwenden. 

§ 6 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau 

(1) Anlagenbetreiber sollen Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen 

sind, finanziell beteiligen. Zu diesem Zweck dürfen folgende Anlagenbetreiber den 

Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, Beträge durch einsei-

tige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten: 

1. Betreiber von Windenergieanlagen an Land nach Maßgabe von Absatz 2 und 

2. Betreiber von Freiflächenanlagen nach Maßgabe von Absatz 3. 

(2) Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von 

insgesamt 0,2.Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge 

und für die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 angeboten werden, 
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wenn die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 1000 Kilowatt hat. Als betrof-

fen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb 

eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2 500 Metern um die 

Turmmitte der Windenergieanlage befindet. Befinden sich in diesem Umkreis Gebie-

te, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemeindefreie Gebiete), gilt für diese Gebie-

te der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Sind mehrere 

Gemeinden oder Landkreise betroffen, müssen die Anlagenbetreiber, wenn sie sich 

für Zahlungen nach Absatz 1 entscheiden, allen betroffenen Gemeinden oder Land-

kreisen eine Zahlung anbieten. Im Falle des Satzes 4 ist die Höhe der angebotenen 

Zahlung pro Gemeinde oder Landkreis anhand des Anteils ihres jeweiligen Gemein-

degebiets oder des jeweiligen gemeindefreien Gebiets an der Fläche des Umkreises 

der Anlage im Bundesgebiet aufzuteilen, so dass insgesamt höchstens der Betrag 

nach Satz 1 angeboten wird. Lehnen eine oder mehrere Gemeinden oder Landkreise 

eine Zahlung ab, kann der auf die ablehnenden Gemeinden oder Landkreise entfal-

lende Betrag auf die Gemeinden oder Landkreise verteilt werden, die einer Zahlung 

zugestimmt haben. Im Fall des Satzes 6 erfolgt die Aufteilung des Betrags auf die 

Gemeinden oder Landkreise, die einer Zahlung zugestimmt haben, anhand des Ver-

hältnisses der Anteile der Gemeindegebiete oder gemeindefreien Gebiete an der 

Gesamtfläche des Umkreises im Bundesgebiet zueinander. 

(3) Bei Freiflächenanlagen dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insge-

samt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge ange-

boten werden. Als betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die 

Freiflächenanlagen befinden. Befinden sich die Freiflächenanlagen auf gemeinde-

freien Gebieten, gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige 

Landkreis als betroffen. Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 bis 7 entsprechend anzuwen-

den. 

(4) Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesem Paragrafen bedürfen der 

schriftlichen oder der elektronischen Form und dürfen bereits geschlossen werden 

1. vor der Genehmigung der Windenergieanlage nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz oder 

2. vor der Genehmigung der Freiflächenanlage, jedoch nicht vor dem Beschluss 

des Bebauungsplans für die Fläche zur Errichtung der Anlage, wenn vor Er-

teilung der für die Anlage erforderlichen Genehmigung ein Bebauungsplan 
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zur Herstellung der bauplanungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit be-

schlossen wird. 

Bei Freiflächenanlagen dürfen die betroffenen Kommunen den Abschluss der Ver-

einbarungen davon abhängig machen, dass der Betreiber ein Konzept, das fach-

lichen Kriterien für die naturschutzverträgliche Gestaltung von Freiflächenanlagen 

entspricht, vorgelegt oder nachgewiesen hat, dass die Umsetzung dieser Kriterien 

nicht möglich ist. Die Vereinbarungen gelten nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 bis 

334 des Strafgesetzbuchs. Satz 3 ist auch für Angebote zum Abschluss einer sol-

chen Vereinbarung und für die darauf beruhenden Zuwendungen anzuwenden. 

(5) Für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach 

Nummer 7.2 der Anlage 2, für die Betreiber von Windenergieanlagen an Land oder 

Freiflächenanlagen eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf 

Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen ha-

ben und für die sie Zahlungen nach diesem Paragrafen an die Gemeinden oder 

Landkreise geleistet haben, können sie die Erstattung dieses im Vorjahr an die Ge-

meinden oder Landkreise geleisteten Betrages im Rahmen der Endabrechnung vom 

Netzbetreiber verlangen. 

§ 7 Gesetzliches Schuldverhältnis 

(1) Netzbetreiber dürfen die Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Gesetz nicht vom 

Abschluss eines Vertrages abhängig machen. 

(2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichende vertragliche Regelungen 

1. müssen klar und verständlich sein, 

2. dürfen keinen Vertragspartner unangemessen benachteiligen, 

3. dürfen nicht zu höheren als im Teil 3 vorgesehenen Zahlungen führen und 

4. müssen mit dem wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, 

von der abgewichen wird, vereinbar sein. 

Teil 2 Anschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung 

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 8 Anschluss 

(1) Netzbetreiber müssen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 

Energien und aus Grubengas unverzüglich vorrangig an der Stelle an ihr Netz an-
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schließen, die im Hinblick auf die Spannungsebene geeignet ist und die in der Luftli-

nie kürzeste Entfernung zum Standort der Anlage aufweist, wenn nicht dieses oder 

ein anderes Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt 

aufweist; bei der Prüfung des wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkts sind die 

unmittelbar durch den Netzanschluss entstehenden Kosten zu berücksichtigen. Bei 

einer oder mehreren Anlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt höchs-

tens 30 Kilowatt, die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzan-

schluss befinden, gilt der Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem Netz als 

günstigster Verknüpfungspunkt. 

(2) Anlagenbetreiber dürfen einen anderen Verknüpfungspunkt dieses oder eines 

anderen im Hinblick auf die Spannungsebene geeigneten Netzes wählen, es sei 

denn, die daraus resultierenden Mehrkosten des Netzbetreibers sind nicht unerheb-

lich. 

(3) Der Netzbetreiber darf abweichend von den Absätzen 1 und 2 der Anlage einen 

anderen Verknüpfungspunkt zuweisen, es sei denn, die Abnahme des Stroms aus 

der betroffenen Anlage nach § 11 Absatz 1 wäre an diesem Verknüpfungspunkt nicht 

sichergestellt. 

(4) Die Pflicht zum Netzanschluss besteht auch dann, wenn die Abnahme des 

Stroms erst durch die Optimierung, die Verstärkung oder den Ausbau des Netzes 

nach § 12 möglich wird. 

(5) Netzbetreiber müssen Anschlussbegehrenden nach Eingang eines Netzan-

schlussbegehrens, einschließlich eines Begehrens auf Änderung oder Erweiterung 

einer Anlage zur Erhöhung der installierten Leistung, unverzüglich einen genauen 

Zeitplan für die Bearbeitung des Netzanschlussbegehrens übermitteln. In diesem 

Zeitplan ist anzugeben, 

1. in welchen Arbeitsschritten das Netzanschlussbegehren bearbeitet wird und 

2. welche weiteren Informationen die Anschlussbegehrenden aus ihrem Ver-

antwortungsbereich den Netzbetreibern übermitteln müssen, damit die Netz-

betreiber ihre Pflichten nach diesem Paragrafen erfüllen oder ihre Planungen 

nach § 12 durchführen können. 

Übermitteln Netzbetreiber Anschlussbegehrenden im Fall von Anlagen nach Absatz 1 

Satz 2 den Zeitplan nach Satz 1 nicht innerhalb von einem Monat nach Eingang des 

Netzanschlussbegehrens, können die Anlagen unter Einhaltung der für die Ausfüh-

rung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen angeschlossen werden. Zur 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

25 

Bestimmung der Größe der Anlagen und des günstigsten Netzverknüpfungspunktes 

ist Absatz 1 Satz 2 entsprechend anzuwenden. 

(5a) Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten 

Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von ins-

gesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrau-

chers betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden, kön-

nen unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen 

Regelungen angeschlossen werden. Registrierungspflichten nach der Marktstamm-

datenregisterverordnung bleiben unberührt; zusätzliche gegenüber dem Netzbetrei-

ber abzugebende Meldungen von Anlagen nach Satz 1 können nicht verlangt wer-

den. 

(6) Netzbetreiber müssen Anschlussbegehrenden nach Eingang der erforderlichen 

Informationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von acht Wochen mit dem 

Ergebnis ihrer Netzverträglichkeitsprüfung, Folgendes übermitteln: 

1. einen Zeitplan für die unverzügliche Herstellung des Netzanschlusses mit al-

len erforderlichen Arbeitsschritten, 

2. alle Informationen, die Anschlussbegehrenden für die Prüfung des Verknüp-

fungspunktes benötigen, sowie auf Antrag die für eine Netzverträglichkeits-

prüfung erforderlichen Netzdaten, 

3. die Information, ob bei der Herstellung des Netzanschlusses der Anlage die 

Anwesenheit des Netzbetreibers erforderlich ist; wenn der Netzbetreiber die 

Anwesenheit im Fall von Anlagen nach Absatz 1 Satz 2 ausnahmsweise für 

erforderlich hält, ist dies einfach und verständlich anhand des Einzelfalls zu 

begründen, 

4. einen nachvollziehbaren und detaillierten Voranschlag der Kosten, die den 

Anlagenbetreibern durch den Netzanschluss entstehen; dieser Kostenvoran-

schlag umfasst nur die Kosten, die durch die technische Herstellung des 

Netzanschlusses entstehen, und insbesondere nicht die Kosten für die Ge-

stattung der Nutzung fremder Grundstücke für die Verlegung der Netzan-

schlussleitung, 

5. die zur Erfüllung der Pflichten nach § 9 Absatz 1 bis 2 erforderlichen Informa-

tionen. 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

26 

Wenn Netzbetreiber Anschlussbegehrenden im Fall von Anlagen nach Absatz 1 Satz 

2 die Information nach Satz 1 Nummer 3 nicht fristgerecht übermitteln, können die 

Anlagen unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maß-

geblichen Regelungen auch ohne die Anwesenheit des Netzbetreibers angeschlos-

sen werden. Übermitteln Netzbetreiber Anschlussbegehrenden im Fall von Anlagen 

nach Absatz 1 Satz 2 nicht innerhalb der Frist nach Satz 1 die Information, dass der 

bereits bestehende Netzanschluss technisch noch nicht als Verknüpfungspunkt ge-

eignet ist, so können die Anlagen unter Einhaltung der für die Ausführung eines 

Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen an dem bestehenden Verknüpfungs-

punkt des Grundstücks nach Absatz 1 Satz 2 angeschlossen werden. Das Recht der 

Anlagenbetreiber nach § 10 Absatz 1 bleibt auch dann unberührt, wenn der Netzbe-

treiber den Kostenvoranschlag nach Satz 1 Nummer 4 übermittelt hat. 

(6a) Für eine Solaranlage oder mehrere Solaranlagen mit einer installierten Leistung 

von insgesamt über 30 Kilowatt bis insgesamt höchstens 100 Kilowatt ist Absatz 6 

Satz 3 entsprechend anzuwenden, wenn sich die Solaranlagen auf einem Grund-

stück mit bereits bestehendem Netzanschluss befinden und die insgesamt installierte 

Leistung an diesem Verknüpfungspunkt die Kapazität des bestehenden Netzan-

schlusses nicht übersteigt. In diesem Fall gilt der Verknüpfungspunkt des Grund-

stücks mit dem Netz als günstigster Verknüpfungspunkt. 

(7) Abweichend von Absatz 5 sowie Absatz 6 Satz 1 sind für Netzanschlussbegeh-

ren, einschließlich Begehren auf Änderung oder Erweiterung der Anlagen zur Erhö-

hung der insgesamt installierten Leistung bis zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten 

Schwellenwert, nach Absatz 1 Satz 2 ab dem 1. Januar 2025 die Sätze 2 bis 6 an-

zuwenden. Netzbetreiber müssen auf ihrer Internetseite insbesondere die folgenden 

allgemeinen Informationen zur Verfügung stellen: 

1. die Information, in welchen Arbeitsschritten ein Netzanschlussbegehren be-

arbeitet wird, 

2. die Angabe, welche Informationen die Anschlussbegehrenden aus ihrem 

Verantwortungsbereich dem Netzbetreiber für ein Netzanschlussbegehren 

übermitteln müssen, damit der Netzbetreiber seine Pflichten nach diesem 

Paragrafen erfüllen oder seine Planung nach § 12 durchführen kann, 

3. die Kosten, die Anlagenbetreibern durch einen Netzanschluss entstehen, und 
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4. die Informationen über die zur Erfüllung der Pflichten nach § 9 Absatz 1 bis 2 

notwendige Ausstattung. 

Netzbetreiber müssen ein Webportal zur Verfügung stellen, über das das Netzan-

schlussbegehren nach Satz 1 gestellt und die Informationen nach Satz 2 Nummer 2 

übermittelt werden können. Netzbetreiber müssen Anschlussbegehrenden nach Ein-

gang des Anschlussbegehrens unverzüglich, spätestens innerhalb von einem Monat, 

mit dem Ergebnis ihrer Netzverträglichkeitsprüfung die folgenden spezifischen Infor-

mationen übermitteln: 

1. einen Zeitplan für die unverzügliche Herstellung des Netzanschlusses mit al-

len erforderlichen Arbeitsschritten, 

2. auf Verlangen alle Informationen, die der Anschlussbegehrende für die Prü-

fung nach Absatz 1 bis 3 benötigt, sowie die für die Netzverträglichkeitsprü-

fung erforderlichen Netzdaten, 

3. die Information, ob bei der Herstellung des Netzanschlusses der Anlage die 

Anwesenheit des Netzbetreibers erforderlich ist; wenn der Netzbetreiber die 

Anwesenheit ausnahmsweise für erforderlich hält, ist dies einfach und ver-

ständlich anhand des Einzelfalls zu begründen, 

4. einen nachvollziehbaren und detaillierten Voranschlag der Kosten, die durch 

den Netzanschluss entstehen; dieser Kostenvoranschlag umfasst nur die 

Kosten, die durch die technische Herstellung des Netzanschlusses entste-

hen, und insbesondere nicht die Kosten für die Gestattung der Nutzung 

fremder Grundstücke für die Verlegung der Netzanschlussleitung, 

5. die Informationen über die zur Erfüllung der Pflichten nach § 9 Absatz 1 bis 2 

notwendige Ausstattung. 

Das Format und die Inhalte der nach Satz 2 bis 4 bereitzustellenden Informationen 

und Webportale sind möglichst weitgehend zu vereinheitlichen. Im Übrigen ist Absatz 

6 Satz 2 und 3 entsprechend mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die fristgerech-

te Übermittlung die in Satz 4 geregelte Frist von einem Monat maßgeblich ist. Des 

Weiteren ist Absatz 6 Satz 4 entsprechend anzuwenden. 

§ 9 Technische Vorgaben 

(1) Vorbehaltlich abweichender Vorgaben in einer aufgrund des § 95 Nummer 2 er-

lassenen Verordnung müssen die Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen mit einer 
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installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und die Betreiber von Anlagen, die 

hinter einem Netzanschluss mit mindestens einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung 

nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes betrieben werden, sicherstellen, dass bei 

ihren Anlagen und KWK-Anlagen spätestens zusammen mit dem intelligenten Mess-

system technische Einrichtungen eingebaut werden, die notwendig sind, damit über 

ein Smart-Meter-Gateway nach § 2 Satz 1 Nummer 19 des Messstellenbetriebsge-

setzes Netzbetreiber oder andere Berechtigte jederzeit entsprechend den Vorgaben 

in Schutzprofilen und in Technischen Richtlinien nach dem Messstellenbetriebsge-

setz 

1. die Ist-Einspeisung abrufen können und 

2. die Einspeiseleistung stufenweise oder, sobald die technische Möglichkeit 

besteht, stufenlos ferngesteuert regeln können. 

Solange der Messstellenbetreiber von der Möglichkeit des agilen Rollouts nach § 31 

Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c des 

Messstellenbetriebsgesetzes für Anlagen mit einer installierten Leistung von höchs-

tens 25 Kilowatt, die hinter einem Netzanschluss mit mindestens einer steuerbaren 

Verbrauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes betrieben wer-

den, Gebrauch macht und gegenüber dem Anlagenbetreiber in Textform das Vorlie-

gen der Voraussetzungen des § 31 Absatz 1 des Messstellenbetriebsgesetzes bestä-

tigt, ist die Pflicht nach Satz 1 Nummer 2 spätestens mit dem Anwendungsupdate 

nach § 31 Absatz 1 des Messstellenbetriebsgesetzes zu erfüllen. Satz 1 ist nicht an-

zuwenden auf Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis 

zu 2 Kilowatt und mit einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltam-

pere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden. 

(1a) Vorbehaltlich abweichender Vorgaben in einer aufgrund des § 95 Nummer 2 

erlassenen Verordnung müssen die Betreiber von Anlagen und KWK-Anlagen mit 

einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt und höchstens 25 Kilowatt, die 

nicht hinter einem Netzanschluss mit mindestens einer steuerbaren Verbrauchsein-

richtung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes betrieben werden, sicherstellen, 

dass bei ihren Anlagen spätestens zusammen mit dem intelligenten Messsystem 

technische Einrichtungen eingebaut werden, die notwendig sind, damit über ein 

Smart-Meter-Gateway nach § 2 Satz 1 Nummer 19 des Messstellenbetriebsgesetzes 

Netzbetreiber oder andere Berechtigte jederzeit entsprechend den Vorgaben in 

Schutzprofilen und Technischen Richtlinien nach dem Messstellenbetriebsgesetz die 
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Ist-Einspeisung abrufen können. 

(1b) Ihre Verpflichtungen aus den Absätzen 1 und 1a können die Betreiber auch 

durch einen Dritten erfüllen lassen. Beauftragt der Anlagenbetreiber den Messstel-

lenbetreiber nach § 34 Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes mit den erforderli-

chen Zusatzleistungen, so genügt er abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 1a 

bereits mit der Auftragserteilung seinen dort genannten Verpflichtungen. 

(2) Bis zum Einbau von intelligenten Messsystemen und technischen Einrichtungen 

im Sinne der Absätze 1 und 1a und unbeschadet weiterer Vorgaben im Zusammen-

hang mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirtschafts-

gesetzes müssen Betreiber von 

1. Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 

Kilowatt sicherstellen, dass ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen aus-

gestattet sind, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Ist- Einspeisung ab-

rufen und die Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren 

kann, oder 

2. Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 

Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt sicherstellen, dass ihre Anlagen mit 

technischen Einrichtungen ausgestattet sind, mit denen der Netzbetreiber je-

derzeit die Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren 

kann. 

Die Pflicht nach Satz 1 Nummer 2 ist nicht anzuwenden, soweit der Anlagenbetreiber 

den Messstellenbetreiber nach Absatz 1b Satz 2 beauftragt hat. Die Pflicht nach Satz 

1 kann bei mehreren Anlagen, die gleichartige erneuerbare Energien einsetzen und 

über denselben Verknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, auch mit einer 

gemeinsamen technischen Einrichtung erfüllt werden, wenn hiermit die jeweilige 

Pflicht nach Satz 1 für die Gesamtheit der Anlagen erfüllt werden kann. 

(3) Mehrere Solaranlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und 

ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sinne der Ab-

sätze 1, 1a und 2 als eine Anlage, wenn 

1. sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und 

2. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb 

genommen worden sind. 
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Abweichend von Satz 1 gelten mehrere Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder 

in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht sind und die nicht hinter 

demselben Netzverknüpfungspunkt betrieben werden, nicht als eine Anlage. Bei der 

Fiktion nach Satz 1 bleiben Steckersolargeräte unberücksichtigt, 

1. deren installierte Leistung insgesamt bis zu 2 Kilowatt beträgt, 

2. deren Wechselrichterleistung insgesamt bis zu 800 Voltampere beträgt und 

3. die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden. 

Entsteht eine Pflicht nach Absatz 1, 1a und 2 für einen Anlagenbetreiber erst durch 

den Zubau von Anlagen eines anderen Anlagenbetreibers, kann er von diesem den 

Ersatz der daraus entstehenden Kosten verlangen. 

(4) Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen in einer nach § 95 

Nummer 2a erlassenen Verordnung sind unabhängig von den Vorgaben nach den 

Absätzen 1 bis 3 anzuwenden und lassen die sich hieraus ergebenden Pflichten un-

berührt. 

(5) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen sicherstel-

len, dass bei der Erzeugung des Biogases zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen 

zur Vermeidung einer Freisetzung von Biogas verwendet werden. 

(6) (weggefallen) 

(7) (weggefallen) 

(8) Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach den Vorgaben des Luftver-

kehrsrechts zur Nachtkennzeichnung verpflichtet sind, müssen ihre Anlagen mit einer 

Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen 

ausstatten. Auf Betreiber von Windenergieanlagen auf See ist Satz 1 anzuwenden, 

wenn sich die Windenergieanlage befindet 

1. im Küstenmeer, 

2. in der Zone 1 der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee wie sie in 

dem nach § 5 des Windenergie-auf-See-Gesetzes durch das Bundesamt für 

Seeschifffahrt und Hydrographie bekannt gemachten Flächenentwicklungs-

plan ausgewiesen wird, 

3. in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee. 

Die Pflicht nach Satz 1 gilt ab dem 1. Januar 2025. Betreiber von Windenergieanla-

gen, die vor dem Ablauf des 31. Dezember 2024 in Betrieb genommen wurden, bei 

denen die Pflicht nach Satz 1 nicht erfüllt wurde und für die keine Ausnahme nach 
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Satz 6 zugelassen wurde, sind verpflichtet, unverzüglich einen vollständigen und 

prüffähigen Antrag auf Zulassung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung bei 

der zuständigen Landesbehörde zu stellen. Die Pflicht nach Satz 1 kann auch durch 

eine Einrichtung zur Nutzung von Signalen von Transpondern von Luftverkehrsfahr-

zeugen erfüllt werden. Von der Pflicht nach Satz 1 kann die Bundesnetzagentur auf 

Antrag im Einzelfall insbesondere für kleine Windparks Ausnahmen zulassen, sofern 

die Erfüllung der Pflicht wirtschaftlich unzumutbar ist. 

§ 10 Ausführung und Nutzung des Anschlusses 

(1) Anlagenbetreiber dürfen den Anschluss der Anlagen von dem Netzbetreiber oder 

einer fachkundigen dritten Person vornehmen lassen. 

(2) Die Ausführung des Anschlusses und die übrigen für die Sicherheit des Netzes 

notwendigen Einrichtungen müssen den im Einzelfall notwendigen technischen An-

forderungen des Netzbetreibers und § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes entspre-

chen. 

(3) Bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas ist 

zugunsten des Anlagenbetreibers § 18 Absatz 2 der Niederspannungsanschlussver-

ordnung entsprechend anzuwenden. 

§ 10a Messstellenbetrieb; Übergangsregelung für Steckersolargeräte 

(1) Für den Messstellenbetrieb sind die Vorschriften des Messstellenbetriebsgeset-

zes anzuwenden. Abweichend von Satz 1 kann anstelle der Beauftragung eines Drit-

ten nach § 5 Absatz 1 des Messstellenbetriebsgesetzes der Anlagenbetreiber den 

Messstellenbetrieb auch selbst übernehmen. Für den Anlagenbetreiber gelten dann 

alle gesetzlichen Anforderungen, die das Messstellenbetriebsgesetz an einen Dritten 

als Messstellenbetreiber stellt. 

(2) Der Messstellenbetreiber hat Messstellen an Zählpunkten von Steckersolargerä-

ten im Sinne von § 8 Absatz 5a Satz 1 abweichend von § 3 Absatz 3a des Messstel-

lenbetriebsgesetzes mit Rücksicht auf seine Rollout-Planung nach dem Messstellen-

betriebsgesetz unverzüglich nach der Aufforderung durch die Bundesnetzagentur an 

den Netzbetreiber zur Prüfung der im Marktstammdatenregister eingetragenen Daten 

nach § 13 Absatz 1 der Markstammdatenregisterverordnung mit einer modernen 

Messeinrichtung als Zweirichtungszähler oder einem intelligenten Messsystem ent-

sprechend den Regelungen des Messstellenbetriebsgesetzes auszustatten, ohne 
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dass es einer gesonderten Beauftragung durch den Anschlussnehmer oder An-

schlussnutzer bedarf. Die Rechte nach § 34 Absatz 2 Satz 2 des Messstellenbe-

triebsgesetzes bleiben unberührt. 

(3) Steckersolargeräte im Sinn von § 8 Absatz 5a dürfen an der Entnahmestelle ei-

nes Letztverbrauchers bereits vor dem Einbau einer modernen Messeinrichtung als 

Zweirichtungszähler oder eines intelligenten Messsystems mit einer bereits vorhan-

denen Messeinrichtung betrieben werden. Die Richtigkeit der von der Messeinrich-

tung ermittelten Messwerte wird zu Zwecken der Abrechnung und Bilanzierung 

längstens bis zur Ausstattung mit einer modernen Messeinrichtung als Zweirich-

tungszähler oder einem intelligenten Messsystem nach Absatz 2 Satz 1 vermutet, 

dabei kann diese Vermutung nur durch den Nachweis einer technischen Störung o-

der einer Manipulation der Messeinrichtung widerlegt werden. 

§ 10b Vorgaben zur Direktvermarktung 

(1) Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt, 

die den in ihren Anlagen erzeugten Strom direkt vermarkten, müssen 

1. ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen ausstatten, über die das Direkt-

vermarktungsunternehmen oder die andere Person, an die der Strom veräu-

ßert wird, jederzeit 

a) die Ist-Einspeisung abrufen kann und 

b) die Einspeiseleistung stufenweise oder, sobald die technische Möglich-

keit besteht, stufenlos ferngesteuert regeln kann, und 

2. dem Direktvermarktungsunternehmen oder der anderen Person, an die der 

Strom veräußert wird, die Befugnis einräumen, jederzeit 

a) die Ist-Einspeisung abzurufen und 

b) die Einspeiseleistung ferngesteuert in einem Umfang zu regeln, der für 

eine bedarfsgerechte Einspeisung des Stroms erforderlich und nicht 

nach den genehmigungsrechtlichen Vorgaben nachweislich ausge-

schlossen ist. 

Die Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch als erfüllt, wenn mehrere Anlagen, die 

über denselben Verknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, mit einer gemein-

samen technischen Einrichtung ausgestattet sind, mit der der Direktvermarktungsun-

ternehmer oder die andere Person jederzeit die Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 für die 
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Gesamtheit der Anlagen erfüllen kann. Wird der Strom vom Anlagenbetreiber unmit-

telbar an einen Letztverbraucher oder unmittelbar an einer Strombörse veräußert, 

sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Anla-

genbetreiber die Befugnisse des Direktvermarktungsunternehmers oder der anderen 

Person wahrnimmt. Die Pflicht nach Satz 1 muss nicht vor dem Beginn des zweiten 

auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Kalendermonats erfüllt werden. § 9 

Absatz 3 ist zur Ermittlung der installierten Leistung entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Pflicht nach Absatz 1 muss ab Einbau eines intelligenten Messsystems über 

das Smart-Meter-Gateway nach § 2 Nummer 19 des Messstellenbetriebsgesetzes 

erfüllt werden. § 9 Absatz 1b ist entsprechend anzuwenden. Hinsichtlich der Pflicht 

nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b ist auch § 9 Absatz 1 Satz 2 entspre-

chend anzuwenden. Bis zum Einbau eines intelligenten Messsystems 

1. müssen die Anlagenbetreiber Übertragungstechniken und Übertragungswe-

ge zur Abrufung der Ist-Einspeisung und zur ferngesteuerten Regelung der 

Einspeiseleistung verwenden, die dem Stand der Technik bei Inbetriebnah-

me der Anlage entsprechen und wirtschaftlich vertretbar sind; die Einhaltung 

des Stands der Technik wird vermutet, wenn die einschlägigen Standards 

und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstech-

nik berücksichtigt werden, und 

2. können die Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung von höchs-

tens 100 Kilowatt mit dem Direktvermarktungsunternehmer oder der anderen 

Person, an die der Strom veräußert wird, vertragliche Regelungen vereinba-

ren, die von den Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 abweichen, wenn 

der gesamte in der Anlage erzeugte Strom eingespeist wird. 

3. (aufgehoben) 

Zur Bestimmung der Größe einer Anlage nach Satz 2 ist § 9 Absatz 3 Satz 1 ent-

sprechend anzuwenden. 

(3) Die Nutzung der technischen Einrichtungen zur Abrufung der Ist-Einspeisung und 

zur ferngesteuerten Regelung der Einspeiseleistung sowie die Befugnis, diese zu 

nutzen, dürfen das Recht des Netzbetreibers zu Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 

und 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht beschränken. 

(4) Regelungen zur Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen in einer nach § 95 

Nummer 2a erlassenen Verordnung sind unabhängig von den Vorgaben nach den 
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Absätzen 1 bis 3 anzuwenden und lassen die sich hieraus ergebenden Pflichten un-

berührt. 

§ 10c Zuordnung geringfügiger Verbräuche 

Im Fall von Solaranlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 100 

Kilowatt, die auf, an oder in einem Gebäude angebracht sind und bei denen die Ein-

speisung und die Entnahme über eine eigene Messeinrichtung erfasst werden, kön-

nen die Strombezüge aus dem Netz, die in den Solaranlagen oder in deren Neben- 

und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht werden, 

auf Verlangen sonstigen, über eine andere Entnahmestelle bezogenen Verbrauchs-

mengen des Betreibers der Solaranlage in diesem Gebäude zugerechnet werden, 

wenn über die Entnahmestelle der Solaranlage kein weiterer Strom entnommen und 

der gesamte in der Solaranlage erzeugte Strom mit Ausnahme des Stroms, der in 

der Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im 

technischen Sinn verbraucht wird, in das Netz eingespeist wird. 

§ 11 Abnahme, Übertragung und Verteilung 

(1) Netzbetreiber müssen vorbehaltlich des § 13 des Energiewirtschaftsgesetzes den 

gesamten Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, der in einer Ver-

äußerungsform nach § 21b Absatz 1 veräußert wird, unverzüglich vorrangig physika-

lisch abnehmen, übertragen und verteilen. Macht der Anlagenbetreiber einen An-

spruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 geltend, umfasst die Pflicht aus Satz 1 auch 

die kaufmännische Abnahme. 

(2) Soweit Strom aus einer Anlage, die an das Netz des Anlagenbetreibers oder einer 

dritten Person, die nicht Netzbetreiber ist, angeschlossen ist, mittels kaufmännisch-

bilanzieller Weitergabe in ein Netz angeboten wird, ist Absatz 1 entsprechend anzu-

wenden, und der Strom ist für die Zwecke dieses Gesetzes so zu behandeln, als wä-

re er in das Netz eingespeist worden. 

(3) Die Pflichten zur vorrangigen Abnahme, Übertragung und Verteilung treffen im 

Verhältnis zum aufnehmenden Netzbetreiber, der nicht Übertragungsnetzbetreiber 

ist, 

1. den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber, 
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2. den nächstgelegenen inländischen Übertragungsnetzbetreiber, wenn im 

Netzbereich des abgabeberechtigten Netzbetreibers kein inländisches Über-

tragungsnetz betrieben wird, oder 

3. insbesondere im Fall der Weitergabe nach Absatz 2 jeden sonstigen Netzbe-

treiber. 

§ 11a Recht zur Verlegung von Leitungen 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte eines Grundstücks im Eigentum 

der öffentlichen Hand haben auf dem Grundstück die Verlegung, die Errichtung, die 

Instandhaltung, die Instandsetzung, den Schutz und den Betrieb von elektrischen 

Leitungen sowie von Steuer- und Kommunikationsleitungen (Leitungen) und sonsti-

gen Einrichtungen zum Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneu-

erbaren Energien an den Verknüpfungspunkt nach § 8 Absatz 1 bis 3 sowie von Di-

rektleitungen im Sinn von § 3 Nummer 12 des Energiewirtschaftsgesetzes zu dulden. 

Der Betreiber der Leitung und von ihm Beauftragte sind berechtigt, das Grundstück 

zu diesem Zweck zu betreten und zu befahren. Die Duldungspflicht besteht nicht, 

soweit dadurch die Nutzung des Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt wird oder 

Belange der Landes- und Bündnisverteidigung dem entgegenstehen. Die Duldungs-

pflicht besteht nicht für Leitungen zum Anschluss von Anlagen nach § 8 Absatz 1 

Satz 2. Die Leitung und die sonstigen Einrichtungen werden keine wesentlichen Be-

standteile des Grundstücks im Sinn des § 94 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs. 

(2) Hat der Grundstückseigentümer die Nutzung des Grundstücks nach Absatz 1 zu 

dulden, zahlt der Betreiber dem Grundstückseigentümer bei Inbetriebnahme der Lei-

tung einmalig 5 Prozent des Verkehrswertes der in Anspruch genommenen Schutz-

streifenfläche. Schadensersatzansprüche des Grundstückseigentümers und des Nut-

zungsberechtigten bleiben unberührt. Der Betreiber hat die Pflicht, den dem Grund-

stückseigentümer und dem Nutzungsberechtigten entstehenden Schaden so gering 

wie möglich zu halten. Der Betreiber übergibt dem Grundstückseigentümer und dem 

Nutzungsberechtigten nach Verlegung der Leitung einen Bestandsplan, in dem der 

Verlauf der Leitung und die Schutzstreifen auf dem Grundstück eingezeichnet sind. 

(3) Der Grundstückseigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, 

alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung oder 

sonstiger Einrichtungen gefährden oder beeinträchtigen. Der Grundstückseigentümer 
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kann die Umverlegung der Leitung verlangen, wenn die Lage an der bisherigen Stelle 

für ihn nicht mehr zumutbar ist. Der Betreiber trägt die Kosten der Umverlegung. 

(4) Wenn der Betrieb der Leitung dauerhaft eingestellt wird, haben der Eigentümer 

und sonstige Nutzungsberechtigte des Grundstücks die Leitung und die sonstigen 

Einrichtungen noch 48 Monate unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihnen dies 

nicht zugemutet werden kann. Der Betreiber hat dem Grundstückseigentümer und 

sonstigen Nutzungsberechtigten die dauerhafte Betriebseinstellung unverzüglich an-

zuzeigen. 

(5) Für die Durchsetzung des Anspruchs des Betreibers ist § 83 Absatz 2 entspre-

chend anzuwenden. Eine etwaige Verpflichtung zur Einholung öffentlich-rechtlicher 

Genehmigungen, Gestattungen oder Erlaubnisse, die nach anderen Rechtsvorschrif-

ten erforderlich sind, bleibt unberührt. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf öffentliche Verkehrswege entsprechend anzuwenden 

mit der Maßgabe, dass die Modalitäten der zu duldenden Nutzung unter Beachtung 

der Absätze 1 bis 5 vertraglich oder in Form von Nebenbestimmungen zu einer Son-

dernutzungserlaubnis zu regeln sind. Auf Leitungen zum Anschluss von Anlagen zur 

Herstellung oder Speicherung von Grünem Wasserstoff und sonstigen Stromspei-

chern sind Satz 1 und die Absätze 1 bis 5 entsprechend anzuwenden. 

§ 11b Recht zur Überfahrt während der Errichtung und des Rückbaus 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte eines Grundstücks im Eigentum 

der öffentlichen Hand haben die Überfahrt und die Überschwenkung des Grund-

stücks zur Errichtung und zum Rückbau von Windenergieanlagen durch den Betrei-

ber der Windenergieanlagen und durch von ihm Beauftragte zu dulden. Der Betreiber 

und von ihm Beauftragte dürfen nur die Grundstücke nutzen, die für den Transport 

benötigt werden. Die Duldungspflicht besteht nicht, soweit dadurch die Nutzung des 

Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt wird oder Belange der Landes- und Bündnis-

verteidigung dem entgegenstehen. Die Duldungspflicht erstreckt sich auch auf die 

Ertüchtigung des Grundstücks für die Überfahrt und Überschwenkung. Der Betreiber 

hat nach der letzten Überfahrt einen dem ursprünglichen Zustand im Wesentlichen 

gleichartigen Zustand herzustellen. 

(2) Ist die Überfahrt des Grundstücks nach Absatz 1 zu dulden, zahlt der Betreiber 

dem Nutzungsberechtigten, der unmittelbar in der Nutzung seines Grundstücks ein-

geschränkt war, nach Errichtung oder Rückbau der Windenergieanlage 28 Euro pro 
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Monat und in Anspruch genommenen Hektar. Eine Überschwenkung ist unentgeltlich 

zu dulden. Schadensersatzansprüche des Grundstückeigentümers und des Nut-

zungsberechtigten bleiben unberührt. 

(3) Für die Durchsetzung des Anspruchs des Betreibers ist § 83 Absatz 2 entspre-

chend anzuwenden. Eine etwaige Verpflichtung zur Einholung öffentlich-rechtlicher 

Genehmigungen, Gestattungen oder Erlaubnisse, die nach anderen Rechtsvorschrif-

ten erforderlich sind, bleibt unberührt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf öffentliche Verkehrswege entsprechend anzuwen-

den. Auf öffentliche Straßen sind Satz 1 sowie die Absätze 1 bis 3 nicht anzuwenden. 

Abschnitt 2 Kapazitätserweiterung und Einspeisemanagement 

§ 12 Erweiterung der Netzkapazität 

(1) Netzbetreiber müssen auf Verlangen der Einspeisewilligen unverzüglich ihre Net-

ze entsprechend dem Stand der Technik optimieren, verstärken und ausbauen, um 

die Abnahme, Übertragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien 

oder Grubengas sicherzustellen. Dieser Anspruch besteht auch gegenüber den Be-

treibern von vorgelagerten Netzen mit einer Spannung bis 110 Kilovolt, an die die 

Anlage nicht unmittelbar angeschlossen ist, wenn dies erforderlich ist, um die Ab-

nahme, Übertragung und Verteilung des Stroms sicherzustellen. 

(2) Die Pflicht erstreckt sich auf sämtliche für den Betrieb des Netzes notwendigen 

technischen Einrichtungen sowie die im Eigentum des Netzbetreibers stehenden  

oder in sein Eigentum übergehenden Anschlussanlagen. 

(3) Der Netzbetreiber muss sein Netz nicht optimieren, verstärken und ausbauen, 

soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist. § 11 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgeset-

zes ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Pflichten nach § 3 Absatz 1 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes sowie nach 

§ 12 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 13 Schadensersatz 

(1) Verletzt der Netzbetreiber seine Pflicht aus § 12 Absatz 1, können Einspeisewilli-

ge Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens verlangen. Die Ersatzpflicht tritt 

nicht ein, wenn der Netzbetreiber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

(2) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme begründen, dass der Netzbetreiber seine 

Pflicht aus § 12 Absatz 1 nicht erfüllt hat, können Anlagenbetreiber Auskunft von dem 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

38 

Netzbetreiber darüber verlangen, ob und inwieweit der Netzbetreiber das Netz opti-

miert, verstärkt und ausgebaut hat. 

§ 14 (weggefallen) 

§ 15 (weggefallen) 

Abschnitt 3 Kosten 

§ 16 Netzanschluss 

(1) Die notwendigen Kosten des Anschlusses von Anlagen zur Erzeugung von Strom 

aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas an den Verknüpfungspunkt nach 

§ 8 Absatz 1 oder 2 sowie der notwendigen Messeinrichtungen zur Erfassung des 

gelieferten und des bezogenen Stroms trägt der Anlagenbetreiber. 

(2) Weist der Netzbetreiber den Anlagen nach § 8 Absatz 3 einen anderen Verknüp-

fungspunkt zu, muss er die daraus resultierenden Mehrkosten tragen. 

§ 17 Kapazitätserweiterung 

Die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und des Ausbaus des Netzes trägt der 

Netzbetreiber. 

§ 18 (weggefallen) 

Teil 3 Zahlung von Marktprämie und Einspeisevergütung 

Abschnitt 1 Arten des Zahlungsanspruchs 

§ 19 Zahlungsanspruch 

(1) Betreiber von Anlagen, in denen ausschließlich erneuerbare Energien oder Gru-

bengas eingesetzt werden, haben für den in diesen Anlagen erzeugten Strom gegen 

den Netzbetreiber einen Anspruch auf 

1. die Marktprämie nach § 20, 

2. eine Einspeisevergütung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Nummer 2, 

Nummer 3 oder Nummer 4 oder 

3. einen Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3. 
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(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nur, soweit der Anlagenbetreiber für den 

Strom kein vermiedenes Netzentgelt nach § 18 Absatz 1 Satz 1 der Stromnetzent-

geltverordnung in Anspruch nimmt. 

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch, wenn der Strom vor der Einspeisung 

in ein Netz in einem Stromspeicher, in dem innerhalb eines Kalenderjahres aus-

schließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert 

wird, zwischengespeichert worden ist. In diesem Fall bezieht sich der Anspruch auf 

die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist wird. Die Höhe 

des Anspruchs pro eingespeister Kilowattstunde bestimmt sich nach der Höhe des 

Anspruchs, die bei einer Einspeisung ohne Zwischenspeicherung bestanden hätte. 

Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch bei einem gemischten Einsatz mit Spei-

chergasen. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch nach Absatz 1 Nummer 3 ent-

sprechend anzuwenden. 

(3a) Auf Batteriespeicher, in denen innerhalb eines Kalenderjahres nicht ausschließ-

lich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, ist 

für die Zeiträume, in denen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder 

Grubengas zwischengespeichert wird, Absatz 3 nach Maßgabe dieses Absatzes und 

der Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85d Satz 1 Nummer 1 bis 3 ent-

sprechend anzuwenden, wobei abweichend von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach 

Absatz 1 Nummer 2 besteht. Der Beginn eines Zeitraums nach Satz 1 setzt voraus, 

dass technisch sichergestellt ist, dass in diesem Zeitraum ausschließlich Strom aus 

erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert werden kann. Der 

Wechsel zwischen einem Zeitraum, in dem ausschließlich Strom aus erneuerbaren 

Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, und einem Zeitraum, in dem 

nicht ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischenge-

speichert wird, erfolgt jeweils zum Beginn eines Kalendermonats und setzt voraus, 

dass der jeweils zu beendende Zeitraum mindestens zwei Monate angedauert hat 

und dass innerhalb des laufenden Kalenderjahres nicht mehr als fünf Wechsel erfolgt 

sind. Abweichend von Satz 3 ist ein Wechsel 

auch möglich, wenn vor Beginn des Zeitraums, in dem ausschließlich Strom aus er-

neuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert wird, der Anlagenbetrei-

ber einen geeigneten Nachweis erbringt oder erbracht hat, dass der Batteriespeicher 

vor dem Wechsel soweit entleert wurde, wie es die technische Ausstattung im übli-

chen Betrieb zulässt. Auf Batteriespeicher sind in den Zeiträumen nach Satz 1 die 
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Vorschriften dieses Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes entsprechend 

anwendbar. 

(3b) Wenn Strom aus einer Anlage nach § 3 Nummer 1 vor der Einspeisung in ein 

Netz in einem Stromspeicher zwischengespeichert worden ist, in dem nicht aus-

schließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas zwischengespeichert 

wird, ist Absatz 3 Satz 1, 3 und 4 nach Maßgabe dieses Absatzes und der Festle-

gung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 entsprechend anzuwenden, wobei abweichend 

von Absatz 3 Satz 1 kein Anspruch nach Absatz 1 Nummer 2 besteht. In diesem Fall 

bezieht sich der Anspruch auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher in das 

Netz eingespeist und nach Maßgabe der Festlegung nach § 85d Satz 1 Nummer 4 

als förderfähiger Anteil bestimmt und nachgewiesen wird. Die Vorschriften dieses 

Gesetzes und des Energiefinanzierungsgesetzes sind entsprechend anwendbar, so-

weit der Anspruch nach Satz 1 geltend gemacht wird. Die Sätze 1 bis 4 sind für den 

Anspruch nach Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden. 

(4) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei Anlagen, deren anzulegender Wert ge-

setzlich bestimmt wird, wenn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage 

1. der Anlagenbetreiber ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist oder 

2. offene Rückforderungsansprüche gegen den Anlagenbetreiber aufgrund ei-

nes Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzu-

lässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem europäischen Bin-

nenmarkt bestehen. 

(5) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei Anlagen, deren anzulegender Wert durch 

Ausschreibungen ermittelt worden ist, wenn der Anlagenbetreiber zum Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme der Anlage 

1. nicht mit dem Bieter, der die Erklärung nach § 30 Absatz 2a abgegeben hat, 

identisch ist und 

2. die Voraussetzungen nach Absatz 4 Nummer 1 oder Nummer 2 erfüllt. 

§ 20 Marktprämie 

Der Anspruch auf die Zahlung der Marktprämie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 be-

steht nur für Kalendermonate, in denen 

1. der Strom direkt vermarktet wird, 
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2. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber das Recht einräumt, diesen Strom 

als „Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, gefördert nach 

dem EEG“ zu kennzeichnen, und 

3. der Strom in einem Bilanz- oder Unterbilanzkreis bilanziert wird, in dem aus-

schließlich bilanziert wird: 

a) Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, der in der Ver-

äußerungsform der Marktprämie direkt vermarktet wird, oder 

b) Strom, der nicht unter Buchstabe a fällt und dessen Einstellung in den 

Bilanz- oder Unterbilanzkreis nicht von dem Anlagenbetreiber oder dem 

Direktvermarktungsunternehmer zu vertreten ist. 

§ 21 Einspeisevergütung und Mieterstromzuschlag 

(1) Der Anspruch auf die Zahlung der Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 Num-

mer 2 besteht nur für Kalendermonate, in denen der Anlagenbetreiber den Strom in 

ein Netz einspeist und dem Netzbetreiber nach § 11 Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung 

stellt, und zwar für 

1. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 Kilowatt, 

deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt worden ist, dabei verringert 

sich in diesem Fall der Anspruch nach Maßgabe des § 53 Absatz 1, 

2. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 200 Kilo-

watt, für den keine Zahlung nach den Nummern 1, 3 oder 4 geltend gemacht 

wird, dabei verringert sich in diesem Fall der Anspruch auf null, 

3. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt 

für eine Dauer von bis zu drei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten und 

insgesamt bis zu sechs Kalendermonaten pro Kalenderjahr (Ausfallvergü-

tung), dabei verringert sich in diesem Fall der Anspruch nach Maßgabe des 

§ 53 Absatz 3 und bei Überschreitung einer der Höchstdauern nach dem ers-

ten Halbsatz für den gesamten Kalen¬dermonat auf null, oder 

4. Strom aus ausgeförderten Anlagen; dabei verringert sich in diesem Fall der 

Anspruch nach Maßgabe des § 53 Absatz 4. 

Der nach Satz 1 eingespeiste und zur Verfügung gestellte Strom steht nach § 19 Ab-

satz 1 Nummer 2 vergütetem Strom gleich. 

(2) Anlagenbetreiber, die die Einspeisevergütung in Anspruch nehmen, 
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1. müssen dem Netzbetreiber den gesamten in dieser Anlage erzeugten Strom 

zur Verfügung stellen, der 

a) nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht wird und 

b) durch ein Netz durchgeleitet wird, und 

2. dürfen mit dieser Anlage nicht am Regelenergiemarkt teilnehmen. 

(3) Der Anspruch auf die Zahlung des Mieterstromzuschlags nach § 19 Absatz 1 

Nummer 3 besteht für Strom aus Solaranlagen, die auf, an oder in einem Gebäude 

oder einer Nebenanlage dieses Gebäudes installiert sind, soweit er von dem Anla-

genbetreiber oder einem Dritten an einen Letztverbraucher geliefert und verbraucht 

worden ist 

1. innerhalb dieses Gebäudes, dieser Nebenanlage oder in Gebäuden oder 

Nebenanlagen in demselben Quartier, in dem auch dieses Gebäude liegt, 

und 

2. ohne Durchleitung durch ein Netz. 

Der Anspruch nach Satz 1 besteht bei Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind, oder 

bei Nebenanlagen solcher Gebäude dann nicht, wenn es sich bei dem Anlagenbe-

treiber oder dem Dritten und dem Letztverbraucher jeweils um Unternehmen handelt, 

die zueinander in einer der in Artikel 3 Absatz 3 des Anhangs I der Verordnung (EU) 

Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 

107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 

vom 26.6.2014, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/1237 (ABl. L 270 

vom 29.7.2021, S. 39) geändert worden ist, genannten Beziehungen stehen. 

§ 3 Nummer 50 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass mindestens 40 Prozent der 

Fläche des Gebäudes dem Wohnen dient. Im Fall der Nutzung eines Speichers be-

steht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 3 nicht für Strom, der in den Spei-

cher eingespeist wird. Die Strommenge nach Satz 1 muss so genau ermittelt werden, 

wie es die Messtechnik zulässt, die nach dem Messstellenbetriebsgesetz zu verwen-

den ist. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz evaluiert den Schwellen-

wert nach Absatz 1 Nummer 1 innerhalb eines Jahres nach der Bekanntgabe des 

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nach § 10b Absatz 2 Satz 1 

und legt einen Vorschlag für eine Neugestaltung der bisherigen Regelung vor. 
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§ 21a Sonstige Direktvermarktung 

Das Recht der Anlagenbetreiber, den in ihren Anlagen erzeugten Strom ohne Inan-

spruchnahme der Zahlung nach § 19 Absatz 1 direkt zu vermarkten (sonstige Direkt-

vermarktung), bleibt unberührt. 

§ 21b Zuordnung zu einer Veräußerungsform, Wechsel 

(1) Anlagenbetreiber müssen jede Anlage einer der folgenden Veräußerungsformen 

zuordnen: 

1.  der Marktprämie nach § 20, 

2. der Einspeisevergütung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Nummer 2, 

Nummer 3 oder Nummer 4, 

3. dem Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3 oder 

4. der sonstigen Direktvermarktung nach § 21a. 

Sie dürfen mit jeder Anlage nur zum ersten Kalendertag eines Monats zwischen den 

Veräußerungsformen wechseln. Ordnet der Anlagenbetreiber die Anlage dem Mie-

terstromzuschlag nach § 21 Absatz 3 zu, ist zugleich die Veräußerungsform für den 

Strom zu wählen, der aus dieser Anlage in das Netz eingespeist wird. Eine Anlage 

kann der Ausfallvergütung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht zugeordnet 

werden, wenn sie innerhalb der letzten 24 Monate zumindest zeitweise der unentgelt-

lichen Abnahme zugeordnet war. 

(1a) (weggefallen) 

(2) Anlagenbetreiber dürfen den in ihren Anlagen erzeugten Strom prozentual auf 

verschiedene Veräußerungsformen nach Absatz 1 aufteilen; in diesem Fall müssen 

sie die Prozentsätze nachweislich jederzeit einhalten. Satz 1 ist nicht für die Ausfall-

vergütung, die unentgeltliche Abnahme und den Mieterstromzuschlag nach § 21 Ab-

satz 3 anzuwenden. 

(3) Die Zuordnung einer Anlage oder eines prozentualen Anteils des erzeugten 

Stroms einer Anlage zur Veräußerungsform einer Direktvermarktung ist nur dann 

zulässig, wenn die gesamte Ist-Einspeisung der Anlage in viertelstündlicher Auflö-

sung gemessen und bilanziert wird. 

(4) Unbeschadet von Absatz 1 können Anlagenbetreiber 

1. jederzeit ihren Direktvermarktungsunternehmer wechseln oder 

2. Strom vollständig oder anteilig an Dritte weitergeben, sofern  
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a) diese den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbrau-

chen, 

b) der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und 

c) kein Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 in Form der Einspeisevergü-

tung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder des Absatzes 1 Satz 1 

Nummer 3 vorliegt. 

(5) Für ausgeförderte Anlagen ist im Fall der Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 

Nummer 2 ausschließlich eine Zuordnung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 

möglich. 

§ 21c Verfahren für die Zuordnung und den Wechsel 

(1) Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber vor Beginn des jeweils vorangehen-

den Kalendermonats mitteilen, wenn sie erstmals Strom in einer Veräußerungsform 

nach § 21b Absatz 1 Satz 1 veräußern oder wenn sie zwischen den Veräußerungs-

formen wechseln. Im Fall der Ausfallvergütung reicht es aus, wenn der Wechsel in 

die Einspeisevergütung oder aus dieser heraus dem Netzbetreiber abweichend von 

Satz 1 bis zum fünftletzten Werktag des Vormonats mitgeteilt wird. Anlagen mit einer 

installierten Leistung von weniger als 200 Kilowatt, für die der Anlagenbetreiber keine 

andere Zuordnung getroffen hat, gelten als der Veräußerungsform der Einspeisever-

gütung in der Variante der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet. Abweichend von 

Satz 3 gilt eine ausgeförderte Anlage mit Beendigung des Anspruchs auf Zahlung 

nach der für sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes als der 

Veräußerungsform der Einspeisevergütung in der Variante für ausgeförderte Anlagen 

nach § 21b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4 zugeordnet, soweit der Anlagenbetreiber keine andere Zuordnung getrof-

fen hat. Die Zuordnung einer Anlage entspricht der Geltendmachung des entspre-

chenden Anspruchs. 

(2) Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 müssen die Anlagenbetreiber auch angeben: 

1. die Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 Satz 1, in die gewechselt wird, 

2. bei einem Wechsel in eine Direktvermarktung den Bilanzkreis, dem der direkt 

vermarktete Strom zugeordnet werden soll, und 
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3. bei einer prozentualen Aufteilung des Stroms auf verschiedene Veräuße-

rungsformen nach § 21b Absatz 2 Satz 1 die Prozentsätze, zu denen der 

Strom den Veräußerungsformen zugeordnet wird. 

Bei einer erstmaligen Zuordnung oder einem Wechsel zum Mieterstromzuschlag 

nach § 21 Absatz 3 von Anlagen auf Gebäuden, die nicht Wohngebäude sind, oder 

Nebenanlagen solcher Gebäude sind zusätzlich abzugeben: 

1. eine Eigenerklärung, dass der Anlagenbetreiber oder der Dritte und der 

Letztverbraucher nicht in einer gemäß § 21 Absatz 3 Satz 2 den Anspruch 

auf Mieterstromzuschlag ausschließenden Beziehung zueinander stehen, 

und 

2. eine Selbstverpflichtung, dass jede Änderung der der Erklärung nach Num-

mer 1 zugrundeliegenden Umstände unverzüglich dem Netzbetreiber mitge-

teilt wird. 

(3) Soweit die Bundesnetzagentur eine Festlegung nach § 85 Absatz 2 Nummer 3 

getroffen hat, müssen Netzbetreiber, Direktvermarkter und Anlagenbetreiber für die 

Abwicklung der Zuordnung und des Wechsels der Veräußerungsform das festgelegte 

Verfahren und Format nutzen. 

Abschnitt 2 Allgemeine Bestimmungen zur Zahlung 

§ 22 Wettbewerbliche Ermittlung der Marktprämie 

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt durch Ausschreibungen nach den §§ 28 bis 39q, 

auch in Verbindung mit den Rechtsverordnungen nach den §§ 88 bis 88f, und dem 

Windenergie-auf-See-Gesetz die Anspruchsberechtigten und den anzulegenden 

Wert für Strom aus Windenergieanlagen an Land, Solaranlagen, Biomasseanlagen, 

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grünem Wasserstoff und Windenergieanla-

gen auf See auf nicht zentral voruntersuchten Flächen. 

(2) Bei Windenergieanlagen an Land besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für 

den in der Anlage erzeugten Strom nur, solange und soweit ein von der Bundesnetz-

agentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirksam ist; der Anspruch besteht für 

Strommengen, die mit einer installierten Leistung erzeugt werden, die die bezu-

schlagte Leistung um bis zu 15 Prozent übersteigt. Von diesem Erfordernis sind fol-

gende Windenergieanlagen an Land ausgenommen: 

1. Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 1 Megawatt, 
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2. Pilotwindenergieanlagen an Land mit einer installierten Leistung von insge-

samt bis zu 125 Megawatt pro Jah und 

3. Windenergieanlagen an Land von Bürgerenergiegesellschaften mit einer in-

stallierten Leistung bis einschließlich 18 Megawatt nach Maßgabe des § 22b. 

(3) Bei Solaranlagen besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für den in der Anlage 

erzeugten Strom 

1. bei Solaranlagen des ersten Segments nur, solange und soweit eine von der 

Bundesnetzagentur ausgestellte Zahlungsberechtigung für die Anlage wirk-

sam ist, und 

2. bei Solaranlagen des zweiten Segments nur, solange und soweit ein von der 

Bundesnetzagentur erteilter Zuschlag für die Anlage wirksam ist. 

Von diesem Erfordernis sind folgende Solaranlagen ausgenommen: 

1. Solaranlagen des ersten Segments mit einer installierten Leistung bis ein-

schließlich 1 Megawatt, 

1a. Solaranlagen des zweiten Segments mit einer installierten Leistung bis ein-

schließlich 750 Kilowatt und 

2. Solaranlagen von Bürgerenergiegesellschaften mit einer installierten Leis-

tung bis einschließlich 6 Megawatt nach Maßgabe des § 22b. 

(4) Bei Biomasseanlagen besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 nur für den in der 

Anlage erzeugten Strom aus Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung in der zum 

Zeitpunkt der Bekanntmachung der Ausschreibung geltenden Fassung und nur, so-

lange und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter Zuschlag für die Anlage 

wirksam ist. Von diesem Erfordernis sind Biomasseanlagen mit einer installierten 

Leistung bis einschließlich 150 Kilowatt ausgenommen, es sei denn, es handelt sich 

um bestehende Biomasseanlagen nach § 39g. 

Der Anspruch nach § 50 in Verbindung mit § 50a bleibt unberührt. 

(5) Für Windenergieanlagen an Land, Solaranlagen und Biomasseanlagen, deren 

Anspruch auf Zahlung nach § 19 Absatz 1 nicht nach den Absätzen 2 bis 4 von der 

erfolgreichen Teilnahme an einer Ausschreibung abhängig ist, werden Gebote im 

Zuschlagsverfahren nicht berücksichtigt. Für Anlagen nach Satz 1 und für Anlagen 

zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas oder 

Geothermie wird die Höhe des anzulegenden Werts durch die §§ 40 bis 49 gesetzlich 

bestimmt. 
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§ 22a Pilotwindenergieanlagen an Land 

(1) Wenn in einem Kalenderjahr Pilotwindenergieanlagen an Land mit einer installier-

ten Leistung von insgesamt mehr als 125 Megawatt in Betrieb genommen sind und 

dies dem Register gemeldet worden ist, kann der Anspruch auf die Zahlung nach 

§ 19 Absatz 1 für alle Pilotwindenergieanlagen an Land, deren Inbetriebnahme spä-

ter dem Register gemeldet wird, in diesem Kalenderjahr nicht geltend gemacht wer-

den. Die Bundesnetzagentur informiert hierüber die Anlagenbetreiber und die Netz-

betreiber, an deren Netz die Anlagen angeschlossen sind. Die Betreiber der Anlagen, 

für deren Strom der Anspruch nach Satz 1 entfällt, können ihren Anspruch vorrangig 

und in der zeitlichen Reihenfolge ihrer Meldung im Register ab dem folgenden Ka-

lenderjahr geltend machen, solange die Grenze der installierten Leistung von 125 

Megawatt nicht überschritten wird. Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 beginnt in die-

sem Fall abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 3 erst, wenn der Anlagenbetreiber den 

Anspruch nach § 19 Absatz 1 geltend machen darf. 

(2) Der Nachweis, dass eine Pilotwindenergieanlage an Land die Anforderungen 

nach § 3 Nummer 37 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und cc einhält, ist durch die 

Bestätigung eines nach DIN EN ISO/IEC 17065:20131 akkreditierten Zertifizierers zu 

führen; im Übrigen wird das Vorliegen einer Pilotwindenergieanlage an Land nach 

§ 3 Nummer 37 Buchstabe a durch die Eintragung im Register nachgewiesen. 

(3) Der Nachweis, dass eine Anlage eine Pilotwindenergieanlage nach § 3 Nummer 

37 Buchstabe b ist, ist vom Anlagenbetreiber durch eine Bescheinigung des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz zu führen. Das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie kann die Bescheinigung auf Antrag des Anlagenbetreibers 

ausstellen, wenn der Antragsteller geeignete Unterlagen einreicht, die nachweisen, 

dass die Anforderungen nach § 3 Nummer 37 Buchstabe b erfüllt sind. 

§ 22b Bürgerenergiegesellschaften 

(1) Die Ausnahme von dem Erfordernis eines wirksamen Zuschlags nach § 22 Ab-

satz 2 Satz 2 Nummer 3 ist nur zulässig, wenn 

1. der Bundesnetzagentur mitgeteilt worden ist, dass die Windenergieanlagen 

an Land Anlagen einer Bürgerenergiegesellschaft sind, 
                                                 

1 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen 

Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.  
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2. diese Mitteilung der Bundesnetzagentur spätestens drei Wochen nach Ertei-

lung der Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zuge-

gangen ist und in der Mitteilung die Registernummer angegeben ist und 

3. die Bürgerenergiegesellschaft sowie ihre stimmberechtigten Mitglieder oder 

Anteilseigner, die juristische Personen des Privatrechts sind, und die mit die-

sen jeweils verbundenen Unternehmen nach Artikel 3 des Anhangs I der 

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 in den vorangegangenen drei Jahren keine 

weiteren Windenergieanlagen an Land in Betrieb genommen haben. 

(2) Die Ausnahme von dem Erfordernis einer wirksamen Zahlungsberechtigung oder 

eines wirksamen Zuschlags nach § 22 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 ist nur zulässig, 

wenn 

1. die Solaranlagen der Bundesnetzagentur spätestens drei Wochen nach Inbe-

triebnahme unter Angabe der Registernummer mitgeteilt worden sind und 

2. die Bürgerenergiegesellschaft sowie ihre stimmberechtigten Mitglieder oder 

Anteilseigner, die juristische Personen des Privatrechts sind, und die mit die-

sen jeweils verbundenen Unternehmen nach Artikel 3 des Anhangs I der 

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 in den vorangegangenen drei Jahren keine 

weiteren Solaranlagen desselben Segments in Betrieb genommen haben. 

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Registernummern der Anlagen, für die 

eine Mitteilung nach Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 abgegeben wur-

de. 

(4) Das Vorliegen der Anforderungen nach § 3 Nummer 15 ist zum Zeitpunkt der In-

betriebnahme und danach alle fünf Jahre gegenüber dem Netzbetreiber nachzuwei-

sen. Der Nachweis muss für die folgenden Zeiträume erfolgen: 

1. bei der erstmaligen Nachweisführung für die zwölf Monate, die der Meldung 

nach Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 vorangegangen sind, 

wobei bezüglich der Anforderungen nach § 3 Nummer 15 Buchstabe a, c und 

d der Nachweis für den Zeitraum des Bestehens der Bürgerenergiegesell-

schaft ausreicht, wenn dieser Zeitraum kürzer ist, und 

2. bei allen weiteren Nachweisführungen jeweils für die zwölf Monate, die dem 

Zeitpunkt der Nachweisführung vorangegangen sind. 

Der Nachweis kann bei der erstmaligen Nachweisführung durch Eigenerklärung er-

folgen; in diesem Fall muss die Bürgerenergiegesellschaft dem Netzbetreiber auf 
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Verlangen geeignete Nachweise zur Überprüfung der abgegebenen Eigenerklärun-

gen vorlegen. Wird der Nachweis nach den Sätzen 1 bis 3 nicht bis spätestens zwei 

Monate nach Ablauf der Fristen nach Satz 1 geführt, entfällt ab dem ersten Tag des 

Kalendermonats, der auf den Ablauf der Frist nach Satz 1 folgt, der Vergütungsan-

spruch nach § 19 Absatz 1. Die Sätze 3 und 4 sind auf den Nachweis der Anforde-

rungen nach Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Nummer 2 entsprechend anzuwen-

den. 

(5) Bürgerenergiegesellschaften sowie deren stimmberechtigte Mitglieder oder An-

teilseigner, die juristische Personen des Privatrechts sind, und die mit diesen jeweils 

verbundenen Unternehmen nach Artikel 3 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 

651/2014 dürfen für drei Jahre ab der Mitteilung nach Absatz 1 Nummer 1 oder Ab-

satz 2 Nummer 1 keine Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung für weitere Anlagen derselben Technologie 

und desselben Segments in Anspruch nehmen. Eine Teilnahme an den jeweiligen 

Ausschreibungen nach § 28, § 28a oder § 28b ist während dieses Zeitraums nicht 

zulässig. 

(6) Die Länder können weitergehende Bestimmungen zur Bürgerbeteiligung und zur 

Steigerung der Akzeptanz für den Bau von neuen Anlagen erlassen, wenn § 80a 

nicht beeinträchtigt ist. 

§ 23 Allgemeine Bestimmungen zur Höhe der Zahlung 

(1) Die Höhe des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 bestimmt sich nach den hierfür als 

Berechnungsgrundlage anzulegenden Werten für Strom aus erneuerbaren Energien 

oder aus Grubengas. 

(2) In den anzulegenden Werten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. 

(3) Die Höhe des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 verringert sich nach Berücksichti-

gung der §§ 23a bis 26 in folgender Reihenfolge, wobei der Anspruch keinen negati-

ven Wert annehmen kann: 

1. nach Maßgabe des § 39i Absatz 2 Satz 1 oder § 44b Absatz 1 Satz 2 für den 

dort genannten Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge aus 

Biogas, 

2. nach Maßgabe des § 51 bei negativen Preisen, 

3. nach Maßgabe der §§ 52 und 44c Absatz 8 sowie der Anlage 3 Nummer I.5 

bei einem Verstoß gegen eine Bestimmung dieses Gesetzes, 
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4. nach Maßgabe des § 53 bei der Inanspruchnahme einer Einspeisevergütung, 

5. (weggefallen) 

6. nach Maßgabe des § 53b bei der Inanspruchnahme von Regionalnachwei-

sen, 

7. nach Maßgabe des § 53c bei einer Stromsteuerbefreiung und 

8. für Solaranlagen, deren anzulegender Wert durch Ausschreibungen ermittelt 

wird, 

a) nach Maßgabe des § 54 Absatz 1 im Fall der verspäteten Inbetrieb-

nahme einer Solaranlage, 

b) nach Maßgabe des § 54 Absatz 2 im Fall der Übertragung der Zah-

lungsberechtigung für eine Solaranlage auf einen anderen Standort und 

c) nach Maßgabe des § 54 Absatz 3 im Fall der Nichterbringung des 

Nachweises über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau oder die 

gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung. 

§ 23a Besondere Bestimmung zur Höhe der Marktprämie 

Die Höhe des Anspruchs auf die Marktprämie nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 wird 

nach Anlage 1 berechnet. 

§ 23b Besondere Bestimmung zur Einspeisevergütung 

bei ausgeförderten Anlagen 

Bei ausgeförderten Anlagen ist als anzulegender Wert für die Höhe des Anspruchs 

auf die Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der Jahresmarktwert anzuwenden, der sich in entspre-

chender Anwendung von Anlage 1 Nummer 4 berechnet, ab dem Kalenderjahr 2023 

höchstens jedoch 10 Cent pro Kilowattstunde. 

§ 23c Anteilige Zahlung 

Besteht für Strom der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Abhängigkeit von der Bemes-

sungsleistung oder der installierten Leistung, bestimmt sich dieser 

1. für Solaranlagen oder Windenergieanlagen jeweils anteilig nach der installier-

ten Leistung der Anlage im Verhältnis zu dem jeweils anzuwendenden 

Schwellenwert und 
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2. in allen anderen Fällen jeweils anteilig nach der Bemessungsleistung der An-

lage. 

§ 24 Zahlungsansprüche für Strom aus mehreren Anlagen 

(1) Mehrere Anlagen sind unabhängig von den Eigentumsverhältnissen zum Zweck 

der Ermittlung des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 und zur Bestimmung der Größe 

der Anlage nach § 21 Absatz 1 oder § 22 für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten 

Generator als eine Anlage anzusehen, wenn 

1. sie sich auf demselben Grundstück, demselben Gebäude, demselben Be-

triebsgelände oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden, 

2. sie Strom aus gleichartigen erneuerbaren Energien erzeugen, 

3. für den in ihnen erzeugten Strom der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Ab-

hängigkeit von der Bemessungsleistung oder der installierten Leistung be-

steht und 

4. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb 

genommen worden sind. 

Abweichend von Satz 1 sind mehrere Anlagen unabhängig von den Eigentumsver-

hältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs nach § 19 

Absatz 1 und zur Bestimmung der Größe der Anlage nach § 21 Absatz 1 oder § 22 

für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage anzusehen, 

wenn sie Strom aus Biogas mit Ausnahme von Biomethan erzeugen und das Biogas 

aus derselben Biogaserzeugungsanlage stammt. Abweichend von Satz 1 werden 

Freiflächenanlagen nicht mit Solaranlagen auf, in oder an Gebäuden und Lärm-

schutzwänden zusammengefasst. Abweichend von Satz 1 gelten Solaranlagen, die 

ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand ange-

bracht sind und die nicht hinter demselben Netzverknüpfungspunkt betrieben wer-

den, nicht als eine Anlage. Bei der Fiktion nach Satz 1 bleiben Steckersolargeräte 

unberücksichtigt, 

1. deren installierte Leistung insgesamt bis zu 2 Kilowatt beträgt, 

2. deren Wechselrichterleistung insgesamt bis zu 800 Voltampere beträgt und 

3. die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden. 

(2) Unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 stehen mehrere Windenergieanlagen an Land 

oder Freiflächenanlagen unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und aus-
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schließlich zum Zweck der Ermittlung der Anlagengröße nach § 22 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 3 oder Absatz 3 Satz 2 oder § 38a Absatz 1 Nummer 5 für den jeweils zu-

letzt in Betrieb gesetzten Generator einer Anlage gleich, wenn sie 

1. innerhalb derselben Gemeinde, die für den Erlass eines Bebauungsplans zu-

ständig ist oder gewesen wäre, errichtet worden sind und 

2. innerhalb von 24 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in einem Abstand 

von bis zu 2 Kilometern Luftlinie, gemessen im Fall von Freiflächenanlagen 

vom äußeren Rand der jeweiligen Anlage und im Fall von Windenergieanla-

gen von der Turmmitte der jeweiligen Anlage, in Betrieb genommen worden 

sind. 

Zum Zweck der Ermittlung der Anlagengröße von Windenergieanlagen an Land von 

Bürgerenergiegesellschaften nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Freiflächen-

anlagen von Bürgerenergiegesellschaften nach § 22 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 ist 

Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur Anlagen von Bürgerenergiegesell-

schaften zu berücksichtigen sind. 

(3) Anlagenbetreiber können Strom aus mehreren Anlagen, die gleichartige erneuer-

bare Energien oder Grubengas einsetzen, über eine gemeinsame Messeinrichtung 

abrechnen. In diesem Fall sind für die Berechnung der Einspeisevergütung oder 

Marktprämie bei mehreren Windenergieanlagen an Land die Zuordnung der Strom-

mengen zu den Windenergieanlagen im Verhältnis des jeweiligen Referenzertrags 

nach Anlage 2 Nummer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. De-

zember 2016 geltenden Fassung für Windenergieanlagen an Land, deren anzule-

gender Wert durch § 46 bestimmt wird, und des jeweilig zuletzt berechneten Standor-

tertrags nach Anlage 2 Nummer 7 für Windenergieanlagen an Land, deren anzule-

gender Wert durch § 36h bestimmt wird, maßgeblich; bei allen anderen Anlagen er-

folgt die Zuordnung der Strommengen im Verhältnis zu der installierten Leistung der 

Anlagen. 

§ 25 Beginn, Dauer und Beendigung des Anspruchs 

(1) Marktprämien, Einspeisevergütungen oder Mieterstromzuschläge sind jeweils für 

die Dauer von 20 Jahren zu zahlen. Bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetz-

lich bestimmt wird, verlängert sich dieser Zeitraum bis zum 31. Dezember des zwan-

zigsten Jahres der Zahlung. Beginn der Frist nach Satz 1 ist, soweit sich aus den 

Bestimmungen dieses Gesetzes nichts anderes ergibt, der Zeitpunkt der Inbetrieb-
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nahme der Anlage, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Gesetzes nichts ande-

res ergibt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 Num-

mer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bei ausgeförderten Anlagen 

bis zum 31. Dezember 2032 zu zahlen. 

§ 26 Abschläge und Fälligkeit 

(1) Auf die zu erwartenden Zahlungen nach § 19 Absatz 1 sind monatlich jeweils zum 

15. Kalendertag für den Vormonat Abschläge in angemessenem Umfang zu leisten. 

Wird die Höhe der Marktprämie nach Anlage 1 Nummer 4 anhand des Jahresmarkt-

wertes berechnet, können die Abschläge für Zahlungen der Marktprämie anhand des 

Jahresmarktwertes des Vorjahres bestimmt werden. Zu hohe oder zu niedrige Ab-

schläge sind mit der Endabrechnung im jeweils folgenden Kalenderjahr auszuglei-

chen oder zu erstatten. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 wird fällig, sobald und soweit der Anlagenbe-

treiber seine Pflichten zur Übermittlung von Daten nach § 71 Absatz 1 erfüllt hat. 

Satz 1 ist für den Anspruch auf monatliche Abschläge nach Absatz 1 erst ab März 

des auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres anzuwenden. 

§ 27 Aufrechnung 

(1) Die Aufrechnung von Ansprüchen des Anlagenbetreibers nach § 19 Absatz 1 mit 

einer Forderung des Netzbetreibers ist nur zulässig, soweit die Forderung unbestrit-

ten oder rechtskräftig festgestellt ist. Abweichend von Satz 1 können Netzbetreiber 

Ansprüche nach dem Energiefinanzierungsgesetz auf Zahlung einer Umlage gegen 

Umlagenschuldner, die zugleich Anlagenbetreiber sind, mit Ansprüchen dieser Anla-

genbetreiber auf Zahlung nach diesem Teil aufrechnen. 

(2) Das Aufrechnungsverbot des § 23 Absatz 3 der Niederspannungsanschlussver-

ordnung ist nicht anzuwenden, wenn mit Ansprüchen aus diesem Gesetz aufgerech-

net wird. 
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Abschnitt 3 Ausschreibungen 

Unterabschnitt 1 Allgemeine Ausschreibungsbestimmungen 

§ 28 Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine 

für Windenergie an Land 

(1) Die Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land finden in den Jahren 2023 

bis 2028 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. No-

vember statt. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 

1. im Jahr 2023 12 840 Megawatt zu installierende Leistung und 

2. in den Jahren 2024 bis 2028 jeweils 10 000 Megawatt zu installierende Leis-

tung. 

Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines 

Kalenderjahres verteilt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen 

1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 um die Mengen, für die in dem jeweils voran-

gegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Windenergieanlagen 

an Land nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, und 

2. verringert sich jeweils 

a) um die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an 

Land, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates der 

Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr im 

Bundesgebiet bezuschlagt worden sind, sofern eine Anrechnung im 

Sinn von § 5 Absatz 5 völkerrechtlich vereinbart ist,  

b) um die Summe der installierten Leistung der Windenergieanlagen an 

Land, für deren Strom kein anzulegender Wert oder der anzulegende 

Wert nicht durch Ausschreibungen bestimmt worden ist und die in dem 

jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb 

genommen gemeldet worden sind, 

c) um die Summe der Gebotsmengen für Windenergieanlagen an Land, 

die in den Ausschreibungen nach § 39n in dem jeweils voran-

gegangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden sind, und 
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d) um die Summe der Gebotsmengen für Windenergieanlagen an Land, 

die in den Ausschreibungen nach § 39o in dem jeweils voran-

gegangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden sind. 

(3a) Die Bundesnetzagentur kann das Ausschreibungsvolumen unbeschadet des 

Absatzes 3 

1. um bis zu 30 Prozent erhöhen, wenn in dem jeweils vorangegangenen Ka-

lenderjahr 

a) der Ausbaupfad für die installierte Leistung von Solaranlagen nach § 4 

Satz 1 Nummer 3 unterschritten worden ist, 

b) der Strommengenpfad nach § 4a unterschritten worden ist oder 

c) der Bruttostromverbrauch im Bundesgebiet schneller gestiegen ist, als 

er bei der Berechnung des Ziels nach § 1 Absatz 2 zugrunde gelegt 

worden ist, 

2. um bis zu 30 Prozent verringern, wenn in dem jeweils vorangegangenen Ka-

lenderjahr 

a) der Ausbaupfad für die installierte Leistung von Solaranlagen nach § 4 

Satz 1 Nummer 3 überschritten worden ist, 

b) der Strommengenpfad nach § 4a überschritten worden ist oder 

c) der Bruttostromverbrauch im Bundesgebiet langsamer gestiegen ist, als 

er bei der Berechnung des Ziels nach § 1 Absatz 2 zugrunde gelegt 

worden ist. 

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen 

nach Absatz 3 und, wenn sie die Ermächtigung nach Absatz 3a in Anspruch genom-

men hat, diesen Betrag fest und verteilt diese Menge, um die sich das Ausschrei-

bungsvolumen erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen 

der folgenden vier noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine. 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins er-

höht sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 

erteilt und vor der Bekanntgabe des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a entwertet 

wurden. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für entwertete Gebotsmengen von 

Windenergieanlagen an Land, die in den Ausschreibungen nach § 39n oder § 39o 

bezuschlagt worden sind. Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungen 
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werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgegebenen Gebots-

termin nach Absatz 1 Satz 1 zugerechnet.  

(6) Die Bundesnetzagentur kann das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Aus-

schreibungsvolumen eines Gebotstermins verringern, wenn zu erwarten ist, dass die 

ausgeschriebene Menge größer als die eingereichte Gebotsmenge sein wird (dro-

hende Unterzeichnung). Eine drohende Unterzeichnung ist insbesondere dann anzu-

nehmen, wenn 

1. die Summe der Leistung der nach der Meldefrist nach § 36 Absatz 1 Num-

mer 2 des vorangegangenen Gebotstermins dem Register gemeldeten Ge-

nehmigungen soweit für sie keine meldung nach „ 22b Absatz 2 erfolgt ist, 

und der Gebotsmenge der im vorangegangenen Gebotstermin nicht bezu-

schlagten Gebote unter dem Ausschreibungsvolumen des durchzuführenden 

Gebotstermins liegt und 

2. die im vorangegangenen Gebotstermin eingereichte Gebotsmenge kleiner 

als die ausgeschriebene Menge des Gebotstermins war. 

Das neue Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins soll höchstens der Summe 

der Leistung der nach der Meldefrist nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des vorangegan-

genen Gebotstermins dem Register gemeldeten genehmigten Anlagen und der Ge-

botsmenge der im vorangegangenen Gebotstermin nicht bezuschlagten Gebote ent-

sprechen. Für das nach Satz 1 gekürzte Ausschreibungsvolumen ist Absatz 3 Num-

mer 1 entsprechend anzuwenden. 

§ 28a Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für  

Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Die Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments finden in den Jahren 

2023 bis 2029 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. März, 1. Juli und 1. Dezember 

statt. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 

1. im Jahr 2023 5 850 Megawatt zu installierende Leistung, 

2. im Jahr 2024 8 100 Megawatt zu installierende Leistung und 

3. in den Jahren 2025 bis 2029 jeweils 9 900 Megawatt zu installierende Leis-

tung. 
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Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines 

Kalenderjahres verteilt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen 

1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils 

vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Solaranlagen 

des ersten Segments nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden 

konnten, und 

2. verringert sich jeweils 

a) um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des ersten 

Segments, die bei einer Ausschreibung eines anderen Mitgliedstaates 

der Europäischen Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 

im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind, soweit eine Anrechnung 

nach § 5 Absatz 5 völkerrechtlich vereinbart ist, 

b) um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des ersten 

Segments, für deren Strom kein anzulegender Wert oder der anzule-

gende Wert nicht durch Ausschreibungen bestimmt worden ist und die 

in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an das Register als in 

Betrieb genommen gemeldet worden sind, 

c) um die Summe der Gebotsmengen für Solaranlagen des ersten Seg-

ments, die in den Ausschreibungen nach § 39n in dem jeweils vorange-

gangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden sind, und 

d) um die Summe der Gebotsmengen für Solaranlagen des ersten Seg-

ments, die in den Ausschreibungen nach § 39o in dem jeweils vorange-

gangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden sind. 

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen 

nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen 

erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden 

drei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine. 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins er-

höht sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 

erteilt und vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a ent-

wertet wurden. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für entwertete Gebotsmengen 

von Solaranlagen des ersten Segments, die in den Ausschreibungen nach § 39n o-
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der § 39o bezuschlagt worden sind. Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhö-

hungen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten 

Gebotstermin nach Absatz 1 zugerechnet. 

(6) Ab dem Gebotstermin am 1. März 2024 verringert die Bundesnetzagentur bei ei-

ner drohenden Unterzeichnung das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Aus-

schreibungsvolumen eines Gebotstermins. Eine drohende Unterzeichnung ist insbe-

sondere dann anzunehmen, wenn die Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der 

beiden vorangegangenen Gebotstermine jeweils weniger als 90 Prozent der ausge-

schriebenen Mengen betrugen. Im Fall einer drohenden Unterzeichnung soll das 

neue Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 höchstens dem 

Durchschnitt der Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der zwei vorangegange-

nen Gebotstermine entsprechen. Wenn die Gebotsmenge der zugelassenen Gebote 

des vorangegangenen Gebotstermins über der Gebotsmenge der zugelassenen Ge-

bote des diesem vorangegangenen Gebotstermins lag, erhöht sich das nach Satz 3 

ermittelte Ausschrei¬bungsvolumen um die Differenz dieser beiden Gebotsmengen. 

Wenn sich die Definition der zulässigen Flächen nach § 37 Absatz 1 zu einem Ge-

bots-termin gegenüber dem vorangegangenen Gebotstermin geändert hat, kann die 

Bundesnetzagentur insoweit von der Verringerung nach Satz 3 absehen, als durch 

erstmals nach § 37 Absatz 1 zugelassene Flächenkategorien das Potenzial für die 

Errichtung von Solaranlagen des ersten Segments im Bundesgebiet erhöht wird. 

§ 28b Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für  

Solaranlagen des zweiten Segments 

(1) Die Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments finden in den Jah-

ren 2023 bis 2029 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Februar, 1. Juni und 1. Ok-

tober statt. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 

1. im Jahr 2023 650 Megawatt zu installierende Leistung, 

2. im Jahr 2024 1 400 Megawatt zu installierende Leistung, 

3. im Jahr 2025 1 800 Megawatt zu installierende Leistung 

4. in den Jahren 2026 bis 2029 jeweils 2 300 Megawatt zu installierende Leis-

tung. 

Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines 

Kalenderjahres verteilt. Abweichend von Satz 2 beträgt das Ausschreibungsvolumen 
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im Jahr 2024 bei den Gebotsterminen am 1. Juni und 1. Oktober jeweils 550 Mega-

watt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen 

1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils 

vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Solaranlagen 

des zweiten Segments nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden 

konnten, und 

2. verringert sich jeweils 

a) um die Summe der installierten Leistung der Solaranlagen des zweiten 

Segments mit einer installierten Leistung von mehr als 1 Megawatt, für 

deren Strom kein anzulegender Wert oder der anzulegende Wert nicht 

durch Ausschreibungen bestimmt worden ist und die in dem jeweils vo-

rangegangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb genommen 

gemeldet worden sind, und 

b) um die Summe der Gebotsmengen für Solaranlagen des zweiten Seg-

ments, die in den Ausschreibungen nach § 39o in dem jeweils vorange-

gangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden sind. 

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen 

nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen 

erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden 

drei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine. 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins er-

höht sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 

erteilt und vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a ent-

wertet wurden. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für entwertete Gebotsmengen 

von Solaranlagen des zweiten Segments, die in den Ausschreibungen nach § 39o 

bezuschlagt worden sind. Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungen 

werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten Gebots-

termin nach Absatz 1 zugerechnet. 

(6) Ab dem Gebotstermin am 1. Februar 2024 verringert die Bundesnetzagentur bei 

einer drohenden Unterzeichnung das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Aus-

schreibungsvolumen eines Gebotstermins. Eine drohende Unterzeichnung ist ins-

be¬sondere dann anzunehmen, wenn die Gebotsmengen der zugelassenen Gebote 
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der beiden vorangegangenen Gebotstermine jeweils weniger als 90 Prozent der aus-

geschriebenen Mengen betrugen. Im Fall einer drohenden Unterzeichnung soll das 

neue Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich des Satzes 4 höchstens dem Durch-

schnitt der Gebotsmengen der zugelassenen Gebote der zwei vorangegangenen 

Gebotstermine entsprechen. Wenn die Gebotsmenge der zugelassenen Gebote des 

vorangegangenen Gebotstermins über der Gebotsmenge der zugelassenen Gebote 

des diesem vorangegangenen Gebotstermins lag, erhöht sich das nach Satz 3 ermi t-

telte Ausschreibungsvolumen um die Differenz dieser beiden Gebotsmengen. 

§ 28c Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Biomasse 

(1) Die Ausschreibungen für Biomasseanlagen finden in den Jahren 2023 bis 2028 

jeweils zu den Gebotsterminen am 1. April und 1. Oktober statt. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 

1. im Jahr 2023 600 Megawatt zu installierende Leistung, 

2. im Jahr 2024 500 Megawatt zu installierende Leistung, 

3. im Jahr 2025 400 Megawatt zu installierende Leistung und 

4. in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 300 Megawatt zu installierende Leis-

tung. 

Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 wird jeweils gleichmäßig 

auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen 

1. erhöht sich jeweils 

a) ab dem Jahr 2025 um 29 Prozent der Mengen, für die im vorangegan-

genen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Biomethananlagen 

nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, und 

b) ab dem Jahr 2026 um die Mengen, für die in dem jeweils dritten voran-

gegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Biomasseanla-

gen nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, und 

2. verringert sich jeweils 

a) um die Summe der in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr in-

stallierten Leistung von Biomasseanlagen, für deren Strom kein anzule-

gender Wert oder der anzulegende Wert nicht durch Ausschreibungen 

bestimmt worden ist und die in dem jeweils vorangegangenen Kalen-
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derjahr an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden 

sind, 

b) um die Summe der installierten Leistung der Biomasseanlagen, die in 

dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr die Inanspruchnahme ei-

ner Förderung aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88b erstmals 

an die Bundesnetzagentur gemeldet haben, und 

c) um die Summe der Gebotsmengen für Biomasseanlagen, die in den 

Ausschreibungen nach § 39n in dem jeweils vorangegangenen Kalen-

derjahr bezuschlagt worden sind. 

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die Differenz der Mengen 

nach Absatz 3 fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen 

erhöht oder verringert,  

1. in den Jahren 2023 bis 2025 gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen 

der folgenden zwei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine und 

2. in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils auf das Ausschreibungsvolumen des 

Gebotstermins am 1. Juni. 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins er-

höht sich um die Gebotsmenge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 

erteilt und vor der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a ent-

wertet wurden. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für entwertete Gebotsmengen 

von Biomasseanlagen, die in den Ausschreibungen nach § 39n bezuschlagt worden 

sind. Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf eine 

Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 

zugerechnet. 

§ 28d Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Biomethananlagen 

(1) Die Ausschreibungen für Biomethananlagen finden in den Jahren 2023 bis 2028 

jeweils zu den Gebotsterminen am 1. April und 1. September statt. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt in den Jahren 2023 bis 2028 jeweils 600 

Megawatt zu installierende Leistung. Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils 

gleichmäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt. 
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(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich im Jahr 2024 jeweils um die Mengen, 

für die in dem vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Biome-

thananlagen nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten. 

(4) Die Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolu-

men nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgen-

den zwei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine. 

(5) Das Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht sich um die Gebots-

menge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der Be-

kanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a entwertet wurden. Nach 

Satz 1 zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf eine Entwertung folgen-

den noch nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 zugerechnet. 

(6) Die Bundesnetzagentur kann das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Aus-

schreibungsvolumen eines Gebotstermins bei einer drohenden Unterzeichnung ver-

ringern. Eine drohende Unterzeichnung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 

1. die Summe der Leistung der nach der Meldefrist nach § 39 Absatz 1 Num-

mer 3 des vorangegangenen Gebotstermins dem Register gemeldeten Ge-

nehmigungen und der Gebotsmenge der im vorangegangenen Gebotstermin 

nicht bezuschlagten Gebote unter dem Ausschreibungsvolumen des durch-

zuführenden Gebotstermins liegt und 

2. die im vorangegangenen Gebotstermin eingereichte Gebotsmenge kleiner 

als die ausgeschriebene Menge des Gebotstermins war. 

Das neue Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins soll höchstens der Summe 

der Leistung der nach der Meldefrist nach § 39 Absatz 1 Nummer 3 des vorangegan-

genen Gebotstermins dem Register gemeldeten genehmigten Anlagen und der Ge-

botsmenge der im vorangegangenen Gebotstermin nicht bezuschlagten Gebote ent-

sprechen. Für das nach Satz 1 gekürzte Ausschreibungsvolumen sind im Jahr 2024 

Absatz 3 und ab dem Jahr 2025 § 28c Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a entspre-

chend anzuwenden. 

§ 28e Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für  

Innovationsausschreibungen 

(1) Die Innovationsausschreibungen nach § 39n finden in den Jahren 2023 bis 2028 

jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Mai und 1. September statt. 
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(2) Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach § 39n beträgt vorbe-

haltlich einer abweichenden Bestimmung in der Verordnung nach § 88d 

1. im Jahr 2023 800 Megawatt zu installierende Leistung, 

2. im Jahr 2024 850 Megawatt zu installierende Leistung, 

3. im Jahr 2025 900 Megawatt zu installierende Leistung, 

4. im Jahr 2026 950 Megawatt zu installierende Leistung, 

5. im Jahr 2027 1 000 Megawatt zu installierende Leistung und 

6. im Jahr 2028 1 050 Megawatt zu installierende Leistung. 

Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines 

Kalenderjahres verteilt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Men-

gen, für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen 

nach § 39n keine Zuschläge erteilt werden konnten. 

(4) Die Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolu-

men nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgen-

den zwei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine. 

(5) Die Bundesnetzagentur verringert bei einer drohenden Unterzeichnung das nach 

den Absätzen 3 und 4 errechnete Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins. Ei-

ne drohende Unterzeichnung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Ge-

botsmengen der zugelassenen Gebote der beiden vorangegangenen Gebotstermine 

jeweils weniger als 90 Prozent der ausgeschriebenen Mengen betrugen. Im Fall einer 

drohenden Unterzeichnung soll das neue Ausschreibungsvolumen vorbehaltlich des 

Satzes 4 höchstens dem Durchschnitt der Gebotsmengen der zugelassenen Gebote 

der zwei vorangegangenen Gebotstermine entsprechen. Wenn die Gebotsmenge der 

zugelassenen Gebote des vorangegangenen Gebotster¬mins über der Gebotsmen-

ge der zugelassenen Gebote des diesem vorangegangenen Gebotstermins lag, er-

höht sich das nach Satz 3 ermittelte Ausschreibungsvolumen um die Differenz dieser 

beiden Gebotsmengen. 

§ 28f Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für innovative Konzepte mit 

wasserstoffbasierter Stromspeicherung 

(1) Die Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter Strom-

speicherung nach § 39o finden statt: 
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1. im Jahr 2023 zum Gebotstermin am 15. Dezember, 

2. im Jahr 2024 zum Gebotstermin am 1. Juli und 

3. in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Januar 

und am 1. Juli. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach § 39o beträgt vorbe-

haltlich einer abweichenden Bestimmung in der Verordnung nach § 88e 

1. im Jahr 2023 400 Megawatt zu installierende Leistung, 

2. im Jahr 2024 600 Megawatt zu installierende Leistung, 

3. im Jahr 2025 700 Megawatt zu installierende Leistung, 

4. im Jahr 2026 800 Megawatt zu installierende Leistung, 

5. im Jahr 2027 900 Megawatt zu installierende Leistung und 

6. im Jahr 2028 1 000 Megawatt zu installierende Leistung. 

Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines 

Kalenderjahres verteilt, wenn mehrere Gebotstermine in einem Jahr durchgeführt 

werden. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Men-

gen, für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen 

nach § 39o keine Zuschläge erteilt werden konnten. 

(4) Die Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolu-

men nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgen-

den zwei noch nicht bekanntgegebenen Gebotstermine. 

§ 28g Ausschreibungsvolumen 

und Gebotstermine für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grünem Wasserstoff 

(1) Die Ausschreibungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grünem Was-

serstoff nach § 39p finden statt: 

1. im Jahr 2023 zum Gebotstermin am 15. Dezember und 

2. in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Juni und 

1. Dezember. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach § 39p beträgt vorbe-

haltlich einer abweichenden Bestimmung in der Verordnung nach § 88f 

1. im Jahr 2023 800 Megawatt zu installierende Leistung, 
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2. im Jahr 2024 1 000 Megawatt zu installierende Leistung, 

3. im Jahr 2025 1 200 Megawatt zu installierende Leistung und 

4. im Jahr 2026 1 400 Megawatt zu installierende Leistung. 

Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines 

Kalenderjahres verteilt, wenn mehrere Gebotstermine in einem Jahr durchgeführt 

werden. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Men-

gen, für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen 

nach § 39p keine Zuschläge erteilt werden konnten. 

(4) Die Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolu-

men nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der folgen-

den zwei noch nicht bekanntgegebenen Gebotstermine. 

§ 29 Bekanntmachung 

(1) Die Bundesnetzagentur macht die Ausschreibungen frühestens acht Wochen und 

spätestens fünf Wochen vor dem jeweiligen Gebotstermin für den jeweiligen Energie-

träger auf ihrer Internetseite bekannt. Die Bekanntmachungen müssen mindestens 

folgende Angaben enthalten: 

1. den Gebotstermin, 

2. das Ausschreibungsvolumen, 

3. den Höchstwert, 

4. die Angabe, ob Landesregierungen Rechtsverordnungen aufgrund von § 37c 

Absatz 2 erlassen haben und auf welchen Flächen nach diesen Rechtsver-

ordnungen Gebote für Solaranlagen auszuschließen sind, 

4a. die Angabe, ob nach § 37 Absatz 4 keine Gebote für Freiflächenanlagen ab-

gegeben werden dürfen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errich-

tet werden sollen, sowie die nach § 37 Absatz 4 ermittelte installierte Leis-

tung solcher Anlagen, 

5. die Formatvorgaben, die nach § 30a Absatz 1 von der Bundesnetzagentur für 

die Gebotsabgabe vorgegeben sind, und 

6. die Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85 Absatz 2 und den §§ 

85a und 85c, soweit sie die Gebotsabgabe oder das Zuschlagsverfahren be-

treffen. 
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(2) Die Bekanntmachungen nach Absatz 1 erfolgen ausschließlich im öffentlichen 

Interesse. 

§ 30 Anforderungen an Gebote 

(1) Die Gebote müssen jeweils die folgenden Angaben enthalten: 

1. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Bieters; sofern der 

Bieter eine rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person ist, 

sind auch anzugeben: 

a) ihr Sitz und 

b) der Name einer natürlichen Person, die eine ladungsfähige Anschrift im 

bundesgebiet hat und die zur Kommunikation mit der Bundesnetzagen-

tur und zur Vertretung des Bieters für alle Handlungen nach diesem 

Gesetz bevollmächtigt ist (Bevollmächtigter), 

2. den Energieträger, für den das Gebot abgegeben wird, 

3. den Gebotstermin der Ausschreibung, für die das Gebot abgegeben wird, 

4. die Gebotsmenge in Kilowatt ohne Nachkommastellen, 

5. den Gebotswert in Cent pro Kilowattstundemit zwei Nachkommastellen, wo-

bei sich das Gebot bei Windenergieanlagen an Land auf den Referenzstand-

ort nach Anlage 2 Nummer 4 beziehen muss, 

6. die Standorte der Anlagen, auf die sich das Gebot bezieht, mit Bundesland, 

Landkreis, Gemeinde, Gemarkung und Flurstücken; im Fall von Solaranlagen 

des zweiten Segments oder in Gebäuden und von Biomasseanlagen muss, 

sofern vorhanden, auch die postalische Adresse des Gebäudes angegeben 

werden, 

7. den Übertragungsnetzbetreiber, 

8. die Eigenerklärung des Bieters, dass kein Verbot zur Teilnahme an dieser 

Ausschreibung nach diesem Gesetz oder nach einer auf Grund dieses Ge-

setzes erlassenen Rechtsverordnung besteht, 

9. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 

Buchstabe a bis c die Angabe des Bieters, ob die geplanten Anlagen bei 

ausschließlich senkrecht ausgerichteten Solaranlagen insgesamt mit einer 
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lichten Höhe von mindestens 0,80 Metern und sonst insgesamt mit einer lich-

ten Höhe von mindestens 2,10 Metern aufgeständert werden sollen, und 

10. soweit Solaranlagen auf einer in § 37c Absatz 2 Nummer 2 bezeichneten 

Fläche errichtet werden sollen, für die die jeweilige Landesregierung in einer 

Verordnung nach § 37c Absatz 2 bestimmt hat, dass Gebote auf solchen 

Flächen teilweise nicht berücksichtigt werden, die Angabe, auf welcher der in 

der Verordnung bestimmten Flächen die Anlage errichtet werden soll. 

(2) Ein Gebot muss eine Gebotsmenge von mehr als 1000 Kilowatt umfassen. Ab-

weichend von Satz 1 

1. muss ein Gebot bei Solaranlagen des zweiten Segments eine Gebotsmenge 

von mehr als 750 Kilowatt umfassen, 

2. besteht für Zusatzgebote nach § 36j keine Mindestgröße für die Gebotsmen-

ge und 

3. muss ein Gebot bei Biomasseanlagen und Biomethananlagen nach Teil 3 

Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 eine Mindestgröße von mehr als 150 Kilowatt 

umfassen, dabei besteht bei Geboten für bestehende Biomasseanlagen nach 

§ 39g keine Mindestgröße für die Gebotsmenge. 

(2a) Bieter müssen ihren Geboten eine Eigenerklärung beifügen, dass zum Zeitpunkt 

der Gebotsabgabe 

1. sie kein Unternehmen in Schwierigkeiten sind und 

2. keine offenen Rückforderungsansprüche gegen sie aufgrund eines Be-

schlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 

einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem europäischen Binnenmarkt 

bestehen. 

Die Eigenerklärung nach Satz 1 muss ferner eine Selbstverpflichtung des Bieters 

enthalten, jede Änderung des Inhalts der abgegebenen Eigenerklärung bis zum Ab-

schluss des Zuschlagsverfahrens unverzüglich der Bundesnetzagentur mitzuteilen. 

(3) Bieter dürfen in einer Ausschreibung mehrere Gebote für unterschiedliche Anla-

gen abgeben. In diesem Fall müssen sie ihre Gebote nummerieren und eindeutig 

kennzeichnen, welche Nachweise zu welchem Gebot gehören. 
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§ 30a Ausschreibungsverfahren 

(1) Die Bundesnetzagentur darf für die Ausschreibungsverfahren Formatvorgaben 

machen. 

(2) Die Gebote müssen der Bundesnetzagentur spätestens am jeweiligen Gebots-

termin zugegangen sein. 

(3) Die Rücknahme von Geboten ist bis zum jeweiligen Gebotstermin zulässig; maß-

geblich ist der Zugang einer Rücknahmeerklärung bei der Bundesnetzagentur. Die 

Rücknahme muss durch eine unbedingte, unbefristete und schriftlich oder elektro-

nisch übermittelte Erklärung des Bieters erfolgen, die sich dem entsprechenden Ge-

bot eindeutig zuordnen lässt. 

(4) Bieter sind an ihre Gebote, die bis zum Gebotstermin abgegeben und nicht zu-

rückgenommen worden sind, gebunden, bis ihnen von der Bundesnetzagentur mitge-

teilt worden ist, dass ihr Gebot keinen Zuschlag erhalten hat. 

(5) Die Ausschreibungen können von der Bundesnetzagentur ganz oder teilweise auf 

ein elektronisches Verfahren umgestellt werden; dabei kann auch von der Zustellung 

nach § 73 des Energiewirtschaftsgesetzes abgewichen werden. In diesem Fall kann 

die Bundesnetzagentur insbesondere Vorgaben über die Authentifizierung für die 

gesicherte Datenübertragung machen. Bei einer Umstellung auf ein elektronisches 

Verfahren muss die Bundesnetzagentur bei der Bekanntmachung nach § 29 auf das 

elektronische Verfahren hinweisen. 

§ 31 Sicherheiten 

(1) Bieter müssen bei der Bundesnetzagentur für ihre Gebote bis zum jeweiligen Ge-

botstermin eine Sicherheit leisten. Durch die Sicherheit werden die jeweiligen Forde-

rungen der Übertragungsnetzbetreiber auf Pönalen nach § 55 gesichert. 

(2) Bieter müssen bei der Leistung der Sicherheit das Gebot, auf das sich die Sicher-

heit bezieht, eindeutig bezeichnen. 

(3) Wer eine Sicherheit leisten muss, kann dies bewirken durch 

1. die unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft auf erstes Anfor-

dern, die durch ein Kreditinstitut oder einen Kreditversicherer zugunsten des 

Übertragungsnetzbetreibers ausgestellt wurde und für die eine Bürgschafts-

erklärung an die Bundesnetzagentur übergeben wurde oder 

2. die Zahlung eines Geldbetrags auf ein nach Absatz 5 eingerichtetes Ver-

wahrkonto der Bundesnetzagentur. 
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(4) Die Bürgschaftserklärung ist in deutscher Sprache unter Verzicht auf die Einrede 

der Vorausklage nach § 771 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und unter Verzicht auf 

die Einreden der Aufrechenbarkeit und Anfechtbarkeit nach § 770 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs einzureichen. Der Bürge muss in der Europäischen Union oder in ei-

nem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum als Kreditinstitut oder als Kreditversicherer zugelassen sein. Die Bun-

desnetzagentur kann im Einzelfall bei begründeten Bedenken gegen die Tauglichkeit 

des Bürgen vom Bieter verlangen, die Tauglichkeit des Bürgen nachzuweisen. Für 

den Nachweis der Tauglichkeit im Einzelfall ist der Maßstab des § 239 Absatz 1 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs heranzuziehen. 

(5) Die Bundesnetzagentur verwahrt die Sicherheiten nach Absatz 3 Nummer 2 treu-

händerisch zugunsten der Bieter und der Übertragungsnetzbetreiber. Hierzu richtet 

sie ein Verwahrkonto ein. Die Bundesnetzagentur ist berechtigt, die Sicherheiten ein-

zubehalten, bis die Voraussetzungen zur Rückgabe oder zur Befriedigung der Über-

tragungsnetzbetreiber vorliegen. Die Sicherheitsleistungen werden nicht verzinst. 

§ 32 Zuschlagsverfahren 

(1) Die Bundesnetzagentur führt bei jeder Ausschreibung für jeden Energieträger das 

folgende Zuschlagsverfahren durch, soweit in den Unterabschnitten 2 bis 7 oder in 

einer Rechtsverordnugn aufgrund dieses Gesetzes nicht etwas Abweichendes be-

stimmt ist. Sie öffnet die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin. 

Sie sortiert die Gebote 

1. bei unterschiedlichen Gebotswerten nach dem jeweiligen Gebotswert in auf-

steigender Reihenfolge, beginnend mit dem Gebot mit dem niedrigsten Ge-

botswert, 

2. bei demselben Gebotswert nach der jeweiligen Gebotsmenge in aufsteigen-

der Reihenfolge, beginnend mit der niedrigsten Gebotsmenge; wenn die Ge-

botswerte und die Gebotsmenge der Gebote gleich sind, entscheidet das Los 

über die Reihenfolge, es sei denn, die Reihenfolge ist für die Zuschlagsertei-

lung nicht maßgeblich. 

Die Bundesnetzagentur prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 34 und 

erteilt bei jeder Ausschreibung für den jeweiligen Energieträger in der Reihenfolge 

nach Satz 3 allen zulässigen Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 

das Ausschreibungsvolumen erstmals durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht 
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oder überschritten ist (Zuschlagsgrenze). Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze 

wird kein Zuschlag erteilt. 

(2) Die Bundesnetzagentur erfasst für jedes Gebot, für das ein Zuschlag erteilt wor-

den ist, die vom Bieter übermittelten Angaben und Nachweise sowie den Zuschlags-

wert. 

§ 33 Ausschluss von Geboten 

(1) Die Bundesnetzagentur schließt Gebote von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn 

1. die Anforderungen und Formatvorgaben für Gebote nach den §§ 30 und 30a 

nicht vollständig eingehalten wurden, 

2. die für den jeweiligen Energieträger nach den §§ 36, 36c und 36j, den §§ 37 

und 37c, dem § 38c, den §§ 39, 39c, 39g und 39i oder den §§ 39j und 39k 

oder die in den Rechtsverordnungen nach den §§ 88 bis 88f gestellten An-

forderungen nicht erfüllt sind, 

3. bis zum Gebotstermin bei der Bundesnetzagentur die Gebühr, die für die 

Durchführung des Zuschlagsverfahrens zu erheben ist, die Sicherheit oder 

der Projektsicherungsbeitrag nicht vollständig geleistet worden sind, 

4. der Gebotswert des Gebots den für die jeweilige Ausschreibung oder die An-

lage festgelegten Höchstwert überschreitet, 

5. das Gebot Bedingungen, Befristungen oder sonstige Nebenabreden enthält 

oder 

6. das Gebot nicht den bekanntgemachten Festlegungen der Bundesnetzagen-

tur entspricht, soweit diese die Gebotsabgabe betreffen. 

Die Bundesnetzagentur kann Gebote vom Zuschlagsverfahren ausschließen, wenn 

bis zum Gebotstermin dem Gebot die Sicherheit oder die Gebühr nicht eindeutig zu-

geordnet werden können. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann ein Gebot ausschließen, wenn der begründete Ver-

dacht besteht, dass der Bieter keine Anlage auf dem in dem Gebot angegebenen 

Standort plant, und 

1. auf den in dem Gebot angegebenen Flurstücken bereits eine Anlage in Be-

trieb genommen worden ist oder 

2. die in dem Gebot angegebenen Flurstücke ganz oder teilweise übereinstim-

men 
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a) mit den in einem anderen Gebot in derselben Ausschreibung angege-

benen Flurstücken oder 

b) mit den in einem anderen bezuschlagten Gebot in einer vorangegange-

nen Ausschreibung angegebenen Flurstücken, sofern der Zuschlag 

nicht entwertet worden ist. 

Ein Ausschluss von Geboten nach Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe b ist 

nicht zulässig, wenn zu einer Anlage weitere Anlagen zugebaut werden sollen oder 

eine bestehende Anlage ersetzt werden soll und hierfür Gebote abgegeben werden. 

§ 34 Ausschluss von Bietern 

(1) Die Bundesnetzagentur schließt Bieter und deren Gebote von dem Zuschlagsver-

fahren aus, wenn der Bieter keine Eigenerklärung nach § 30 Absatz 2a Satz 1 abge-

geben hat oder wenn nach der Gebotsabgabe eine Mitteilung nach § 30 Absatz 2a 

Satz 2 zugegangen ist. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann Bieter und deren Gebote von dem Zuschlagsverfah-

ren ausschließen, wenn 

1. der Bieter 

a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Gebote unter falschen Angaben oder 

unter Vorlage falscher Nachweise in dieser oder einer vorangegange-

nen Ausschreibung abgegeben hat oder 

b) mit anderen Bietern Absprachen über die Gebotswerte der in dieser o-

der einer vorangegangenen Ausschreibung abgegebenen Gebote ge-

troffen hat oder 

2. die Gebotsmengen mehrerer Zuschläge eines Bieters aus mindestens zwei 

vorangegangenen Ausschreibungen vollständig entwertet worden sind. 

§ 34a Unionsfremde Bieter 

(1) Die Bundesnetzagentur kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz einen Bieter, der ein Unionsfremder im Sinn des § 2 Ab-

satz 19 des Außenwirtschaftsgesetzes ist oder dessen unmittelbare oder mittelbare 

Gesellschafter Unionsfremde sind, von dem Zuschlagsverfahren ausschließen, wenn 

durch den Betrieb der gebotsgegenständlichen Anlage die öffentliche Ordnung oder 

Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt würden. 
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Unionsfremde Bieter aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassozia-

tion stehen unionsansässigen Bietern gleich. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann außer nach den Vorschriften des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz den Zuschlag eines Bieters, der ein Unionsfremder im Sinn des § 2 Ab-

satz 19 des Außenwirtschaftsgesetzes ist oder dessen unmittelbare oder mittelbare 

Gesellschafter Unionsfremde sind, widerrufen, wenn durch den Betrieb der gebots-

gegenständlichen Anlage die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt werden. Satz 1 ist entsprechend auf Zah-

lungsberechtigungen anzuwenden. 

(3) Ein Bieter hat auf Anforderung der Bundesnetzagentur innerhalb von vier Wochen 

die zur Prüfung nach Absatz 1 oder 2 notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stel-

len, insbesondere Unterlagen zu seiner Beteiligungsstruktur und seinen Geschäfts-

feldern. 

§ 35 Bekanntgabe der Zuschläge und anzulegender Wert 

(1) Die Bundesnetzagentur gibt die Zuschläge mit den folgenden Angaben auf ihrer 

Internetseite bekannt: 

1. dem Gebotstermin der Ausschreibung, dem Energieträger, für den die Zu-

schläge erteilt werden, und den bezuschlagten Mengen, 

2. den Namen der Bieter, die einen Zuschlag erhalten haben, mit 

a) dem jeweils in dem Gebot angegebenen Standort der Anlage, 

b) der Nummer des Gebots, sofern ein Bieter mehrere Gebote abgegeben 

hat, 

c) einer eindeutigen Zuschlagsnummer, 

d) sofern vorhanden, den Registernummern der bezuschlagten Anlagen 

und 

e) der jeweils bezuschlagten Gebotsmenge, 

3. dem niedrigsten und höchsten Gebotswert, die einen Zuschlag erhalten ha-

ben, sofern einschlägig, gesondert für die Südregion, und 

4. dem mengengewichteten durchschnittlichen Zuschlagswert, sofern einschlä-

gig, gesondert für die Südregion. 
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(1a) Bei Ausschreibungen von Solaranlagen des ersten Segments veröffentlicht die 

Bundesnetzagentur zusätzlich eine Aufstellung der bezuschlagten Mengen differen-

ziert nach: 

1. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach § 37 

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c sowie nach den davon jeweils bezu-

schlagten Teilmengen für Anlagen, die 

a) ausschließlich senkrecht ausgerichtet und insgesamt mit einer lichten 

Höhe von mindestens 0,80 Metern aufgeständert werden sollen und 

b) insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 2,10 Metern aufge-

ständert werden sollen, 

2. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach § 37 

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d, 

3. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach § 37 

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e, 

4. der bezuschlagten Gesamtmenge für besondere Solaranlagen nach § 37 

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe f und 

5. der außerhalb dieser Kategorien bezuschlagten Gesamtmenge. 

(2) Der Zuschlag ist eine Woche nach der öffentlichen Bekanntgabe nach Absatz 1 

als bekanntgegeben anzusehen. 

(3) Die Bundesnetzagentur unterrichtet die Bieter, die einen Zuschlag erhalten ha-

ben, unverzüglich über die Zuschlagserteilung und den Zuschlagswert. 

(4) Die Bundesnetzagentur gibt auf ihrer Internetseite spätestens drei Monate nach 

Ablauf der Fristen nach § 36e Absatz 1, § 37e, § 39e Absatz 1, § 39g Absatz 5 

Nummer 4 und § 39j in Verbindung mit § 39e Absatz 1 sowie § 13 Absatz 1 der Inno-

vationsausschreibungsverordnung die Projektrealisierungsrate des jeweiligen Ge-

botstermins bekannt. 

§ 35a Entwertung von Zuschlägen 

(1) Die Bundesnetzagentur entwertet einen Zuschlag, 

1. soweit der Zuschlag nach Ablauf der Frist zur Realisierung der Anlage er-

lischt, 

2. wenn der Bieter seinen Zuschlag zurückgeben darf und soweit er von diesem 

Recht Gebrauch gemacht hat, 
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3. soweit die Bundesnetzagentur den Zuschlag nach dem Verwaltungsverfah-

rensgesetz zurücknimmt oder widerruft oder 

4. soweit der Zuschlag durch Zeitablauf oder auf sonstige Weise seine Wirk-

samkeit verliert. 

(2) Wird eine Zahlungsberechtigung nachträglich aufgehoben, wird auch der zugrun-

deliegende Zuschlag entwertet. 

Unterabschnitt 2 Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land 

§ 36 Gebote für Windenergieanlagen an Land 

(1) In Ergänzung zu den Anforderungen an Gebote nach § 30 müssen Windenergie-

anlagen an Land, auf die sich ein Gebot bezieht, folgende Anforderungen erfüllen: 

1. die Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz müssen für 

alle Anlagen vier Wochen vor dem Gebotstermin und von derselben Geneh-

migungsbehörde erteilt worden sein, und 

2. die Anlagen müssen mit den erforderlichen Daten vier Wochen vor dem Ge-

botstermin als genehmigt an das Register gemeldet worden sein; die Melde-

fristen des Registers bleiben hiervon unberührt. 

(2) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol-

gende Angaben beifügen: 

1. die Nummern, unter denen die von der Genehmigung nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz umfassten Anlagen an das Register gemeldet wor-

den sind,  

2. das Aktenzeichen der Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutz-

gesetz, unter dem die Genehmigung der Anlagen erteilt worden ist, sowie die 

Genehmigungsbehörde und deren Anschrift, 

3. sofern das Gebot für mehrere Anlagen abgegeben wird, die jeweils auf die 

einzelne Anlage entfallende Gebotsmenge und 

4. sofern das Gebot für eine Flugwindenergieanlage an Land abgegeben wird, 

die Angabe, dass es sich um eine solche Anlage handelt. 

(3) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol-

gende Nachweise beifügen: 
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1. eine Eigenerklärung, dass die Genehmigung nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz auf sie ausgestellt worden ist, oder die Erklärung 

des Inhabers der entsprechenden Genehmigung, dass der Bieter das Gebot 

mit Zustimmung des Genehmigungsinhabers abgibt, und 

2. eine Eigenerklärung des Inhabers der Genehmigung nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz, dass kein wirksamer Zuschlag aus früheren Aus-

schreibungen für Anlagen besteht, für die das Gebot abgegeben worden ist. 

(4) In den Fällen des § 28 Absatz 6 korrigiert die Bundesnetzagentur das nach § 29 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bekanntgemachte Ausschreibungsvolumen bis spätes-

tens zwei Wochen vor dem Gebotstermin. § 29 Absatz 2 ist entsprechend anzuwen-

den. 

§ 36a Sicherheiten für Windenergieanlagen an Land 

Die Höhe der Sicherheit nach § 31 für Windenergieanlagen an Land bestimmt sich 

aus der Gebotsmenge multipliziert mit 30 Euro pro Kilowatt zu installierender Leis-

tung. 

§ 36b Höchstwert für Windenergieanlagen an Land 

(1) Der Höchstwert für Strom aus Windenergieanlagen an Land beträgt im Jahr 2023 

5,88 Cent pro Kilowattstunde für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nummer 4. 

(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2025 um 2 Prozent pro Kalen-

derjahr gegenüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden 

Höchstwert und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berech-

nung der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist 

der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

§ 36c Ausschluss von Geboten für Windenergieanlagen an Land 

Die Bundesnetzagentur schließt Gebote für Windenergieanlagen an Land nach § 33 

von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn 

1. sie für eine in dem Gebot angegebene Windenergieanlage an Land bereits 

einen Zuschlag erteilt hat, der zum Gebotstermin nicht entwertet worden ist, 

oder 

2. für eine in dem Gebot angegebene Windenergieanlage an Land eine Mittei-

lung nach § 22b Absatz 1 Nummer 1 abgegeben wurde. 
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§ 36d (weggefallen) 

§ 36e Erlöschen von Zuschlägen für Windenergieanlagen an Land 

(1) Der Zuschlag erlischt bei Geboten für Windenergieanlagen an Land 36 Monate 

nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags, soweit die Anlagen nicht bis zu 

diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen worden sind. 

(2) Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, verlän-

gert die Bundesnetzagentur die Frist, nach der der Zuschlag erlischt, wenn gegen die 

im bezuschlagten Gebot angegebene Genehmigung nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz nach der Abgabe des Gebots ein Rechtsbehelf Dritter ein-

gelegt worden ist. Die Verlängerung soll höchstens für die Dauer der Gültigkeit der 

Genehmigung ausgesprochen werden, wobei der Verlängerungszeitraum unbescha-

det einer Verlängerung nach Absatz 3 eine Dauer von insgesamt 18 Monaten nicht 

überschreiten darf. 

(3) Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, verlän-

gert die Bundesnetzagentur die Frist, nach der der Zuschlag erlischt, wenn über das 

Vermögen des Herstellers des Generators oder eines sonstigen wesentlichen Be-

standteils der Windenergieanlagen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist. Die 

Verlängerung soll höchstens für die Dauer der Gültigkeit der Genehmigung ausge-

sprochen werden, wobei der Verlängerungszeitraum unbeschadet einer Verlänge-

rung nach Absatz 2 eine Dauer von insgesamt 18 Monaten nicht überschreiten darf. 

§ 36f Änderungen nach Erteilung des Zuschlags für Windenergieanlagen  

an Land 

(1) Zuschläge sind den Windenergieanlagen an Land, auf die sich die in dem Gebot 

angegebene Genehmigung bezieht, verbindlich und dauerhaft zugeordnet. Sie dürfen 

nicht auf andere Anlagen oder andere Genehmigungen übertragen werden. 

(2) Wird die Genehmigung für das bezuschlagte Projekt nach der Erteilung des Zu-

schlags geändert oder neu erteilt, bleibt der Zuschlag auf die geänderte oder neu 

erteilte Genehmigung bezogen, wenn der Standort der Windenergieanlage um 

höchstens die doppelte Rotorblattlänge abweicht. Der Umfang des Zuschlags verän-

dert sich dadurch nicht. 
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§ 36g (weggefallen) 

§ 36h Anzulegender Wert für Windenergieanlagen an Land 

(1) Der Netzbetreiber berechnet den anzulegenden Wert aufgrund des Zuschlags-

werts für den Referenzstandort nach Anlage 2 Nummer 4 für Strom aus Windener-

gieanlagen an Land mit dem Korrekturfaktor des Gütefaktors, der nach Anlage 2 

Nummer 2 und 7 ermittelt worden ist. Es sind folgende Stützwerte anzuwenden, wo-

bei ein Güterfaktor von weniger als 60 Prozent nur für Windenergieanlagen in der 

Södregion anzuwenden ist: 

Gütefak-

tor 

50 

Pro-

zent 

60  

Pro-

zent 

70  

Pro-

zent 

80  

Pro-

zent 

90  

Pro-

zent 

100  

Pro-

zent 

110  

Pro-

zent 

120  

Pro-

zent 

130  

Pro-

zent 

140  

Pro-

zent 

150  

Pro-

zent 

Korrektur-

faktor 

1,55 1,42 1,29 1,16 1,07 1 0,94 0,89 0,85 0,81 0,79 

Für die Ermittlung der Korrekturfaktoren zwischen den jeweils benachbarten Stütz-

werten findet eine lineare Interpolation statt. Der Korrekturfaktor beträgt 

1. oberhalb des Gütefaktors von 150 Prozent 0,79, 

2. für Anlagen in der Südregion unterhalb des Gütefaktors von 50 Prozent 1,55 

und 

3. für sonstige Anlagen unterhalb des Gütefaktors von 60 Prozent 1,42. 

Gütefaktor ist das Verhältnis des Standortertrags einer Anlage nach Anlage 2 Num-

mer 7 zum Referenzertrag nach Anlage 2 Nummer 2 in Prozent. 

(2) Die anzulegenden Werte werden jeweils mit Wirkung ab Beginn des sechsten, 

elften und sechzehnten auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres anhand 

des Standortertrags der Anlagen nach Anlage 2 Nummer 7 in den fünf vorangegan-

genen Jahren angepasst. In dem überprüften Zeitraum zu viel oder zu wenig geleis-

tete Zahlungen nach § 19 Absatz 1 müssen erstattet werden, wenn der Gütefaktor 

auf Basis des Standortertrags der jeweils zuletzt betrachteten fünf Jahre mehr als 2 

Prozentpunkte von dem zuletzt berechneten Gütefaktor abweicht. Dabei werden An-

sprüche des Netzbetreibers auf Rückzahlung mit 1 Prozentpunkt über dem am ersten 

Tag des Überprüfungszeitraums geltenden Euro Interbank Offered Rate-Satz für die 

Beschaffung von Zwölfmonatsgeld von ersten Adressen in den Teilnehmerstaaten 

der Europäischen Währungsunion verzinst. Eine Aufrechnung mit Ansprüchen nach 

§ 19 Absatz 1 ist zulässig. 
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(3) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 besteht 

1. erst, sobald der Anlagenbetreiber gegenüber dem Netzbetreiber den Güte-

faktor nachgewiesen hat und 

2. ab dem 65., 125. und 185. auf die Inbetriebnahme der Anlagen folgenden 

Monats erst, sobald der Anlagenbetreiber gegenüber dem Netzbetreiber den 

nach Absatz 2 angepassten Gütefaktor nachgewiesen hat. 

Abweichend von Satz 1 besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit 

Absatz 1 für Flugwindenergieanlagen an Land ohne den Nachweis des Gütefaktors 

gegenüber dem Netzbetreiber erst, sobald der Betreiber der Flugwindenergieanlage 

an Land der Bundesnetzagentur nach der Inbetriebnahme der Anlage unter Angabe 

der Registernummer mitgeteilt hat, dass die Anlage eine Flugwindenergieanlage an 

Land ist. In den Fällen des Satzes 2 wird für die Berechnung des anzulegenden Wer-

tes angenommen, dass der Ertrag der Flugwindenergieanlage an Land 50 Prozent 

des Referenzertrags beträgt; dieser Gütefaktor ist auch außerhalb der Südregion an-

zuwenden. 

(4) Der Nachweis nach Absatz 3 ist zu führen durch Gutachten, die den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik entsprechen und die die jeweiligen Zeiträume nach 

Absatz 2 Satz 1 erfassen. Es wird vermutet, dass die allgemeinen Regeln der Tech-

nik eingehalten worden sind, wenn die Technischen Richtlinien für Windenergieanla-

gen der „FGW e. V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Ener-

gien“2 eingehalten und das Gutachten von einer nach DIN EN ISO IEC 170253 für die 

Anwendung dieser Richtlinie akkreditierten Institution erstellt worden ist. 

(5) Die anzulegenden Werte nach den Absätzen 1 und 2 werden auf zwei Stellen 

nach dem Komma gerundet. 

§ 36i Dauer des Zahlungsanspruchs für Windenergieanlagen an Land 

Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 3 beginnt der Zeitraum nach § 25 Absatz 1 Satz 

1 spätestens 30 Monate nach der Bekanntgabe des Zuschlags an den Bieter auch 

dann, wenn die Inbetriebnahme der Windenergieanlage an Land aufgrund einer 

                                                 

2 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGW e. V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere 

Erneuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.  

3 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen 

Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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Fristverlängerung nach § 36e Absatz 2 oder Absatz 3 erst zu einem späteren Zeit-

punkt erfolgt. 

§ 36j Zusatzgebote 

(1) Abweichend von § 36c können Bieter einmalig Gebote für bezuschlagte Wind-

energieanlagen an Land nach deren Inbetriebnahme abgeben, wenn die installierte 

Leistung der Anlagen um mehr als 15 Prozent erhöht wird oder werden soll (Zusatz-

gebote). 

(2) In Ergänzung zu den Anforderungen an Gebote nach § 30 müssen Zusatzgebote 

folgende Anforderungen erfüllen: 

1. die Nummer des bereits erteilten Zuschlags ist anzugeben, 

2. die Registernummer der Anlagen, auf die sich das Gebot bezieht, ist anzu-

geben und 

3. der Gebotswert darf weder den geltenden Höchstwert noch den Zuschlags-

wert des bereits erteilten Zuschlags überschreiten. 

(3) Der Vergütungszeitraum für Zusatzgebote entspricht dem des nach § 36i zuerst 

erteilten Zuschlags. 

(4) Die §§ 36a bis 36c, 36e und 36f sind für Zusatzgebote entsprechend anzuwen-

den. 

§ 36k (weggefallen) 

Unterabschnitt 3 Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments 

§ 37 Gebote für Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments dürfen 

nur für Anlagen abgegeben werden, die errichtet werden sollen 

1. auf einer sonstigen baulichen Anlage, die zu einem anderen Zweck als der 

Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, 

2. auf einer Fläche, die kein entwässerter Moorboden ist und 

a) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung 

des Bebauungsplans bereits versiegelt war, 
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b) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung 

des Bebauungsplans eine Konversionsfläche aus wirtschaftlicher, ver-

kehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung war, 

c) die die in § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Baugesetzbuchs 

genannten Voraussetzungen erfüllt, oder, soweit diese Voraussetzun-

gen nicht vorliegen, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Auf-

stellung oder Änderung des Bebauungsplans längs von Autobahnen 

oder Schienenwegen lag, wenn die Freiflächenanlage in einer Entfer-

nung von bis zu 500 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahr-

bahn, errichtet werden soll, 

d) die sich im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans nach § 30 

des Baugesetzbuchs befindet, der vor dem 1. September 2003 aufge-

stellt und später nicht mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solar-

anlage zu errichten, 

e) die in einem beschlossenen Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 

als Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinn des § 8 oder § 9 der Baunut-

zungsverordnung ausgewiesen worden ist, auch wenn die Festsetzung 

nach dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit dem Zweck geändert 

worden ist, eine Solaranlage zu errichten, 

f) für die ein Planfeststellungsverfahren, ein sonstiges Verfahren mit den 

Rechtswirkungen der Planfeststellung für Vorhaben von überörtlicher 

Bedeutung oder ein Verfahren auf Grund des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung und den Betrieb öffentlich 

zugänglicher Abfallbeseitigungsanlagen durchgeführt worden ist, an 

dem die Gemeinde beteiligt wurde, 

g) die im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt für Immobilienauf-

gaben stand oder steht und nach dem 31. Dezember 2013 von der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet und für die Entwick-

lung von Solaranlagen auf ihrer Internetseite veröffentlicht worden ist, 

h) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 

oder Änderung des Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind 

und in einem benachteiligten Gebiet lagen, die nicht unter eine der in 

den Buchstaben a bis g genannten Flächen fällt, die nicht in einem Na-
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tura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesna-

turschutzgesetzes liegt, kein Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

(ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 

2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, 

aufgeführt ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 des Bun-

desnaturschutzgesetzes darstellt und die nicht als Naturschutzgebiet im 

Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, als Nationalpark oder 

als Nationales Naturmonument im Sinn des § 24 des Bundesnatur-

schutzgesetzes oder als Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreser-

vaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes fest-

gesetzt worden ist, oder 

i) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 

oder Änderung des Bebauungsplans als Grünland genutzt worden sind 

und in einem benachteiligten Gebiet lagen, die nicht unter eine der in 

den Buchstaben a bis g genannten Flächen fällt, die nicht in einem Na-

tura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesna-

turschutz¬gesetzes liegt, kein Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop 

nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellt und die nicht als 

Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument im Sinn des § 24 

des Bundesnaturschutz¬gesetzes oder als Kern- und Pflegezone von 

Biosphärenreservaten im Sinn des § 25 Absatz 3 des Bundesnatur-

schutzgesetzes festgesetzt worden ist, oder 

3. als besondere Solaranlagen, die im Fall der Buchstaben a bis e den Anforde-

rungen entsprechen, die in einer Festlegung der Bundesnetzagentur nach 

§ 85c an sie gestellt werden, 

a) auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitigem Nutz-

pflanzenanbau auf derselben Fläche, 
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b) auf Flächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitiger landwirtschaft-

licher Nutzung in Form eines Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjäh-

rigen Kulturen auf derselben Fläche, 

c) auf Grünland, das kein Moorboden ist, bei gleichzeitiger landwirtschaft-

licher Nutzung als Dauergrünland, wenn das Grünland nicht in einem 

Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bun-

desnaturschutzgesetzes liegt und kein Lebensraumtyp ist, der in An-

hang I der Richtlinie 92/43/EWG 

d) auf Parkplatzflächen, 

e) auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt worden 

sind, wenn die Flächen mit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft 

wiedervernässt werden, oder 

f) auf Flächen, die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 4 

des Wasserhaushaltsgesetzes oder ein erheblich verändertes Gewäs-

ser im Sinn des § 3 Nummer 5 des Wasserhaushaltsgesetzes sind. 

(1a) Gebote für Anlagen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 dürfen nur abgegeben wer-

den, wenn die Anlagen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllen sollen: 

1. die von den Modulen maximal in Anspruch genommene Grundfläche beträgt 

höchstens 60 Prozent der Grundfläche des Gesamtvorhabens, 

2. auf den Boden unter der Anlage wird ein biodiversitätsförderndes Pflegekon-

zept angewandt, indem 

a) die Mahd zur Förderung der Biodiversität maximal zweischürig erfolgt 

und das Mahdgut abgeräumt wird oder 

b) die Fläche als Portionsweide mit biodiversitätsfördernd an den Flächen-

ertrag angepasster Besatzdichte beweidet wird, 

3. die Durchgängigkeit für Tierarten wird gewährleistet, indem 

a) bei Anlagen, die an mindestens einer Seite eine Seitenlänge von mehr 

als 500 Metern aufweisen, Wanderkorridore für Großsäuger angelegt 

werden, deren Breite und Bepflanzung die örtlichen Gegebenheiten be-

rücksichtigen, und 

b) die Durchgängigkeit für kleinere Tierarten gewährleistet wird, 
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4. auf mindestens 10 Prozent der Fläche der Anlage werden standortangepass-

te Typen von Biotopelementen angelegt, 

5. die Anlage wird bodenschonend betrieben, indem 

a) auf der Fläche keine Pflanzenschutz- oder Düngemittel verwendet wer-

den und 

b) die Anlage nur mit Reinigungsmitteln gereinigt wird, wenn diese biolo-

gisch abbaubar sind und die Reinigung ohne die Verwendung der Rei-

nigungsmittel nicht möglich ist. 

(2) Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments muss 

in Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 beigefügt werden: 

1. eine Eigenerklärung des Bieters, dass er Eigentümer der Fläche ist, auf der 

die Solaranlagen errichtet werden sollen, oder dass er das Gebot mit Zu-

stimmung des Eigentümers dieser Fläche abgibt, 

1a. bei Geboten für Anlagen, die auf einem entwässerten Moorboden errichtet 

werden sollen, die Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass 

durch die Errichtung der Anlage kein zusätzliches Hemmnis für eine zukünf-

tige Wiedervernässung des Moorbodens entsteht, 

2. bei Geboten, denen die Kopie eines beschlossenen Bebauungsplans oder 

ein Nachweis für die Durchführung eines in Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f 

genannten Verfahrens beigefügt wurde, die Eigenerklärung des Bieters, dass 

sich der eingereichte Bebauungsplan oder Nachweis auf den in dem Gebot 

angegebenen Standort der Solaranlagen bezieht, 

2a. bei Geboten für Anlagen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder i die 

Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass die Fläche nicht in ei-

nem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bun-

desnaturschutzgesetzes liegt, kein Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der 

Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop nach 

§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes darstellt und nicht als Naturschutzge-

biet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, als Nationalpark oder 

als Nationales Naturmonument im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzge-

setzes oder als Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten im Sinn 

des § 25 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden ist, 
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3. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 3 Buchsta-

be a oder b die Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass es sich 

nicht um naturschutzrelevante Ackerflächen handelt, 

4. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 3 Buchsta-

be c die Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass es sich nicht 

um Grünland in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Num-

mer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Lebensraumtyp, der in 

Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, handelt, 

5. bei Geboten für Anlagen auf Flächen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h 

oder Buchstabe i die Eigenerklärung des Bieters, dass zusätzliche Bedin-

gungen, die die jeweilige Landesregierung nach § 37c Absatz 2 gestellt hat, 

eingehalten werden, und 

6. bei Geboten für Anlagen nach Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 eine Ei-

generklärung des Bieters, dass die Anlage die Voraussetzung des Absatz 1a 

erfüllen soll. 

(3) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 darf die Gebotsmenge bei den 

Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments pro Gebot eine zu installie-

rende Leistung von 50 Megawatt nicht überschreiten. 

(4) Abweichend von Absatz 1 dürfen keine Gebote für Freiflächenanlagen, die auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden sollen, abgegeben werden, 

wenn drei Monate vor dem jeweiligen Gebotstermin Freiflächenanlagen, die nach 

dem Ablauf des 31. Dezember 2022 in Betrieb genommen wurden, mit einer instal-

lierten Leistung von mehr als 80 Gigawatt auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 

betrieben werden und im Marktstammdatenregister als in Betrieb genommen regis-

triert wurden. Nach dem Ablauf des 31. Dezember 2030 ist Satz 1 mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass die Leistungsschwelle 177,5 Gigawatt beträgt. 

§ 37a Sicherheiten für Solaranlagen des ersten Segments 

Die Höhe der Sicherheit nach § 31 bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des 

ersten Segments bestimmt sich aus der Gebotsmenge multipliziert mit 50 Euro pro 

Kilowatt zu installierender Leistung. Die Sicherheit verringert sich auf 25 Euro pro 

Kilowatt zu installierender Leistung, wenn das Gebot einen Nachweis nach § 37 Ab-

satz 2 Nummer 2 enthält. 
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§ 37b Höchstwert für Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Der Höchstwert ergibt sich aus dem um 8 Prozent erhöhten Durchschnitt der Ge-

botswerte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Gebots-

termine, deren Zuschläge bei der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins 

nach § 29 bereits nach § 35 Absatz 1 bekanntgegeben waren, dabei beträgt er je-

doch höchstens 5,9 Cent pro Kilowattstunde. Ein sich aus der Berechnung ergeben-

der Wert wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung des 

Höchstwertes für die Ausschreibungen im Jahr 2023 nach Maßgabe der Sätze 1 und 

2 sind die Gebotswerte der im Jahr 2022 durchgeführten Gebotstermine heranzuzie-

hen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 

Nummer 3 unter entsprechender Anwendung des § 37d Absatz 1 Satz 2 ein abwei-

chender Höchstwert anzuwenden. Dieser beträgt im Jahr 2024 9,5 Cent pro Kilowatt-

stunde. Der Höchstwert ergibt sich ab dem Jahr 2025 aus dem um 8 Prozent erhöh-

ten Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten im Untersegment für beson-

dere Solaranlagen nach § 37d Absatz 1 Nummer 1 im Verfahren nach § 37d Absatz 

2 noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Gebotstermine, deren Zuschläge bei 

der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 29 bereits nach § 35 Ab-

satz 1 bekanntgegeben waren, dabei beträgt er jedoch höchstens 9,5 Cent pro Kilo-

wattstunde. Ein sich aus der Berechnung ergebender Wert wird auf zwei Stellen nach 

dem Komma gerundet. 

§ 37c Nichtberücksichtigung von Geboten in benachteiligten Gebieten;  Verord-

nungsermächtigung für die Länder 

(1) Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buch-

stabe h und i werden im Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments 

nicht berücksichtigt, wenn und soweit die Landesregierung für Gebote auf den ent-

sprechenden Flächen in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmt hat, dass 

Gebote teilweise oder ganz nicht zu berücksichtigen sind, die Bundesnetzagentur 

den Erlass der Rechtsverordnung vor der Bekanntmachung nach § 29 bekannt ge-

macht hat und die jeweilige Landesregierung die Überschreitung einer Auslöse-

schwelle drei Monate vor dem jeweiligen Gebotstermin der Bundesnetzagentur mit-

geteilt hat. 
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(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestim-

men, dass 

1. Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 

Buchstabe h oder Buchstabe i in ihrem Landesgebiet teilweise oder ganz 

nicht zu berücksichtigen sind 

a) vor dem 1. Januar 2031, wenn und solange auf mehr als 1 Prozent der 

landwirtschaftlich genutzten Flächen des jeweiligen Landes Freiflä-

chenanlagen betrieben werden, wobei die Länder in ihren Verordnun-

gen auch höhere Auslöseschwellen bestimmen können, und 

b) nach dem Ablauf des 31. Dezember 2030, wenn und solange auf mehr 

als 1,5 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen des jeweiligen 

Landes Freiflächenanlagen betrieben werden, wobei die Länder in ihren 

Verordnungen auch höhere Auslöseschwellen bestimmen können, und 

2. Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 

Buchstabe h oder Buchstabe i auf ihrem Landesgebiet teilweise oder ganz 

nicht zu berücksichtigen sind, die auf Flächen errichtet werden sollen, die 

zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung des Bebauungsplans 

rechtsverbindlich als Landschaftsschutzgebiet im Sinn des § 26 des Bun-

desnaturschutzgesetzes oder als Naturpark im Sinn des § 27 des Bundesna-

turschutzgesetzes festgesetzt worden sind, wobei die Länder in ihren Ver-

ordnungen auch zusätzliche Bedingungen für die Nichtberücksichtigung be-

stimmen können, insbesondere in Form von Auslöseschwellen entsprechend 

Nummer 1. 

§ 37d Besonderes Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur für Solaranlagen des 

ersten Segments folgendes zweistufiges Zuschlagsverfahren durch, wobei sie 

1. zunächst nach Maßgabe von Absatz 2 Zuschläge erteilt für besondere Solar-

anlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 bis zur Höhe eines jeweils gleichmä-

ßig auf die verbleibenden Gebotstermine eines Kalenderjahres zu verteilen-

den Volumens von 

a) im Jahr 2024 300 Megawatt zu installierender Leistung, 

b) im Jahr 2025 800 Megawatt zu installierender Leistung, 
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c) im Jahr 2026 1 200 Megawatt zu installierender Leistung, 

d) im Jahr 2027 1 500 Megawatt zu installierender Leistung, 

e) im Jahr 2028 2 000 Megawatt zu installierender Leistung, 

f) im Jahr 2029 2 075 Megawatt zu installierender Leistung und 

2. anschließend nach Maßgabe von Absatz 3 Zuschläge für die übrigen Gebote 

in Höhe des verbleibenden Ausschreibungsvolumens nach § 28a dieses Ge-

setzes erteilt. 

Besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c berück-

sichtigt die Bundesnetzagentur bei der Zuschlagserteilung nach Satz 1 Nummer 1 

nur unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass diese Solaranlagen bei ausschließ-

lich senkrecht ausgerichteten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von 

mindestens 0,80 Metern und sonst insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 

2,10 Metern aufgeständert werden sollen. 

(2) Die Bundesnetzagentur öffnet die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem 

Gebotstermin und prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 34. An-

schließend separiert die Bundesnetzagentur die Gebote nach § 37 Absatz 1 Nummer 

3 Buchstabe d. Die Bundesnetzagentur sortiert die nach Satz 2 separierten Gebote 

nach Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 3. Den zulässigen Geboten für Anlagen nach 

§ 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d erteilt die Bundesnetzagentur in der Reihen-

folge nach Satz 3 einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis das Volumen nach 

Absatz 1 Nummer 1 erstmals durch den Zuschlag zu einem Gebot erreicht oder 

überschritten ist. Wenn durch die Zuschläge nach Satz 4 das Volumen nach Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 nicht erreicht wird, separiert die Bundesnetzagentur die übrigen 

zulässigen Gebote für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 unter 

entsprechender Anwendung des Absatzes 1 Satz 2 und sortiert sie nach Maßgabe 

des § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann bezuschlagt die Bundesnetzagentur die Gebote 

nach Satz 5, bis das Volumen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erstmals durch den 

Zuschlag zu einem Gebot erreicht oder überschritten ist. 

(3) Anschließend sortiert die Bundesnetzagentur die zulässigen Gebote, die keinen 

Zuschlag nach Absatz 2 erlangt haben und deren Gebotswert den Höchstwert nach 

§ 37b Absatz 1 nicht überschreitet, nach Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 3. Diesen 

Geboten erteilt die Bundesnetzagentur in der Reihenfolge nach Satz 1 einen Zu-

schlag im Umfang ihres Gebots, bis das Ausschreibungsvolumen erstmals durch den 
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Zuschlag zu einem Gebot erreicht oder überschritten ist. Maßgeblich ist das nach 

§ 28a ermittelte Ausschreibungsvolumen abzüglich des bereits nach Absatz 2 bezu-

schlagten Volumens. Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze wird kein Zuschlag er-

teilt. 

§ 37e Erlöschen von Zuschlägen für Solaranlagen des ersten Segments 

Der Zuschlag erlischt bei Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des 

ersten Segments, soweit die Anlagen nicht innerhalb von 24 Monaten in Betrieb ge-

nommen worden sind oder soweit die Zahlungsberechtigung nach § 38 nicht spätes-

tens 26 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags (materielle Aus-

schlussfrist) zulässig und begründet beantragt worden ist. 

§ 38 Zahlungsberechtigung für Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Die Bundesnetzagentur stellt auf Antrag eines Bieters, dem mindestens ein Zu-

schlag bei einer Ausschreibung für Solaranlagen des ersten Segments erteilt worden 

ist, eine Zahlungsberechtigung für Solaranlagen aus. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Nummer, unter der die Solaranlagen an das Register gemeldet worden 

sind,  

2. die Art der Fläche, insbesondere ob die Anforderungen nach § 38a Absatz 1 

Nummer 3 erfüllt sind, 

3. (weggefallen) 

4. den Umfang der Gebotsmenge pro bezuschlagtem Gebot, der den Solaran-

lagen zugeteilt werden soll, einschließlich der jeweils für die Gebote re-

gistrierten Zuschlagsnummern, 

5. die Angabe des Bieters, dass er zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme Betreiber 

der Solaranlagen war, 

6. sofern der Antrag für bezuschlagte Gebote für besondere Solaranlagen nach 

§ 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, die bei ausschließlich senkrecht 

ausgerichteten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von mindes-

tens 0,80 Metern und sonst insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 

2,10 Metern aufgeständert werden sollen, gestellt wird, die Bestätigung des 

Bieters, dass diese Anforderung erfüllt ist, und 
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7. sofern der Antrag für Gebote für Anlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder 

Nummer 2 gestellt wird, die Bestätigung des Bieters, dass die Anforderung 

nach § 37 Absatz 1a erfüllt wird. 

§ 38a Ausstellung von Zahlungsberechtigungen für Solaranlagen 

des ersten Segments 

(1) Die Zahlungsberechtigung für Solaranlagen nach § 38 darf nur ausgestellt wer-

den, 

1. wenn die Solaranlagen vor der Antragstellung, aber nach der Erteilung des 

Zuschlags in Betrieb genommen worden sind, 

2. wenn für die Solaranlagen alle erforderlichen Angaben an das Register ge-

meldet worden sind, 

3. soweit für den Bieter eine entsprechende Gebotsmenge bezuschlagter Ge-

bote besteht, die nicht bereits einer anderen Zahlungsberechtigung zugeord-

net worden ist, hierbei dürfen nur die folgenden Gebotsmengen zugeteilt 

werden: 

a) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort 

für die Solaranlagen eine Fläche nach § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder 

Nummer 2 angegeben worden ist, kann nur Solaranlagen zugeteilt wer-

den, die sich auf einem dieser Standorte befinden, 

b) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort 

für die Solaranlagen eine Fläche nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buch-

stabe a bis c, e oder Buchstabe f angegeben worden ist, kann nur So-

laranlagen zugeteilt werden, die sich auf einem dieser Standorte befin-

den, und 

c) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei dem als Standort 

für die Solaranlagen eine Fläche nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buch-

stabe d angegeben worden ist, kann nur Solaranlagen zugeteilt werden, 

die sich auf einem Standort nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d 

befinden, 

4. soweit die für die Solaranlagen zuzuteilende Gebotsmenge die installierte 

Leistung der Solaranlagen nicht überschreitet, 

5. soweit bei Freiflächenanlagen 
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a) die installierte Leistung von 50 Megawatt nicht überschritten wird und 

b) sich die Anlagen nicht auf einer Fläche befinden, die zum Zeitpunkt des 

Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans 

rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bun-

desnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark im Sinn des § 24 des 

Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden ist, 

6. sofern der Antrag für bezuschlagte Gebote für besondere Solaranlagen nach 

§ 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, die bei ausschließlich senkrecht 

ausgerichteten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von mindes-

tens 0,80 Metern und sonst insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 

2,10 Metern aufgeständert werden sollen, gestellt wird, die Bestätigung des 

Bieters, dass diese Anforderung erfüllt ist, und 

7. sofern der Antrag für bezuschlagte Gebote für Anlagen nach § 37 Absatz 1 

Nummer 1 oder Nummer 2 gestellt wird, die Bestätigung des Bieters, dass 

die Anforderung nach § 37 Absatz 1a erfüllt ist. 

(2) Die Bundesnetzagentur teilt dem Netzbetreiber, in dessen Netz der in den Solar-

anlagen erzeugte Strom eingespeist werden soll, die Ausstellung der Zahlungsbe-

rechtigung einschließlich der Nummern, unter denen die Anlage in dem Register ein-

getragen ist, unverzüglich nach der Ausstellung der Zahlungsberechtigung mit. Der 

Anspruch nach § 19 Absatz 1 besteht rückwirkend bis zum Tag der Inbetriebnahme, 

wenn die Zahlungsberechtigung aufgrund eines Antrags ausgestellt wird, der spätes-

tens drei Wochen nach der Inbetriebnahme der Anlage gestellt wurde. 

(3) Der Netzbetreiber muss die Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 

1 und 4 bis 7 sowie § 38 Absatz 2 Nummer 2 und 5 prüfen. Er kann hierfür die Vorla-

ge entsprechender Nachweise verlangen. Soweit die Bundesnetzagentur eine Fest-

legung nach § 85 getroffen hat, muss der Netzbetreiber entsprechende Nachweise 

verlangen und diese der Bundesnetzagentur auf Anforderung vorlegen. Der Netzbe-

treiber muss der Bundesnetzagentur das Ergebnis der Prüfung und die installierte 

Leistung der Solaranlagen innerhalb eines Monats nach der Mitteilung nach Absatz 2 

mitteilen. Wählt der Anlagenbetreiber die Kriterien aus § 37 Absatz 1a Nummer 2 

oder Nummer 5, muss er gegenüber dem Netzbetreiber die Einhaltung dieser Krite-

rien auch zum Ablauf jedes fünften Jahres nach der Ausstellung der Zahlungsberech-

tigung nachweisen. 
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(4) Ausgestellte Zahlungsberechtigungen stehen unter der auflösenden Bedingung 

der Prüfung nach Absatz 3 und der Prüfung nach § 13 Absatz 1 Satz 2 der Markt-

stammdatenregisterverordnung. Sie sind den Solaranlagen verbindlich und dauerhaft 

zugeordnet. Sie dürfen nicht auf andere Anlagen übertragen werden. 

§ 38b Anzulegender Wert für Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Die Höhe des anzulegenden Werts bei den Ausschreibungen für Solaranlagen 

des ersten Segments entspricht dem Zuschlagswert des bezuschlagten Gebots, des-

sen Gebotsmenge der Solaranlage zugeteilt worden ist. 

(2) Solaranlagen, die Solaranlagen an demselben Standort ersetzen, sind abwei-

chend von § 3 Nummer 30 bis zur Höhe der vor der Ersetzung an demselben Stand-

ort installierten Leistung von Solaranlagen als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genom-

men anzusehen, zu dem die ersetzten Anlagen in Betrieb genommen worden sind. 

Die Zahlungsberechtigung verliert im Zeitpunkt der Ersetzung ihre Wirksamkeit für 

die ersetzte Anlage und erfasst stattdessen die ersetzende Anlage. Bei einer Erhö-

hung der Leistung durch die Ersetzung nach Satz 1 wird der Teil des eingespeisten 

Stroms nach § 19 vergütet, dessen Anteil am eingespeisten Strom dem Anteil der 

ersetzten Solaranlagen zur Leistung der ersetzenden Solaranlagen entspricht; für 

den darüber hinausgehenden Anteil besteht kein Zahlungsanspruch nach § 19. 

Unterabschnitt 4 Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments 

§ 38c Gebote für Solaranlagen des zweiten Segments 

(1) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments dürfen 

nur für Anlagen abgegeben werden, die auf, an oder in einem Gebäude oder einer 

Lärmschutzwand errichtet werden sollen. 

(2) Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments muss 

in Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 eine Eigenerklärung des Bieters bei-

gefügt werden, dass er Eigentümer der Fläche ist, auf der die Solaranlagen errichtet 

werden sollen, oder dass er das Gebot mit Zustimmung des Eigentümers dieser Flä-

che abgibt. 

(3) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 darf die Gebotsmenge bei den 

Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments pro Gebot eine zu instal-

lierende Leistung von 20 Megawatt nicht überschreiten. 
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§ 38d Projektsicherungsbeitrag 

(1) Bieter müssen für ihre Gebote einen Projektsicherungsbeitrag leisten. Die Höhe 

des Projektsicherungsbeitrags bestimmt sich aus der Gebotsmenge multipliziert mit 

35 Euro je Kilowatt zu installierender Leistung. 

(2) Der Projektsicherungsbeitrag ist als Geldbetrag auf ein nach § 31 Absatz 5 einge-

richtetes Verwahrkonto der Bundesnetzagentur bei Gebotsabgabe zu entrichten. 

(3) Bieter müssen bei der Zahlung des Projektsicherungsbeitrags das Gebot, auf das 

sich der Projektsicherungsbeitrag bezieht, eindeutig bezeichnen. 

(4) Die Bundesnetzagentur gibt dem Bieter unverzüglich den Projektsicherungsbei-

trag zurück, wenn der Bieter für dieses Gebot keinen Zuschlag nach § 32 erhalten 

oder das Gebot nach § 30a Absatz 2 zurückgenommen hat. 

(5) Die Bundesnetzagentur überweist nach Zuschlagserteilung die Projektsiche-

rungsbeiträge der bezuschlagten Gebote auf ein Geldkonto des jeweils regelverant-

wortlichen Übertragungsnetzbetreibers. 

(6) Der Netzbetreiber erstattet innerhalb von drei Monaten nach der Inbetriebnahme 

einer Anlage den von dem Anlagenbetreiber geleisteten Projektsicherungsbeitrag in 

Höhe von 35 Euro je Kilowatt installierter und bezuschlagter Gebotsmenge. 

§ 38e Höchstwert für Solaranlagen des zweiten Segments 

(1) Der Höchstwert bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Seg-

ments beträgt 9 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 1 Prozent pro Kalen-

derjahr gegenüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden 

Höchstwert und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berech-

nung der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist 

der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

§ 38f Zuschläge für Solaranlagen des zweiten Segments 

Zuschläge für Solaranlagen des zweiten Segments sind dem Standort, auf den sich 

das Gebot bezieht, verbindlich und dauerhaft zugeordnet. Sie dürfen nicht ganz oder 

teilweise auf andere Standorte übertragen werden. 
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§ 38g Dauer des Zahlungsanspruchs für Solaranlagen des zweiten Segments 

Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 1 endet der Zeitraum mit dem Ablauf des 252. 

auf die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgenden Kalendermonats. 

§ 38h Anzulegender Wert für Solaranlagen des zweiten Segments 

§ 38b ist bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments entspre-

chend anzuwenden. Abweichend von § 38b Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt bei einer Er-

höhung der Leistung durch die Ersetzung, dass 

1. die Zahlungsberechtigung im Zeitpunkt der Ersetzung ihre Wirksamkeit für 

die ersetzte Anlage verliert und stattdessen die ersetzende Anlage für den 

Teil des eingespeisten Stroms, dessen Anteil am eingespeisten Strom dem 

Anteil der ersetzten Anlage zur Leistung der ersetzenden Anlage entspricht, 

erfasst und 

2. für den über die Leistung der ersetzten Anlage hinausgehenden Anteil des 

eingespeisten Stroms der Zahlungsanspruch nach § 19 nicht ausgeschlos-

sen ist, dabei richtet sich dieser Anspruch nach den Vorschriften dieses Ge-

setzes. 

§ 38i (weggefallen) 

Unterabschnitt 5 Ausschreibungen für Biomasseanlagen 

§ 39 Gebote für Biomasseanlagen 

(1) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 müssen Biomasseanlagen, für die 

Gebote abgegeben werden, folgende Anforderungen erfüllen: 

1. die Anlage darf im Zeitpunkt der Zuschlagserteilung noch nicht in Betrieb ge-

nommen worden sein, 

2. die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder nach ei-

ner anderen Bestimmung des Bundesrechts oder die Baugenehmigung muss 

für die Anlage, für die ein Gebot abgegeben wird, vier Wochen vor dem Ge-

botstermin erteilt worden sein, und 

3. die Anlage muss mit den erforderlichen Daten vier Wochen vor dem Gebots-

termin als genehmigt an das Register gemeldet worden sein; die Meldefristen 

des Registers bleiben hiervon unberührt. 
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(2) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol-

gende Angaben beifügen: 

1. die Nummer, unter der die von der Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 2 

umfasste Anlage an das Register gemeldet worden ist, und 

2. das Aktenzeichen der Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 2, unter dem 

die Genehmigung der Anlage erteilt worden ist, sowie die Genehmigungsbe-

hörde und deren Anschrift. 

(3) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 fol-

gende Nachweise beifügen: 

1. die Eigenerklärung, dass die Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 2 auf ihn 

ausgestellt worden ist, oder die Erklärung des Inhabers der entsprechenden 

Genehmigung, dass der Bieter das Gebot mit Zustimmung des Genehmi-

gungsinhabers abgibt, 

2. eine Eigenerklärung des Inhabers der Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 

2, dass kein wirksamer Zuschlag aus einer früheren Ausschreibung für die 

Anlage besteht, für die das Gebot abgegeben worden ist, 

3. eine Eigenerklärung, dass für die Anlage keine kosteneffiziente Möglichkeit 

zur Nutzung als hocheffiziente KWK-Anlage besteht, wenn es sich nicht um 

eine KWK-Anlage handelt, 

4. bei Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 50 Megawatt 

eine Eigenerklärung, dass es sich um eine hocheffiziente KWK-Anlage han-

delt oder die Anlage einen elektrischen Nettowirkungsgrad von mindestens 

36 Prozent hat oder eine Gesamtfeuerungswärmeleistung von höchstens 

100 Megawatt hat und die im Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 der 

Kommission vom 31. Juli 2017 über Schlussfolgerungen zu den besten ver-

fügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäi-

schen Parlaments und des Rates für Großfeuerungsanlagen (ABl. L 212 vom 

17.8.2017, S. 1) definierten verbundenen Energieeffizienzwerte erreicht, und 

5. bei Biogasanlagen, die auch KWK-Anlagen sind, eine Eigenerklärung, dass 

es sich um eine hocheffiziente KWK-Anlage handelt. 

(4) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 dürfen Anlagen, für die ein Gebot 

abgegeben wird, eine zu installierende Leistung von 20 Megawatt nicht überschrei-

ten. § 24 Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden. 
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§ 39a Sicherheiten für Biomasseanlagen 

Die Höhe der Sicherheit nach § 31 für Biomasseanlagen bestimmt sich aus der Ge-

botsmenge multipliziert mit 60 Euro pro Kilowatt zu installierender Leistung. 

§ 39b Höchstwert für Biomasseanlagen 

(1) Der Höchstwert für Strom aus Biomasseanlagen beträgt im Jahr 2023 16,07 Cent 

pro Kilowattstunde. 

(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 1 Prozent pro Jahr ge-

genüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und 

wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der Höhe des 

Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist der nicht gerundete 

Wert zugrunde zu legen. 

§ 39c Ausschluss von Geboten für Biomasseanlagen 

Die Bundesnetzagentur schließt Gebote für Biomasseanlagen von dem Zuschlags-

verfahren aus, wenn sie für eine in dem Gebot angegebene Biomasseanlage bereits 

einen Zuschlag nach diesem Gesetz oder der KWK-Ausschreibungsverordnung er-

teilt hat, der zum Gebotstermin nicht entwertet worden ist. 

§ 39d Zuschlagsverfahren für Biomasseanlagen 

(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur folgendes Zu-

schlagsverfahren für Biomasseanlagen durch, sofern die insgesamt eingereichte Ge-

botsmenge der zugelassenen Gebote unter der ausgeschriebenen Menge des Ge-

botstermins liegt. Sie separiert die Gebote, die für Neuanlagen abgegeben wurden, 

von denen, die für Bestandsanlagen im Sinn des § 39g abgegeben wurden. Die Bun-

desnetzagentur prüft die Zulässigkeit aller Gebote nach den §§ 33 und 34. Die Bun-

desnetzagentur sortiert die Gebote für Neuanlagen und für Bestandsanlagen jeweils 

nach § 32 Absatz 1 Satz 3. Sie erteilt der Reihenfolge nach jeweils allen zulässigen 

Geboten für Neuanlagen einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 80 Prozent der 

eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote für Neuanlagen erreicht oder 

erstmalig durch ein Gebot überschritten sind, und allen zulässigen Geboten für Be-

standsanlagen einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 80 Prozent der einge-

reichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote für Bestandsanlagen erreicht oder 

erstmalig durch ein Gebot überschritten sind (Zuschlagsbegrenzung). Geboten ober-
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halb der Zuschlagsbegrenzung wird kein Zuschlag erteilt; das Gebot, durch das die 

Zuschlagsbegrenzung erreicht oder überschritten wird, erhält den Zuschlag in dem 

Umfang, für den das Gebot abgegeben worden ist. 

(2) Ab dem Jahr 2022 führt die Bundesnetzagentur abweichend von Absatz 1 und 

§ 32 Absatz 1 folgendes Zuschlagsverfahren für Biomasseanlagen durch, sofern die 

insgesamt eingereichte Gebotsmenge der zugelassenen Gebote mindestens der 

ausgeschriebenen Menge des Gebotstermins entspricht. Sie öffnet die fristgerecht 

eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin. Sie prüft die Zulässigkeit der Gebo-

te nach den §§ 33 und 34. Sie separiert die zugelassenen Gebote, die für Projekte in 

der Südregion abgegeben wurden, und sortiert diese Gebote entsprechend § 32 Ab-

satz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundesnetzagentur allen nach Satz 4 separierten 

Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von 50 

Prozent des an diesem Gebotstermin zu vergebenden Ausschreibungsvolumens 

durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist. Sodann sortiert die 

Bundesnetzagentur sämtliche zugelassenen Gebote, die nicht bereits nach Satz 5 

einen Zuschlag erhalten haben, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3 und erteilt allen 

Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine weitere Menge in Höhe 

von 50 Prozent des Ausschreibungsvolumens erstmals durch den Zuschlag zu einem 

Gebot erreicht oder überschritten ist (Zuschlagsgrenze). Geboten oberhalb der Zu-

schlagsgrenze wird kein Zuschlag erteilt. 

(3) Ab dem Jahr 2022 führt die Bundesnetzagentur abweichend von Absatz 1 und 

§ 32 Absatz 1 folgendes Zuschlagsverfahren für Biomasseanlagen durch, sofern die 

insgesamt eingereichte Gebotsmenge der zugelassenen Gebote unter der ausge-

schriebenen Menge des Gebotstermins liegt. Sie öffnet die fristgerecht eingegange-

nen Gebote nach dem Gebotstermin. Sie prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den 

§§ 33 und 34. Sie separiert die zugelassenen Gebote, die für Anlagen in der Südre-

gion abgegeben wurden; sie separiert diese Gebote danach, ob sie für Neuanlagen 

oder für Bestandsanlagen im Sinne des § 39g abgegeben wurden. Die Bundesnetz-

agentur sortiert die Gebote, die für Bestandsanlagen in der Südregion abgegeben 

wurden, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundesnetzagentur 

allen nach Satz 5 separierten Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 

eine Zuschlagsmenge von 20 Prozent der an diesem Gebotstermin eingereichten 

Gebotsmenge der zugelassenen Gebote durch einen Zuschlag erreicht oder erstma-

lig überschritten ist. Sodann sortiert die Bundesnetzagentur die nach Satz 4 erster 
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Halbsatz separierten Gebote, denen noch kein Zuschlag erteilt wurde, entsprechend 

§ 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundesnetzagentur allen nach Satz 7 sor-

tierten Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge 

von insgesamt 40 Prozent einschließlich der nach Satz 6 bezuschlagten Gebots-

menge der an diesem Gebotstermin eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen 

Gebote durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist. Sie separiert 

die zugelassenen Gebote, die noch nicht bezuschlagt wurden; sie separiert diese 

Gebote danach, ob sie für Neuanlagen oder für Bestandsanlagen im Sinn des § 39g 

abgegeben wurden. Die Bundesnetzagentur sortiert die Gebote, die für Bestandsan-

lagen abgegeben wurden, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die 

Bundesnetzagentur allen nach Satz 10 separierten Geboten einen Zuschlag im Um-

fang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von 20 Prozent der an diesem Gebots-

termin eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote durch einen Zuschlag 

erreicht oder erstmalig überschritten ist. Sodann sortiert die Bundesnetzagentur die 

Gebote, denen noch kein Zuschlag erteilt wurde, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. 

Sodann erteilt die Bundesnetzagentur allen nach Satz 12 sortierten Geboten einen 

Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von weiteren 40 Pro-

zent einschließlich der nach Satz 11 bezuschlagten Gebotsmenge der an diesem 

Gebotstermin eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote durch einen 

Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist. 

§ 39e Erlöschen von Zuschlägen für Biomasseanlagen 

(1) Der Zuschlag erlischt bei Geboten für Bio-masseanlagen 36 Monate nach der 

öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags, soweit die Anlage nicht bis zu diesem Zei t-

punkt in Betrieb genommen worden ist. 

(2) Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 gestellt hat, verlän-

gert die Bundesnetzagentur die Frist, nach der der Zuschlag erlischt, wenn 

1. gegen die im bezuschlagten Gebot angegebene Genehmigung nach § 39 

Absatz 1 Nummer 2 nach der Abgabe des Gebots ein Rechtsbehelf Dritter 

eingelegt worden ist und 

2. die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung in diesem Zusammenhang 

durch die zuständige Behörde oder gerichtlich angeordnet worden ist. 
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Die Verlängerung soll höchstens für die Dauer der Gültigkeit der Genehmigung aus-

gesprochen werden, wobei der Verlängerungszeitraum 48 Monate nicht überschrei-

ten darf. 

§ 39f Änderungen nach Erteilung des Zuschlags für Biomasseanlagen 

(1) Zuschläge sind den Biomasseanlagen, auf die sich die in dem Gebot angegebene 

Genehmigung bezieht, verbindlich und dauerhaft zugeordnet. Sie dürfen nicht auf 

andere Anlagen oder andere Genehmigungen übertragen werden. 

(2) Wird die Genehmigung nach Erteilung des Zuschlags geändert, bleibt der Zu-

schlag auf die geänderte Genehmigung bezogen. Der Umfang des Zuschlags verän-

dert sich dadurch nicht. 

§ 39g Einbeziehung bestehender Biomasseanlagen 

(1) Abweichend von § 39 Absatz 1 Nummer 1 können für Biomasseanlagen, die 

erstmals vor dem 1. Januar 2017 ausschließlich mit Biomasse im Sinn der Bio-

masseverordnung in der für die Inbetriebnahme maßgeblichen Fassung in Betrieb 

genommen worden sind (bestehende Biomasseanlagen), Gebote abgegeben wer-

den, wenn der bisherige Zahlungsanspruch für Strom aus dieser Anlage nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz in der für die Anlage maßgeblichen Fassung zum 

Zeitpunkt der Ausschreibung nur noch für höchstens acht Jahre besteht. Abweichend 

von § 22 Absatz 4 Satz 2 können auch bestehende Biomasseanlagen mit einer in-

stallierten Leistung von 150 Kilowatt oder weniger Gebote abgeben. Der Zuschlags-

wert ist für alle bezuschlagten Gebote von Anlagen nach Satz 2 abweichend von § 3 

Nummer 51 der Gebotswert des höchsten noch bezuschlagten Gebots desselben 

Gebotstermins. 

(2) Erteilt die Bundesnetzagentur nach Absatz 1 einer bestehenden Biomasseanlage 

einen Zuschlag, tritt der Anspruch nach § 19 Absatz 1 ab dem ersten Tag eines 

durch den Anlagenbetreiber zu bestimmenden Kalendermonats für die Zukunft an die 

Stelle aller bisherigen Ansprüche nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der für 

die Anlage maßgeblichen Fassung. Der Anlagenbetreiber muss dem Netzbetreiber 

einen Kalendermonat mitteilen, der nicht vor dem dritten und nicht nach dem 60 Ka-

lendermonat liegt, der auf die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgt. Die Mi t-

teilung hat vor Beginn des Kalendermonats zu erfolgen, der dem nach Satz 2 mitzu-

teilenden Kalendermonat vorangeht. Wenn der Anlagenbetreiber keine Mitteilung 
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nach Satz 2 macht, tritt der neue Anspruch am ersten Tag des 61Kalendermonats, 

der auf die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgt, an die Stelle der bisherigen 

Ansprüche. Der Netzbetreiber muss der Bundesnetzagentur den Tag nach Satz 1 

mitteilen, sobald dieser ihm bekannt ist. 

(3) Die Anlage gilt als an dem Tag nach Absatz 2 neu in Betrieb genommen. Ab die-

sem Tag sind für diese Anlagen alle Rechte und Pflichten verbindlich, die für Anlagen 

gelten, die nach dem 31. Dezember 2022 in Betrieb genommen worden sind, und es 

ist die Biomasseverordnung in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Aus-

schreibung geltenden Fassung verbindlich. 

(4) Der neue Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 besteht nur, 

wenn ein Umweltgutachter mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizitätserzeu-

gung aus erneuerbaren Energien bescheinigt hat, dass die Anlage für einen bedarfs-

orientierten Betrieb technisch geeignet ist und der Anlagenbetreiber diese Bescheini-

gung dem Netzbetreiber vorgelegt hat. Maßgeblich für einen bedarfsorientierten Be-

trieb sind 

1. für Anlagen, die Biogas einsetzen, die Anforderungen nach § 39i Absatz 2 

Satz 2 Nummer 1 und 

2. für Anlagen, die feste Biomasse einsetzen, die Anforderungen nach § 39i 

Absatz 2 Satz 2 Nummer 2. 

(5) Die §§ 39 bis 39f sind mit den Maßgaben anzuwenden, dass 

1. die Genehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 für einen Zeitraum bis min-

destens zum letzten Tag des elften Kalenderjahres, das auf den Gebotster-

min folgt, erteilt worden sein muss, 

1a. die Anlage dem Register gemeldet worden sein muss, 

2. der Bieter in Ergänzung zu § 39 Absatz 3 Eigenerklärungen beifügen muss, 

nach denen 

a) er Betreiber der Biomasseanlage ist und 

b) die Genehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 die Anforderung nach 

Nummer 1, 

c) (aufgehoben) 

3. der Höchstwert nach § 39b Absatz 1 im Jahr 2023 18,03 Cent pro Kilowatt-

stunde beträgt; dieser Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 
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0,5 Prozent pro Jahr gegenüber dem in dem jeweils vorangegangenen Ka-

lenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf zwei Stellen nach dem Komma 

gerundet; für die Berechnung der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer er-

neuten Anpassung nach dem ersten Halbsatz ist der nicht gerundete Wert 

zugrunde zu legen, 

3a. der Zuschlag sich auf die im Gebot angegebene bestehende Biomasseanla-

ge bezieht und 

4. der Zuschlag in Ergänzung zu § 39e Absatz 1 sechs Monate nach dem Tag 

nach Absatz 2 erlischt, wenn der Anlagenbetreiber nicht bis zu diesem Zeit-

punkt dem Netzbetreiber die Bescheinigung des Umweltgutachters nach Ab-

satz 4 vorgelegt hat; der Netzbetreiber muss der Bundesnetzagentur den 

Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung mitteilen, sobald dieser ihm be-

kannt ist. 

(6) Wenn eine bestehende Biomasseanlage einen Zuschlag erhält, ist ihr anzulegen-

der Wert unabhängig von ihrem Zuschlagswert der Höhe nach begrenzt auf die 

durchschnittliche Höhe des anzulegenden Werts für den in der jeweiligen Anlage er-

zeugten Strom in Cent pro Kilowattstunde nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

in der für die Anlage bisher maßgeblichen Fassung, wobei der Durchschnitt der drei 

dem Gebotstermin vorangegangenen Kalenderjahre maßgeblich ist. Für die Ermitt-

lung des Durchschnitts sind für jedes der drei Jahre der Quotient aus allen für die 

Anlage geleisteten Zahlungen, die aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung geleistet wur-

den, und der im jeweiligen Jahr insgesamt vergüteten Strommenge zugrunde zu le-

gen, sodann ist die Summe der nach dem vorstehenden Halbsatz ermittelten anzule-

genden Werte durch drei zu teilen. 

§ 39h Dauer des Zahlungsanspruchs für Biomasseanlagen 

(1) Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 3 beginnt der Zeitraum nach § 25 Absatz 1 

Satz 1 für bestehende Biomasseanlagen nach § 39g Absatz 1 mit dem Tag nach 

§ 39g Absatz 2 und für sonstige Biomasseanlagen spätestens 36 Monate nach der 

öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn 

1. die Inbetriebnahme der Biomasseanlage aufgrund einer Fristverlängerung 

nach § 39e Absatz 2 erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, 
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2. für bestehende Biomasseanlagen die Bescheinigung nach § 39g Absatz 4 

erst nach dem Tag nach § 39g Absatz 2 vorgelegt wird. 

(3) Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 1 beträgt der Zahlungszeitraum für beste-

hende Biomasseanlagen zehn Jahre. Dieser Zeitraum kann nicht erneut nach § 39g 

verlängert werden. 

§ 39i Besondere Zahlungsbestimmungen für Biomasseanlagen 

(1) Ein durch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus 

Biogas besteht nur, wenn der zur Erzeugung des Biogases eingesetzte Anteil von 

Getreidekorn und Mais bei Anlagen, die 

1. im Jahr 2023 einen Zuschlag erhalten haben, in jedem Kalenderjahr insge-

samt höchstens 40 Masseprozent beträgt, 

2. im Jahr 2024 oder 2025 einen Zuschlag erhalten haben, in jedem Kalender-

jahr insgesamt höchstens 35 Masseprozent beträgt, 

3. im Jahr 2026, 2027 oder 2028 einen Zuschlag erhalten haben, in jedem Ka-

lenderjahr höchstens 30 Masseprozent beträgt. 

(1a) Ein durch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom 

aus Biogas besteht nur, wenn in der Anlage kein Biomethan eingesetzt wird. 

Als Mais im Sinn von Satz 1 sind Ganzpflanzen, Maiskorn-Spindel-Gemisch, Kör-

nermais und Lieschkolbenschrot anzusehen. 

(2) Für Strom aus Biomasseanlagen verringert sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 

für jede Kilowattstunde, um die in einem Kalenderjahr die Höchstbemessungsleistung 

der Anlage überschritten wird, in der Veräußerungsform der Marktprämie auf null und 

in den Veräußerungsformen einer Einspeisevergütung auf den Marktwert. Höchst-

bemessungsleistung im Sinn von Satz 1 ist 

1. für Anlagen, die Biogas einsetzen, der um 55 Prozent verringerte Wert der 

bezuschlagten Gebotsmenge und 

2. für Anlagen, die feste Biomasse einsetzen, der um 25 Prozent verringerte 

Wert der bezuschlagten Gebotsmenge. 

Wird der Zuschlag nach § 35a teilweise entwertet, ist bei der Bestimmung der 

Höchstbemessungsleistung nach Satz 2 die bezuschlagte Gebotsmenge entspre-

chend zu verringern. 
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(3) Soweit in Biomasseanlagen Biogas eingesetzt wird, das in dem jeweiligen Kalen-

derjahr durch anaerobe Vergärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung 

mit einem Anteil von getrennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Abfallschlüssel 

Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 der Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs 

1 der Bioabfallverordnung gewonnen worden ist, ist der anzulegende Wert für den 

aus diesen Bioabfällen erzeugten Strom unabhängig von ihrem Zuschlagswert der 

Höhe nach begrenzt 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt auf 14,16 Cent 

pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Megawatt auf 12,41 

Cent pro Kilowattstunde. 

Die anzulegenden Werte nach Satz 1 verringern sich erstmals ab dem 1. Juli 2024 

und sodann jährlich ab dem 1. Juli eines Kalenderjahres für die nach diesem Zeit-

punkt in Betrieb genommenen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den in dem je-

weils vorangegangenen Zeitraum geltenden anzulegenden Werten und werden auf 

zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der Höhe der anzule-

genden Werte aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 2 sind die ungerunde-

ten Werte zugrunde zu legen. 

(4) Im Übrigen sind die §§ 44b und 44c entsprechend anzuwenden, wobei die Erfül-

lung der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 3 in entsprechender Anwendung 

des § 44c Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 jährlich durch Vorlage einer Kopie eines 

Einsatzstoff-Tagebuchs nachzuweisen ist. 

(5) Der anzulegende Wert ist für alle bezuschlagten Gebote in den Ausschreibungen 

in den Kalenderjahren 2024 und 2025 für Biomasseanlagen mit einer installierten 

Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt der jeweilige Zuschlagswert zuzüglich 0,5 

Cent pro Kilowattstunde. 

Unterabschnitt 6 Ausschreibungen für Biomethananlagen 

§ 39j Anwendbarkeit des Unterabschnitts 5 

(1) Für die Ausschreibungen für Biomethananlagen sind die Bestimmungen des Un-

terabschnitts 5 mit Ausnahme des § 39 Absatz 3 Nummer 5, Absatz 4, der §§ 39b, 

39d, 39g und 39i Absatz 1a bis 5 anzuwenden, sofern in diesem Unterabschnitt nicht 

etwas Abweichendes geregelt ist. 
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(2) § 39e Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Zuschlag bei Geboten 

für Biomethananlagen 42 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags 

erlischt, soweit die Anlage nicht bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen wor-

den ist. 

(3) § 39h Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass abweichend von § 25 Ab-

satz 1 Satz 3 der Zeitraum nach § 25 Absatz 1 Satz 1 für Biomethananlagen spätes-

tens 42 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags beginnt. 

§ 39k Gebote für Biomethananlagen  

(1) An den Ausschreibungen dürfen nur Anlagen teilnehmen, die nach Zuschlagser-

teilung erstmals in Betrieb gesetzt werden. 

(2) In Ergänzung zu den Anforderungen nach den §§ 30 und 39 müssen Bieter ihren 

Geboten für Biomethananlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 10 Me-

gawatt, die nach dem 30. Juni 2023 nach dem BundesImmissionsschutzgesetz ge-

nehmigt worden sind, den Nachweis beifügen, dass die Anlagen ab dem 1. Januar 

2028 mit höchstens 10 Prozent der Kosten, die eine mögliche Neuerrichtung einer 

Biomethananlage mit gleicher Leistung nach dem aktuellen Stand der Technik betra-

gen würde, so umgestellt werden können, dass sie ihren Strom ausschließlich auf 

Basis von Wasserstoff gewinnen können. 

(3) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 39 Absatz 1 müssen die Biomethan-

anlagen, für die Gebote abgegeben werden, in der Südregion errichtet werden.  

(4) In den Fällen des § 28d Absatz 6 korrigiert die Bundesnetzagentur das nach § 29 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bekanntgemachte Ausschreibungsvolumen bis spätes-

tens zwei Wochen vor dem Gebotstermin. § 29 Absatz 2 ist entsprechend anzuwen-

den. 

§ 39l Höchstwert für Biomethananlagen 

(1) Der Höchstwert für Biomethananlagen beträgt 19,31 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 1 Prozent pro Kalen-

derjahr gegenüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden 

Höchstwert und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berech-

nung der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 ist 

der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 
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§ 39m Besondere Zahlungsbestimmungen für Biomethananlagen 

(1) In den Biomethananlagen darf ausschließlich Biomethan zur Erzeugung des 

Stroms eingesetzt werden. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas besteht für Strom, der in 

Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur 

für den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemes-

sungsleistung der Anlage von 10 Prozent des Wertes der installierten Leistung ent-

spricht. Für den darüberhinausgehenden Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten 

Strommenge verringert sich der anzulegende Wert auf null. 

(3) § 44b Absatz 4 und 5 sowie § 44c Absatz 1 bis 4 und 6 bis 9 sind entsprechend 

für das Biomethan anzuwenden, das in den Biomethananlagen eingesetzt wird. Die 

Erfüllung der Anforderungen nach § 39i Absatz 1 ist in entsprechender Anwendung 

des § 44c Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 jährlich durch Vorlage einer Kopie eines 

Einsatzstoff-Tagebuchs nachzuweisen. 

Unterabschnitt 7 Ausschreibung für innovative Konzepte 

§ 39n Innovationsausschreibungen 

(1) Die Bundesnetzagentur führt Innovationsausschreibungen für erneuerbare Ener-

gien durch. Die Teilnahme an diesen Ausschreibungen ist nicht auf einzelne erneu-

erbare Energien beschränkt. Auch können Gebote für Kombinationen oder Zusam-

menschlüsse verschiedener erneuerbarer Energien abgegeben werden. 

(2) (weggefallen) 

(3) Die Einzelheiten der Innovationsausschreibungen werden in einer Rechtsverord-

nung nach § 88d näher bestimmt. Dabei soll sichergestellt werden, dass besonders 

netz- oder systemdienliche technische Lösungen gefördert werden, die sich im tech-

nologieneutralen wettbewerblichen Verfahren als effizient erweisen. 

(4) (weggefallen) 

§ 39o Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter 

Stromspeicherung 

(1) Die Bundesnetzagentur führt nach Maßgabe von Absatz 2 Ausschreibungen für 

innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung durch, um Anlagen-

kombinationen aus Windenergieanlagen an Land oder Solaranlagen mit einem che-

mischen Stromspeicher mit Wasserstoff als Speichergas zu fördern. Dabei können 
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nach Maßgabe der Verordnung nach § 88e auch Gebote für Anlagenkombinationen 

abgegeben werden, die mehrere Anlagen verschiedener erneuerbarer Energien um-

fassen. 

(2) Die Einzelheiten der Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffba-

sierter Stromspeicherung werden in einer Rechtsverordnung nach § 88e näher be-

stimmt. Dabei soll sichergestellt werden, dass eine Anlagenkombination aus Wind-

energieanlagen an Land oder Solaranlagen und einem chemischen Stromspeicher 

mit Wasserstoff als Speichergas besteht und diese Anlagenkombination über einen 

gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt Strom einspeist, wobei 

1. der gespeicherte Wasserstoff ausschließlich durch Elektrolyse aus dem 

Strom der anderen Anlagen der Anlagenkombination erzeugt worden ist, 

2. der gespeicherte Wasserstoff nicht zuvor in das Netz eingespeist worden ist, 

3. der gespeicherte Wasserstoff ausschließlich für die Erzeugung von Strom 

verwendet wird und 

4. nur der in dem chemischen Speicher erzeugte und gespeicherte Wasserstoff 

für die Erzeugung von Strom verwendet wird. 

In der langfristigen Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung sollen die Standorte der 

bezuschlagten Anlagenkombinationen erschlossen werden, soweit die Erschließung 

des Standorts beiträgt zu einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucher-

freundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung 

der Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuer-

baren Energien beruht. 

§ 39p Ausschreibungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus  

Grünem Wasserstoff 

(1) Die Bundesnetzagentur führt nach Maßgabe von Absatz 2 Ausschreibungen für 

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grünem Wasserstoff durch. 

(2) Die Einzelheiten der Ausschreibungen werden in einer Rechtsverordnung nach § 

88f näher bestimmt. 

(3) In der langfristigen Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung sollen die Standorte der 

bezuschlagten Anlagen erschlossen werden, soweit die Erschließung des Standorts 

beiträgt zu einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effi-

zienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 
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mit Elektrizität, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien be-

ruht. 

§ 39q Besondere Zahlungsbestimmungen für Anlagen zur Erzeugung von 

Strom aus Grünem Wasserstoff 

Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Grünem Wasserstoff besteht nur für 

den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemessungs-

leistung der Anlage von höchstens zehn Prozent des Wertes der installierten Leis-

tung entspricht. Für den darüberhinausgehenden Anteil der in dem Kalenderjahr er-

zeugten Strommenge verringert sich der anzulegende Wert auf null. 

Abschnitt 4 Gesetzliche Bestimmung der Zahlung 

Unterabschnitt 1 Anzulegende Werte 

§ 40 Wasserkraft 

(1) Für Strom aus Wasserkraft beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 12,03 Cent pro 

Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 2 Megawatt 7,99 Cent pro 

Kilowattstunde, 

3. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Megawatt 6,07 Cent pro 

Kilowattstunde, 

4. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 10 Megawatt 5,32 Cent pro 

Kilowattstunde, 

5. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Megawatt 5,13 Cent pro 

Kilowattstunde, 

6. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 50 Megawatt 4,12 Cent pro 

Kilowattstunde und 

7. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 50 Megawatt 3,37 Cent pro Kilo-

wattstunde. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 besteht auch für Strom aus Anlagen, die vor 

dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen worden sind, wenn nach dem 31. Dezem-

ber 2016 durch eine wasserrechtlich zugelassene Ertüchtigungsmaßnahme das Leis-
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tungsvermögen der Anlage erhöht wurde. Satz 1 ist auf nicht zulassungspflichtige 

Ertüchtigungsmaßnahmen anzuwenden, wenn das Leistungsvermögen um mindes-

tens 10 Prozent erhöht wurde. Anlagen nach den Sätzen 1 oder 2 gelten mit dem 

Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme als neu in Betrieb genommen. 

(3) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen nach Absatz 2 mit einer installierten 

Leistung von mehr als 5 Megawatt erzeugt wird, besteht ein Anspruch nach § 19 Ab-

satz 1 nur für den Strom, der der Leistungserhöhung nach Absatz 2 Satz 1 oder Satz 

2 zuzurechnen ist. Wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2017 eine installierte Leis-

tung bis einschließlich 5 Megawatt aufwies, besteht für den Strom, der diesem Leis-

tungsanteil entspricht, der Anspruch nach der bislang für die Anlage maßgeblichen 

Bestimmung. 

(4) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 besteht nur, wenn 

die Anlage errichtet worden ist 

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz oder teilweise bereits beste-

henden oder einer vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von 

Strom aus Wasserkraft neu zu errichtenden Stauanlage oder 

2. ohne durchgehende Querverbauung. 

(5) Die anzulegenden Werte nach Absatz 1 verringern sich ab dem 1. Januar 2024 

jährlich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen oder ertüchtig-

ten Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den im jeweils vorangegangenen Kalender-

jahr geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei Stellen nach dem Komma 

gerundet. Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund einer er-

neuten Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zugrunde zu legen. 

§ 41 Deponie-, Klär- und Grubengas 

(1) Für Strom aus Deponiegas beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 7,46 Cent pro 

Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Megawatt 5,17 Cent pro 

Kilowattstunde. 

(2) Für Strom aus Klärgas beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 5093 Cent pro 

Kilowattstunde und 
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2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Megawatt 5,17 Cent pro 

Kilowattstunde. 

(3) Für Strom aus Grubengas beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 1 Megawatt 5,98 Cent pro 

Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Megawatt 3,81 Cent pro 

Kilowattstunde und 

3. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 5 Megawatt 3,37 Cent pro Kilo-

wattstunde. 

Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Satz 1 besteht nur, wenn das 

Grubengas aus Bergwerken des aktiven oder stillgelegten Bergbaus stammt. 

(4) Die anzulegenden Werte nach den Absätzen 1 bis 3 verringern sich ab dem 1. 

Januar 2024 jährlich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen 

Anlagen um 1,5 Prozent gegenüber den im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 

geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei Stellen nach dem Komma ge-

rundet. Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund einer erneu-

ten Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zugrunde zu legen. 

§ 42 Biomasse 

Für Strom aus Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung, für den der anzulegende 

Wert gesetzlich bestimmt wird, beträgt dieser bis einschließlich einer Bemessungs-

leistung von 150 Kilowatt 12,67 Cent pro Kilowattstunde. Satz 1 ist nicht für Strom 

aus Biomethan anzuwenden. 

§ 43 Vergärung von Bioabfällen 

(1) Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe 

Vergärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung mit einem Anteil von ge-

trennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Abfallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 

und 20 03 02 der Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs 1 der Bioabfallverordnung in 

dem jeweiligen Kalenderjahr von durchschnittlich mindestens 90 Masseprozent ge-

wonnen worden ist, beträgt der anzulegende Wert, wenn er gesetzlich bestimmt wird, 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 14,16 Cent pro 

Kilowattstunde und 
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2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Megawatt 12,41 Cent 

pro Kilowattstunde. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 besteht nur, wenn 

die Einrichtungen zur anaeroben Vergärung der Bioabfälle unmittelbar mit einer Ein-

richtung zur Nachrotte der festen Gärrückstände verbunden sind und die nachgerot-

teten Gärrückstände stofflich verwertet werden. 

§ 44 Vergärung von Gülle 

(1) Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe 

Vergärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung gewonnen worden ist, 

beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 75 Kilowatt 22 Cent pro Ki-

lowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 150 Kilowatt 19 Cent pro Ki-

lowattstunde. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 besteht nur, wenn 

1. der Strom am Standort der Biogaserzeugungsanlage erzeugt wird, 

2. die installierte Leistung am Standort der Biogaserzeugungsanlage insgesamt 

höchstens 150 Kilowatt beträgt und 

3. zur Erzeugung des Biogases in dem jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich 

ein Anteil von Gülle mit Ausnahme von Geflügelmist und Geflügeltrockenkot 

von mindestens 80 Masseprozent eingesetzt wird; auf diesen Anteil kann 

überjähriges Kleegras bis zu einem Anteil von bis zu 10 Masseprozent ange-

rechnet werden. 

(3) Wurde ein Anlagenbetreiber aufgrund einer Sperre im Sinn von § 6 Absatz 1 

Nummer 18 des Tiergesundheitsgesetzes im Einsatz von Gülle beeinträchtigt und 

konnte er deshalb den vorgesehenen Güllemindestanteil nach Absatz 2 Nummer 3 

nicht einhalten, ist der Zeitraum der Sperre zuzüglich 30 Kalendertagen bei der Be-

rechnung des durchschnittlichen Gülleanteils nach Absatz 2 Nummer 3 nicht zu be-

rücksichtigen. In diesem Fall entfällt der Vergütungsanspruch für den nicht berück-

sichtigten Zeitraum. 
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§ 44a Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus Biomasse 

Die anzulegenden Werte nach den §§ 42 bis 44 verringern sich erstmals ab dem 1. 

Juli 2024 und sodann jährlich ab dem 1. Juli eines Kalenderjahres für die nach die-

sem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den in 

dem jeweils vorangegangenen Zeitraum geltenden anzulegenden Werten und wer-

den auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der Höhe der 

anzulegenden Werte aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die unge-

rundeten Werte zugrunde zu legen. 

§ 44b Gemeinsame Bestimmungen für Strom aus Gasen 

(1) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas besteht für Strom, der in 

Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur 

für den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemes-

sungsleistung der Anlage von 45 Prozent des Wertes der installierten Leistung ent-

spricht. Für den darüber hinausgehenden Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten 

Strommenge verringert sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in der Veräußerungs-

form der Marktprämie auf null und in den Veräußerungsformen einer Einspeisevergü-

tung auf den Marktwert. Die Sätze 1 und 2 sind nicht für Strom aus Anlagen im Sinn 

von § 44 anzuwenden, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe Ver-

gärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung gewonnen worden ist. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse nach § 42 oder § 43 

besteht ferner nur, soweit bei Anlagen, in denen Biomethan eingesetzt wird, der 

Strom in einer hocheffizienten KWK-Anlage erzeugt wird. 

(3) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse nach § 43 oder § 44 

kann nicht mit dem Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 39 oder § 42 

kombiniert werden. 

(4) Aus einem Erdgasnetz entnommenes Gas ist jeweils als Deponiegas, Klärgas, 

Grubengas, Biomethan oder Speichergas anzusehen, 

1. soweit die Menge des entnommenen Gases im Wärmeäquivalent am Ende 

eines Kalenderjahres der Menge von Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Bio-

methan oder Speichergas entspricht, die an anderer Stelle im Bundesgebiet 

in das Erdgasnetz eingespeist worden ist, und 

2. wenn für den gesamten Transport und Vertrieb des Gases von seiner Her-

stellung oder Gewinnung, seiner Einspeisung in das Erdgasnetz und seinem 
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Transport im Erdgasnetz bis zu seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz Mas-

senbilanzsysteme verwendet worden sind. 

(5) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomethan nach § 42 oder § 43 

besteht auch, wenn das Biomethan vor seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz an-

hand der Energieerträge der zur Biomethanerzeugung eingesetzten Einsatzstoffe 

bilanziell in einsatzstoffbezogene Teilmengen geteilt wird. Die bilanzielle Teilung in 

einsatzstoffbezogene Teilmengen einschließlich der Zuordnung der eingesetzten 

Einsatzstoffe zu der jeweiligen Teilmenge ist im Rahmen der Massenbilanzierung 

nach Absatz 4 Nummer 2 zu dokumentieren. 

§ 44c Sonstige gemeinsame Bestimmungen für Strom aus Biomasse 

(1) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse besteht unbeschadet 

des § 44b nur, 

1. wenn der Anlagenbetreiber durch eine Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs 

mit Angaben und Belegen über Art, Menge und Einheit sowie Herkunft der 

eingesetzten Stoffe nachweist, welche Biomasse und in welchem Umfang 

Speichergas oder Grubengas eingesetzt werden, 

2. wenn in Anlagen flüssige Biomasse eingesetzt wird, für den Stromanteil aus 

flüssiger Biomasse, die zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung notwendig ist; 

flüssige Biomasse ist Biomasse, die zum Zeitpunkt des Eintritts in den Brenn- 

oder Feuerraum flüssig ist; Pflanzenölmethylester ist in dem Umfang als Bi-

omasse anzusehen, der zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung notwendig ist. 

(2) Für den Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse nach § 42, § 43 

oder § 44 ist ab dem ersten Kalenderjahr, das auf seine erstmalige Inanspruchnahme 

folgt, der Stromanteil aus flüssiger Biomasse nach Absatz 1 Nummer 2 durch Vorla-

ge einer Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs jährlich bis zum 28. Februar eines Jah-

res jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr nachzuweisen. 

(3) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse besteht für Biomasse-

anlagen, die nicht gleichzeitig KWK-Anlagen sind, nur, wenn der Anlagenbetreiber 

vor der Inbetriebnahme dem Netzbetreiber nachweist, dass für die Anlage keine kos-

teneffiziente Möglichkeit zur Nutzung als hocheffiziente KWK-Anlage besteht. 

(4) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse besteht bei Anlagen 

mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von mehr als 50 Megawatt nur, wenn die 

Anlage 
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1. eine hocheffiziente KWK-Anlage ist, 

2. einen elektrischen Nettowirkungsgrad von mindestens 36 Prozent erreicht 

oder 

3. eine Gesamtfeuerungswärmeleistung von höchstens 100 Megawatt hat und 

die im Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 der Kommission vom 31. Ju-

li 2017 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) 

gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes für Großfeuerungsanlagen (ABl. L 212 vom 17.8.2017, S. 1) definierten 

verbundenen Energieeffizienzwerte erreicht. 

(5) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas, der in einer KWK-Anlage 

erzeugt wird, besteht nur, wenn es sich um eine hocheffiziente KWK-Anlage handelt. 

(6) Für den Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse ist ab dem ersten 

Kalenderjahr, das auf seine erstmalige Inanspruchnahme folgt, jährlich bis zum 28. 

Februar eines Jahres jeweils für das vorangegangene Kalenderjahr die Erfüllung der 

Voraussetzung nach § 44b Absatz 2, § 44c Absatz 4 oder Absatz 5 durch ein nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik erstelltes Gutachten eines Umwelt-

gutachters mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus erneuer-

baren Energien oder für den Bereich Wärmeversorgung nachzuweisen. Bei der erst-

maligen Geltendmachung des Anspruchs ist ferner die Eignung der Anlage zur Erfül-

lung der Voraussetzungen nach Satz 1 durch ein Gutachten eines Umweltgutachters 

mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Ener-

gien oder für den Bereich Wärmeversorgung nachzuweisen. 

(7) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik nach Absatz 6 

Satz 1 wird vermutet, wenn das Sachverständigengutachten 

1. die Anforderungen des Arbeitsblattes FW 308 „Zertifizierung von KWK-

Anlagen - Ermittlung des KWK-Stromes“ des Energieeffizienzverbandes für 

Wärme, Kälte und KWK e. V. AGFW (Bundesanzeiger vom 19. Oktober 

2015, nichtamtlicher Teil, Institutionelle Veröffentlichungen) erfüllt und 

2. die Anhänge I und II der Richtlinie 2012/27/ EU sowie die dazu erlassenen 

Leitlinien in der jeweils geltenden Fassung beachtet. 

Anstelle des Gutachtens nach Absatz 6 können für serienmäßig hergestellte KWK-

Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 2 Megawatt geeignete Unterlagen 
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des Herstellers vorgelegt werden, aus denen die thermische und elektrische Leistung 

sowie die Stromkennzahl hervorgehen. 

(8) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse verringert sich in dem 

jeweiligen Kalenderjahr insgesamt auf den Marktwert, wenn die Nachweisführung 

nicht in der nach den Absätzen 2 und 6 vorgeschriebenen Weise erfolgt ist. 

(9) Soweit nach den Absätzen 1 oder 2 der Nachweis durch eine Kopie eines Ein-

satzstoff-Tagebuchs zu führen ist, sind die für den Nachweis nicht erforderlichen per-

sonenbezogenen Angaben im Einsatzstoff-Tagebuch von dem Anlagenbetreiber zu 

schwärzen. 

§ 45 Geothermie 

(1) Für Strom aus Geothermie beträgt der anzulegende Wert 25,20 Cent pro Kilo-

wattstunde. 

(2) Der anzulegende Wert nach Absatz 1 verringert sich ab dem 1. Januar 2024 jähr-

lich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen um 0,5 

Prozent gegenüber dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden anzu-

legenden Wert und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Wenn die 

Summe der installierten Leistung aller Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Ge-

othermie, die an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind, bis 

zum 15. Dezember eines Jahres erstmals 120 Megawatt überschritten hat, erhöht 

sich die Verringerung des anzulegenden Werts nach Satz 1 ab dem 1. Januar des 

Folgejahres auf 2 Prozent jährlich. Für die Berechnung der Höhe des anzulegenden 

Werts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 oder 2 ist der ungerundete 

Wert zugrunde zu legen. 

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich unverzüglich nach dem 15. Dezem-

ber die Summe der installierten Leistung aller Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

Geothermie, die an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind. 

§ 46 Windenergie an Land 

(1) Für Strom aus Windenergieanlagen an Land, deren anzulegender Wert gesetzlich 

bestimmt wird, berechnet der Netzbetreiber den anzulegenden Wert nach § 36h Ab-

satz 1; dabei ist der Zuschlagswert durch den Durchschnitt aus den Gebotswerten 

des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Gebotstermine für Windener-
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gieanlagen an Land im Vorvorjahr zu ersetzen. § 36h Absatz 2 bis 4 ist entsprechend 

anzuwenden. 

(2) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht den Durchschnitt aus den Gebotswerten für 

das jeweils höchste noch bezuschlagte Gebot aller Ausschreibungsrunden eines Ka-

lenderjahres jeweils bis zum 31. Januar des darauf folgenden Kalenderjahres. 

(3) Für Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 50 Kilowatt und für 

Flugwindenergieanlagen an Land wird für die Berechnung des anzulegenden Werts 

angenommen, dass ihr Ertrag 50 Prozent des Referenzertrags beträgt; dieser Güter-

faktor ist auch außerhalb der Südregion anzuwenden. Für Flugwindenergieanlagen 

an Land ist Satz 1 erst anzuwenden, sobald der Betreiber der Flugwindenergieanlage 

an Land der Bundesnetzagentur nach der Inbetriebnahme der Anlage unter Angabe 

der Registernummer mitgeteilt hat, dass die Anlage eine Flugwindenergieanlage an 

Land ist. 

(4) (weggefallen) 

§§ 46a bis 47 (weggefallen) 

§ 48 Solare Strahlungsenergie 

(1) Für Strom aus Solaranlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, 

beträgt dieser vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze 7 Cent pro Kilowattstunde, 

wenn die Anlage 

1. auf, an oder in einem Gebäude oder einer sonstigen baulichen Anlage ange-

bracht ist und das Gebäude oder die sonstige bauliche Anlage vorrangig zu 

anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-

energie errichtet worden ist, 

1a. auf einem Grundstück innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

im Sinn des § 34 des Baugesetzbuchs errichtet worden ist, auf diesem 

Grundstück zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage ein Wohngebäude 

besteht, das nach Maßgabe der Verordnung nach § 95 Nummer 3 nicht dazu 

geeignet ist, dass auf, an oder in ihm eine Solaranlage errichtet werden 

kann, die Grundfläche der Anlage die Grundfläche dieses Wohngebäudes 

nicht überschreitet und die Anlage eine installierte Leistung von nicht mehr 

als 20 Kilowatt hat, 
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2. auf einer Fläche errichtet worden ist, für die ein Planfeststellungsverfahren, 

ein sonstiges Verfahren mit den Rechtswirkungen der Planfeststellung für 

Vorhaben von überörtlicher Bedeutung oder ein Verfahren auf Grund des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung und den Betrieb öffent-

lich zugänglicher Abfallbeseitigungsanlagen durchgeführt worden ist und die 

Gemeinde beteiligt wurde und die Fläche kein entwässerter Moorboden ist, 

3. im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans im Sinn des § 30 des 

Baugesetzbuchs errichtet worden ist, die Fläche kein entwässerter Moorbo-

den ist und 

a) der Bebauungsplan vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später 

nicht mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errich-

ten, 

b) der Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 für die Fläche, auf der die 

Anlage errichtet worden ist, ein Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinn 

der §§ 8 und 9 der Baunutzungsverordnung ausgewiesen hat, auch 

wenn die Festsetzung nach dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit 

dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten, oder 

c) der Bebauungsplan nach dem 1. September 2003 zumindest auch mit 

dem Zweck der Errichtung einer Solaranlage aufgestellt oder geändert 

worden ist und sich die Anlage 

aa) auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienen-

wegen liegen, und die Anlage in einer Entfernung von bis zu 500 

Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet 

worden ist soweit kein Fall der Nummer 6 gegeben ist, 

bb) auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die 

Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans bereits versiegelt 

waren, 

cc) auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, woh-

nungsbaulicher oder militärischer Nutzung befindet und diese Flä-

chen zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder 

Änderung des Bebauungsplans nicht rechtsverbindlich als Natur-

schutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes 
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oder als Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzge-

setzes festgesetzt worden sind oder 

dd) auf Flächen befindet, deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Be-

schlusses über die Aufstellung des Bebauungsplans als Ackerland 

oder Grünland genutzt worden sind und in einem benachteiligten 

Gebiet lagen, auf dem nicht aufgrund einer Rechtsverordnung 

nach § 37c Absatz 2 Gebote für Freiflächenanlagen nicht zu be-

rücksichtigen sind, und wenn diese Flächen zum Zeitpunkt des 

Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungs-

plans nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 

Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegen, kein Lebens-

raumtyp sind, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt 

ist, kein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 des Bundesna-

turschutzgesetzes darstellen und nicht rechtsverbindlich als Na-

turschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes 

oder als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument im Sinn 

des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Kern- und 

Pflegezonen von Biosphärenreservaten im Sinn des § 25 Absatz 3 

des Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden sind, 

4. (weggefallen) 

5. eine besondere Solaranlage ist, die im Fall der Buchstaben a bis e den An-

forderungen entspricht, die in einer Festlegung der Bundesnetzagentur nach 

§ 85c an sie gestellt werden, und errichtet worden ist 

a) auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind und nicht rechtsverbindlich 

als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bun-

desnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark im Sinn des § 24 des 

Bundesnaturschutzgesetzes festgesetzt worden sind, mit gleichzeitigem 

Nutzpflanzenanbau auf derselben Fläche, 

b) auf Flächen, die kein Moorboden sind und nicht rechtsverbindlich als 

Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes 

oder als Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes 

festgesetzt worden sind, mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung 
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in Form eines Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen 

auf derselben Fläche, 

c) auf Grünland bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als Dauer-

grünland, wenn die Fläche kein Moorboden ist, nicht rechtsverbindlich 

als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bundesnaturschutzgeset-

zes oder als Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzge-

setzes festgesetzt worden ist, nicht in einem Natura 2000-Gebiet im 

Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt 

und kein Lebensraumtyp ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführt ist, 

d) auf Parkplatzflächen, 

e) auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt worden 

sind, wenn die Flächen mit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft 

wiedervernässt werden, oder 

f) auf einer Fläche, die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Num-

mer 4 des Wasserhaushaltsgesetzes oder ein erheblich verändertes 

Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 5 des Wasserhaushaltsgesetzes 

ist, oder 

6. auf einer Fläche nach § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Baugesetz-

buchs, die kein entwässerter Moorboden ist, errichtet worden ist. 

Wenn Solaranlagen vor dem Beschluss eines Bebauungsplans unter Einhaltung der 

übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 und der Voraussetzungen des § 

33 des Baugesetzbuchs errichtet worden sind, besteht ein Anspruch nach § 19 bei 

Einhaltung der sonstigen Voraussetzungen abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 3 

erst, nachdem der Bebauungsplan beschlossen worden ist. In den Fällen des Satzes 

2 verringert sich die Dauer des Anspruchs auf Zahlung einer Marktprämie oder Ein-

speisevergütung nach § 25 Absatz 1 Satz 1 und 2 um die Tage, die zwischen der 

Inbetriebnahme der Anlage und dem Beschluss des Bebauungsplans liegen. 

(1a) Für Strom aus Solaranlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 1 Me-

gawatt, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, beträgt dieser den 

Durchschnitt aus den Gebotswerten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Ge-

bots der Gebotstermine für Solaranlagen des ersten Segments in dem der Inbetrieb-

nahme vorangegangenen Kalenderjahr. Für Strom aus Solaranlagen mit einer instal-



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

118 

lierten Leistung von mehr als 1 Megawatt, die auf, an oder in einem Gebäude oder 

einer Lärmschutzwand errichtet werden und deren anzulegender Wert gesetzlich be-

stimmt wird, beträgt dieser abweichend von Satz 1 den Durchschnitt aus den Ge-

botswerten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Gebotstermine für 

Solaranlagen des zweiten Segments in dem der Inbetriebnahme vorangegangenen 

Kalenderjahr. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht den Durchschnitt aus den Ge-

botswerten für das jeweils höchste noch bezuschlagte Gebot aller Ausschreibungs-

runden eines Kalenderjahres jeweils bis zum 31. Januar des darauf folgenden Ka-

lenderjahres. 

(1b) Der anzulegende Wert nach den Absätzen 1 und 1a erhöht sich für besondere 

Solaranlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, die bei ausschließ-

lich senkrecht ausgerichteten Solaranlagen insgesamt mit einer lichten Höhe von 

mindestens 0,80 Metern und sonst insgesamt mit einer lichten Höhe von mindestens 

2,10 Metern aufgeständert sind, und für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Satz 

1 Nummer 5 Buchstabe d bis f um die Differenz zwischen dem jeweils im vorange-

gangenen Kalenderjahr im Untersegment für besondere Solaranlagen nach § 37b 

Absatz 2 geltenden Höchstwert und dem anzulegenden Wert nach Absatz 1. Im Ka-

lenderjahr 2024 erhöht sich der anzulegende Wert nach den Absätzen 1 und 1a ab-

weichend von Satz 1 um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude 

oder einer Lärmschutzwand angebracht sind, beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt 8,51 Cent pro 

Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Kilowatt 7,43 Cent pro 

Kilowattstunde und 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Megawatt 7,64 Cent pro 

Kilowattstunde. 

(2a) Wenn der Anlagenbetreiber den gesamten in einem Kalenderjahr in der Anlage 

erzeugten Strom mit Ausnahme des Stroms, der in der Solaranlage oder in deren 

Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht 

wird, in das Netz eingespeist und dies dem Netzbetreiber im Jahr der Inbetriebnahme 

der Anlage vor der Inbetriebnahme und im Übrigen vor dem 1. Dezember des voran-

gegangenen Kalenderjahres in Textform mitgeteilt hat, erhöht sich der anzulegende 

Wert nach Absatz 2 
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1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt um 4,8 Cent pro 

Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Kilowatt um 3,8 Cent pro 

Kilowattstunde, 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 100 Kilowatt um 5,1 Cent 

pro Kilowattstunde, 

4. bis einschließlich einer installierten Leistung von 400 Kilowatt um 3,2 Cent 

pro Kilowattstunde und 

5. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Megawatt um 1,9 Cent pro 

Kilowattstunde. 

§ 24 Absatz 1 Satz 1 ist zum Zweck der Ermittlung der Höhe des Anspruchs nach 

Satz 1 Nummer 1 bis 5 für den jeweils zuletzt in Betrieb genommenen Generator 

entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass ein Anlagenbetreiber abweichend 

von § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bestimmen kann, dass Solaranlagen, die inner-

halb von weniger als zwölf aufeinander folgenden Kalendermonaten in Betrieb ge-

nommen werden, nicht als eine Anlage, sondern als zwei Anlagen anzusehen sind, 

wenn 

1. der Strom aus beiden Anlagen über jeweils eine eigene Messeinrichtung ab-

gerechnet wird und 

2. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber im Jahr der Inbetriebnahme der 

zweiten Anlage vor deren Inbetriebnahme mitgeteilt hat, für welche der bei-

den Anlagen er den erhöhten anzulegenden Wert nach Satz 1 in Anspruch 

nehmen möchte; für Strom aus der anderen Anlage ist die Erhöhung des an-

zulegenden Wertes nach Satz 1 ausgeschlossen. 

Der Anlagenbetreiber kann die Entscheidung nach Satz 2 Nummer 2, für welche der 

beiden Anlagen er den erhöhten anzulegenden Wert in Anspruch nehmen möchte, 

mit Wirkung zum 1. Januar des Folgejahres ändern, indem er dies dem Netzbetreiber 

vor dem 1. Dezember eines Jahres mitteilt. 

(3) Für Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude angebracht 

sind, das kein Wohngebäude ist und das im Außenbereich nach § 35 des Bauge-

setzbuchs errichtet worden ist, ist Absatz 2 nur anzuwenden, wenn 

1. nachweislich vor dem 1. März 2023 
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a) für das Gebäude der Bauantrag oder der Antrag auf Zustimmung ge-

stellt oder die Bauanzeige erstattet worden ist, 

b) im Fall einer nicht genehmigungsbedürftigen Errichtung, die nach Maß-

gabe des Bauordnungsrechts der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu 

bringen ist, für das Gebäude die erforderliche Kenntnisgabe an die Be-

hörde erfolgt ist oder 

c) im Fall einer sonstigen nicht genehmigungsbedürftigen, insbesondere 

genehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreien Errichtung mit der Bau-

ausführung des Gebäudes begonnen worden ist, 

2. das Gebäude im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer nach dem 

31. März 2012 errichteten Hofstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Be-

triebes steht oder 

3. das Gebäude der dauerhaften Stallhaltung von Tieren dient und von der zu-

ständigen Baubehörde genehmigt worden ist. 

Im Übrigen ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 anzuwenden. 

(4) Für Solaranlagen nach Absatz 1 ist § 38b Ab¬satz 2 Satz 1 und 3 entsprechend 

anzuwenden. Für Solaranlagen nach Absatz 2 sind § 38b Absatz 2 Satz 1 und § 38h 

Satz 2 Nummer 2 entsprechend anzuwenden. Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 ent-

fällt in den Fällen der Sätze 1 und 2 für die ersetzten Anlagen endgültig. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 bis 1b beträgt der anzulegende Wert für Freiflä-

chenanlagen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden, null, 

wenn die Bundesnetzagentur in der letzten mindestens einen Monat vor der Inbe-

triebnahme liegenden Bekanntmachung nach § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4a an-

gegeben hat, dass nach § 37 Absatz 4 keine Gebote für Freiflächenanlagen abgege-

ben werden dürfen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden sol-

len. 

(6) Betreiber von Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Nummer 6 müs-

sen sicherstellen, dass die Anlagen mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllen: 

1. die von den Modulen maximal in Anspruch genommene Grundfläche beträgt 

höchstens 60 Prozent der Grundfläche des Gesamtvorhabens, 

2. auf den Boden unter der Anlage wird ein biodiversitätsförderndes Pflegekon-

zept angewandt, indem 
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a) die Mahd zur Förderung der Biodiversität maximal zweischürig erfolgt 

und das Mahdgut abgeräumt wird oder 

b) die Fläche als Portionsweide mit biodiversitätsfördernd an den Flächen-

ertrag angepasster Besatzdichte beweidet wird, 

3. die Durchgängigkeit für Tierarten wird gewährleistet, indem 

a) bei Anlagen, die an mindestens einer Seite eine Seitenlänge von mehr 

als 500 Metern aufweisen, Wanderkorridore für Großsäuger angelegt 

werden, deren Breite und Bepflanzung die örtlichen Gegebenheiten be-

rücksichtigen, und 

b) die Durchgängigkeit für kleinere Tierarten gewährleistet wird, 

4. auf mindestens 10 Prozent der Fläche der Anlage werden standortangepass-

te Typen von Biotopelementen angelegt, 

5. die Anlage wird bodenschonend betrieben, indem 

a) auf der Fläche keine Pflanzenschutz- oder Düngemittel verwendet wer-

den und 

b) die Anlage nur mit Reinigungsmitteln gereinigt wird, wenn diese biolo-

gisch abbaubar sind und die Reinigung ohne die Verwendung der Rei-

nigungsmittel nicht möglich ist. 

Anlagenbetreiber können die Erfüllung der Anforderung nach Satz 1 gegen-

über dem Netzbetreiber durch Eigenerklärungen nachweisen, wobei die An-

forderungen nach Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 einmalig zum Zeitpunkt der In-

betriebnahme und die Anforderungen nach Satz 1 Nummer 2 und 5 zum 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme und danach zum Ablauf jedes fünften Jahres 

gegenüber dem Netzbetreiber nachzuweisen sind. Anlagenbetreiber müssen 

dem Netzbetreiber auf Verlangen geeignete Nachweise zur Überprüfung der 

abgegebenen Eigenerklärungen vorlegen. 

§ 48a Mieterstromzuschlag bei solarer Strahlungsenergie 

Der anzulegende Wert für den Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3 ist jeweils 

der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, den die Bundesnetzagentur nach § 19 Absatz 

1 Nummer 2 Buchstabe b der Marktstammdatenregisterverordnung in der am 31. 

Dezember 2022 geltenden Fassung für Inbetriebnahmen ab dem 1. Januar 2023 auf 

ihrer Internetseite veröffentlicht hat für Solaranlagen 
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1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilowatt nach § 48a 

Nummer 1 in Verbindung mit § 49 des Erneuerbare-Energien- Gesetzes in 

der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Kilowatt nach § 48a 

Nummer 2 in Verbindung mit § 49 des Erneuerbare-Energien- Gesetzes in 

der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung und 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Megawatt nach § 48a 

Nummer 3 in Verbindung mit § 49 des Erneuerbare-Energien- Gesetzes in 

der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung. 

§ 49 Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus  

solarer Strahlungsenergie 

Die anzulegenden Werte nach § 48 Absatz 1, 2 und 2a und § 48a verringern sich ab 

dem 1. Februar 2024 und sodann alle sechs Monate für die nach diesem Zeitpunkt in 

Betrieb genommenen Anlagen um 1 Prozent gegenüber den in dem jeweils vorange-

gangenen Zeitraum geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei Stellen 

nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte 

aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zu-

grunde zu legen. 

Unterabschnitt 2 Zahlungen für Flexibilität 

§ 50 Zahlungsanspruch für Flexibilität 

(1) Anlagenbetreiber haben gegen den Netzbetreiber einen Zahlungsanspruch nach 

Maßgabe des § 50a oder § 50b für die Bereitstellung installierter Leistung, wenn für 

den in der Anlage erzeugten Strom dem Grunde nach auch ein Anspruch auf Zah-

lung nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes besteht; dieser Anspruch bleibt unberührt. 

(2) § 24 Absatz 1, § 26 und § 27 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Zahlungsanspruch nach Absatz 1 besteht unbeschadet der übrigen Voraus-

setzungen nur, wenn in der Anlage in dem jeweiligen Kalenderjahr 

1. in mindestens 4 000 Viertelstunden eine Strommenge erzeugt wird, die min-

destens 85 Prozent der installierten Leistung der Anlage entspricht, oder 
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2. im Fall von Anlagen, die unter Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 fallen, in 

mindestens 2 000 Viertelstunden eine Strommenge erzeugt wird, die mindes-

tens 85 Prozent der installierten Leistung der Anlage entspricht. 

Im ersten und im letzten Jahr der Inanspruchnahme des Flexibilitätszuschlags nach 

§ 50a oder der Flexibilitätsprämie nach § 50b reduziert sich die Anzahl der nach Satz 

1 erforderlichen Viertelstunden anteilig im Verhältnis der vollen Kalendermonate, in 

denen der Flexibilitätszuschlag nach § 50a oder die Flexibilitätsprämie nach § 50b 

geltend gemacht wird, zu zwölf Kalendermonaten. Die Anzahl der nach Satz 1 in ei-

nem Kalenderjahr erforderlichen Viertelstunden reduziert sich ferner auch dann, 

wenn die Anlage aufgrund von technischen Defekten oder Instandsetzungsarbeiten 

in dem jeweiligen Kalenderjahr 

1. im Fall des Satzes 1 Nummer 1 in mehr als 672 zusammenhängenden Vier-

telstunden keinen Strom erzeugt oder 

2. im Fall des Satzes 1 Nummer 2 in mehr als 336 zusammenhängenden Vier-

telstunden keinen Strom erzeugt. 

In den Fällen des Satzes 2 wird die Anzahl der nach Satz 1 erforderlichen Viertel-

stunden sowie der Flexibilitätszuschlag nach § 50a oder die Flexibilitätsprämie nach 

§ 50b anteilig um das Verhältnis der Viertelstunden, in denen die Anlage keinen 

Strom erzeugt, zu sämtlichen Viertelstunden des jeweiligen Kalenderjahres gekürzt. 

§ 50a Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen 

(1) Der Anspruch nach § 50 beträgt für die Bereitstellung flexibler installierter Leis-

tung 65 Euro pro Kilowatt installierter Leistung und Jahr (Flexibilitätszuschlag) in 

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas mit einer installierten Leistung 

von mehr als 100 Kilowatt, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt 

wird, und 

2. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, deren anzulegender Wert 

durch Ausschreibungen ermittelt worden ist. 

Der Anspruch nach Satz 1 verringert sich für die Anlagenbetreiber, die für ihre Anla-

ge die Flexibilitätsprämie nach § 50b dieses Gesetzes oder nach der für sie maßgeb-

lichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Anspruch genommen haben, 

für denjenigen Leistungsteil, der sich als Quotient aus der Gesamtsumme der für die-

se Anlage in Anspruch genommenen Flexibilitätsprämie in Euro und 1 300 Euro je 

Kilowatt ergibt, auf 50 Euro je Kilowatt installierter Leistung und Jahr. 
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(2) Der Anspruch auf den Flexibilitätszuschlag besteht nur, wenn der Anlagenbetrei-

ber für den in § 44b Absatz 1 bestimmten Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten 

Strommenge einen Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 39, § 42 oder § 

43 in Anspruch nimmt und dieser Anspruch nicht nach § 52 verringert ist. 

(3) Der Flexibilitätszuschlag kann für die gesamte Dauer des Anspruchs nach § 19 

Absatz 1 verlangt werden. 

§ 50b Flexibilitätsprämie für bestehende Anlagen 

Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, die nach dem am 31. 

Juli 2014 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. August 2014 in Betrieb ge-

nommen worden sind, können ergänzend zu einer Veräußerung des Stroms in den 

Veräußerungsformen einer Direktvermarktung von dem Netzbetreiber eine Prämie 

für die Bereitstellung zusätzlich installierter Leistung für eine bedarfsorientierte 

Stromerzeugung (Flexibilitätsprämie) verlangen. Der Anspruch nach Satz 1 beträgt 

130 Euro pro Kilowatt flexibel bereitgestellter zusätzlich installierter Leistung und 

Jahr, wenn die Voraussetzungen nach Anlage 3 Nummer I erfüllt sind. Die Höhe der 

Flexibilitätsprämie bestimmt sich nach Anlage 3 Nummer II. 

Abschnitt 5 Rechtsfolgen und Strafen 

§ 51 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei negativen Preisen 

(1) Wenn der Spotmarktpreis 

1. im Jahr 2023 für die Dauer von mindestens vier aufeinanderfolgenden Stun-

den, 

2. in den Jahren 2024 und 2025 für die Dauer von mindestens drei aufeinander-

folgenden Stunden, 

3. im Jahr 2026 für die Dauer von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Stun-

den und 

4. ab dem Jahr 2027 für die Dauer von mindestens einer Stunde 

negativ ist, verringert sich der anzulegende Wert für den gesamten Zeitraum, in dem 

der Spotmarktpreis ohne Unterbrechung negativ ist, auf null. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf 

1. Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 400 Kilowatt, wobei 

§ 24 Absatz 1 entsprechend anzuwenden ist, 
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2. Pilotwindenergieanlagen an Land nach § 3 Nummer 37 Buchstabe b und 

3. Pilotwindenergieanlagen auf See nach § 3 Nummer 6 des Windenergie-auf-

See-Gesetzes. 

(3) Wenn der Strom in einem Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen nach Ab-

satz 1 mindestens einmal erfüllt sind, in der Ausfallvergütung veräußert wird, muss 

der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber bei der Datenübermittlung nach § 71 Absatz 

1 Nummer 1 die Strommenge mitteilen, die er in dem Zeitraum eingespeist hat, in 

dem der Spotmarktpreis ohne Unterbrechung negativ gewesen ist; anderenfalls ver-

ringert sich der Anspruch in diesem Kalendermonat um 5 Prozent pro Kalendertag, in 

dem dieser Zeitraum ganz oder teilweise liegt. 

§ 51a Verlängerung des Vergütungszeitraums bei negativen Preisen 

(1) Für Strom aus Anlagen, für den sich der anzulegende Wert nach Maßgabe des 

§ 51 verringert und deren anzulegender Wert durch Ausschreibungen ermittelt wird, 

verlängert sich der Vergütungszeitraum um die Anzahl der Stunden, in denen sich 

der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 im Jahr der Inbetriebnahme 

und in den darauffolgenden 19 Kalenderjahren auf null verringert hat, aufgerundet 

auf den nächsten vollen Kalendertag. 

(2) Die Strombörsen müssen den Übertragungsnetzbetreibern jeweils bis zum 

15. Januar eines Kalenderjahres die Anzahl der Stunden mitteilen, in denen sich der 

anzulegende Wert jeweils 

1. nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 und 

2. nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 

der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung 

im Vorjahr auf null verringert hat. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen jeweils bis zum 31. Januar eines Kalen-

derjahres auf einer gemeinsamen Internetseite folgende Informationen veröffentli-

chen: 

1. die Anzahl der Stunden, in denen sich der anzulegende Wert jeweils 

a) nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 und 

b) nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

in der am 31. De¬zember 2022 geltenden Fassung 

im Vorjahr auf null verringert hat, und 
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2. ab dem Jahr 2041 die Anzahl der Stunden, in denen sich der anzulegende 

Wert jeweils 

a) nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 und 

b) nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 des Erneu- erbare-Energien-

Gesetzes in der am 31. De¬zember 2022 geltenden Fassung 

in den vorangegangenen 20 Jahren auf null verringert hat, und die auf den 

nächsten vollen Kalendertag aufgerundete Anzahl dieser Stunden. 

§ 52 Zahlung bei Pflichtverstößen 

(1) Anlagenbetreiber müssen an den Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage an-

geschlossen ist, eine Zahlung leisten, wenn sie 

1. gegen § 9 Absatz 1, 1a oder 2 verstoßen, 

2. gegen § 9 Absatz 5 verstoßen, 

3. gegen § 9 Absatz 8 verstoßen, 

4. gegen § 10b verstoßen, 

5. die Ausfallvergütung in Anspruch nehmen und dabei eine der Höchstdauern 

nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erster Halbsatz überschreiten, 

6. eine Einspeisevergütung in Anspruch nehmen und dabei gegen § 21 Absatz 

2 verstoßen, 

7. gegen § 21b Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz verstoßen, 

8. entgegen § 21b Absatz 3 nicht die gesamte Ist-Einspeisung in viertelstündli-

cher Auflösung messen und bilanzieren, 

9. dem Netzbetreiber die Zuordnung zu oder den Wechsel zwischen den ver-

schiedenen Veräußerungsformen nach § 21b Absatz 1 nicht nach Maßgabe 

des § 21c übermittelt haben, 

9a. nach der Inbetriebnahme gegen die Vorgabe aus § 37 Absatz 1a oder § 48 

Absatz 6 verstoßen, 

10. entgegen der Mitteilung nach § 48 Absatz 2a nicht den gesamten in einem 

Kalenderjahr in der Anlage erzeugten Strom in das Netz einspeisen, 

11. die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nicht nach Maßga-

be der Marktstammdatenregisterverordnung an das Register übermittelt ha-

ben und keine Meldung nach § 71 Absatz 1 Nummer 1 erfolgt ist oder 
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12. gegen eine Pflicht nach § 80 verstoßen. 

(1a) Die unmittelbar an den Übertragungsnetzbetreiber geleistete oder von dem Ver-

teilernetzbetreiber an diesen nach § 14 Satz 1 Nummer 3 des Energiefinanzierungs-

gesetzes weitergeleitete Zahlung nach Absatz 1 ist eine Einnahme zugunsten des 

EEG-Kontos nach Nummer 4.9 der Anlage 1 des Energiefinanzierungsgesetzes und 

dient der Senkung des EEG-Finanzierungsbedarfs im Sinn des § 2 Nummer 2 des 

Energiefinanzierungsgesetzes. 

(1b) Absatz 1 Nummer 4 und 5 ist nicht anzuwenden auf Anlagen mit einer installier-

ten Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt, wenn der Betreiber vor dem 1. Juli 2024 

gegen § 10b verstößt oder die Ausfallvergütung in Anspruch nimmt und dabei eine 

der Höchstdauern nach § 21 Absatz 1 Num¬mer 2 erster Halbsatz überschreitet. In 

den Fällen des Satz 1 sind § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a und Absatz 2 Satz 1 

Nummer 3 in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung entsprechend anzu-

wenden. 

(2) Die zu leistende Zahlung beträgt 10 Euro pro Kilowatt installierter Leistung der 

Anlage und Kalendermonat, in dem ganz oder zeitweise ein Pflichtverstoß nach Ab-

satz 1 vorliegt oder andauert. 

(3) Die zu leistende Zahlung verringert sich auf 2 Euro pro Kilowatt installierter Leis-

tung der Anlage und Kalendermonat 

1. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 oder 11, sobald die 

entsprechende Pflicht erfüllt wird; diese Verringerung wirkt zurück bis zum 

Beginn des Pflichtverstoßes, und 

2. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 9a und 10. 

Bei einem nach dem Ablauf des 31. Dezember 2023 auftretenden Pflichtverstoß 

nach Absatz 1 Nummer 1, Nummer 3, Nummer 4 oder Nummer 8, der aufgrund des 

Defekts einer technischen Einrichtung eintritt, entfällt die zu leistende Zahlung für den 

Kalendermonat, in dem der Pflichtverstoß eintritt, und für den darauffolgenden Ka-

lendermonat, dabei trägt der Anlagenbetreiber für das Vorliegen eines Defektes die 

Darlegungs- und Beweislast. 

(4) Die Zahlung ist zu leisten 

1. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 7 zusätzlich für die folgen-

den drei Kalendermonate, 
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2. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 9 zusätzlich für den folgen-

den Kalendermonat, 

3. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 10 für alle Kalendermonate 

des Kalenderjahres und 

4. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 12 zusätzlich für die folgen-

den sechs Kalendermonate. 

(5) Wenn in demselben Kalendermonat Zahlungen aufgrund von mehreren Pflicht-

verstößen nach Absatz 1 geleistet werden müssen, sind die Zahlungen nach den 

Absätzen 2 bis 4 insgesamt auf 10 Euro pro Kilowatt installierter Leistung der Anlage 

und Kalendermonat begrenzt. 

(6) Die Zahlungen werden zum 15. Kalendertag des Kalendermonats fällig, der auf 

den nach den Absätzen 2 und 4 jeweils maßgeblichen Kalendermonat folgt. Soweit 

Zahlungsansprüche des Anlagenbetreibers gegen den Netzbetreiber nach § 19 Ab-

satz 1 bestehen, können die Ansprüche auf Zahlungen nach Absatz 1 abweichend 

von § 27 Absatz 1 mit diesen Ansprüchen und den entsprechenden Abschlagszah-

lungen aufgerechnet werden. Der Anspruch auf die Zahlung verjährt mit Ablauf des 

zweiten Kalenderjahres, das auf den Pflichtverstoß nach Absatz 1 folgt. 

(7) Bei Pflichtverstößen nach Absatz 1 verlieren die Anlagenbetreiber zusätzlich für 

das gesamte Kalenderjahr den Anspruch auf ein Entgelt für dezentrale Einspeisung 

nach § 18 der Stromnetzentgeltverordnung. 

(8) Bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 1 durch Betreiber von KWK-

Anlagen sind die Absätze 2, 3, 6 und 7 entsprechend anzuwenden. 

§ 53 Verringerung der Einspeisevergütung 

(1) Die Höhe des Anspruchs auf die Einspeisevergütung berechnet sich aus den an-

zulegenden Werten, wobei von den anzulegenden Werten 

1. 0,2 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom 

aus Wasserkraft, Biomasse, Geothermie, Deponie-, Klär- oder Grubengas 

abzuziehen sind oder 

2. 0,4 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus Solaranlagen oder aus Windener-

gieanlagen an Land oder auf See abzuziehen sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 verringert sich der Anspruch nicht, solange die unent-

geltliche Abnahme in Anspruch genommen wird. 
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(3) Abweichend von Absatz 1 verringert sich der anzulegende Wert um 20 Prozent, 

wobei das Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet wird, solange die 

Ausfallvergütung in Anspruch genommen wird. 

(4) Für Strom aus ausgeförderten Anlagen, für die ein Anspruch auf Einspeisevergü-

tung nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 geltend 

gemacht wird, ist abweichend von Absatz 1 von dem anzulegenden Wert der Wert 

abzuziehen, den die Übertragungsnetzbetreiber nach § 51 Absatz 1 Nummer 4 

Buchstabe b des Energiefinanzierungsgesetzes auf ihrer Internetseite veröffentlicht 

haben. Der Wert nach Satz 1 verringert sich um die Hälfte für Strom aus ausgeför-

derten Anlagen, die mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind. 

(5) Wenn für besondere Solaranlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buch-

stabe a der Nachweis über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau gemäß den Fest-

legungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird, 

verringert sich der anzulegende Wert um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Rechtsfol-

ge nach Satz 1 entfällt für die Zukunft, wenn im darauffolgenden Jahr der erforderli-

che Nachweis für das jeweils zurückliegende Jahr erbracht wird. Die Rechtsfolge 

nach Satz 1 entfällt außerdem für die Zeiträume, für die der erforderliche Nachweis 

nachträglich erbracht wird. Die Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn 

für besondere Solaranlagen nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b und c 

der Nachweis über die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung gemäß den Festle-

gungen der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird. 

§ 53a (weggefallen) 

§ 53b Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Regionalnachweisen 

Der anzulegende Wert für Strom, für den dem Anlagenbetreiber ein Regionalnach-

weis ausgestellt worden ist, verringert sich bei Anlagen, deren anzulegender Wert 

gesetzlich bestimmt ist, um 0,1 Cent pro Kilowattstunde. 

§ 53c Verringerung des Zahlungsanspruchs bei einer Stromsteuerbefreiung 

Der anzulegende Wert verringert sich für Strom, der durch ein Netz durchgeleitet wird 

und der von der Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz befreit ist, um die Höhe 

der pro Kilowattstunde gewährten Stromsteuerbefreiung. 
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§ 54 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Ausschreibungen für  

Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Der durch Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments ermittelte an-

zulegende Wert verringert sich bei Solaranlagen um 0,3 Cent pro Kilowattstunde, 

soweit die Ausstellung der Zahlungsberechtigung für die Gebotsmenge, die der So-

laranlage zugeteilt worden ist, erst nach Ablauf des 18. Kalendermonats beantragt 

worden ist, der auf die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgt. Werden einer 

Solaranlage Gebotsmengen von mehreren bezuschlagten Geboten zugeordnet, ist 

Satz 1 nur für den Zuschlagswert der bezuschlagten Gebote anzuwenden, deren Zu-

teilung zur Solaranlage erst nach Ablauf des 18. Kalendermonats beantragt worden 

ist. 

(2) Wenn der Standort der Solaranlage nicht zumindest teilweise mit den im Gebot 

angegebenen Flurstücken übereinstimmt, verringert sich der anzulegende Wert nach 

§ 38b ebenfalls um 0,3 Cent pro Kilowattstunde. Werden einer Solaranlage Gebots-

mengen von mehreren bezuschlagten Geboten zugeordnet, verringert sich jeweils 

der Zuschlagswert der bezuschlagten Gebote, bei denen keine Übereinstimmung 

nach Satz 1 besteht, um 0,3 Cent pro Kilowattstunde. 

(3) Wenn für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a 

der Nachweis über den gleichzeitigen Nutzpflanzenanbau gemäß den Festlegungen 

der Bundesnetzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird, verringert 

sich der anzulegende Wert um 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Rechtsfolge nach 

Satz 1 entfällt für die Zukunft, wenn im darauffolgenden Jahr der erforderliche Nach-

weis für das jeweils zurückliegende Jahr erbracht wird. Die Rechtsfolge nach Satz 1 

entfällt außerdem für die Zeiträume, für die der erforderliche Nachweis nachträglich 

erbracht wird. Die Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn für besondere 

Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b und c der Nachweis über 

die gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung gemäß den Festlegungen der Bundes-

netzagentur nach § 85c Absatz 1 Satz 4 nicht erbracht wird. 

(4) Soweit Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h und i, deren 

Berücksichtigung im Zuschlagsverfahren nach § 37c Absatz 1 von der Einhaltung 

einer Verordnung abhängt, die die jeweilige Landesregierung nach § 37c Absatz 2 

erlassen hat, die Vorgaben dieser Verordnung nicht erfüllen, verringert sich der anzu-

legende Wert auf null. 
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§ 54a (weggefallen) 

§ 55 Pönalen 

(1) Bei Geboten für Windenergieanlagen an Land nach § 36 und für Zusatzgebote 

nach § 36j müssen Bieter an den regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber 

eine Pönale leisten, 

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für 

eine Windenergieanlage an Land nach § 35a entwertet werden oder 

2. wenn die Windenergieanlage an Land mehr als 30 Monate nach der öffentli-

chen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb genommen worden ist. 

Wenn und soweit ein Zuschlag nach § 35a entwertet wird, berechnet sich die Höhe 

der Pönale nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert 

mit 30 Euro pro Kilowatt. Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 2 berechnet sich 

aus der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots 

1. abzüglich der innerhalb von 30 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 10 

Euro pro Kilowatt, 

2. abzüglich der innerhalb von 32 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 

Euro pro Kilowatt oder 

3. abzüglich der innerhalb von 34 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 30 

Euro pro Kilowatt. 

(2) Bei Geboten für Solaranlagen des ersten Segments müssen Bieter an den regel-

verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leisten, soweit mehr als 5 

Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für eine Solaranlage nach 

§ 35a entwertet werden. Die Höhe der Pönale nach Satz 1 berechnet sich aus der 

entwerteten Gebotsmenge multipliziert mit 50 Euro pro Kilowatt. Die Pönale verrin-

gert sich für Bieter, deren Sicherheit nach § 37a Satz 2 verringert ist, auf 25 Euro pro 

Kilowatt. 

(3) (weggefallen) 
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(4) Bei Geboten für Biomasseanlagen, die keine bestehenden Biomasseanlagen 

nach § 39g sind, müssen Bieter an den verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber 

eine Pönale leisten, 

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für 

eine Biomasseanlage nach § 35a entwertet werden oder 

2. wenn eine Biomasseanlage mehr als 24 Monate nach der öffentlichen Be-

kanntgabe des Zuschlags in Betrieb genommen worden ist. 

Wenn und soweit ein Zuschlag nach § 35a entwertet wird, berechnet sich die Höhe 

der Pönale nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert 

mit 60 Euro pro Kilowatt. Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 2 berechnet sich 

aus der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots 

1. abzüglich der innerhalb von 24 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 

Euro pro Kilowatt, 

2. abzüglich der innerhalb von 28 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 40 

Euro pro Kilowatt oder 

3. abzüglich der innerhalb von 32 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 60 

Euro pro Kilowatt. 

(4a) Bei Geboten für Biomethananlagen nach Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 

müssen Bieter an den verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leis-

ten, 

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für 

eine Biomasseanlage nach § 35a entwertet werden oder 

2. wenn eine Biomasseanlage mehr als 30 Monate nach der öffentlichen Be-

kanntgabe des Zuschlags in Betrieb genommen worden ist. 

Wenn und soweit ein Zuschlag nach § 35a entwertet wird, berechnet sich die Höhe 

der Pönale nach Satz 1 Nummer 1 aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert 

mit 60 Euro pro Kilowatt. Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 2 berechnet sich 

aus der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots 
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1. abzüglich der innerhalb von 30 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 

Euro pro Kilowatt, 

2. abzüglich der innerhalb von 34 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 40 

Euro pro Kilowatt oder 

3. abzüglich der innerhalb von 38 Monaten nach der öffentlichen Bekanntgabe 

des Zuschlags in Betrieb genommenen Anlagenleistung multipliziert mit 60 

Euro pro Kilowatt. 

(5) Bei Geboten für bestehende Biomasseanlagen nach § 39g müssen Bieter an den 

verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leisten, 

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots für 

eine Biomasseanlage nach § 35a entwertet werden oder 

2. soweit der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die Bescheinigung des Um-

weltgutachters nach § 39g Absatz 4 nicht bis zum Tag nach § 39g Absatz 2 

vorgelegt hat. 

Die Höhe der Pönale berechnet sich aus der Gebotsmenge des bezuschlagten Ge-

bots 

1. multipliziert mit 20 Euro pro Kilowatt, soweit der Anlagenbetreiber dem Netz-

betreiber die Bescheinigung des Umweltgutachters nach § 39g Absatz 4 

nicht bis zum Tag nach § 39g Absatz 2 vorgelegt hat, 

2. multipliziert mit 40 Euro pro Kilowatt, soweit der Anlagenbetreiber dem Netz-

betreiber die Bescheinigung des Umweltgutachters nach § 39g Absatz 4 

nicht spätestens zwei Monate nach dem Tag nach § 39g Absatz 2 vorgelegt 

hat, und 

3. multipliziert mit 60 Euro pro Kilowatt, soweit 

a) der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die Bescheinigung des Um-

weltgutachters nach § 39g Absatz 4 mehr als vier Monate nach dem 

Tag nach § 39g Absatz 2 vorgelegt hat oder 

b) die Gebotsmenge nach § 35a entwertet wird. 
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(5a) Im Fall einer Zuschlagsverlängerung nach § 36e Absatz 2 oder Absatz 3 oder 

nach § 39e Absatz 2 verlängern sich die Fristen der Absätze 1, 4, 4a und 5 um die 

Dauer der Zuschlagsverlängerung. 

(6) Die Forderung nach den Absätzen 1 bis 5 muss durch Überweisung eines ent-

sprechenden Geldbetrags auf ein Geldkonto des Übertragungsnetzbetreibers erfüllt 

werden. Dabei ist die Zuschlagsnummer des Gebots zu übermitteln, für das die 

Pönale geleistet wird. 

(7) Der regelverantwortliche Übertragungsnetzbetreiber darf sich hinsichtlich der For-

derungen nach den Absätzen 1 bis 5 aus der jeweils für das Gebot hinterlegten Si-

cherheit befriedigen, wenn der Bieter die Forderung nicht vor Ablauf des zweiten Ka-

lendermonats erfüllt hat, der auf die Entwertung der Gebotsmenge oder die Feststel-

lung der Pönale folgt. 

(8) Die Bundesnetzagentur teilt dem Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich folgen-

de für die Inanspruchnahme der Pönalen erforderliche Angaben mit: 

1. die nach § 32 Absatz 2 registrierten Angaben des Gebots, 

2. den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Zuschläge und Zuschlagswerte für das 

Gebot, 

3. die Höhe der vom Bieter für das Gebot geleisteten Sicherheit, 

4. die Rückgabe von Zuschlägen für das Gebot, 

5. das Erlöschen des Zuschlags, 

6. die Rücknahme und den Widerruf des Zuschlags und 

7. die Rücknahme und den Widerruf einer Zahlungsberechtigung, sofern der 

Solaranlage Gebotsmengen zugeteilt worden sind und der im Gebot ange-

gebene Standort der Solaranlage in der jeweiligen Regelzone des Übertra-

gungsnetzbetreibers liegt. 

§ 55a Erstattung von Sicherheiten 

(1) Die Bundesnetzagentur gibt unverzüglich die hinterlegten Sicherheiten für ein be-

stimmtes Gebot zurück, wenn der Bieter 

1. dieses Gebot nach § 30a Absatz 3 zurückgenommen hat, 

2. für dieses Gebot keinen Zuschlag nach § 32 erhalten hat oder 

3. für dieses Gebot eine Pönale nach § 55 geleistet hat. 
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(2) Die Bundesnetzagentur erstattet die hinterlegten Sicherheiten für ein bestimmtes 

Gebot auch, soweit der Netzbetreiber 

1. für eine Solaranlage eine Bestätigung nach § 38a Absatz 3 an die Bundes-

netzagentur übermittelt hat oder 

2. für eine Windenergieanlage an Land oder eine Biomasseanlage eine Bestä-

tigung nach § 13 Absatz 2 der Marktstammdatenregisterverordnung übermit-

telt hat. 

Sind nicht mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots entwer-

tet worden, erstattet die Bundesnetzagentur die Sicherheit in voller Höhe. 

§ 55b Rückforderung 

Zahlt ein Netzbetreiber einem Anlagenbetreiber mehr als in Teil 3 vorgeschrieben, 

muss er den Mehrbetrag zurückfordern. Ist die Zahlung in Übereinstimmung mit dem 

Ergebnis eines Verfahrens der Clearingstelle nach § 81 Absatz 5 erfolgt und beruht 

die Rückforderung auf der Anwendung einer nach der Zahlung in anderer Sache er-

gangenen höchstrichterlichen Entscheidung, ist der Anlagenbetreiber berechtigt, in-

soweit die Einrede der Übereinstimmung der Berechnung der Zahlung mit einer Ent-

scheidung der Clearingstelle für Zahlungen zu erheben, die bis zum Tag der höchst-

richterlichen Entscheidung geleistet worden sind. Der Rückforderungsanspruch ver-

jährt mit Ablauf des zweiten auf die Einspeisung folgenden Kalenderjahres; die Pflicht 

nach Satz 1 erlischt insoweit. § 27 Absatz 1 ist nicht anzuwenden. 

Teil 4 Weitergabe und Vermarktung des Stroms aus erneuerbaren Energien 

§ 56 Weitergabe an den Übertragungsnetzbetreiber 

Netzbetreiber müssen unverzüglich an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber 

weiterleiten: 

1. den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten Strom und 

2. für den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten Strom sowie für den ge-

samten Strom, für den sie Zahlungen an die Anlagenbetreiber leisten, das 

Recht, diesen Strom als „Strom aus erneuerbaren Energien, gefördert nach 

dem EEG“ zu kennzeichnen. 
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§ 57 Vermarktung durch die Übertragungsnetzbetreiber 

Die Übertragungsnetzbetreiber müssen selbst oder gemeinsam den nach § 19 Ab-

satz 1 Nummer 2 vergüteten oder nach § 13a Absatz 1a des Energiewirtschaftsge-

setzes bilanziell ausgeglichenen Strom diskriminierungsfrei, transparent und unter 

Beachtung der Vorgaben der Erneuer- bare-Energien-Verordnung vermarkten. 

§ 58 Weitere Bestimmungen 

(1) Die Finanzierung der Ausgaben der Netzbetreiber nach diesem Gesetz bestimmt 

sich nach dem Energiefinanzierungsgesetz. 

(2) Die den Übertragungsnetzbetreibern nach § 20 Nummer 2 eingeräumten oder 

nach § 56 Nummer 2 weitergeleiteten Rechte, den vergüteten Strom als „Strom aus 

erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ zu kennzeichnen, erlöschen; die 

§§ 42 und 42a des Energiewirtschaftsgesetzes bleiben unberührt. 

§§ 59 bis 69 (weggefallen) 

Teil 5 Transparenz 

Abschnitt 1 Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

§ 70 Grundsatz 

Anlagenbetreiber, Betreiber von Stromerzeugungsanlagen und Netzbetreiber müs-

sen einander die für den bundesweiten Ausgleich nach § 11 Absatz 1 Satz 2 und den 

§§ 56 bis 62 jeweils erforderlichen Daten, insbesondere die in den §§ 71 bis 74a ge-

nannten Daten, unverzüglich zur Verfügung stellen. § 62 ist entsprechend anzuwen-

den. 

§ 71 Anlagenbetreiber 

(1) Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber 

1. bis zum 28. Februar eines Jahres alle für die Endabrechnung des jeweils vo-

rangegangenen Kalenderjahres erforderlichen Daten, einschließlich der im 

Fall einer kaufmännischen Abnahme nach § 11 Absatz 1 Satz 2 erforderli-

chen Daten, anlagenscharf zur Verfügung stellen, 

2. mitteilen, wenn und in welchem Umfang im vorangegangenen Kalenderjahr 

für den in der Anlage erzeugten und durch ein Netz durchgeleiteten Strom 
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a) eine Stromsteuerbefreiung vorgelegen hat, und den Netzbetreiber über 

entsprechende Änderungen informieren, 

b) Regionalnachweise ausgestellt worden sind, wenn der anzulegende 

Wert der Anlage gesetzlich bestimmt ist, und 

3. bei Biomasseanlagen die Art und Menge der Einsatzstoffe sowie Angaben zu 

Wärmenutzungen und eingesetzten Technologien oder zu dem Anteil einge-

setzter Gülle in der für die Nachweisführung vorgeschriebenen Weise über-

mitteln. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen bis zum 31. Dezember eines Jah-

res zu Anlagenbetreibern, die im vorangegangenen Kalenderjahr kumulativ für Anla-

gen Zahlungen nach § 19 Absatz 1 oder § 50 in einem Umfang von insgesamt mehr 

als 100 000 Euro erhalten haben, insbesondere die folgenden Angaben durch Ein-

stellung in die Transparenzdatenbank der Europäischen Kommission:  

1. die Namen der Anlagenbetreiber, 

2. wenn zutreffend, das Handelsregister, Vereinsregister oder Genossen-

schaftsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Register-

nummer; wenn keine Registernummer zugeteilt wurde, ist hilfsweise, soweit 

vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer anzugeben, 

3. die Summe der erhaltenen Zahlungen in Euro, 

4. die Angabe, ob der Anlagenbetreiber ein Unternehmen im Sinn der Empfeh-

lung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition 

der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. 

L 124 vom 20.5.2003, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung oder ein sons-

tiges Unternehmen ist, 

5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Anlagenbetreiber seinen 

Sitz hat, nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemein-

samen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 

154 vom 21.6.2003, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 

868/2014 der Kommission vom 8. August 2014 (ABl. L 241 vom 13.8.2014, 

S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und 

6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Anlagenbetreiber tätig ist, auf Ebene 

der NACE-Gruppe nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäi-
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schen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung 

der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Ver-

ordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 

30.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln die Angaben zur Veröffentlichung nach 

Absatz 2 aus den Endabrechnungen der Netzbetreiber unter Verwendung der veröf-

fentlichten Daten des Registers. 

(4) Anlagenbetreiber nach Absatz 2, deren Daten nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 2 der Marktstammdatenregisterverordnung nicht veröffentlicht werden oder bei 

denen die Angaben nach Absatz 2 im Register nicht vollständig sind, müssen die 

Angaben nach Absatz 2 zum Zweck der Veröffentlichung sowie ihre Anschrift und 

ihre Nummer im Register bis zum 31. Juli des jeweiligen Folgejahres den Übertra-

gungsnetzbetreibern mitteilen. 

(5) Wenn Anlagenbetreiber Anlagen in verschiedenen Regelzonen betreiben, teilen 

die Übertragungsnetzbetreiber erforderliche Angaben und Daten nach den Absätzen 

3 und 4 zum Zweck der Veröffentlichung nach Absatz 2 unverzüglich den anderen 

Übertragungsnetzbetreibern im Bundesgebiet mit. 

(6) Wenn die Übertragungsnetzbetreiber ein abweichendes Verfahren zur Ermittlung 

der Angaben nach Absatz 2 vorsehen und Formularvorlagen zu Form und Inhalt der 

Mitteilung der Angaben nach den Absätzen 2 und 4 bereitstellen, müssen die Anga-

ben unter Verwendung dieser Formularvorlagen nach dem vorgegebenen Verfahren 

übermittelt werden. 

(7) Anlagenbetreiber müssen den Übertragungsnetzbetreibern auf Verlangen geeig-

nete Nachweise zur Überprüfung der Angaben vorlegen. 

§ 72 Netzbetreiber 

(1) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, müssen ihrem vorgela-

gerten Übertragungsnetzbetreiber im Rahmen der Mitteilung nach § 50 Nummer 1 

des Energiefinanzierungsgesetzes die folgenden Angaben unverzüglich, nachdem 

sie verfügbar sind, zusammengefasst übermitteln: 

1. die von den Anlagenbetreibern erhaltenen Mitteilungen nach § 21c Absatz 1, 

jeweils gesondert für die verschiedenen Veräußerungsformen nach § 21b 

Absatz 1, 
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2. bei Wechseln in die Ausfallvergütung zusätzlich zu den Angaben nach 

Nummer 1 den Energieträger, aus dem der Strom in der jeweiligen Anlage 

erzeugt wird, die installierte Leistung der Anlage sowie die Dauer, seit der die 

betreffende Anlage diese Veräußerungsform nutzt, und 

3. die sonstigen für die Weitergabe und die Vermarktung des Stroms aus er-

neuerbaren Energien erforderlichen Angaben.  

(2) Für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen nach Absatz 1 sind ins-

besondere erforderlich 

1. die Angabe der Spannungsebene, an die die Anlage angeschlossen ist, 

2. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energiemengen von einem 

nachgelagerten Netz abgenommen hat, und 

3. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energiemengen nach Nummer 2 

an Letztverbraucher, Netzbetreiber oder Elektrizitätsversorgungsunterneh-

men abgegeben oder sie selbst verbraucht hat. 

§ 73 Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Übertragungsnetzbetreiber müssen unbeschadet des § 77 Absatz 4 für Anlagen, 

die unmittelbar oder mittelbar an ihr Netz angeschlossen sind, die Angaben nach § 

72 Absatz 1 auf ihrer Internetseite veröffentlichen. 

(2) Übertragungsnetzbetreiber müssen die Informationen über den unterschiedlichen 

Umfang und den zeitlichen Verlauf der Strommengen, für die sie Zahlungen nach § 

19 Absatz 1 leisten oder Rückzahlungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3, § 36h Absatz 2 

und § 46 Absatz 1 erhalten, speichern. Bei der Speicherung sind die Saldierungen 

auf Grund des § 12 Absatz 3 des Energiefinanzierungsgesetzes zugrunde zu legen. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen weiterhin die Daten für die Berechnung 

der Marktprämie nach Maßgabe der Anlage 1 Nummer 5 zu diesem Gesetz in nicht 

personenbezogener Form veröffentlichen. 

(4) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen für die vollständig automatisierte elektro-

nische Übermittlung von Strommengen bundesweit einheitliche Verfahren zur Verfü-

gung stellen. 

§ 74 Vorausschau des weiteren Ausbaus 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen bis zum 25. Oktober eines Kalenderjah-

res eine Vorausschau für die Entwicklung des Ausbaus der erneuerbaren Energien in 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

140 

den folgenden fünf Kalenderjahren erstellen und veröffentlichen. Diese Vorausschau 

muss mindestens eine Prognose der Entwicklung 

1. der installierten Leistung der Anlagen, 

2. der Volllaststunden und 

3. der erzeugten Jahresarbeit enthalten. 

(2) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 müssen für die folgenden Energie-

träger getrennt veröffentlicht werden: 

1. Wasserkraft, 

2. Windenergie an Land, 

3. Windenergie auf See, 

4. solare Strahlungsenergie, getrennt nach Solaranlagen des ersten Segments 

und Solaranlagen des zweiten Segments, 

5. Geothermie, 

6. Energie aus Biomasse, 

7. Deponiegas, 

8. Klärgas und 

9. Grubengas. 

(3) Die Prognose nach Absatz 1 muss nach dem Stand von Wissenschaft und Tech-

nik erstellt werden. Die Datengrundlagen und Annahmen, die in die Prognose einge-

flossen sind, müssen angegeben werden. 

§ 75 (weggefallen) 

§ 76 Information der Bundesnetzagentur 

(1) Übertragungsnetzbetreiber müssen im Rahmen der Vorlage nach § 59 Absatz 4 

des Energiefinanzierungsgesetzes die Angaben, die sie nach § 71 Absatz 1 erhalten, 

einschließlich der zu ihrer Überprüfung erforderlichen Daten bis zum 15. September 

eines Kalenderjahres der Bundesnetzagentur in elektronischer Form vorlegen. Auf 

Verlangen der Bundesnetzagentur müssen in elektronischer Form vorlegen: 

1. Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, die Angaben nach 

Satz 1 bis zum 31. Mai eines Kalenderjahres und 

2. Anlagenbetreiber die Angaben nach § 71 Absatz 1. 
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(2) Soweit die Bundesnetzagentur Formularvorlagen zu Form und Inhalt bereitstellt, 

müssen die Daten unter Verwendung dieser übermittelt werden. Die Daten nach Ab-

satz 1 werden dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von der Bun-

desnetzagentur für statistische Zwecke sowie die Evaluation des Gesetzes und die 

Berichterstattungen nach den §§ 98 und 99 zur Verfügung gestellt. 

§ 77 Information der Öffentlichkeit 

(1) Übertragungsnetzbetreiber müssen im Rahmen der Veröffentlichtung nach § 51 

Absatz 1 des Energiefinanzierungsgesetzes auf ihren Internetseiten veröffentlichen: 

1. die Angaben nach den §§ 70 bis 73 einschließlich der Angaben zu den un-

mittelbar an das Netz des Übertragungsnetzbetreibers angeschlossenen An-

lagen unverzüglich nach ihrer Übermittlung und 

2. einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen nach den §§ 70 bis 73 mitge-

teilten Daten unverzüglich nach dem 30. September eines Jahres. 

Der Standort von Anlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 30 Kilowatt 

ist nur mit der Postleitzahl und dem Gemeindeschlüssel anzugeben. Sie müssen die 

Angaben und den Bericht zum Ablauf des Folgejahres vorhalten. § 73 Absatz 1 bleibt 

unberührt. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen die vermarkteten Strommengen nach § 

59 sowie die Angaben nach § 72 Absatz 1 Nummer 2 nach Maßgabe der Erneuerba-

re-Energien-Verordnung auf einer gemeinsamen Internetseite in nicht personenbe-

zogener Form veröffentlichen. 

(3) Die Angaben und der Bericht müssen eine sachkundige dritte Person in die Lage 

versetzen, ohne weitere Informationen die Zahlungen und die kaufmännisch abge-

nommen Energiemengen vollständig nachvollziehen zu können. 

(4) Angaben, die in dem Register im Internet veröffentlicht werden, müssen von den 

Netzbetreibern nicht veröffentlicht werden, wenn die Veröffentlichung nach Absatz 1 

unter Angabe der eindeutigen Nummer des Registers erfolgt. Die verbleibenden an-

lagenbezogenen Angaben müssen in Verbindung mit der Nummer des Registers 

veröffentlicht werden. 

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 veröffentlichten Angaben dürfen zu kommerziel-

len und nichtkommerziellen Zwecken verwendet werden. 
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Abschnitt 2 Stromkennzeichnung und Doppelvermarktungsverbot 

§ 78 (weggefallen) 

§ 79 Herkunftsnachweise 

(1) Das Umweltbundesamt 

1. stellt Anlagenbetreibern auf Antrag Herkunftsnachweise für Strom aus er-

neuerbaren Energien aus, für den keine Zahlung nach § 19 oder § 50 in An-

spruch genommen wird, 

2. überträgt auf Antrag Herkunftsnachweise und 

3. entwertet Herkunftsnachweise. 

(2) Ausstellung, Übertragung und Entwertung erfolgen elektronisch und nach Maß-

gabe der Norm DIN-EN 163254 und der Erneuerbare-Energien-Verordnung. Das 

Umweltbundesamt ergreift geeignete Maßnahmen, um die Herkunftsnachweise vor 

Missbrauch zu schützen. 

(3) Für Strom aus erneuerbaren Energien, der außerhalb des Bundesgebiets erzeugt 

worden ist, erkennt das Umweltbundesamt auf Antrag nach Maßgabe der Erneuerba-

re-Energien-Verordnung ausländische Herkunftsnachweise an. Ausländische Her-

kunftsnachweise können nur anerkannt werden, wenn sie mindestens die Vorgaben 

des Artikels 15 Absatz 6 und 9 der Richtlinie 2009/28/EG erfüllen. In diesem Umfang 

obliegt dem Umweltbundesamt auch der Verkehr mit den zuständigen Ministerien 

und Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und von Drittstaaten 

sowie mit Organen der Europäischen Union. Strom, für den ein Herkunftsnachweis 

nach Satz 1 anerkannt worden ist, gilt als Strom, der nach § 21a auf sonstige Weise 

direkt vermarktet wird. 

(4) Das Umweltbundesamt betreibt eine elektronische Datenbank, in der die Ausstel-

lung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen regis-

triert werden (Herkunftsnachweisregister). 

(5) Herkunftsnachweise werden jeweils für eine erzeugte und an Letztverbraucher 

gelieferte Strommenge von einer Megawattstunde ausgestellt. Für jede erzeugte und 

                                                 

4 Amtlicher Hinweis: Die DIN EN 16325:2016-01 ist bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, zu be-

ziehen. 
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an Letztverbraucher gelieferte Megawattstunde Strom wird nicht mehr als ein Her-

kunftsnachweis ausgestellt. 

(6) Das Umweltbundesamt kann von Personen, die das Herkunftsnachweisregister 

nutzen, die Übermittlung insbesondere folgender Angaben an das Herkunftsnach-

weisregister verlangen: 

1. Angaben zur Person und Kontaktdaten, 

2. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, sofern vorhanden, 

3. den Standort, den Typ, die installierte Leistung, den Zeitpunkt der Inbetrieb-

nahme und, sofern vorhanden, den EEG-Anlagenschlüssel der Anlage, 

4. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

5. die Angabe, ob, in welcher Art und in welchem Umfang 

a) für die Anlage, in der der Strom erzeugt wurde, Investitionsbeihilfen ge-

leistet wurden, 

b) der Anlagenbetreiber für die Strommenge eine Zahlung nach § 19 oder 

§ 50 beansprucht hat, und 

6. die Nummer der Messeinrichtung oder der Messstelle am Netzverknüp-

fungspunkt sowie die Bezeichnung und den Ort der Zählpunkte, über die der 

in der Anlage erzeugte Strom bei der Einspeisung in das Netz zähltechnisch 

erfasst wird. 

(7) Herkunftsnachweise sind keine Finanzinstrumente im Sinn des § 1 Absatz 11 des 

Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes. 

(8) In Bezug auf Verwaltungsakte des Umweltbundesamtes, die nach Maßgabe einer 

auf der Grundlage des § 92 erlassenen Rechtsverordnung ergehen, findet ein Vor-

verfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt. 

§ 79a Regionalnachweise 

(1) Das Umweltbundesamt 

1. stellt Anlagenbetreibern auf Antrag Regionalnachweise für nach § 20 direkt 

vermarkteten Strom aus erneuerbaren Energien aus, 

2. überträgt auf Antrag Regionalnachweise und 

3. entwertet Regionalnachweise. 
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(2) Ausstellung, Übertragung und Entwertung erfolgen elektronisch und nach Maß-

gabe der Erneuerbare-Energien-Verordnung. Das Umweltbundesamt ergreift geeig-

nete Maßnahmen, um die Regionalnachweise vor Missbrauch zu schützen. 

(3) Für Strom aus Anlagen außerhalb des Bundesgebiets, die einen Zuschlag in ei-

ner Ausschreibung nach § 5 Absatz 2 Satz 2 erhalten haben, kann das Umweltbun-

desamt Regionalnachweise nach Absatz 1 Nummer 1 ausstellen, sofern der Strom 

an einen Letztverbraucher im Bundesgebiet geliefert wird. 

(4) Das Umweltbundesamt richtet eine elektronische Datenbank ein, in der die Aus-

stellung, Übertragung und Entwertung von Regionalnachweisen registriert werden 

(Regionalnachweisregister). Das Umweltbundesamt darf das Regionalnachweisregis-

ter gemeinsam mit dem Herkunftsnachweisregister in einer elektronischen Daten-

bank betreiben. 

(5) Regionalnachweise werden jeweils für eine erzeugte und an Letztverbraucher 

gelieferte Strommenge von einer Kilowattstunde ausgestellt. Für jede erzeugte und 

an Letztverbraucher gelieferte Kilowattstunde Strom wird nicht mehr als ein Regio-

nalnachweis ausgestellt. Regionalnachweise dürfen nur entlang der vertraglichen 

Lieferkette des Stroms, für den sie ausgestellt worden sind, übertragen werden. 

(6) Das Umweltbundesamt entwertet auf Antrag einen Regionalnachweis, wenn er für 

Strom aus einer Anlage ausgestellt worden ist, die sich in der Region des belieferten 

Letztverbrauchers befindet. Die Region des belieferten Letztverbrauchers umfasst 

alle Postleitzahlengebiete, die sich ganz oder teilweise im Umkreis von 50 Kilometern 

um das Postleitzahlengebiet befinden, in dem der Letztverbraucher den Strom ver-

braucht. Das Umweltbundesamt bestimmt und veröffentlicht für jedes Postleitzahlen-

gebiet, in dem Strom verbraucht wird, welche weiteren Postleitzahlengebiete zu der 

Region gehören. Dabei soll das Umweltbundesamt abweichend von Satz 2 auch auf 

die gesamte Gemeinde, in der der Letztverbraucher den Strom verbraucht, abstellen, 

wenn die Gemeinde mehrere Postleitzahlengebiete umfasst. 

(7) Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen meldet für jede Region, für die es Regi-

onalnachweise nutzen will, an das Umweltbundesamt: 

1. die Strommenge, die das Elektrizitätsversorgungsunternehmen an seine 

Letztverbraucher in dieser Region geliefert hat und nach § 42 in der Strom-

kennzeichnung als „Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG“ aus-

weisen muss, und 

2. die Regionalnachweise, die es für diese Region entwerten lassen will. 
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(8) In dem Umfang, in dem ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen Regionalnach-

weise nach Absatz 7 Nummer 2 entwerten lässt, darf es in der Stromkennzeichnung 

nach § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes gegenüber Letztverbrauchern ausweisen, 

zu welchen Anteilen der Strom, den das Unternehmen nach § 42 des Energiewirt-

schaftgesetzes als „Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG“ kennzeichnen 

muss, in regionalem Zusammenhang zum Stromverbrauch erzeugt worden ist. Wenn 

ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen mehr Regionalnachweise entwerten lässt, 

als es der Strommenge aus „Erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ ent-

spricht, die es an Letztverbraucher in der betreffenden Region geliefert hat, kann es 

die darüber hinausgehenden Regionalnachweise nicht zur Stromkennzeichnung nut-

zen. 

(9) § 79 Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden. In Ergänzung zu Satz 1 kann 

1. das Umweltbundesamt von Personen, die das Regionalnachweisregister 

nutzen, Auskunft verlangen über die vertragliche Lieferkette für Strom, für 

den Regionalnachweise ausgestellt werden sollen, insbesondere über die an 

der Lieferkette beteiligten Personen und die betreffende Strommenge, 

2. der Netzbetreiber vom Umweltbundesamt Auskunft verlangen, ob und in wel-

chem Umfang einem Anlagenbetreiber Regionalnachweise ausgestellt wor-

den sind. 

(10) § 79 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(11) In Bezug auf Verwaltungsakte des Umweltbundesamtes, die nach Maßgabe ei-

ner auf der Grundlage des § 92 erlassenen Rechtsverordnung ergehen, findet ein 

Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt. 

§ 80 Doppelvermarktungsverbot 

(1) Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas sowie in ein Gasnetz ein-

gespeistes Deponie- oder Klärgas und Gas aus Biomasse dürfen nicht mehrfach ver-

kauft, anderweitig überlassen oder entgegen § 56 an eine dritte Person veräußert 

werden. Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas darf insbesondere 

nicht in mehreren Veräußerungsformen nach § 21b Absatz 1 oder mehrfach in der-

selben Form nach § 21b Absatz 1 veräußert werden. Solange Anlagenbetreiber 

Strom aus ihrer Anlage in einer Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 veräußern, 

bestehen keine Ansprüche aus einer anderen Veräußerungsform nach § 20 Absatz 
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1. Die Vermarktung als Regelenergie ist im Rahmen der Direktvermarktung nicht als 

mehrfacher Verkauf oder anderweitige Überlassung von Strom anzusehen. 

(2) Anlagenbetreiber, die eine finanzielle Zahlung nach § 19 oder § 50 für Strom aus 

erneuerbaren Energien oder aus Grubengas erhalten, dürfen Herkunftsnachweise 

oder sonstige Nachweise, die die Herkunft des Stroms belegen, für diesen Strom 

nicht weitergeben. Gibt ein Anlagenbetreiber einen Herkunftsnachweis oder sonsti-

gen Nachweis, der die Herkunft des Stroms belegt, für Strom aus erneuerbaren 

Energien oder aus Grubengas weiter, darf für diesen Strom keine Zahlung nach § 19 

oder § 50 in Anspruch genommen werden. Die Sätze 1 und 2 sind nicht auf Regio-

nalnachweise nach § 79a anzuwenden. 

(3) Solange im Rahmen einer gemeinsamen Projektumsetzung nach dem Projekt-

Mechanismen-Gesetz für die Emissionsminderungen der Anlage Emissionsredukti-

onseinheiten erzeugt werden können, darf für den Strom aus der betreffenden Anla-

ge der Anspruch nach § 19 nicht geltend gemacht werden. 

§ 80a Kumulierung 

Investitionszuschüsse durch den Bund, das Land oder ein Kreditinstitut, an dem der 

Bund oder das Land beteiligt sind, dürfen neben einer Zahlung nach diesem Gesetz 

nur gewährt werden, soweit die kumulierten Zahlungen zuzüglich der Erlöse aus der 

Veräußerung der in der Anlage erzeugten Energie die Erzeugungskosten dieser 

Energie nicht überschreiten. Die Inanspruchnahme der unentgeltlichen Abnahme 

steht einer Zahlung im Sinne des Satzes 1 nicht gleich. 

Teil 6 Rechtsschutz und behördliches Verfahren 

§ 81 Clearingstelle 

(1) Zur Vermeidung und Beilegung von Streitigkeiten wird eine Clearingstelle einge-

richtet. Der Betrieb erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-

maschutz durch eine juristische Person des Privatrechts. 

(2) Die Clearingstelle und die Behörden, die für Aufgaben nach diesem Gesetz zu-

ständig sind, wirken im Interesse einer einheitlichen Anwendung dieses Gesetzes 

und einer schnellen Herstellung von Rechtssicherheit konstruktiv zusammen. Eine 

Zusammenarbeit erfolgt nicht, soweit diese mit der Wahrnehmung von Aufgaben 

nach diesem Paragrafen unvereinbar ist. 

(3) Die Clearingstelle kann Streitigkeiten vermeiden oder beilegen 
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1. zur Anwendung der §§ 3, 6 bis 55b, 70, 71, 80, 100, der Anlagen 1 bis 3 und 

der hierzu auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, 

2. zur Anwendung der Bestimmungen, die den in Nummer 1 genannten Best-

immungen in früheren Fassungen dieses Gesetzes entsprechen, 

3. zur Anwendung der §§ 61 bis 61l der Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der 

am 31. Dezember 2022 geltnden Fassung, soweit Anlagen betroffen sind, 

und 

4. zur Messung des für den Betrieb einer Anlage gelieferten oder verbrauchten 

oder von einer Anlage erzeugten Stroms, auch bei Fragen und Streitigkeiten 

nach dem Messstellenbetriebsgesetz, soweit nicht die Zuständigkeit des 

Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik oder der Bundesnetza-

gentur gegeben ist. 

(4) Die Clearingstelle kann zur Vermeidung oder Beilegung von Streitigkeiten nach 

Absatz 3 zwischen Verfahrensparteien 

1. schiedsgerichtliche Verfahren unter den Voraussetzungen des Zehnten Bu-

ches der Zivilprozessordnung durchführen, 

2. sonstige Verfahren zwischen den Verfahrensparteien auf ihren gemeinsamen 

Antrag durchführen; § 204 Absatz 1 Nummer 11 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs ist entsprechend anzuwenden, oder 

3. Stellungnahmen für ordentliche Gerichte, bei denen diese Streitigkeiten 

rechtshängig sind, auf deren Ersuchen abgeben. 

Soweit eine Streitigkeit auch andere als die in Absatz 3 genannten Regelungen be-

trifft, kann die Clearingstelle auf Antrag der Verfahrensparteien die Streitigkeit umfas-

send vermeiden oder beilegen, wenn vorrangig eine Streitigkeit nach Absatz 3 zu 

vermeiden oder beizulegen ist; insbesondere kann die Clearingstelle Streitigkeiten 

über Zahlungsansprüche zwischen den Verfahrensparteien umfassend beilegen. 

Verfahrensparteien können Anlagenbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche, Direktver-

marktungsunternehmer, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber sein. Ihr Recht, die 

ordentlichen Gerichte anzurufen, bleibt unberührt. Ihr Recht, die ordentlichen Gerich-

te anzurufen, bleibt vorbehaltlich der Regelungen des Zehnten Buches der Zivilpro-

zessordnung unberührt. 

(5) Die Clearingstelle kann zur Vermeidung von Streitigkeiten nach Absatz 3 Nummer 

1, Nummer 2 oder Nummer 4 Verfahren zur Klärung von Fragen über den Einzelfall 
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hinaus durchführen, wenn dies erforderlich ist, um eine Vielzahl von einzelnen Ver-

fahren nach Absatz 4 zu vermeiden, und ein öffentliches Interesse an der Klärung 

dieser Fragen besteht. Verbände, deren satzungsgemäßer Aufgabenbereich von den 

Fragen betroffen ist, sind zu beteiligen. 

(6) Die Clearingstelle muss bei Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 berücksichti-

gen: 

1. die Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten und zum Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen, 

2. die höchstrichterliche Rechtsprechung und 

3. die Entscheidungen der Bundesnetzagentur. 

(7) Die Clearingstelle muss die Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 beschleunigt 

durchführen. Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe der Verfahrensvorschriften, die 

die Clearingstelle verabschiedet. Die Verfahrensvorschriften müssen Regelungen 

enthalten, die es der Clearingstelle ermöglichen, 

1. als Schiedsgericht ein Schiedsverfahren nach Maßgabe des Zehnten Buches 

der Zivilprozessordnung und unter Berücksichtigung dieses Paragrafen 

durchzuführen und 

2. die Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 beschleunigt durchzuführen; hier-

bei kann vorgesehen werden, dass die Clearingstelle Fristen setzt und Ver-

fahren bei nicht ausreichender Mitwirkung der Verfahrensparteien einstellt. 

Die Verfahrensvorschriften können Regelungen zur Zusammenarbeit mit den Behör-

den nach Absatz 2 enthalten. Erlass und Änderungen der Verfahrensvorschriften be-

dürfen der vorherigen Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-

maschutz e. Die Durchführung der Verfahren steht jeweils unter dem Vorbehalt der 

vorherigen Zustimmung der Verfahrensparteien zu den Verfahrensvorschriften. 

(8) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Paragrafen ist keine Rechtsdienst-

leistung im Sinne des § 2 Absatz 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Eine Haftung 

der Betreiberin der Clearingstelle für Vermögensschäden, die aus der Wahrnehmung 

der Aufgaben entstehen, wird ausgeschlossen; dies gilt nicht für Vorsatz. 

(9) Die Clearingstelle muss jährlich einen Tätigkeitsbericht über die Wahrnehmung 

der Aufgaben nach diesem Paragrafen auf ihrer Internetseite in nicht personenbezo-

gener Form veröffentlichen. 
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(10) Die Clearingstelle kann nach Maßgabe ihrer Verfahrensvorschriften Entgelte zur 

Deckung des Aufwands für Handlungen nach Absatz 4 von den Verfahrensparteien 

erheben. Verfahren nach Absatz 5 sind unentgeltlich durchzuführen. Für sonstige 

Handlungen, die im Zusammenhang mit der Vermeidung oder Beilegung von Strei-

tigkeiten stehen, kann die Clearingstelle zur Deckung des Aufwands Entgelte erhe-

ben. 

§ 82 Verbraucherschutz 

Die §§ 8 bis 14 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gelten für Verstöße 

gegen die §§ 19 bis 55a entsprechend. 

§ 83 Einstweiliger Rechtsschutz 

(1) Auf Antrag des Anlagenbetreibers kann das für die Hauptsache zuständige Ge-

richt bereits vor Errichtung der Anlage unter Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalles durch einstweilige Verfügung regeln, dass der Schuldner der in den §§ 8, 

11, 12, 19 und 50 bezeichneten Ansprüche Auskunft erteilen, die Anlage vorläufig 

anschließen, sein Netz unverzüglich optimieren, verstärken oder ausbauen, den 

Strom abnehmen und einen als billig und gerecht zu erachtenden Betrag als Ab-

schlagszahlung auf den Anspruch nach § 19 Absatz 1 oder § 50 leisten muss. 

(2) Die einstweilige Verfügung kann erlassen werden, auch wenn die in den §§ 935 

und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht vorliegen. 

§ 83a Rechtsschutz bei Ausschreibungen 

(1) Gerichtliche Rechtsbehelfe, die sich unmittelbar gegen eine Ausschreibung oder 

unmittelbar gegen einen erteilten Zuschlag richten, sind nur mit dem Ziel zulässig, die 

Bundesnetzagentur zur Erteilung eines Zuschlags zu verpflichten. Rechtsbehelfe 

nach Satz 1 sind begründet, soweit der Beschwerdeführer im Zuschlagsverfahren 

nach § 32 ohne den Rechtsverstoß einen Zuschlag erhalten hätte. Die Bundesnetza-

gentur erteilt bei einem Rechtsbehelf nach Satz 1 über das nach diesem Gesetz be-

stimmte Ausschreibungsvolumen hinaus einen entsprechenden Zuschlag, soweit das 

Begehren des Rechtsbehelfsführers Erfolg hat und sobald die gerichtliche Entschei-

dung formell rechtskräftig ist. Im Übrigen bleibt der gerichtliche Rechtsschutz unbe-

rührt. 

(2) Die Erteilung eines Zuschlags oder die Ausstellung einer Zahlungsberechtigung 

haben unabhängig von einem Rechtsschutzverfahren Dritter nach Absatz 1 Bestand. 
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Die Anfechtung eines Zuschlags oder einer Zahlungsberechtigung durch Dritte ist 

nicht zulässig. 

§ 84 Nutzung von Seewasserstraßen 

Solange Anlagenbetreiber eine Zahlung nach § 19 erhalten, können sie die deutsche 

ausschließliche Wirtschaftszone oder das Küstenmeer unentgeltlich für den Betrieb 

der Anlagen nutzen. 

§ 84a (weggefallen) 

§ 85 Aufgaben der Bundesnetzagentur 

(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufgaben, die ihr durch 

Rechtsverordnung aufgrund dieses Gesetzes übertragen werden, die Aufgaben, 

1. die Ausschreibungen nach den §§ 28 bis 39q durchzuführen, 

2. sicherzustellen, dass die Transparenzpflichten mit Blick auf Zahlungen an 

Anlagen erfüllt werden, 

3. zu überwachen, dass 

a) die Netzbetreiber Anlagen nach § 8 an ihr Netz anschließen, 

b) die Übertragungsnetzbetreiber den nach § 19 Absatz 1 vergüteten oder 

den nach § 13a Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes bilanziell 

ausgeglichenen Strom nach § 57 vermarkten und die Vorgaben der Er-

neuerbare- Energien-Verordnung einhalten, 

c) nur die Zahlungen nach den §§ 19 bis 55b geleistet werden, 

d) Zahlungen nach den §§ 52, 55 und 55b einschließlich etwaiger Ver-

zugszinsen ordnungsgemäß ermittelt, erhoben und vereinnahmt werden 

und 

e) die Angaben nach den §§ 70 bis 73 und 76 übermittelt und nach den §§ 

74 und 77 veröffentlicht werden. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann unter Berücksichtigung des Ziels nach § 1 Festle-

gungen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes treffen 

1. zu den technischen Einrichtungen nach § 9 Absatz 1 bis 2, insbesondere zu 

den Datenformaten, 

1a. (aufgehoben), 
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2. im Anwendungsbereich des § 14 dazu, 

a) in welcher Reihenfolge die verschiedenen von einer Maßnahme nach 

§ 14 betroffenen Anlagen und KWK-Anlagen geregelt werden, 

b) nach welchen Kriterien der Netzbetreiber über diese Reihenfolge ent-

scheiden muss, 

c) welche Stromerzeugungsanlagen nach § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

auch bei Anwendung des Einspeisemanagements am Netz bleiben 

müssen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversor-

gungssystems zu gewährleisten, 

d) in welchen Verfahren, Fristen und welcher Form die Unterrichtungen 

der Betroffenen durch die Netzbetreiber nach § 14 Absatz 2 und 3 vor-

zunehmen sind, 

3. zur Abwicklung von Zuordnungen und Wechseln nach den §§ 21b und 21c, 

insbesondere zu Verfahren, Fristen und Datenformaten, 

4. abweichend von § 30 zu Anforderungen an die Gebote und die Bieter, um die 

Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit der Gebote zu gewährleisten, 

5. (weggefallen), 

6. zu Nachweisen, die der Bieter erbringen muss, um zu belegen, dass die Flä-

che, auf der die Freiflächenanlage nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe 

h geplant und nach § 38a Absatz 1 Nummer 3 errichtet worden ist, tatsäch-

lich zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des 

Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden ist, 

6a. zu den Nachweisen zur Erfüllung der Anforderung nach § 37 Absatz 1a und 

§ 48 Absatz 6, wobei sie hinsichtlich der Art der geeigneten Nachweise und 

der Häufigkeit der Nachweisführung von § 38a Absatz 3 Satz 4 und § 48 Ab-

satz 6 abweichende Vorgaben bestimmen kann, 

7. zusätzlich zu den Ausschlussgründen nach § 33 Absatz 2 einen Ausschluss-

grund für Gebote auf Standorten vorzusehen, soweit ein Gebot für diesen 

Standort in einer vorangegangenen Ausschreibung einen Zuschlag erhalten 

hat und der Zuschlag erloschen ist, 

8. zu Angaben, die zusätzlich mit dem Antrag des Bieters auf Ausstellung der 

Zahlungsberechtigung der Bundesnetzagentur übermittelt werden müssen, 
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9. zu Anforderungen an Nachweise, die der Netzbetreiber nach § 30, § 36, 

§ 37, § 38, § 38a, § 38c, § 39, § 39g, § 39k oder § 39m vom Anlagenbetrei-

ber zum Nachweis des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen verlangen 

muss, 

10. abweichend von § 3 Nummer 51 zur Ermittlung des Zuschlagswerts, insbe-

sondere zu einer Umstellung auf ein Einheitspreisverfahren, 

11. abweichend von § 37a die Sicherheit und Pönale auf bis 100 Euro pro Kilo-

watt der Gebotsmenge zu erhöhen, 

12. (weggefallen), 

13. (weggefallen), 

14. zur Berücksichtigung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, der selbst 

verbraucht wird, bei den Veröffentlichungspflichten nach § 73 und bei der Be-

rechnung des Marktwerts von Strom aus solarer Strahlungsenergie nach An-

lage 1 Nummer 3.3.4 und 4.3.4 zu diesem Gesetz, jeweils insbesondere zu 

Berechnung oder Abschätzung der Strommengen, 

15. abweichend von § 39l zur Ermittlung eines entsprechend § 39i Absatz 3 de-

gressiv auszugestaltenden anzulegenden Werts für Biomethananlagen nach 

§ 39j, soweit in ihnen Biogas eingesetzt wird, das in dem jeweiligen Kalen-

derjahr durch anaerobe Vergärung von Biomasse im Sinn der Biomassever-

ordnung mit einem Anteil von getrennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Ab-

fallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 der Nummer 1 Buch-

stabe a des Anhangs 1 der Bioabfallverordnung gewonnen worden ist, für 

den aus diesen Bioabfällen erzeugten Strom, einschließlich der entspre-

chenden Nachweisanforderungen. 

(3) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bundesnetzagentur nach diesem Gesetz 

und den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen sind die Best-

immungen des Teils 8 des Energiewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme des § 69 Ab-

satz 1 Satz 2 und Absatz 10, des § 74 Satz 1 und 2, der §§ 91 und 95 bis 101 sowie 

des Abschnitts 6 entsprechend anzuwenden. Die Befugnisse nach Satz 1 gelten ge-

genüber Personen, die keine Unternehmen sind, entsprechend. 
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§ 85a Festlegung zu den Höchstwerten bei Ausschreibungen 

(1) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 des Energiewirt-

schaftsgesetzes die Höchstwerte nach § 36b, § 37b oder § 38e, § 39b, § 39l dieses 

Gesetzes oder § 10 der Innovationsausschreibungsverordnung für die Ausschrei-

bungen mit einem Gebotstermin in den jeweils darauffolgenden zwölf Kalendermona-

ten neu bestimmen, wenn sich bei den letzten drei vor Einleitung des Festlegungs-

verfahrens durchgeführten Ausschreibungen gemeinsam oder jeweils für sich be-

trachtet Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass der Höchstwert unter Berücksich-

tigung des § 1 zu hoch oder zu niedrig ist. Dabei darf der neue Höchstwert um nicht 

mehr als 15 Prozent von dem zum Zeitpunkt der Neufestlegung geltenden Höchst-

wert abweichen. 

(2) Ein Höchstwert soll nach Absatz 1 gesenkt werden, wenn die durchschnittlichen 

Erzeugungskosten deutlich unter dem Höchstwert liegen. Ein Höchstwert soll nach 

Absatz 1 erhöht werden, wenn in den letzten drei Ausschreibungen mit den zulässi-

gen Geboten das Ausschreibungsvolumen nicht gedeckt werden konnte und die 

durchschnittlichen Erzeugungskosten über dem Höchstwert liegen. 

(2a) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 des Energiewirt-

schaftsgesetzes den Höchstwert nach § 36b dieses Gesetzes für Ausschreibungen 

mit einem Gebotstermin im jeweils darauffolgenden Kalenderjahr neu bestimmen, 

wenn die Preise für Rohstoffe, die bei der Errichtung von Windenergieanlagen an 

Land eingesetzt werden, im Vorjahr insgesamt um mehr als 15 Prozent gestiegen 

sind. Dabei darf der neue Höchstwert um nicht mehr als 10 Prozent von dem zum 

Zeitpunkt der Neufestlegung geltenden Höchstwert abweichen. Eine weitere Erhö-

hung des Höchstwerts in diesem Kalenderjahr nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht 

zulässig. 

(3) Die Bundesnetzagentur soll vor ihrer Entscheidung nach Absatz 1 oder 2a von 

einer Einholung von Stellungnahmen nach § 67 Absatz 2 des Energiewirtschaftsge-

setzes absehen; eine mündliche Verhandlung findet nicht statt. Die Bundesnetzagen-

tur macht Entscheidungen nach Absatz 1 oder 2a unter Angabe der tragenden Grün-

de in ihrem Amtsblatt und auf ihrer Internetseite öffentlich bekannt. 

§ 85b Auskunftsrecht und Datenübermittlung 

(1) Die Bundesnetzagentur ist bei Vorliegen von Anhaltspunkten für Falschangaben 

eines Bieters in einem Ausschreibungsverfahren und zum Zweck von Stichproben-
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kontrollen der Richtigkeit der Angaben von Bietern in einem Ausschreibungsverfah-

ren berechtigt, von den für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 

zuständigen Behörden unter den im Gebot angegebenen Aktenzeichen Auskünfte 

darüber zu verlangen, 

1. ob und zu welchem Zeitpunkt unter dem Aktenzeichen eine Genehmigung 

erteilt worden ist und wer Genehmigungsinhaber ist, 

2. auf welchen Standort, welche Anlagenzahl und welche installierte Leistung 

sich die Genehmigung bezieht, 

3. welche Fristen nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes für den Beginn von Errichtung oder Betrieb der Anlagen ge-

setzt und ob diese nachträglich verlängert worden sind, 

4. ob die Genehmigung ganz oder teilweise bestandskräftig geworden ist oder 

ob gegen diese oder Teile dieser Genehmigung Rechtsbehelfe Dritter an-

hängig sind, 

5. ob und inwieweit hinsichtlich der jeweiligen Genehmigung durch die zustän-

dige Behörde oder die zuständigen Gerichte die sofortige Vollziehung ange-

ordnet worden ist und ob und inwieweit die zuständigen Gerichte eine An-

ordnung der sofortigen Vollziehung bestätigt oder aufgehoben haben und 

6. wann die Genehmigung ausläuft und die Anlage zurückgebaut werden muss. 

(2) Die für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zuständigen Be-

hörden sind zur Erteilung der Auskünfte im Sinn des Absatzes 1 verpflichtet. Die 

nach § 28 des Umweltauditgesetzes mit den Aufgaben der Zulassungsstelle für Um-

weltgutachter beliehene Stelle darf dem Netzbetreiber, dem Anlagenbetreiber und 

der Bundesnetzagentur Informationen über Zulassungs- oder Aufsichtsmaßnahmen, 

die sie gegenüber einem Umweltgutachter ergriffen hat und die sich auf die Eignung 

erstatteter Gutachten, Bestätigungen oder Bescheinigungen nach diesem Gesetz 

auswirken können, übermitteln. 

§ 85c Festlegung zu den besonderen Solaranlagen 

(1) Die Bundesnetzagentur bestimmt durch Festlegung nach § 29 des Energiewirt-

schaftsgesetzes die Anforderungen, die an die besonderen Solaranlagen nach § 37 

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis e und § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buch-

stabe a bis e zu stellen sind. Eine Festlegung nach Satz 1 kann zum 1. Oktober ei-
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nes Jahres mit Wirkung zum 1. Januar des folgenden Kalenderjahres erlassen wer-

den. Bei der Festlegung der Anforderungen für besondere Solaranlagen nach § 37 

Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e und § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe e 

kann die zusätzliche landwirtschaftliche Nutzung der Flächen (Paludikultur) geregelt 

werden. Die Bundesnetzagentur trifft zudem Festlegungen nach § 29 des Energie-

wirtschaftsgesetzes zu den Anforderungen für den fortlaufenden Nachweis des 

gleichzeitigen landwirtschaftlichen Nutzpflanzenanbaus nach § 37 Absatz 1 Nummer 

3 Buchstabe a und § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a sowie für den fort-

laufenden Nachweis der gleichzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung nach § 37 Ab-

satz 1 Nummer 3 Buchstabe b, c und, soweit hierzu eine Regelung nach Satz 3 ge-

troffen wurde, nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e sowie nach § 48 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b, c und, soweit hierzu eine Regelung nach Satz 3 ge-

troffen wurde, nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e. 

(2) Für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a, b und d 

und § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a, b und d ist die Festlegung der 

Bundesnetzagentur vom 1. Oktober 2021 auf Grund des § 15 der Innovationsaus-

schreibungsverordnung in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung als Festlegung 

im Sinn des Absatzes 1 anzuwenden, bis eine abweichende Festlegung nach Absatz 

1 zu diesen besonderen Solaranlagen ergeht. 

(3) Für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c und e 

und § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c und e legt die Bundesnetzagentur 

zum 1. Juli 2023 erstmalig die Anforderungen mit sofortiger Wirkung fest. 

§ 85d Festlegung zu flexibler Speichernutzung 

Die Bundesnetzagentur kann unter Beachtung der Schutzprofile und Technischen 

Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nach dem 

Messstellenbetriebsgesetz und im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Festlegun-

gen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes treffen zu den näheren An-

forderungen an 

1. den Nachweis technischer Maßnahmen nach § 19 Absatz 3a Satz 2, um si-

cherzustellen, dass ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien oder 

Grubengas eingespeichert werden kann, 
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2. die massengeschäftstaugliche Abwicklung von Zuordnungen zu Zeiträumen 

und Wechseln der Zeiträume nach § 19 Absatz 3a, insbesondere zu Verfah-

ren, Fristen und Datenformaten, 

3. die Entleerung nach § 19 Absatz 3a Satz 4, insbesondere 

a) zu Voraussetzungen und Nachweis einer Entleerung und 

b) zur sicheren, automatisierten und massengeschäftstauglichen Erhe-

bung, Ermittlung, Zuordnung, Abgrenzung, Verarbeitung und Übermitt-

lung der erforderlichen Werte, insbesondere zu Verfahren, Fristen und 

Datenformaten, wobei hinsichtlich erforderlicher Messwerte die gelten-

den mess- und eichrechtlichen Anforderungen zu beachten sind, und 

4. die Bestimmung und den Nachweis der Strommenge, auf die sich der An-

spruch nach § 19 Absatz 3b bezieht, und berücksichtigt dabei insbesondere 

a) den Umgang mit solchen Strommengen, die im Speicher selbst oder 

sonst hinter dem Netzverknüpfungspunkt verbraucht werden, und 

b) die sichere, automatisierte und massengeschäftstaugliche Erhebung, 

Ermittlung, Zuordnung, Abgrenzung, Verarbeitung und Übermittlung der 

erforderlichen Werte, wobei hinsichtlich erforderlicher Messwerte die 

geltenden mess- und eichrechtlichen Anforderungen zu beachten sind. 

Festlegungen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 trifft die Bundesnetzagentur erstmalig bis 

zum 30. Juni 2025, eine Festlegung nach Satz 1 Nummer 3 erstmalig bis zum 

30. September 2025 und eine Festlegung nach Satz 1 Nummer 4 erstmalig bis zum 

30. Juni 2026. 

§ 86 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 1 Strom oder Gas verkauft, überlässt oder ver-

äußert, 

1a. die Stromsteuerbefreiung entgegen § 71 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a 

nicht bis zum Ende eines Kalenderjahres für das vorangegangene Kalender-

jahr mitteilt oder eine falsche Mitteilung abgibt. 

2. (weggefallen), 
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3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 85 Absatz 3 in Verbindung mit § 65 

Absatz 1 oder Absatz 2 oder § 69 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 des 

Energiewirtschaftsgesetzes zuwiderhandelt oder 

4. einer Rechtverordnung 

a) nach § 90 Nummer 3, 

b) nach § 92 Nummer 1, 

c) nach § 92 Nummer 3 oder Nummer 4 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverord-

nung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 

Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatz es 1 Nummer 4 Buchstabe 

a und c mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit 

einer Geldbuße bis zu zweihunderttausend Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist 

1. die Bundesnetzagentur in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1a oder 

Nummer 3, 

2. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in den Fällen des Absat-

zes 1 Nummer 4 Buchstabe a und 

3. das Umweltbundesamt in den Fällen des Absatz es 1 Nummer 4 Buchstabe 

b oder Buchstabe c. 

§ 87 Benachritigung und Beteiligung der bundesnetzagentur bei bürgerlichen 

Rechtsstreitigkeiten 

(1) Der Bundesgerichtshof muss die Bundesnetzagentur über alle bürgerlichen 

Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, unterrichten. Er muss der 

Bundesnetzagentur auf Verlangen Abschriften von allen Schriftsätzen, Protokollen, 

Verfügungen und Entscheidungen übersenden. 

(2) Der Präsident oder die Präsidentin der Bundesnetzagentur kann, wenn er oder 

sie es zur Wahrung des öffentlichen Interesses als angemessen erachtet, aus den 

Mitgliedern der Regulierungsbehörde eine Vertretung bestellen, die befugt ist, dem 

Bundesgerichtshof schriftliche Erklärungen abzugeben, auf Tatsachen und Beweis-

mittel hinzuweisen, den Terminen beizuwohnen, in ihnen Ausführungen zu machen 
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und Fragen an Parteien, Zeugen und Sachverständige zu richten. Schriftliche Erklä-

rungen der vertretenden Personen sind den Parteien von dem Bundesgerichtshof 

mitzuteilen. 

Teil 7 Verordnungsermächtigungen, Berichte, Übergangsbestimmungen 

Abschnitt 1 Verordnungsermächtigungen 

§ 88 Verordnungsermächtigung zu Ausschreibungen für Biomasse 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates abweichend von den §§ 3, 22, 24, 25, 28c bis 30, 39 bis 39n, 44b, 

44c, 50, 50a, 52 und 55 für Biomasseanlagen Regelungen vorzusehen 

1. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere 

a) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in Teilmengen und dem 

Ausschluss einzelner Teilsegmente von der Ausschreibung, wobei ins-

besondere unterschieden werden kann 

aa) nach dem Inbetriebnahmedatum der Anlagen oder 

bb) zwischen fester und gasförmiger Biomasse, 

b) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen, 

c) zu der Festlegung von Höchstwerten für den Anspruch nach § 19 Ab-

satz 1 oder § 50, 

d) zu der Preisbildung und dem Ablauf der Ausschreibungen, 

2. zu weiteren Voraussetzungen, insbesondere 

a) die Bemessungsleistung oder die installierte Leistung der Anlage zu 

begrenzen und eine Verringerung oder einen Wegfall der finanziellen 

Förderung vorzusehen, wenn die Grenze überschritten wird, 

b) die Zusammenfassung von Anlagen abweichend von § 24 Absatz 1 zu 

regeln, 

c) Anforderungen und Zahlungsansprüche festzulegen oder auszuschlie-

ßen, die auch abweichend von den §§ 39i, 44b und 50a der Flexibilisie-

rung der Anlagen dienen, 

d) zu regeln, ob und in welchem Umfang der erzeugte Strom vom Anla-

genbetreiber selbst verbraucht werden darf und ob und in welchem Um-
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fang selbst erzeugter Strom und verbrauchter Strom bei der Ermittlung 

der Bemessungsleistung angerechnet werden kann, 

e) abweichende Regelungen zu treffen zu 

aa) dem Anlagenbegriff nach § 3 Nummer 1, 

bb) dem Inbetriebnahmebegriff nach § 3 Nummer 30 und 

cc) Beginn und Dauer des Anspruchs nach § 19 Absatz 1, 

f) den Übergangszeitraum nach der Zuschlagserteilung nach § 39g Ab-

satz 2 zu bestimmen, 

3. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Ausschreibungen, insbe-

sondere 

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer zu stellen, 

b) Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Projekte 

zu stellen, 

c) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten zu 

stellen, die von allen Teilnehmern an Ausschreibungen oder nur im Fall 

der Zuschlagserteilung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und 

den Betrieb der Anlage sicherzustellen, und die entsprechenden Rege-

lungen zur teilweisen oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicher-

heiten, 

d) festzulegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen die Einhaltung 

der Anforderungen nach den Buchstaben a bis c nachweisen müssen, 

4. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagserteilung im Rahmen einer 

Ausschreibung und zu den Kriterien für die Zuschlagserteilung, 

5. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, insbe-

sondere wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommen worden 

ist oder nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird, 

a) eine Untergrenze für die Bemessungsleistung festzulegen, 

b) eine Verringerung oder einen Wegfall der finanziellen Förderung vorzu-

sehen, wenn die Untergrenze nach Buchstabe a unterschritten wird, 

c) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorzusehen und deren Höhe und die 

Voraussetzungen für die Zahlungspflicht zu regeln, 
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d) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibun-

gen zu regeln und 

e) die Möglichkeit vorzusehen, die im Rahmen der Ausschreibungen ver-

gebenen Zuschläge nach Ablauf einer bestimmten Frist zu entziehen 

oder zu ändern und danach erneut zu vergeben, oder die Dauer oder 

Höhe des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 nach Ablauf einer bestimmten 

Frist zu ändern, 

6. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen der Bekanntma-

chung von Ausschreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und der erfor-

derlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber, 

7. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegenüber anderen Behörden, 

soweit dies für die Ausschreibungen erforderlich ist, 

8. zu den nach den Nummern 1 bis 7 zu übermittelnden Informationen, 

9. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des Zwecks 

und Ziels nach § 1 Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschafts-

gesetzes zu den Ausschreibungen zu regeln, einschließlich der Ausgestal-

tung der Regelungen nach den Nummern 1 bis 8. 

§ 88a Verordnungsermächtigung zu grenzüberschreitenden 

Ausschreibungen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, unter den in § 5 genannten Voraussetzun-

gen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu 

Ausschreibungen zu treffen, die Anlagen im Bundesgebiet und in einem oder mehre-

ren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union offenstehen, insbesondere 

1. zu regeln, dass ein Anspruch auf Zahlung nach diesem Gesetz auch für An-

lagen besteht, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

errichtet worden sind, wenn 

a) der Anlagenbetreiber über einen Zuschlag oder eine Zahlungsberechti-

gung verfügt, die im Rahmen einer Ausschreibung durch Zuschlag er-

teilt worden ist, und 

b) die weiteren Voraussetzungen für den Zahlungsanspruch nach diesem 

Gesetz erfüllt sind, soweit auf der Grundlage der folgenden Nummern 
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keine abweichenden Regelungen in der Rechtsverordnung getroffen 

worden sind, 

2. abweichend von den §§ 23 bis 55a Regelungen zu Verfahren und Inhalt der 

Ausschreibungen zu treffen, insbesondere 

a) zur kalenderjährlich insgesamt auszuschreibenden installierten Leistung 

in Megawatt, 

b) zur Anzahl der Ausschreibungen pro Jahr und zur Aufteilung des jährli-

chen Ausschreibungsvolumens auf die Ausschreibungen eines Jahres, 

c) zur Festlegung von Höchstwerten, 

d) den Anspruch nach § 19 Absatz 1 auf Anlagen auf bestimmten Flächen 

zu begrenzen, 

e) die Anlagengröße zu begrenzen und abweichend von § 24 Absatz 1 

und 2 die Zusammenfassung von Anlagen zu regeln, 

f) Anforderungen zu stellen, die der Netz- oder Systemintegration der An-

lagen dienen, 

3. abweichend von den §§ 30, 31, 34 und 36 bis 39m Anforderungen für die 

Teilnahme an den Ausschreibungen zu regeln, insbesondere 

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer zu stellen, 

b) Mindest- oder Höchstgrenzen für Gebote oder Teillose zu bestimmen, 

c) Anforderungen an den Planungs- oder Genehmigungsstand der Anla-

gen zu stellen, 

d) finanzielle Anforderungen an die Teilnahme an der Ausschreibung zu 

stellen, 

e) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten zu 

stellen, die von allen Teilnehmern oder nur im Fall der Zuschlagsertei-

lung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der Anla-

ge sicherzustellen, und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen 

oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicherheiten, 

f) festzulegen, wie Teilnehmer die Einhaltung der Anforderungen nach 

den Buchstaben a bis e nachweisen müssen, 
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4. die Art, die Form, das Verfahren, den Inhalt der Zuschlagserteilung, die Krite-

rien für die Zuschlagserteilung und die Bestimmung des Zuschlagswerts zu 

regeln, 

5. die Art, die Form und den Inhalt der durch einen Zuschlag vergebenen Zah-

lungsansprüche zu regeln, insbesondere zu regeln, 

a) dass die Zahlungen für elektrische Arbeit pro Kilowattstunde auch ab-

weichend von den Bestimmungen in den §§ 19 bis 55a und Anlage 1 

und 3 zu leisten sind, 

b) unter welchen Voraussetzungen die Zahlungen erfolgen; hierbei kön-

nen insbesondere getroffen werden 

aa) (weggefallen), 

bb) Bestimmungen zur Verhinderung von Doppelzahlungen durch 

zwei Staaten und 

cc) abweichende Bestimmungen von § 80 Absatz 2 zur Ausstellung 

von Herkunftsnachweisen, 

c) wie sich die Höhe und die Dauer der Zahlungen berechnen und 

d) wie die Standortbedingungen die Höhe der Zahlungen beeinflussen, 

6. Regelungen zu treffen, um die Errichtung, die Inbetriebnahme und den Be-

trieb der Anlagen sicherzustellen, insbesondere wenn eine Anlage nicht oder 

verspätet in Betrieb genommen worden ist oder nicht in einem ausreichen-

den Umfang betrieben wird, 

a) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorzusehen und deren Höhe und die 

Voraussetzungen für die Zahlungspflicht zu regeln, 

b) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibun-

gen zu regeln und 

c) die Möglichkeit vorzusehen, die im Rahmen der Ausschreibungen ver-

gebenen Zuschläge oder Zahlungsberechtigungen nach Ablauf einer 

bestimmten Frist zu entziehen oder zu ändern und danach erneut zu 

vergeben oder die Dauer oder Höhe des Förderanspruchs nach Ablauf 

einer bestimmten Frist zu ändern, 
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7. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen der Ausschrei-

bungen, der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen Mitteilungen 

an die Netzbetreiber, 

8. zur Übertragbarkeit von Zuschlägen oder Zahlungsberechtigungen vor der 

Inbetriebnahme der Anlage und ihrer verbindlichen Zuordnung zu einer Anla-

ge, insbesondere 

a) zu den zu beachtenden Frist- und Formerfordernissen und Mitteilungs-

pflichten, 

b) zu dem Kreis der berechtigten Personen und den an diese zu stellen-

den Anforderungen, 

9. zu regeln, dass abweichend von § 5 der Strom nicht im Bundesgebiet er-

zeugt oder im Bundesgebiet in ein Netz eingespeist werden muss, 

10. zum Anspruchsgegner, der zur Zahlung verpflichtet ist, zur Erstattung der 

entsprechenden Kosten und zu den Voraussetzungen des Anspruchs auf 

Zahlung in Abweichung von den §§ 19 bis 27, 51 bis 55b, 

11. zum Umfang der Zahlungen und zur anteiligen Zahlung des erzeugten 

Stroms aufgrund dieses Gesetzes und durch einen anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union, 

12. zu den nach den Nummern 1 bis 11 zu übermittelnden Informationen und 

dem Schutz der in diesem Zusammenhang übermittelten personenbezoge-

nen Daten, 

13. abweichend von § 35, den § § 70 bis 72 und 76 und 77 sowie von der Markt-

stammdatenregisterverordnung Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

zu regeln, 

14. abweichend von den §§ 8 bis 17 dieses Gesetzes sowie den §§ 13 und 13a 

des Energiewirtschaftsgesetzes Regelungen zur Netz- und Systemintegrati-

on zu treffen, 

15. abweichend von den Teillen 3 und 4 Abschnitt 1 des Energiefinanzierungs-

gesetzes und der Rechtsverordnung nach § 91 Regelungen zu den Kosten-

tragungspflichten und dem Ausgleich des EEG-Finanzierungsbedarfs nach 

den Teilen 3 und 4 Abschnitt 1 des Energiefinanzierungsgesetzes zu treffen, 
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16. abweichend von § 81 Regelungen zur Vermeidung oder Beilegung von Strei-

tigkeiten durch die Clearingstelle und von § 85 abweichende Regelungen zur 

Kompetenz der Bundesnetzagentur zu treffen, 

17. zu regeln, ob die deutschen Gerichte oder die Gerichte des Kooperations-

staates in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten über die Zahlungen oder über 

die Ausschreibungen zuständig sein sollen und ob sie hierbei deutsches 

Recht oder das Recht des Kooperationsstaates anwenden sollen. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates für Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien, die im Bundesgebiet errichtet worden sind und einen An-

spruch auf Zahlung nach einem Fördersystem eines anderen Mitgliedstaates der Eu-

ropäischen Union haben, 

1. abweichend von den §§ 19 bis 86 die Höhe der Zahlungen oder den Wegfall 

des Anspruchs nach den §§ 19 und 50 zu regeln, soweit ein Zahlungsan-

spruch aus einem anderen Mitgliedstaat besteht, 

2. die Erstreckung des Doppelvermarktungsverbots nach § 80 auch auf diese 

Anlagen zu regeln und 

3. abweichend von § 13a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes den ange-

messenen finanziellen Ausgleich zu regeln. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates 

1. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des Zwecks 

und Ziels nach § 1 Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschafts-

gesetzes zu den Ausschreibungen zu treffen, einschließlich der Ausgestal-

tung der Regelungen nach den Absätzen 1 und 2 und 

2. das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zu ermächtigen, im 

Rahmen von völkerrechtlichen Vereinbarungen mit den anderen Mitglied-

staaten der Europäischen Union unter Berücksichtigung des Zwecks und 

Ziels nach § 1 und der Vorgaben nach § 5 

a) Regelungen mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu 

den Ausschreibungen festzulegen, einschließlich der Ausgestaltung der 

Regelungen nach den Absätzen 1 und 2, 
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b) die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Zahlungen an Betreiber 

von Anlagen im Bundesgebiet nach dem Fördersystem des anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union zu regeln und 

c) einer staatlichen oder privaten Stelle in der Bundesrepublik Deutsch-

land oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die 

Aufgaben der ausschreibenden Stelle nach Absatz 1 oder 2 zu übertra-

gen und festzulegen, wer die Zahlungen an die Anlagenbetreiber leisten 

muss. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung nach den Absät-

zen 1 und 2 unterschiedliche Varianten zu regeln und im Rahmen von völkerrechtli-

chen Vereinbarungen mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

1. zu entscheiden, welche in der Rechtsverordnung nach den Absätzen 1 und 2 

getroffenen Regelungen im Rahmen der Ausschreibung mit dem jeweiligen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union Anwendung finden sollen und 

2. zu regeln, welche staatliche oder private Stelle in der Bundesrepublik 

Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

die ausschreibende Stelle nach Absatz 1 oder 2 ist und wer die Zahlungen 

an die Anlagenbetreiber leisten muss. 

§ 88b Verordnungsermächtigung zur Anschlussförderung 

von Güllekleinanlagen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, im Einver-

nehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft durch 

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates abweichend von den §§ 39g 

und 44 eine Anschlussförderung einzuführen für Anlagen, 

1. bei denen der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung nach der für die Anlage 

maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beendet ist, 

2. in denen mit Beginn der Anschlussförderung Biogas eingesetzt wird, zu des-

sen Erzeugung in dem jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich ein Anteil von 

Gülle mit Ausnahme von Geflügelmist und Geflügeltrockenkot von mindes-

tens 80 Masseprozent eingesetzt wird, und 

3. die eine installierte Leistung von 150 Kilowatt nicht überschreiten. 
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§ 88c Verordnungsermächtigung zur Zielerreichung 

Soweit das Monitoring zur Zielerreichung nach § 98 ergibt, dass die erneuerbaren 

Energien nicht in der für die Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 erforderlichen 

Geschwindigkeit ausgebaut werden, wird die Bundesregierung ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1. den Ausbaupfad nach § 4 neu festzusetzen, 

2. die jährlichen Zwischenziele für die Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien nach § 4a neu festzusetzen, 

3. im Anwendungsbereich der §§ 28 bis 28d Ausschreibungsvolumen für ein-

zelne oder mehrere Kalenderjahre oder die Verteilung der Ausschreibungs-

volumen auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres neu festzusetzen; hier-

bei kann auch die Anzahl der Gebotstermine eines Kalenderjahres abwei-

chend geregelt werden, und 

4. die Höchstwerte nach den §§ 36b, 37b, 38e, 39b oder § 39l dieses Gesetzes 

oder nach § 10 der Innovationsausschreibungsverordnung neu festzusetzen. 

§ 88d Verordnungsermächtigung zu Innovationsausschreibungen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates Innovationsausschreibungen nach § 39n einzuführen; hierfür kann 

sie Regelungen treffen 

1. zu den Ausschreibungsvolumen und Gebotsterminen sowie zur Anrechnung 

der Zuschlagsmengen auf die Ausschreibungsmengen der §§ 28 bis 28c, 

2. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere 

a) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens der Innovationsaus-

schreibung in Teilmengen, zu den Gebotsterminen, die auch abwei-

chend von § 28e festgelegt werden dürfen, und dem Ausschluss von 

Anlagen, wobei insbesondere unterschieden werden kann 

aa) nach Regionen und Netzebenen, 

bb) nach Vorgaben aus Netz- und Systemsicht, 

b) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen, 

c) zu der Festlegung von Höchstwerten, 

d) zu der Preisbildung und dem Ablauf der Ausschreibungen und 
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e) zu den Zuschlagsverfahren, insbesondere Regelungen, die das Aus-

schreibungsvolumen bei Unterzeichnung in Abhängigkeit von der Ge-

botsmenge reduzieren, 

3. abweichend von den §§ 19 bis 35a und 51 bis 53 zu Art, Form und Inhalt der 

durch einen Zuschlag zu vergebenden Zahlungsansprüche 

a) für elektrische Arbeit pro Kilowattstunde, insbesondere auch durch die 

Zahlung von technologieneutralen fixen Marktprämien und den Aus-

schluss einer Zahlung bei negativen Preisen, 

b) für die Bereitstellung installierter oder bereitgestellter systemdienlicher 

Leistung in Euro pro Kilowatt, 

c) für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen als Zahlung für ge-

leistete Arbeit oder die bereitgestellte Leistung, 

4. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderungen, mit denen der Inno-

vationscharakter festgestellt wird, insbesondere 

a) zum Bau und Betrieb von netz- und systemdienlich ausgelegten Anla-

gen, 

b) zur Steigerung der Flexibilität der Anlagen, 

c) zur besseren Nutzung der Netzanschlusskapazität, insbesondere kön-

nen von den Anlagenbetreibern auch Zahlungen für Netzkapazitäten 

verlangt werden, 

d) zu einem verstärkten Einsatz von Anlagen für Systemdienstleistungen, 

e) zu Ansätzen zur Minderung der Abregelung von Anlagen und 

f) zur Nachweisführung über das Vorliegen der Zuschlags- und Zahlungs-

voraussetzungen, 

5. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Ausschreibungen, insbe-

sondere 

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer stellen, 

b) Mindestanforderungen an die Anlagen stellen, insbesondere auch die 

Kombination von unterschiedlichen Anlagen zur Erzeugung von Strom 

aus erneuerbaren Energien untereinander oder mit Speichern vorzu-

schreiben, 
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c) Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Projekte 

stellen, 

d) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten 

stellen, die von allen Teilnehmern an Ausschreibungen oder nur im Fall 

der Zuschlagserteilung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und 

den Betrieb der Anlage sicherzustellen, und die entsprechenden Rege-

lungen zur teilweisen oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicher-

heiten treffen, 

e) festlegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen die Einhaltung von 

Anforderungen nach den Buchstaben a bis d nachweisen müssen, 

6. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagserteilung im Rahmen einer 

Ausschreibung und zu den Kriterien für die Zuschlagserteilung, insbesondere 

falls der Zuschlag nicht allein nach dem kostengünstigsten Gebot erteilt wer-

den soll, 

a) Wertungskriterien für die Beurteilung des Innovationscharakters sowie 

deren Einfluss auf die Zuschlagswahrscheinlichkeit, 

b) Wertungskriterien für die Beurteilung des Beitrags zur Netz- und Sys-

temdienlichkeit sowie deren Einfluss auf die Zuschlagswahrscheinlich-

keit, 

7. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, insbe-

sondere wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommen worden 

ist oder nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird, 

a) eine Untergrenze für die zu erbringende ausgeschriebene und bezu-

schlagte Leistung in Form von Arbeit oder Leistung festlegen, 

b) eine Verringerung oder einen Wegfall der Zahlungen vorsehen, wenn 

die Untergrenze nach Buchstabe a unterschritten ist, 

c) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorsehen und deren Höhe und die Vo-

raussetzungen für die Zahlungspflicht regeln, 

d) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibun-

gen regeln und 

e) die Möglichkeit vorsehen, die im Rahmen der Ausschreibungen verge-

benen Zuschläge nach Ablauf einer bestimmten Frist zu entziehen oder 
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zu ändern und danach erneut zu vergeben oder die Dauer oder Höhe 

des Zahlungsanspruchs nach Ablauf einer bestimmten Frist zu ändern, 

8. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen und Bekanntma-

chung von Ausschreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und der erfor-

derlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber, 

9. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegenüber den Netzbetreibern 

und anderen Behörden, soweit dies für die Ausschreibungen erforderlich ist, 

10. zu den nach den Nummern 2 bis 8 zu übermittelnden Informationen, 

11. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des Zwecks 

und Ziels nach § 1 Festlegungen zu den Ausschreibungen zu regeln, ein-

schließlich der Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 2 bis 9. 

§ 88e Verordnungsermächtigung zu den Ausschreibungen für innovative Kon-

zepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-

rates zu den Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter 

Stromspeicherung nach § 39o nähere Bestimmungen erlassen 

1. zu der Anzahl und dem Zeitpunkt der Gebotstermine, 

2. zu dem Ausschreibungsvolumen, wobei von § 28f Absatz 2 abgewichen wer-

den kann, 

3. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere 

a) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen, 

b) zu der Festlegung von Mindest- und Höchstwerten, auch zur Anpas-

sung dieser Werte, 

c) zu Mindestgebotswerten, 

d) zu der Bestimmung der Gebotsgrößen, 

e) zu der Anzahl an Geboten, die ein Bieter für ein Konzept abgeben darf, 

f) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in Teilmengen, wobei 

nach Regionen und Netzebenen unterschieden werden kann, und 

g) zu dem Zuschlagsverfahren, insbesondere zu Regelungen, die das 

Ausschreibungsvolumen bei Unterzeichnung in Abhängigkeit von der 
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Gebotsmenge verringern, sowie zu der Preisbildung im Ausschrei-

bungsverfahren, 

4. zu Art, Form, Dauer und Inhalt der durch einen Zuschlag zu vergebenden 

Zahlungsansprüche, auch abweichend von den §§ 19 bis 35a und 51 bis 

55a, insbesondere 

a) zu der Zahlung einer technologieneutralen Marktprämie, 

b) zu dem Ausschluss von Zahlungen bei negativen Preisen, 

c) zu der Zuordnung des erzeugten Stroms zu der Veräußerungsform der 

Marktprämie, 

d) zu Ansprüchen der Netzbetreiber gegen die Anlagenbetreiber auf Zah-

lung zur Verringerung des EEG-Finanzierungsbedarfs, insbesondere 

aa) dazu, dass solche Ansprüche für den Zeitraum oder für Teile von 

Zeiträumen entstehen, in denen 

aaa) der jeweilige Marktwert nach Anlage 1 oder nach abwei-

chenden Regelungen nach Buchstabe a oberhalb des 

anzulegenden Wertes liegt oder 

bbb) der Spotmarktpreis oberhalb von über Anlage 1 hinaus-

gehenden, weiteren Referenzwerten liegt, 

bb) dazu, dass die §§ 20 und 24 bis 27 ganz oder in Teilen auch auf 

den Anspruch auf Erstattung anzuwenden sind oder dass die An-

lagenbetreiber in entsprechender Anwendung dieser Bestimmun-

gen verpflichtet werden, 

5. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderungen, insbesondere 

a) zu dem Bau und Betrieb von netz- und systemdienlich ausgelegten An-

lagen, 

b) zu der Flexibilität der Anlagen, 

c) zu der Nutzung der Abwärme der Elektrolyseanlagen, 

d) zu der besseren Nutzung der Netzanschlusskapazität; insbesondere 

können von den Anlagenbetreibern auch Zahlungen für Netzkapazitä-

ten verlangt werden, und 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

171 

e) zu der Nachweisführung über das Vorliegen der Zuschlags- und Zah-

lungsvoraussetzungen, 

6. zu der Teilnahme an den Ausschreibungen, insbesondere 

a) zu den Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer, 

b) zu der Beschränkung der Ausschreibung auf einzelne erneuerbare 

Energien, 

c) zu den Mindestanforderungen an die Anlagen, insbesondere auch zu 

der Kombination von unterschiedlichen Anlagen zur Erzeugung von 

Strom aus erneuerbaren Energien untereinander oder mit Einrichtungen 

nach § 3 Nummer 1 zweiter Halbsatz, 

d) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Erzeugung des Wasserstoffs, 

e) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Speicherung des Wasser-

stoffs, 

f) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Rückverstromung aus Was-

serstoff, 

g) zu den Anforderungen an die Abwärmenutzung, 

h) zu zusätzlichen Anforderungen zu dem Verhältnis der Anlagen für die 

Erzeugung und Rückverstromung des Wasserstoffs, 

i) zu den Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der 

Anlagen, 

j) zu dem Nachweis der Einhaltung von Anforderungen nach den Buch-

staben a bis i durch die Teilnehmer und 

k) zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten, die von allen 

Teilnehmern an den Ausschreibungen oder nur im Fall der Zuschlagser-

teilung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der An-

lage sicherzustellen, und zu entsprechenden Regelungen zu der teil-

weisen oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicherheiten, 

7. zu dem Umfang der Zuschlagserteilung, insbesondere 

a) zu der räumlichen und zeitlichen Geltung der Zuschläge einschließlich 

der Möglichkeit, die zeitliche Geltung zu verlängern, und 
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b) zu der Übertragbarkeit von Zuschlägen auf andere Anlagenkombinatio-

nen mit Wasserstoffspeicherung oder auf andere Bieter, 

8. zu den Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, ins-

besondere, wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommen 

worden ist oder nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird, 

a) zu der behördlichen Zulassung der Anlagen, 

b) zu der Pflicht zu einer Geldzahlung und deren Höhe und den Voraus-

setzungen für die Zahlungspflicht, 

c) zu Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschrei-

bungen und 

d) zu Berichtspflichten der Bieter hinsichtlich der Realisierung der bezu-

schlagten Anlagenkombinationen mit wasserstoffbasierter Stromspei-

cherung, 

9. zu der näheren Bestimmung, inwieweit die Erschließung eines bezuschlag-

ten Standortes im Rahmen der Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung bei-

trägt zu einer sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten 

und umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 

mit Elektrizität, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren 

Energien beruht, 

10. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen und Bekanntma-

chung von Ausschreibungen, der Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnis-

se und der erforderlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber, auch abwei-

chend von den §§ 29 und 35, 

11. zu Auskunftspflichten der Netzbetreiber gegenüber der Bundesnetzagentur, 

soweit dies für die Ausschreibungen erforderlich ist, 

12. zu den nach den Nummern 1 bis 11 zu übermittelnden Informationen, 

13. zu Berichtspflichten der Bundesnetzagentur gegenüber dem Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Klimaschutz und 

14. zu der Ermächtigung der Bundesnetzagentur, unter Berücksichtigung des 

Ziels nach § 1 Festlegungen zu den Ausschreibungen zu erlassen, ein-

schließlich der Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 bis 13. 
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§ 88f Verordnungsermächtigung zu den Ausschreibungen für Anlagen zur Er-

zeugung von Strom aus Grünem Wasserstoff 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-

rates zu den Ausschreibungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grünem 

Wasserstoff nach § 39p nähere Bestimmungen erlassen: 

1. zu der Anzahl und dem Zeitpunkt der Gebotstermine, 

2. zu dem Ausschreibungsvolumen, wobei sie von § 28g Absatz 2 abweichen 

kann, 

3. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere 

a) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen, 

b) zu der Festlegung von Mindest- und Höchstwerten, auch zur Anpas-

sung dieser Werte, 

c) zu Mindestgebotswerten, 

d) zu der Bestimmung der Gebotsgrößen, 

e) zu der Anzahl an Geboten, die ein Bieter abgeben darf, 

f) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in Teilmengen, wobei 

insbesondere nach Regionen und Netzebenen oder danach, ob es sich 

um neue Anlagenteile handelt, unterschieden werden kann, und 

g) zu dem Zuschlagsverfahren, insbesondere Regelungen, die das Aus-

schreibungsvolumen bei Unterzeichnung in Abhängigkeit von der Ge-

botsmenge verringern, sowie zu der Preisbildung im Ausschreibungs-

verfahren, 

4. zu Art, Form, Dauer und Inhalt der durch einen Zuschlag zu vergebenden 

Zahlungsansprüche, auch abweichend von den §§ 19 bis 35a und 51 bis 

55a, insbesondere 

a) zu der Zahlung einer technologieneutralen Marktprämie, 

b) zu dem Ausschluss von Zahlungen bei negativen Preisen, 

c) zu der Zuordnung des erzeugten Stroms zu der Veräußerungsform der 

Marktprämie, 

d) zu Ansprüchen der Netzbetreiber gegen die Anlagenbetreiber auf Zah-

lung zur Verringerung des EEG-Finanzierungsbedarfs, insbesondere 
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aa) dazu, dass solche Ansprüche für den Zeitraum oder für Teile von 

Zeiträumen entstehen, in denen 

aaa) der jeweilige Marktwert nach Anlage 1 oder nach abwei-

chenden Regelungen nach Buchstabe a oberhalb des an-

zulegenden Wertes liegt oder 

bbb) der Spotmarktpreis oberhalb von über Anlage 1 hinausge-

henden, weiteren Referenzwerten liegt, 

bb) dazu, dass die §§ 20 und 24 bis 27 ganz oder in Teilen auch auf 

den Anspruch auf Erstattung anzuwenden sind oder dass die An-

lagenbetreiber in entsprechender Anwendung dieser Bestimmun-

gen verpflichtet werden, 

5. zur Bestimmung der höchstens zulässigen Bemessungsleistung der Anlage 

nach § 39q, 

6. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderungen, insbesondere 

a) zu dem Bau und Betrieb von netz- und systemdienlich ausgelegten An-

lagen, 

b) zu der Flexibilität der Anlagen, 

c) zu der Nutzung der Abwärme, 

d) zu der Nachweisführung über das Vorliegen der Zuschlags- und Zah-

lungsvoraussetzungen, 

7. zu der Teilnahme an den Ausschreibungen, insbesondere 

a) zu den Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer, 

b) zu zusätzlichen Anforderungen an den eingesetzten Grünen Wasser-

stoff, 

c) zu zusätzlichen Anforderungen an die Anlagen, 

d) zu den Anforderungen an die Abwärmenutzung, 

e) zu den Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der 

Anlagen, 

f) zu dem Nachweis der Einhaltung von Anforderungen nach den Buch-

staben a bis e durch die Teilnehmer und 
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g) zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten, die von allen 

Teilnehmern an den Ausschreibungen oder nur im Fall der Zuschlagser-

teilung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der An-

lage sicherzustellen, und zu entsprechenden Regelungen zu der teil-

weisen oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicherheiten, 

8. zu dem Umfang der Zuschlagserteilung, insbesondere 

a) zu der räumlichen und zeitlichen Geltung der Zuschläge einschließlich 

der Möglichkeit, die zeitliche Geltung zu verlängern, und 

b) zu der Übertragbarkeit von Zuschlägen auf andere Anlagen zur Erzeu-

gung von Strom aus Grünem Wasserstoff oder auf andere Bieter, 

9. zu den Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, ins-

besondere wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommen wor-

den ist oder nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird, 

a) zu der behördlichen Zulassung der Anlagen, 

b) zu der Pflicht zu einer Geldzahlung und deren Höhe und den Voraus-

setzungen für die Zahlungspflicht, 

c) zu Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschrei-

bungen und 

d) zu Berichtspflichten der Bieter hinsichtlich der Realisierung der bezu-

schlagten Anlagen, 

10. zu der näheren Bestimmung von Standortanforderungen, mit dem Ziel, dass 

die Erschließung eines bezuschlagten Standortes im Rahmen der Wasser-

stoff-Netzentwicklungsplanung zu einer sicheren, preisgünstigen, verbrau-

cherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen 

Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas und Wasserstoff, die zu-

nehmend auf erneuerbaren Energien beruht, beiträgt, 

11. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen und Bekanntma-

chung von Ausschreibungen, der Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnis-

se und der erforderlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber, auch ab-

weichend von den §§ 29 und 35, 

12. zu Auskunftspflichten der Netzbetreiber gegenüber der Bundesnetzagentur, 

soweit dies für die Ausschreibungen erforderlich ist, 
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13. zu den nach den Nummern 1 bis 12 zu übermittelnden Informationen, 

14. zu Berichtspflichten der Bundesnetzagentur gegenüber dem Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Klimaschutz und 

15. zu der Ermächtigung der Bundesnetzagentur, unter Berücksichtigung des 

Ziels nach § 1 Festlegungen zu den Ausschreibungen zu erlassen, ein-

schließlich der Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 bis 14. 

§ 89 Verordnungsermächtigung zur Stromerzeugung aus Biomasse 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates im Anwendungsbereich der §§ 42 bis 44 zu regeln, 

1. welche Stoffe als Biomasse gelten und 

2. welche technischen Verfahren zur Stromerzeugung angewandt werden dür-

fen. 

(2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-

stimmung des Bundesrates im Anwendungsbereich des § 44b Absatz 4 Nummer 2 

Anforderungen an ein Massenbilanzsystem zur Rückverfolgung von aus einem Erd-

gasnetz entnommenem Gas zu regeln. 

§ 90 Verordnungsermächtigung zu Nachhaltigkeitsanforderungen für Biomasse 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-

cherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1. zu regeln, dass der Anspruch auf Zahlung nach § 19 Absatz 1 und § 50 für 

Strom aus fester, flüssiger oder gasförmiger Biomasse nur besteht, wenn die 

zur Stromerzeugung eingesetzte Biomasse folgende Anforderungen erfüllt: 

a) bestimmte ökologische und sonstige Anforderungen an einen nachhal-

tigen Anbau und an die durch den Anbau in Anspruch genommenen 

Flächen, insbesondere zum Schutz natürlicher Lebensräume, von 

Grünland mit großer biologischer Vielfalt im Sinne der Richtlinie (EU) 

2018/2001 und von Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand, 

b) bestimmte ökologische und soziale Anforderungen an eine nachhaltige 

Herstellung, 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

177 

c) ein bestimmtes Treibhausgas-Minderungspotenzial, das bei der Strom-

erzeugung mindestens erreicht werden muss, 

2. die Anforderungen nach Nummer 1 einschließlich der Vorgaben zur Ermitt-

lung des Treibhausgas-Minderungspotenzials nach Nummer 1 Buchstabe c 

zu regeln, 

3. festzulegen, wie Anlagenbetreiber die Einhaltung der Anforderungen nach 

den Nummern 1 und 2 nachweisen müssen; dies schließt Regelungen ein 

a) zum Inhalt, zu der Form und der Gültigkeitsdauer dieser Nachweise 

einschließlich Regelungen zur Anerkennung von Nachweisen, die nach 

dem Recht der Europäischen Union oder eines anderen Staates als 

Nachweis über die Erfüllung von Anforderungen nach Nummer 1 aner-

kannt wurden, 

b) zur Einbeziehung von Systemen und unabhängigen Kontrollstellen in 

die Nachweisführung und 

c) zu den Anforderungen an die Anerkennung von Systemen und unab-

hängigen Kontrollstellen sowie zu den Maßnahmen zu ihrer Überwa-

chung einschließlich erforderlicher Auskunfts-, Einsichts-, Probenent-

nahme- und Weisungsrechte sowie des Rechts der zuständigen Behör-

de oder unabhängiger Kontrollstellen, während der Geschäfts- oder Be-

triebszeit Grundstücke, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume sowie 

Transportmittel zu betreten, soweit dies für die Überwachung oder Kon-

trolle erforderlich ist, 

4. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mit Aufgaben zu betrau-

en, die die Einhaltung der in der Rechtsverordnung nach den Nummern 1 bis 

3 geregelten Anforderungen sicherstellen, insbesondere mit der näheren Be-

stimmung der in der Rechtsverordnung auf Grund der Nummern 1 und 2 ge-

regelten Anforderungen sowie mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach 

Nummer 3. 

§ 91 Verordnungsermächtigung zum Ausgleichsmechanismus 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Weiterentwicklung des bundesweiten Aus-

gleichsmechanismus durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

zu regeln, 
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1. dass Vorgaben zur Vermarktung des nach diesem Gesetz kaufmännisch ab-

genommenen Stroms gemacht werden können, einschließlich 

a) der Möglichkeit, die Vergütungszahlungen und Transaktionskosten 

durch finanzielle Anreize abzugelten oder Übertragungsnetzbetreiber 

an den Gewinnen und Verlusten bei der Vermarktung zu beteiligen, 

b) der Überwachung der Vermarktung, 

c) Anforderungen an die Vermarktung und Kontoführung sowie an die Er-

mittlung des Werts des Abzugs für Strom aus ausgeförderten Anlagen 

nach § 53 Absatz 4 einschließlich von Veröffentlichungs- und Transpa-

renzpflichten, Fristen und Übergangsregelungen für den finanziellen 

Ausgleich des EEG-Finanzierugnsbedarf nach den Teilen 3 und 4 Ab-

schnitt 1 des Energiefinanzierungsgesetzes und 

2. dass und unter welchen Voraussetzungen die Übertragungsnetzbetreiber be-

rechtigt werden können, 

a) mit Anlagenbetreibern vertragliche Vereinbarungen zu treffen, die unter 

angemessener Berücksichtigung des Einspeisevorrangs der Optimie-

rung der Vermarktung des Stroms dienen; dies schließt die Berücksich-

tigung der durch solche Vereinbarungen entstehenden Kosten im Rah-

men des Ausgleichs des EEG-Finanzierungsbedarfs nach den Teilen 3 

und 4 Abschnitt 1 des Energiefinanzierungsgesetzes ein, sofern sie 

volkswirtschaftlich angemessen sind, 

b) Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2015 in Betrieb genommen wer-

den, bei andauernden negativen Preisen abzuregeln. 

§ 92 Verordnungsermächtigung zu Herkunftsnachweisen und  

Regionalnachweisen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, im Einver-

nehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 

und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1. die Anforderungen zu regeln an 

a) die Ausstellung, Übertragung, Entwertung und Verwendung von Her-

kunftsnachweisen nach § 79 Absatz 1 und von Regionalnachweisen 

nach § 79a Absatz 1 und 
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b) die Anerkennung von Herkunftsnachweisen nach § 79 Absatz 3, 

2. den Inhalt, die Form und die Gültigkeitsdauer der Herkunftsnachweise und 

der Regionalnachweise festzulegen, 

3. das Verfahren für die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung, Entwertung 

und Verwendung von Herkunftsnachweisen und für die Ausstellung, Übertra-

gung, Entwertung und Verwendung von Regionalnachweisen zu regeln so-

wie festzulegen, wie Antragsteller dabei die Einhaltung der Anforderungen 

nach Nummer 1 nachweisen müssen, 

4. die Ausgestaltung des Herkunftsnachweisregisters nach § 79 Absatz 4 und 

des Regionalnachweisregisters nach § 79a Absatz 4 zu regeln sowie festzu-

legen, welche Angaben an diese Register übermittelt werden müssen, wer 

zur Übermittlung verpflichtet ist und in welchem Umfang Netzbetreiber Aus-

kunft über die Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Regionalnach-

weisen verlangen können; dies schließt Regelungen zum Schutz personen-

bezogener Daten ein, in denen Art, Umfang und Zweck der Speicherung so-

wie Löschungsfristen festgelegt werden müssen, 

5. abweichend von § 79 Absatz 7 und von § 79a Absatz 10 zu regeln, dass 

Herkunftsnachweise oder Regionalnachweise Finanzinstrumente im Sinn des 

§ 1 Absatz 11 des Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 4 des Wertpa-

pierhandelsgesetzes sind, 

6. (weggefallen), 

7. im Anwendungsbereich von § 79a Absatz 6 zu regeln und zu veröffentlichen, 

welche Postleitzahlengebiete jeweils eine Region für die regionale 

Grünstromkennzeichnung um ein oder mehrere Postleitzahlengebiete, in de-

nen Strom verbraucht wird, bilden, 

8. für Strom aus Anlagen außerhalb des Bundesgebiets, die einen Zuschlag in 

einer Ausschreibung nach § 5 Absatz 2 Satz 2 erhalten haben: 

a) zu bestimmen, welche Gebiete in den betreffenden Staaten von der je-

weiligen Region für die regionale Grünstromkennzeichnung nach § 79a 

Absatz 6 umfasst sind, und die Veröffentlichung dieser Gebiete zu re-

geln, 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

180 

b) Anforderungen zu regeln an die Ausstellung, Übertragung und Entwer-

tung von Regionalnachweisen aus Anlagen in Gebieten nach Buchsta-

be a, 

9. den Betrag, um den sich der anzulegende Wert für Anlagen mit gesetzlich 

bestimmtem anzulegendem Wert reduziert, abweichend von § 53b festzule-

gen, 

10. im Anwendungsbereich von § 79a Absatz 5 Satz 3 Bestimmungen zum 

Nachweis zu treffen, dass die Übertragung von Regionalnachweisen nur ent-

lang der vertraglichen Lieferkette erfolgt ist, 

11. die konkrete Gestaltung der Ausweisung der regionalen Herkunft nach § 79a 

in der Stromkennzeichnung zu regeln, insbesondere die textliche und grafi-

sche Darstellung. 

§ 93 Verordnungsermächtigung zu Anforderungen an Grünen Wasserstoff 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 

des Bundesrates die Anforderungen an die Herstellung von Grünem Wasserstoff zu 

bestimmen, um sicherzustellen, dass nur Wasserstoff als Grüner Wasserstoff gilt, der 

ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde und der mit dem 

Ziel einer nachhaltigen Entwicklung der Energieversorgung vereinbar ist. Hierbei ist 

vorzusehen, dass für die Herstellung des Wasserstoffs nur Strom aus erneuerbaren 

Energien verbraucht werden darf, der keine finanzielle Förderung nach diesem Ge-

setz in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus können insbesondere nähere Best-

immungen erlassen werden: 

1. zu den Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, deren 

Strom zur Herstellung von Grünem Wasserstoff verwendet werden kann, 

insbesondere zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieser Anlagen im Verhält-

nis zur Inbetriebnahme der Anlage zur Herstellung von Grünem Wasserstoff, 

2. zum zeitlichen Verhältnis von Stromerzeugung und Wasserstoffherstellung, 

3. zum räumlichen Verhältnis der Anlage zur Erzeugung von Grünem Wasser-

stoff zur Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, 

4. zu einer Einführungsphase, in der von den Anforderungen der Nummern 1 

bis 3 in vorgegebenem Maß abgewichen werden kann, und 

5. zu besonderen Anforderungen an Demonstrations- und Pilotvorhaben. 
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Außerdem kann bestimmt werden, dass auch chemische Verbindungen, die aus-

schließlich aus Grünem Wasserstoff erzeugt werden, als Grüner Wasserstoff gelten. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Verordnung nach Absatz 1 auch An-

forderungen an die Nachweisführung für die Anforderungen nach Absatz 1 zu be-

stimmen. Hierbei können insbesondere nähere Anforderungen daran gestellt werden, 

wie vertragliche Beziehungen, die Stromlieferungen zur Herstellung von Grünem 

Wasserstoff zugrunde liegen, die Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 nach-

weisen können. 

(3) Im Anwendungsbereich der Absätze 1 und 2 wird die Bundesregierung auch er-

mächtigt, Grünen Wasserstoff durch einen Verweis auf die Verordnung nach § 37d 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 13 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu bestimmen. 

§ 94 (weggefallen) 

§ 95 Weitere Verordnungsermächtigungen 

Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates 

1. die Höchstwerte nach den §§ 36b, 37b oder 38e neu festzusetzen und ihre 

Verringerung und deren zeitliche Anwendung abweichend von den vorge-

nannten Bestimmungen zu regeln, 

1a. für Solaranlagen, die nach dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung in Betrieb 

genommen worden sind, 

a) die Höhe der anzulegenden Werte nach § 48 Absatz 1 bis 2a oder § 48a 

neu festzusetzen und 

b) die Höhe von Absenkungen der anzulegenden Werte für Strom aus So-

laranlagen und deren zeitliche Anwendung abweichend von § 49 zu re-

geln, 

2. im Anwendungsbereich des § 9 zu regeln, ab welchem Schwellenwert die 

Pflichten des § 9 Absatz 1 oder 1a auch für Anlagen und KWK-Anlagen mit 

einer installierten Leistung von weniger als 25 Kilowatt gelten und, soweit er-

forderlich, dafür kostenschützende Regelungen angelehnt an die Preisober-

grenzen in § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes vorzusehen, 

2a. unbeschadet der §§ 9, 10b sowie 100 Absatz 3, 3a und 4 Regelungen zur 

Weitverkehrsnetzanbindung von Anlagen einschließlich Steckersolargeräten, 
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wenn deren Nutzung mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden wäre, 

auch für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden 

sind, vorzugeben, insbesondere 

a) die von der Regelung erfassten Anlagen anhand ihrer technischen Be-

schaffenheit einschließlich ihrer installierten Leistung näher zu bestim-

men, 

b) vorzugeben, dass Anlagen nicht an ein Weitverkehrsnetz oder nur über 

ein Smart-Meter-Gateway im Sinn des § 2 Satz 1 Nummer 19 des 

Messstellenbetriebsgesetzes an ein Weitverkehrsnetz angebunden 

werden dürfen, und 

c) qualifizierte Anforderungen an die Anbindung an eine von Smart-Meter-

Gateways unabhängige Weitverkehrsnetzanbindung vorzugeben, 

3. festzulegen, wann ein Gebäude nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a nicht 

dazu geeignet ist, dass auf, an oder in ihm eine Solaranlage errichtet werden 

kann, 

4. ergänzend zu Anlage 2 Bestimmungen zur Ermittlung und Anwendung des 

Referenzertrags zu regeln, 

5. Anforderungen an Windenergieanlagen zur Verbesserung der Netzintegrati-

on (Systemdienstleistungen) zu regeln, insbesondere 

a) für Windenergieanlagen an Land Anforderungen 

aa) an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall, 

bb) an die Spannungshaltung und Blindleistungsbereitstellung, 

cc) an die Frequenzhaltung, 

dd) an das Nachweisverfahren, 

ee) an den Versorgungswiederaufbau und 

ff) bei der Erweiterung bestehender Windparks und 

b) für Windenergieanlagen an Land, die bereits vor dem 1. Januar 2012 in 

Betrieb genommen wurden, Anforderungen 

aa) an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall, 

bb) an die Frequenzhaltung, 

cc) an das Nachweisverfahren, 
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dd) an den Versorgungswiederaufbau und 

ee) bei der Nachrüstung von Altanlagen in bestehenden Windparks, 

6. abweichend von § 51 für Anlagen, 

a) deren anzulegender Wert in einem Zu¬schlagsverfahren nach dem 31. 

Dezember 2022 ermittelt wurde oder 

b) bei denen die Höhe des Anspruchs nach § 19 nicht durch Ausschrei-

bungen ermittelt wurde und die nach dem 31. Dezember 2022 in Be-

trieb genommen wurden, 

im Einklang mit dem europäischen Beihilfenrecht zu regeln, für welche Anla-

gen und unter welchen Voraussetzungen sich der anzulegende Wert im Fall 

negativer Spotmarktpreise auf null verringert. 

§ 96 Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die Rechtsverordnungen auf Grund der §§ 88, 88b, 88c, 88d, 88e, 88f, 89, 91, 

92, 93 und 95 Nummer 2 bedürfen der Zustimmung des Bundestages. 

(2) Wenn Rechtsverordnungen nach Absatz 1 der Zustimmung des Bundestages 

bedürfen, kann diese Zustimmung davon abhängig gemacht werden, dass dessen 

Änderungswünsche übernommen werden. Übernimmt der Verordnungsgeber die 

Änderungen, ist eine erneute Beschlussfassung durch den Bundestag nicht erforder-

lich. Hat sich der Bundestag nach Ablauf von sechs Sitzungswochen seit Eingang 

der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt seine Zustimmung zu der unveränder-

ten Rechtsverordnung als erteilt. 

(3) Die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen aufgrund der §§ 91 

und 92 können durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, aber 

mit Zustimmung des Bundestages auf eine Bundesoberbehörde übertragen werden. 

Die Rechtsverordnungen, die auf dieser Grundlage von der Bundesoberbehörde er-

lassen werden, bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates oder des Bundes-

tages. 
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Abschnitt 2 Kooperationsausschuss, Monitoring, Berichte 

§ 97 Kooperationsausschuss 

(1) Die zuständigen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Länder und des 

Bundes bilden einen Kooperationsausschuss. Der Kooperationsausschuss koordi-

niert die Erfassung 

1. der Ziele der Länder zur Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2, 

2. der Flächenausweisung in den Ländern für das Erreichen der Flächenbei-

tragswerte nach der Anlage zum Windenergieflächenbedarfsgesetz vom 

20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), in der jeweils geltenden Fassung, und 

3. des Stands der Umsetzung der Ziele nach Nummer 1 und der Flächenaus-

weisungen nach Nummer 2. 

(2) Der Kooperationsausschuss wird vom zuständigen Staatssekretär des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz geleitet. 

(3) Der Kooperationsausschuss tagt mindestens zweimal im Jahr. Die Mitglieder des 

Kooperationsausschusses können sich vertreten lassen. 

(4) Der Kooperationsausschuss wird von einem beim Bundesministerium für Wirt-

schaft und Klimaschutz einzurichtenden Sekretariat unterstützt. 

(5) Für die Sitzungen des Kooperationsausschusses müssen laufend die erforderli-

chen Daten beschafft und analysiert werden, insbesondere 

1. zu dem Stand des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land und Freiflä-

chenanlagen, 

2. zu dem Umfang der für diese Anlagen bereits genutzten Flächen und der für 

den Ausbaupfad nach § 4 erforderlichen weiteren Flächen, 

3. zu dem Umfang der für Windenergieanlagen an Land ausgewiesenen Flä-

chen und der für das Erreichen der Flächenbeitragswerte nach der Anlage 

zum Windenergieflächenbedarfsgesetz erforderlichen weiteren Flächen, 

4. zu dem Nachweis von Planaufstellungsbeschlüssen und dem Inkrafttreten 

von Landesgesetzen oder Raumordnungsplänen nach § 3 Absatz 3 des 

Windenergieflächenbedarfsgesetzes und 

5. zu der Dauer der Genehmigungsverfahren dieser Anlagen und den Hemm-

nissen in diesen Verfahren. 
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(6) Der Kooperationsausschuss kann sich bei der Aufgabe nach Absatz 5 unterstüt-

zen lassen. Zu diesem Zweck kann das Sekretariat des Kooperationsausschusses 

1. eine juristische Person des Privatrechts mit der Datenbeschaffung und Da-

tenanalyse beauftragen oder 

2. die Datenaufbereitung und Datenanalyse einer juristischen Person des Pri-

vatrechts nutzen, die von dieser Person im eigenen Interesse erstellt und 

dem Sekretariat des Kooperationsausschusses zur Verfügung gestellt wor-

den sind; das Sekretariat des Kooperationsausschusses kann diese Person 

durch Zuwendungen unterstützen. 

§ 98 Jährliches Monitoring zur Zielerreichung 

(1) Die Länder berichten dem Sekretariat des Kooperationsausschusses jährlich spä-

testens bis zum 31. Mai über den Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien 

und den Stand der Ausweisung von Flächen nach den Vorschriften des Windenergie-

flächenbedarfsgesetzes, insbesondere über 

1. den Stand der Umsetzung der für das Erreichen der Flächenbeitragswerte in 

§ 3 Absatz 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes vorgesehenen Maß-

nahmen, einschließlich der Angabe, zu welchem Anteil der Flächenbeitrags-

wert nach der Anlage zum Windenergieflächenbedarfsgesetz erreicht ist, so-

wie den Nachweis nach Maßgabe von § 3 Absatz 3 des Windenergieflä-

chenbedarfsgesetzes, 

2. den Umfang an Flächen, die in der geltenden Raumordnungs- und Bauleit-

planung für Windenergie an Land festgesetzt wurden, einschließlich der An-

gabe, zu welchem Anteil diese bereits durch Windenergieanlagen genutzt 

werden, 

3. die durchschnittliche Dauer der Planaufstellungsverfahren, 

4. die Planungen für neue Ausweisungen für die Windenergienutzung an Land 

in der Raumordnungs- und Bauleitplanung und 

5. den Stand der Genehmigung von Windenergieanlagen an Land, das heißt 

Anzahl und Leistung der Windenenergieanlagen an Land, auch mit Blick auf 

die Dauer von Genehmigungsverfahren von der Antragstellung bis zur Ge-

nehmigungserteilung. 
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Die ausgewiesenen Flächen sollen in Form von standardisierten Daten geografischer 

Informationssysteme (GIS-Daten) in nicht personenbezogener Form gemeldet wer-

den. Auch die Meldung von Flächen, die nicht durch GIS-Daten erfolgt, darf nur in 

nicht personenbezogener Form erfolgen. Im Fall nicht ausreichender Flächenverfüg-

barkeit sollen die Berichte auch Maßnahmen enthalten, wie weitere Flächen, insbe-

sondere Flächen im Eigentum des Landes, verfügbar gemacht werden können. Im 

Fall von Hemmnissen in der Regional- oder Bauleitplanung oder in Genehmigungs-

verfahren sollen die Berichte die dafür maßgeblichen Gründe und Vorschläge für 

Maßnahmen enthalten, um die Verzögerungen zu verringern einschließlich von Fall-

beispielen für eine gelungene Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Flächenda-

ten und Berichte dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten. Das Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz kann den Ländern Formatvorgaben für die 

Berichte nach Satz 1 machen. Bis diese Vorgaben vorliegen, können die Länder das 

Format ihrer Berichte nach Satz 1 selbst bestimmen. 

(2) Der Kooperationsausschuss wertet die Berichte der Länder nach Absatz 1 aus 

und legt jährlich spätestens bis zum 31. Oktober der Bundesregierung einen Bericht 

vor. 

(3) Die Bundesregierung berichtet jedes Jahr spätestens bis zum 31. Dezember, ob 

die erneuerbaren Energien in der für die Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 er-

forderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden. Zu diesem Zweck betrachtet sie, ob 

in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr der Richtwert für die Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien nach § 4a erreicht worden ist, und bewertet die Ausbau-

geschwindigkeit insbesondere unter Berücksichtigung 

1. der tatsächlichen Wetterbedingungen in dem vorangegangenen Kalender-

jahr, 

2. der bisherigen Entwicklung der installierten Leistung von Anlagen, 

3. des Berichts des Kooperationsausschusses nach Absatz 2 und 

4. von Prognosen für den weiteren Ausbau. 

Für das Monitoring im Jahr 2023 werden 269 Terawattstunden als Richtwert für die 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2022 zugrunde gelegt. Wenn 

die Bundesregierung feststellt, dass die erneuerbaren Energien nicht in der für die 

Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut 

werden, stellt sie in dem Bericht die Gründe dar, unterteilt in energie-, planungs-, ge-
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nehmigungs- und natur- und artenschutzrechtliche sowie sonstige Gründe, und legt 

erforderliche Handlungsempfehlungen vor. Die Bundesregierung geht in dem Bericht 

ferner auf die tatsächliche und die erwartete Entwicklung des Bruttostromverbrauchs 

ein. Wenn aufgrund von Prognosen, die nach dem Stand von Wissenschaft und 

Technik erstellt worden sein müssen, eine deutliche Änderung des erwarteten Brutto-

stromverbrauchs bis zum Jahr 2030 zu erwarten ist, enthält der Bericht auch erfor-

derliche Handlungsempfehlungen für eine Anpassung des Ausbaupfads nach § 4, 

des Strommengenpfads nach § 4a und der Ausschreibungsvolumen nach den §§ 28 

bis 28d. Die Bundesregierung leitet den Bericht den Regierungschefinnen und Regie-

rungschefs der Länder und dem Bundestag zu und legt, soweit erforderlich, unver-

züglich den Entwurf für eine Rechtsverordnung nach § 88c vor. 

(4) Ab dem 1. Januar 2024 umfasst der Bericht nach Absatz 3 zusätzlich eine Bewer-

tung zum Stand der Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und enthält 

insbesondere Angaben über 

1. die nach § 3 Absatz 3 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes erbrachten 

Nachweise, 

2. den Umfang ausgewiesener Flächen in der geltenden Raumordnungs- und 

Bauleitplanung für Windenergie an Land und inwieweit diese Flächen von der 

Windenergie an Land genutzt werden, 

3. den Zeitpunkt, in dem die Flächenbeitragswerte nach § 3 Absatz 1 in Verbin-

dung mit der Anlage zum Windenergieflächenbedarfsgesetz in den Ländern 

voraussichtlich erreicht werden und zu welchen Anteilen diese erreicht wor-

den sind, 

4. die Möglichkeit weiterer Maßnahmen und Vorschläge zur Planungsbeschleu-

nigung und 

5. die Eignung der Flächenbeitragswerte nach § 3 Absatz 1 in Verbindung mit 

der Anlage zum Windenergieflächenbedarfsgesetz für das Erreichen der 

Ausbaupfade und Ausbauziele nach diesem Gesetz. 

(5) Die Berichterstattung nach den Absätzen 3 und 4 erfolgt mit der Unterstützung 

des Umweltbundesamtes und auf der Grundlage der nach § 97 Absatz 5 beschafften 

und der nach § 98 Absatz 1 zu übermittelnden Daten. Die Berichterstattung nach 

Satz 1 darf keine personenbezogenen Daten enthalten. 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

188 

§ 99 Erfahrungsbericht 

(1) Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und das Windenergie-auf-See-

Gesetz und legt dem Bundestag bis zum 31. Dezember 2023 und dann alle vier Jah-

re einen Erfahrungsbericht vor. Der Bericht enthält insbesondere Angabe über 

1. die Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien, insbesondere 

auf die Entwicklung der übrigen Stromerzeugung, auf die Entwicklung der 

Treibhausgasemissionen, auf den Strommarkt und die Wechselwirkungen 

mit den europäischen Strommärkten und auf Arbeitsplätze in der Energie-

wirtschaft, 

2. die Erfahrungen mit Ausschreibungen nach Teil 3 Abschnitt 3, auch vor dem 

Hintergrund der Ziele, durch Wettbewerb einen kosteneffizienten Ausbau der 

erneuerbaren Energien zu sichern und Akteursvielfalt und Innovationen zu 

ermöglichen, 

3. den Stand und die direkten und indirekten Vorteile und Kosten von Mieter-

strom, 

4. den Stand der Markt-, Netz- und Systemintegration der erneuerbaren Ener-

gien, 

5. die Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien und ihrer Markt-, Netz- 

und Systemintegration und 

6. die Erfahrungen mit der finanziellen Beteiligung der Kommunen nach § 6. 

Die Bundesregierung berichtet auch, inwieweit der Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien ohne Zahlungen nach diesem Gesetz erfolgt und inwieweit neue Ansprüche für 

Zahlungen nach diesem Gesetz noch erforderlich sind; hierbei ist auch zu bewerten, 

ob die Dauer der Zahlungen nach § 25 Absatz 1 verkürzt werden kann und ob eine 

Einspeisevergütung für ausgeförderte Anlagen weiterhin erforderlich ist. Schließlich 

sind mit Blick auf die Nutzung der Biomasse zur Stromerzeugung auch die Wechsel-

wirkungen und Konkurrenzen zu ihrer Nutzung im Verkehrs- und im Wärmemarkt zu 

berichten. 

(2) Die Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und 

das Umweltbundesamt unterstützen das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-

maschutz bei der Erstellung des Erfahrungsberichts. Zur Unterstützung bei der Er-

stellung des Erfahrungsberichts soll das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-

maschutz außerdem wissenschaftliche Gutachten in Auftrag geben. 
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§ 99a Fortschrittsbericht Windenergie an Land 

Die Bundesregierung legt dem Bundestag jährlich bis zum 31. Dezember einen Be-

richt vor zu den aktuellen Nutzungskonkurrenzen beim Ausbau der Windenergie mit 

1. Funknavigationsanlagen, 

2. Wetterradaren und 

3. seismologischen Messstationen. 

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über Zeitplan und Stand möglicher Maß-

nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Windenergieanlagen an Land mit den Nut-

zungen und Geräten nach Satz 1. Die Bundesregierung berichtet auch, inwieweit bei 

den Maßnahmen nach Satz 2 weitere Beschleunigungsmöglichkeiten bestehen. So-

weit Nutzungskonkurrenzen mit militärischen Belangen bestehen, können diese im 

Einzelfall dargestellt werden. 

§ 99b Bericht zur Bürgerenergie 

Die Bundesnetzagentur berichtet der Bundesregierung bis zum 31. Dezember 2024 

und dann jährlich über Erfahrungen mit den Bestimmungen dieses Gesetzes zur Si-

cherung der Bürgerenergie und der Bürgerbeteiligung. 

Abschnitt 3 Schlussbestimmungen 

§ 100 Übergangsvorschriften 

(1) Soweit sich aus den nachfolgenden Absätzen nichts anderes ergibt, sind die 

Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 

geltenden Fassung anzuwenden 

1. für Strom aus Anlagen, 

a) die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind, 

b) deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebots-

termins vor dem 1. Januar 2023 ermittelt worden ist oder 

c) die vor dem 1. Januar 2023 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn 

des § 3 Nummer 37 Buchstabe b durch das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz oder als Pilotwindenergieanlage auf See im 

Sinn des § 3 Nummer 6 des Windenergie-auf-See-Gesetzes durch die 

Bundesnetzagentur festgestellt worden sind, 
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2. für Strom, der vor dem 1. Januar 2023 an einen Letztverbraucher geliefert 

wurde, und 

3. für Strom, der vor dem 1. Januar 2023 verbraucht und nicht von einem Elekt-

rizitätsversorgungsunternehmen geliefert wurde. 

(1a) Für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 gilt abweichend von Absatz 1, dass 

1. § 10b Absatz 1 dieses Gesetzes anstelle von § 10b Absatz 1 des Erneuerba-

re-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung an-

zuwenden ist, 

2. der Anspruch auf unentgeltliche Abnahme und die Regelung zur Zuordnung 

nach § 21c Absatz 1 Satz 3 dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden 

sind, dabei sind im Fall einer Zuordnung zur unentgeltlichen Abnahme § 21b 

Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 2, § 21c Absatz 1 Satz 5, § 53 Absatz 2 

und § 80a Satz 2 dieses Gesetzes auf diese Anlagen ebenfalls entsprechend 

anzuwenden, 

3. für Anlagen, die nach dem Ablauf des 29. Juli 2022 in Betrieb genommen 

wurden, an Stelle von § 100 Absatz 14 Satz 3 Nummer 3 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung § 48 

Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 und Satz 3 dieses Gesetzes anzuwenden ist, 

4. für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas § 9 Absatz 5 dieses Ge-

setzes anwendbar ist, unabhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme der An-

lage und unabhängig vom Zeitpunkt der Zuschlagserteilung für diese Anlage. 

(2) Für Anlagen nach Absatz 1, die nach dem 31. Dezember 2020 in Betrieb ge-

nommen worden sind, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines 

Gebotstermins nach dem 31. Dezember 2020 ermittelt worden ist oder die nach dem 

31. Dezember 2020 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn des § 3 Nummer 37 

Buchstabe b durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz festge-

stellt worden sind, ist § 6 dieses Gesetzes anstelle des § 6 in der am 31. Dezember 

2022 geltenden Fassung anzuwenden mit der Maßgabe, dass auch Windenergiean-

lagen an Land mit einer installierten Leistung von mehr als 750 Kilowatt bis ein-

schließlich 1 000 Kilowatt den Gemeinden Beträge durch einseitige Zuwendungen 

ohne Gegenleistung anbieten dürfen. Für Windenergieanlagen an Land und Freiflä-

chenanlagen nach Absatz 1, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen wor-

den sind, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotster-
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mins vor dem 1. Januar 2021 ermittelt worden ist oder die vor dem 1. Januar 2021 

als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn des § 3 Nummer 37 Buchstabe b durch 

das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz festgestellt worden sind, ist 

§ 6 dieses Gesetzes anzuwenden. Auf Vereinbarungen, die vor dem 16. Mai 2024 

geschlossen wurden, ist § 6 Absatz 4 Satz 1 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fas-

sung anzuwenden. 

(3) Sobald 

1. eine Anlage nach Absatz 1, die eine installierte Leistung von mehr als 25 Ki-

lowatt hat oder die nach der für sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes mit einer technischen Einrichtung ausgestattet werden 

muss, mit der der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüber-

lastung ferngesteuert reduzieren kann, 

2. eine KWK-Anlage, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden 

ist und eine installierte Leistung von mehr als 25 Kilowatt hat, oder 

3. eine Anlage nach Absatz 1, die hinter einem steuerbaren Netzanschluss 

nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes betrieben wird, 

nach dem Messstellenbetriebsgesetz mit einem intelligenten Messsystem ausgestat-

tet wird, ist § 9 Absatz 1 und 1b dieses Gesetzes anstelle der technischen Vorgaben 

nach der für die Anlage oder die KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuer-

bare-Energien-Gesetzes entsprechend anzuwenden. In den Fällen des Satzes 1 

Nummer 1 und 2 gilt bis zum Einbau des intelligenten Messsystems nach dem Mess-

stellenbetriebsgesetz die Pflicht nach der maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes, die Anlage oder die KWK-Anlage mit technischen Einrichtungen 

auszustatten, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netz-

überlastung ferngesteuert reduzieren kann, auch als erfüllt, wenn die technischen 

Einrichtungen nur dazu geeignet sind, 

1. die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung stufenweise ferngesteuert zu re-

duzieren, 

2. die Anlage oder die KWK-Anlage vollständig ferngesteuert abzuschalten oder 

3. die Anforderungen zu erfüllen, die der Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber 

oder dem Betreiber der KWK-Anlage zur Erfüllung der Pflicht vor der Inbe-

triebnahme der Anlage übermittelt hat. 
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Satz 2 ist rückwirkend anzuwenden. Abweichend von Satz 3 sind die Bestimmungen 

in Satz 2 nicht anzuwenden auf Fälle, in denen vor dem 1. Januar 2021 ein Rechts-

streit zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber rechtskräftig entschieden wurde. 

(3a) Für Betreiber von Solaranlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 7 

Kilowatt entfällt ab dem 1. Januar 2023 die Pflicht nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 

3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fas-

sung oder nach einer entsprechenden Bestimmung einer früheren Fassung des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes, nach der die An¬lagen mit technischen Einrichtungen 

ausgestattet werden mussten, mit denen der Netzbetreiber je¬derzeit die Einspeise-

leistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann, oder die Betreiber am 

Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale Wirkleistungseinspei-

sung auf 70 Prozent der installierten Leistung begrenzen mussten. Im Übrigen bleibt 

Absatz 3 unberührt. Sofern Betreiber von Anlagen nach dem Entfallen der Pflicht 

nach Satz 1 die maximale Wirkleis¬tungseinspeisung ihrer Anlagen nicht mehr auf 

70 Prozent der installierten Leistung begrenzen oder die bisherige Ausstattung ihrer 

Anlage mit einer technischen Einrichtung, mit der der Netz-betreiber jederzeit die 

Einspeiseleistung ganz oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann, be¬enden wol-

len, ist § 8 entsprechend anzuwenden; insbesondere ist dem Netzbetreiber das 

Begeh¬ren vorab mitzuteilen. 

(4) Sobald 

1. eine Anlage nach Absatz 1, die eine installierte Leistung von mehr als 7 Ki-

lowatt und höchstens 25 Kilowatt hat und die nicht nach der für sie maßgebli-

chen Fassung des Erneuerbare- Energien-Gesetzes mit einer technischen 

Einrichtung ausgestattet werden muss, mit welcher der Netzbetreiber jeder-

zeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren 

kann, oder 

2. eine KWK-Anlage, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden 

ist und eine installierte Leistung von mehr als 7 Kilowatt und höchstens 25 Ki-

lowatt hat, 

nach dem Messstellenbetriebsgesetz mit einem intelligenten Messsystem ausgestat-

tet wird, ist § 9 Absatz 1a und 1b dieses Gesetzes anstelle der technischen Vorga-

ben nach der für die Anlage oder die KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend anzuwenden. 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

193 

(5) Zur Bestimmung der Größe einer Anlage nach den Absätzen 3 bis 4 ist § 9 Ab-

satz 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(6) § 9 Absatz 8 dieses Gesetzes ist für Anlagen nach Absatz 1 anstelle von § 9 Ab-

satz 8 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden 

Fassung anzuwenden, wobei die Pflichten nach § 9 Absatz 8 nur von Anlagen erfüllt 

werden müssen, die nach dem 31. Dezember 2005 in Betrieb genommen worden 

sind. Dabei ist § 9 Absatz 8 Satz 4 erst ab dem 9. Februar 2024 anzuwenden. 

(7) § 19 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, Absatz 2, die §§ 21b, 21c 

Absatz 1 Satz 4 und 5, die §§ 23b, 25 Absatz 2 und § 53 Absatz 4 sind auch für aus-

geförderte Anlagen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen 

worden sind und am 31. Dezember 2020 einen Anspruch auf Einspeisevergütung 

hatten. 

(8) Für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen worden sind und 

Ablaugen der Zellstoffherstellung einsetzen, ist auch nach dem 1. Januar 2017 die 

Biomasseverordnung anzuwenden, die für die jeweilige Anlage am 31. Dezember 

2016 anzuwenden war. Anlagen nach Satz 1 dürfen nicht an Ausschreibungen teil-

nehmen. 

(9) § 52 ist auf Anlagen nach Absatz 1 und KWK-Anlagen anzuwenden, wenn der 

Betreiber ab dem 1. Januar 2023 gegen eine Pflicht verstößt, die einer der in § 52 

Absatz 1 genannten Pflichten in der für die Anlage oder KWK-Anlage maßgeblichen 

Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entspricht. Abweichend von Satz 1 ist 

§ 52 Absatz 1 Nummer 4 und 5 auf Anlagen nach Absatz 1 mit einer installierten 

Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt nicht anzuwenden, wenn der Betreiber vor 

dem 1. Juli 2024 gegen eine Pflicht verstößt, die einer der in § 52 Absatz 1 Nummer 

4 und 5 genannten Pflichten in der für die Anlage maß-geblichen Fassung des Er-

neuerbare-Energien- Gesetzes entspricht. § 52 tritt insofern an die Stelle der Sankti-

onsbewehrung dieser Pflicht nach der für die Anlage oder KWK-Anlage maßgebli-

chen Fassung des Erneuerbare-Energien- Gesetzes. Im Übrigen bestimmen sich die 

Sanktionsbewehrungen nach der für die Anlage oder KWK-Anlage maßgeblichen 

Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Abweichend von Satz 4 ist bei einem 

Verstoß gegen eine Registrierungspflicht ab dem 1. Januar 2023 ausschließlich § 52 

dieses Gesetzes anzuwenden. 

(10) § 71 Absatz 2 bis 6 ist auch für Zahlungen an die Betreiber von Anlagen nach 

Absatz 1 anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2014 in Betrieb genommen wurden. 
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Wenn Anlagenbetreiber nach Satz 1 keine Anlage nach dem 31. Dezember 2022 in 

Betrieb genommen haben, für die sie Zahlungen nach § 19 Absatz 1 oder § 50 in 

Anspruch nehmen, ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass abweichend von 

§ 71 Absatz 2 der maßgebliche Schwellenwert 500 000 Euro beträgt. 

(11) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für individuell zurechenbare öf-

fentliche Leistungen nach diesem Gesetz und nach den auf diesem Gesetz beruhen-

den Rechtsverordnungen, die vor dem Inkrafttreten der auf Grundlage des § 22 Ab-

satz 4 des Bundesgebührengesetzes durch das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie erlassenen Gebührenverordnung am 1. Oktober 2021 beantragt oder 

begonnen, aber noch nicht vollständig erbracht wurden, ist das bis einschließlich zum 

30. September 2021 geltende Recht in der jeweils geltenden Fassung weiter anzu-

wenden. 

(12) Auf die Ersetzung von Anlagen nach Absatz 1 ab dem 1. Januar 2023 sind 

§ 38b Absatz 2 und § 48 Absatz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich der Zah-

lungsanspruch, der auf die ersetzende Anlage übergeht, nach der für diese Anlage 

geltenden Fassung des Erneuerbare- Energien-Gesetzes bestimmt. 

(13) Bei den Ausschreibungen für Solaran¬lagen des ersten Segments mit einem 

Gebots¬termin im Jahr 2023 darf die Gebotsmenge pro Gebot abweichend von § 37 

Absatz 3 eine zu installierende Leistung von 100 Megawatt nicht überschreiten. Zah-

lungsberechtigungen dürfen abweichend von § 38a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a 

auch für Freiflächenanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 20 

Me¬gawatt ausgestellt werden, soweit dieser Zahlungsberechtigung bezuschlagte 

Gebote aus einem Gebotstermin des Jahres 2023 oder eines vorhergehenden Jah-

res zugeordnet worden sind und die installierte Leistung von 100 Megawatt nicht 

überschritten wird. 

(14) § 8 Absatz 5 Satz 3 ist auf Netzanschlussbegehren, die ab dem 3. August 2023 

und vor dem 1. Juli 2024 für eine oder mehrere Solaranlagen mit einer installierten 

Leistung von insgesamt höchstens 50 Kilowatt gestellt werden, entsprechend anzu-

wenden, wenn sich die Solaranlagen auf einem Grundstück mit bereits bestehendem 

Netzanschluss befinden und die insgesamt installierte Leistung an diesem Verknüp-

fungspunkt die Kapazität des bestehenden Netzanschlusses nicht übersteigt. 

(15) Für Strom aus Anlagen, die Biogas mit Ausnahme von Biomethan einsetzen, 

besteht der Anspruch auf Einspeisevergütung oder Marktprämie nach § 19 Absatz 1 

oder nach der entsprechenden Bestimmung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
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der für die Anlage maßgeblichen Fassung in den Kalenderjahren 2023 und 2024 je-

weils für die gesamte Bemessungsleistung der Anlage in dem jeweiligen Kalender-

jahr. Bei Anlagen, die einen Anspruch auf Flexibilitätszuschlag nach § 50 Absatz 1 in 

Verbindung mit § 50a oder nach der entsprechenden Bestimmung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes in der für die Anlage maßgeblichen Fassung haben, werden 

Mehrerlöse, die in dem jeweiligen Kalenderjahr durch die Erhöhung der für die Anla-

ge maßgeblichen Bemessungsleistung nach Satz 1 erzielt werden, auf den Anspruch 

auf Flexibilitätszuschlag angerechnet. Als Mehrerlöse im Sinne des Satzes 2 gelten 

nur Einnahmen, die für den zusätzlich erzeugten Strom erzielt werden und die den 

anzulegenden Wert für den in der Anlage erzeugten Strom um mehr als 1 Cent pro 

Kilowattstunde übersteigen. 

(16) Für Strom aus Anlagen, die nach dem am 31. Dezember 2011 geltenden Inbe-

triebnahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind, entfällt 

der Anspruch auf Erhöhung des Bonus für Strom aus nachwachsenden Rohstoffen 

nach § 27 Absatz 4 Nummer 2 in Verbindung mit Anlage 2 Nummer VI.2.b und VII.2 

zu dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fas-

sung nicht endgültig, wenn der für die Anlage vorgeschriebene Mindestanteil von 

Gülle im Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis einschließlich zum 30. April 2024 nicht jeder-

zeit eingehalten wurde. In diesem Zeitraum entfällt der Anspruch nur für die Kalen-

dertage, in denen der Mindestanteil an Gülle nicht eingehalten wurde. 

(17) (weggefallen) 

(18) Abweichend von § 39c können Bieter in den Ausschreibungen für Biomassean-

lagen nach den §§ 39 bis 39i in den Jahren 2024 und 2025 einmalig ein Gebot für 

eine bezuschlagte Biomasseanlage abgeben (Biomasse-Zusatzgebot), wenn der zu-

erst erteilte Zuschlag für die Biomasseanlage in einem Gebotstermin nach dem 

31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2024 erteilt wurde. In Ergänzung zu den 

Anforderungen an Gebote nach § 30 müssen Biomasse-Zusatzgebote folgende An-

forderungen erfüllen: 

1. die Nummer des bereits erteilten Zuschlags ist anzugeben, 

2. die Registernummer der Anlage, auf die sich das Gebot bezieht, ist anzuge-

ben und 

3. der Gebotswert darf weder den geltenden Höchstwert noch den Zuschlags-

wert des bereits erteilten Zuschlags überschreiten. 
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Der Vergütungszeitraum für Biomasse-Zusatzgebote entspricht dem des nach § 39h 

zuerst erteilten Zuschlags. Die §§ 39a bis 39i sind für Biomasse-Zusatzgebote ent-

sprechend anzuwenden. Wird ein Zuschlag für ein Biomasse-Zusatzgebot erteilt, ist 

für die Biomasseanlage das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der zum Zeitpunkt des 

Gebotstermins, in dem das Biomasse-Zusatzgebot abgegeben wurde, geltenden 

Fassung anwendbar. Sind die anzulegenden Werte für das ursprüngliche Gebot und 

das Biomasse-Zusatzgebot nicht identisch, ist für den in der Biomasseanlage erzeug-

ten Strom ein Gesamtwert nach § 23c Nummer 2 zu bilden. 

(19) Für Zuschläge nach § 36 für Windenergieanlagen an Land und nach § 36j für 

Zusatzgebote, die vor dem 1. Januar 2023 erteilt wurden, sind § 36e Absatz 1 und 

§ 55 Absatz 1 dieses Gesetzes anstelle des § 36e Absatz 1 und des § 55 Absatz 1 in 

der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes an-

zuwenden, soweit 

1. die Frist des § 36e Absatz 1 der für die Anlage maßgeblichen Fassung des 

Erneuerbare-Energien- Gesetzes am 9. Februar 2024 noch nicht abgelaufen 

ist und 

2. der Bieter für das bezuschlagte Gebot am 9. Februar 2024 noch keine Pöna-

le nach § 55 Absatz 1 in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes leisten muss. 

Abweichend von Satz 1 sind die Fristen des § 36e Absatz 1 und des § 55 Absatz 1 in 

der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes an-

wendbar, wenn der Bieter in Textform gegenüber der Bundesnetzagentur erklärt, 

dass diese anwendbar bleiben sollen. Für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 

2022 und vor dem 9. Februar 2024 einen Zuschlag erhalten haben, sind die Fristen 

des § 36e Absatz 1 und des § 55 Absatz 1 in der am 8. Februar 2024 geltenden Fas-

sung des Erneuerbare- Energien-Gesetzes anwendbar, wenn der Bieter in Textform 

gegenüber der Bundesnetzagentur erklärt, dass diese anwendbar bleiben sollen. 

(20) Anlagen, die vor dem 1. Januar 2026 in Betrieb genommen werden, können ab-

weichend von § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der unentgeltlichen Abnahme zuge-

ordnet werden, wenn ihre installierte Leistung weniger als 400 Kilowatt beträgt. 

(21) Für Solaranlagen, die vor Inkrafttreten der auf Grundlage von § 95 Nummer 3 

durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz erlassenen Verordnung 

in Betrieb genommen werden, bleibt die Voraussetzung des § 48 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1a, dass das auf dem Grundstück bestehende Wohngebäude nicht dazu 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

197 

geeignet ist, dass auf, an oder in ihm eine Solaranlage errichtet werden kann, unbe-

rücksichtigt. 

(22) Auf Anschlussbegehren, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor 

dem 16. Mai 2024 gestellt werden, ist § 8 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung 

anzuwenden. 

(23) § 9 Absatz 3 Satz 2 und 3, § 10a Absatz 2 und 3 und § 24 Absatz 1 Satz 4 und 5 

sind nicht anzuwenden auf Anlagen, die vor dem 16. Mai 2024 in Betrieb genommen 

worden sind. 

(24) § 21 Absatz 3 ist nicht anzuwenden auf Strom aus Solaranlagen, die vor dem 

16. Mai 2024 in Betrieb genommen worden sind und die auf, an oder in einem Ge-

bäude, das nicht Wohngebäude ist, oder einer Nebenanlage dieses Gebäudes instal-

liert sind. 

(25) Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 16. Mai 

2024 in Betrieb genommen worden sind, ist zusätzlich § 48 Absatz 2a Satz 2 Num-

mer 1 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anwendbar. 

(26) Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 16. Mai 

2024 in Betrieb genommen worden sind, ist § 48 Absatz 3 in der am 15. Mai 2024 

geltenden Fassung anzuwenden. 

(27) Für Solaranlagen, die vor dem 16. Mai 2024 Solaranlagen an demselben Stand-

ort ersetzen, ist § 38h oder § 48 Absatz 4 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung 

anzuwenden. 

(28) Für Anlagen, die nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und vor dem 16. Mai 

2024 in Betrieb genommen worden sind oder deren anzulegender Wert in einem Zu-

schlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem Ablauf des 31. Dezember 2022 und 

vor dem 16. Mai 2024 ermittelt worden ist, sind § 30 Absatz 1 Nummer 9, § 37 Ab-

satz 1 und 2, die §§ 37c, 38a Absatz 1 Nummer 3, die §§ 38b, 39g Absatz 1 Satz 3, 

§ 39i Absatz 5 und § 48 Absatz 1 Satz 1 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung 

anzuwenden. § 48 Absatz 1b ist nicht auf Anlagen nach Satz 1 anzuwenden. 

(29) Für Ausschreibungen mit einem Gebotstermin nach dem Ablauf des 31. Dezem-

ber 2022 und vor dem 16. Mai 2024 sind § 29 Absatz 1 Satz 2, die §§ 35, 37b, 38 

und 38a in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden und ist § 37d nicht 

anzuwenden. 

(30) § 53 Absatz 5 und § 54 Absatz 3 sind vor dem 16. Mai 2024 mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass sich der anzulegende Wert um 0 Cent verringert. 
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(31) § 8 Absatz 6 Satz 1 ist auf Netzanschlussbegehren nach § 8 Absatz 1 Satz 2, 

die nach dem Ablauf des 30. Juni 2024 und vor dem 1. Januar 2025 gestellt werden, 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Frist zur Übermittlung der in § 8 Absatz 6 

Satz 1 genannten Informationen höchstens einen Monat beträgt. § 8 Absatz 6 Satz 3 

ist in den Fällen nach Satz 1 entsprechend mit einer Frist von einem Monat anzu-

wenden. 

(32) § 8 Absatz 6a ist auf Netzanschlussbegehren anzuwenden, die nach dem Ablauf 

des 30. Juni 2024 gestellt werden. 

(33) § 36h Absatz 3 Satz 2 und 3 und § 46 Absatz 3 sind nicht anzuwenden auf 

Flugwindenergieanlagen an Land, die vor dem 1. Januar 2025 in Betrieb genommen 

worden sind oder deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Ge-

botstermins vor dem 1. Januar 2025 ermittelt worden ist. Wenn die Summe der in-

stallierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die an das Register als in 

Betrieb genommen gemeldet worden sind, bis zum 1. Oktober eines Jahres erstmals 

50 Megawatt überschritten hat, ist 

1. § 46 Absatz 3 nicht mehr anzuwenden auf Flugwindenergieanlagen an Land, 

deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird und die nach dem Ablauf 

des 31. Dezember desselben Jahres in Betrieb genommen worden sind, und 

2. § 36h Absatz 3 Satz 2 und 3 nicht mehr anzuwenden auf Flugwindenergiean-

lagen an Land, deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren eines 

Gebotstermins nach dem Ablauf des 31. Dezember desselben Jahres ermit-

telt worden ist. 

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich unverzüglich nach dem 1. Oktober die 

Summe der installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die an das 

Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind. 

(34) § 19 Absatz 3a und 3b ist erst anzuwenden, wenn und soweit jeweils konkreti-

sierende Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85d wirksam werden. 

(35) Abweichend von § 46 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz ist bei der Berechnung 

des anzulegenden Wertes für Strom aus Windenergieanlagen an Land nach § 22 

Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3, die nach dem 15. Mai 2024 und vor dem 1. Januar 

2025 in Betrieb genommen worden sind, der Zuschlagswert durch den Durchschnitt 

aus den Gebotswerten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Gebots-

termine für Windenergieanlagen an Land im Vorjahr zu ersetzen. 
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(36) Für Zuschläge nach § 39k für Biomethananlagen, die in einem Zuschlagsverfah-

ren eines Gebotstermins vor dem 1. Januar 2023 erteilt wurden, sind § 39j und § 55 

Absatz 4, 4a und 5a dieses Gesetzes anstelle des § 39j und des § 55 Absatz 4 und 

5a in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

anzuwenden, soweit 

1. die Frist des § 39e in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneu-

erbare-Energien-Gesetzes am 16. Mai 2024 noch nicht abgelaufen ist und 

2. der Bieter für das bezuschlagte Gebot am 16. Mai 2024 noch keine Pönale 

nach § 55 Absatz 4 und 5a in der für die Anlage maßgeblichen Fassung des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes leisten muss. 

Für Anlagen, die in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem 

31. Dezember 2022 und vor dem 16. Mai 2024 einen Zuschlag erhalten haben, sind 

§ 39j und § 55 Absatz 4 und 5a in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes anwendbar, wenn der Bieter in Textform gegenüber 

der Bundesnetzagentur erklärt, dass diese anwendbar bleiben sollen. 

(37) § 39d Absatz 2 und 3 ist bei den Ausschreibungen für Biomasseanlagen und 

§ 39k Absatz 3 ist bei den Ausschreibungen für Biomethananlagen mit einem Ge-

botstermin nach dem 15. Mai 2024 und vor dem 1. Januar 2028 nicht anzuwenden. 

(38) Für Biogasanlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe Ver-

gärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung gewonnen worden ist, und 

deren installierte Leistung aufgrund der für die Anlage maßgeblichen Fassung des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes insgesamt höchstens 75 Kilowatt betragen darf, 

bleibt der Vergütungsanspruch nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes bestehen, wenn die installierte Leistung der Anlage 

auf höchstens 150 Kilowatt erhöht wird. Der nach Satz 1 fortbestehende Vergütungs-

anspruch ist jährlich auf die Strommenge begrenzt, die in den drei der Leistungser-

höhung vorangegangenen Kalenderjahren durchschnittlich innerhalb eines Kalender-

jahres in das Netz eingespeist und vergütet wurde. Es besteht kein Vergütungsan-

spruch nach diesem Gesetz für Strommengen, die aufgrund der Leistungserhöhung 

nach Satz 1 erzeugt werden. Der Vergütungsanspruch besteht nach Satz 1 nur fort, 

wenn bei der Erzeugung des gesamten in der Anlage eingesetzten Biogases die Vo-

raussetzungen von § 44 Absatz 2 Nummer 3 dieses Gesetzes erfüllt sind. § 44 Ab-

satz 3 dieses Gesetzes ist entsprechend anzuwenden. Die aufgrund der Leistungs-

erhöhung zusätzlich erzeugten Strommengen müssen dem Netzbetreiber nicht zur 
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Verfügung gestellt werden. Eine Pflicht zur Direktvermarktung besteht auch dann 

nicht, wenn durch die Leistungserhöhung eine installierte Leistung von 100 Kilowatt 

überschritten wird. 

(39) Für Anlagen, die vor dem 1. Mai 2025 in Betrieb genommen werden, ist § 22 

Absatz 3 Satz 2 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden. Für Aus-

schreibungen zu Gebotsterminen vor dem 1. Mai 2025 ist § 30 Absatz 2 in der am 

15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden. 

(40) Für Anlagen, die vor dem 16. Mai 2024 in Betrieb genommen werden, ist § 48 

Absatz 2 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden. Bei der Anwen-

dung des § 49 zum 1. August 2024 gelten die in § 48 Absatz 2 genannten Werte als 

im vorangegangenen Zeitraum geltende anzulegende Werte. 

(41) § 37 Absatz 1a und 2 Nummer 5, § 38 Absatz 2 Nummer 7 und § 38a Absatz 1 

Nummer 7 sind nicht für Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor dem 1. August 

2024 anzuwenden. § 48 Absatz 6 ist nicht anzuwenden auf Anlagen, die vor dem 

1. November 2025 in Betrieb genommen werden. 

(42) Bei Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2023 in Betrieb genommen wurden, 

ist abweichend von § 38d Absatz 6 die Erstattung des Projektsicherungsbeitrags 

nicht vor dem 1. Juni 2024 fällig. 

§ 101 Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt 

Die Bestimmungen von § 22 Absatz 3 Satz 2, § 28b Absatz 2, § 30 Absatz 2, § 36h 

Absatz 3 Satz 2 und 3, § 37 Absatz 3, § 37b Absatz 2, § 37d, § 38a Absatz 1 Num-

mer 5, § 38h Satz 2, § 46 Absatz 3, § 48 Absatz 1b, 2 und 4 Satz 2, § 85a Absatz 1 

Satz 2 und § 100 Absatz 15, 16 und 36 dürfen erst nach der beihilferechtlichen Ge-

nehmigung durch die Europäische Kommission und nur nach Maßgabe dieser Ge-

nehmigung angewandt werden. Bis zu dieser Genehmigung sind § 22 Absatz 3 Satz 

2, § 28b Absatz 2, § 30 Absatz 2, § 37 Absatz 3, § 38a Absatz 1 Nummer 5, § 38b 

Absatz 1 Satz 2 und 3, § 46 Absatz 3, § 48 Absatz 2 und 4 Satz 2 sowie § 85a Ab-

satz 1 Satz 2 in der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung anzuwenden. 
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Anlage 1 (zu § 23a) Höhe der Marktprämie 

1. Begriffsbestimmungen 

 Im Sinn dieser Anlage ist 

 - „MP“ die Höhe der Marktprämie nach § 23a in Cent pro Kilowattstunde, 

 - „AW“ der anzulegende Wert unter Berücksichtigung der §§ 19 bis 54 in Cent 

pro Kilowattstunde, in den Fällen des § 23c ist dies der Gesamtwert für eine 

Anlage, 

 - „MW“ der jeweilige Monatsmarktwert in Cent pro Kilowattstunde, 

 - „JW“ der jeweilige Jahresmarktwert in Cent pro Kilowattstunde. 

2. Zeitlicher Anwendungsbereich 

 Für Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen 

worden sind oder deren Zuschlag vor dem 1. Januar 2023 erteilt worden ist, 

wird die Höhe der Marktprämie nach § 23a („MP“) anhand des energieträger-

spezifischen Monatsmarktwertes nach Nummer 3 berechnet. Für Strom aus 

anderen Anlagen wird die Höhe der Marktprämie nach § 23a („MP“) anhand 

des energieträgerspezifischen Jahresmarktwertes nach Nummer 4 berechnet. 

3. Berechnung der Marktprämie anhand des energieträgerspezifischen 

Monatsmarktwertes 

3.1 Berechnungsgrundsätze 

3.1.1 Die Höhe der Marktprämie wird kalendermonatlich berechnet. Die Berech-

nung erfolgt rückwirkend anhand der für den jeweiligen Kalendermonat be-

rechneten Werte. 

3.1.2 Die Höhe der Marktprämie in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und 

tatsächlich eingespeisten Stroms wir nach der folgenden Formel berechnet: 

MP = AW- MW 

 Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird abweichend von 

Satz 1 der Wert „MP“ mit null festgesetzt. 

3.2 Berechnung des Monatsmarktwerts „MW“ bei Strom aus Wasserkraft, 

Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie 

 Der Wert „MW“ ist bei direkt vermarktetem Strom aus Wasserkraft, Deponie-

gas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie der tatsächliche Mo-

natsmittelwert des Spotmarktpreises. 
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3.3 Berechnung es Monatsmarktwerts „MW“ bei Strom aus Windenergie und 

solarer Strahlungsenergie 

3.3.1 Energieträgerspezifischer Monatsmarktwert 

 Als Wert „MW“ ist anzulegen bei direkt vermarktetem Strom aus 

 - Windenergieanlagen an Land der Wert „MWWind an Land“ 

 - Windenergieanlagen auf See der Wert „MWWind auf See“ und 

 - Solaranlagen der Wert „MWSolar“ 

3.3.2 Windenergie an Land 

 „MWWind an Land“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von 

Strom aus Windenergieanlagen an Land, der sich aus dem Spotmarktpreis 

ergibt und wie folgt berechnet wird: 

 - Für jede Stunde eines Kalendermonats wird der durchschnittliche Spot-

marktpreis mit der Menge des in dieser Stunde nach der Online-

Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen 

an Land multipliziert. 

 - Die Ergebnisse für alle Stunden des Kalendermonats werden summiert. 

 - Diese Summe wird dividiert durch die Menge des in dem gesamten Kalen-

dermonat nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten 

Stroms aus Windenergieanlagen an Land. 

3.3.3 Windenergie auf See 

 „MWWind auf See“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von 

Strom aus Windenergieanlagen auf See, der sich aus dem Spotmarktpreis 

ergibt. Für die Berechnung von „MWWind auf See“ ist die Berechnungsmethode 

der Nummer 3.3.2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des nach der 

Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergie-

anlagen an Land der nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 er-

zeugte Strom aus Windenergieanlagen auf See zugrunde zu legen ist. 

3.3.4 Solare Strahlungsenergie 

 „MWSolar“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des Marktwerts von Strom aus 

Solaranlagen, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die Berechnung 

von „MWSolar“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 3.3.2 mit der Maßga-

be anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 

5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der Online-
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Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Solaranlagen zugrunde 

zu legen ist. 

4. Berechnung der Marktprämie anhand des energieträgerspezifischen 

Jahresmarktwerts 

4.1 Berechnungsgrundsätze 

4.1.1 Die Höhe der Marktprämie wird jährlich berechnet. Die Berechnung erfolgt 

rückwirkend anhand des für das jeweilige Kalenderjahr tatsächlich berechne-

ten Jahresmarktwerts. 

4.1.2 Die Höhe der Marktprämie in Cent pro Kilowattstunde direkt vermarkteten und 

tatsächlich eingespeisten Stroms wird nach der folgenden Formel berechnet: 

MP = AW - JW 

 Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, wird abweichend von 

Satz 1 der Wert ,MP‘ mit dem Wert null festgesetzt. 

4.2 Berechnung des Jahresmarktwerts ,JW‘ bei Strom aus Wasserkraft, De-

poniegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie 

 Als Wert „JW“ ist bei direkt vermarktetem Strom aus Wasserkraft, Deponie-

gas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geothermie der tatsächliche Jah-

resmittelwert des Spotmarktpreises anzulegen. 

4.3 Berechnung des Jahresmarktwertes „JW“ bei Strom aus Windenergie 

und solarer Strahlungsenergie 

4.3.1 Energieträgerspezifischer Jahresmarktwert 

 Als Wert „JW“ in Cent pro Kilowattstunde ist anzulegen bei direkt vermarkte-

tem Strom aus 

 - Windenergieanlagen an Land der Wert „JWWind an Land“ 

 - Windenergieanlagen auf See der Wert „JWWind auf See“ und 

 - Solaranlagen der Wert „JWSolar“. 

4.3.2 Windenergie an Land 

 „JWWind an Land“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom 

aus Windenergieanlagen an Land, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt 

und wie folgt berechnet wird: 

 - Für jede Stunde eines Kalenderjahres wird der durchschnittliche Spotmarkt-

preis mit der Menge des in dieser Stunde nach der Online-Hochrechnung 

nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land multi-



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

204 

pliziert. 

 - Die Ergebnisse für alle Stunden des Kalenderjahres werden summiert. 

 - Diese Summe wird dividiert durch die Menge des in dem gesamten Kalen-

derjahr nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms 

aus Windenergieanlagen an Land. 

4.3.3 Windenergie auf See 

 „JWWind auf See“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom 

aus Windenergieanlagen auf See, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. 

Für die Berechnung von „JWWind auf See“ ist die Berechnungsmethode der 

Nummer 4.3.2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des nach der Online-

Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen 

an Land der nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte 

Strom aus Windenergieanlagen auf See zugrunde zu legen ist. 

4.3.4 Solare Strahlungsenergie 

 „JWSolar“ ist der tatsächliche Jahresmittelwert des Marktwerts von Strom aus 

Solaranlagen, der sich aus dem Spotmarktpreis ergibt. Für die Berechnung 

von „JWSolar“ ist die Berechnungsmethode der Nummer 4.3.2 mit der Maßga-

be anzuwenden, dass statt des nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 

5.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an Land der nach der Online-

Hochrechnung nach Nummer 5.1 erzeugte Strom aus Solaranlagen zugrunde 

zu legen ist. 

5. Veröffentlichungen 

5.1 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen jederzeit unverzüglich auf einer ge-

meinsamen Internetseite in einheitlichem Format die auf der Grundlage einer 

repräsentativen Anzahl von gemessenen Referenzanlagen erstellte Online-

Hochrechnung der Menge des tatsächlich erzeugten Stroms aus Windener-

gieanlagen an Land, Windenergieanlagen auf See und Solaranlagen in ihren 

Regelzonen in mindestens stündlicher Auflösung veröffentlichen. Für die Er-

stellung der Online-Hochrechnung sind Reduzierungen der Einspeiseleistung 

der Anlage durch den Netzbetreiber oder im Rahmen der Direktvermarktung 

nicht zu berücksichtigen. 

5.2 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner für jeden Kalendermonat bis 

zum Ablauf des zehnten Werktags des Folgemonats auf einer gemeinsamen 
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Internetseite in einheitlichem Format und auf drei Stellen nach dem Komma 

gerundet folgende Daten in nicht personenbezogener Form veröffentlichen: 

 a) den Spotmarktpreis für jeden Kalendertag in stündlicher Auflösung, 

 b) den Wert „MW“ nach der Maßgabe der Nummer 3.2, 

 c) den Wert „MWWind an Land“ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.2, 

 d) den Wert „MWWind auf See“ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.3 und 

 e) den Wert „MWSolar“ nach der Maßgabe der Nummer 3.3.4. 

5.3 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner für jedes Kalenderjahr bis zum 

Ablauf des zehnten Werktages des Folgejahres auf einer gemeinsamen Inter-

netseite in einheitlichem Format und auf drei Stellen nach dem Komma ge-

rundet folgende Daten in nicht personenbezogener Form veröffentlichen: 

 a) den Wert „JW“ nach der Maßgabe der Nummer 4.2, 

 b) den Wert „JWWind an Land“ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.2, 

 c) den Wert „JWWind auf See“ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.3 und 

 d) den Wert „JWSolar“ nach der Maßgabe der Nummer 4.3.4. 

5.4 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner im Fall einer nicht vollständigen 

oder nur teilweisen Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen den von 

ihnen ermittelten Spotmarktpreis unverzüglich, spätestens zwei Stunden nach 

der Mitteilung der erforderlichen Informationen durch die Strombörsen nach 

Nummer 6 Buchstabe b veröffentlichen. 

5.5 Soweit Daten, die nach Nummer 5.2 oder 5.3 veröffentlicht werden müssen, 

nicht fristgerecht verfügbar sind, muss die Veröffentlichung unverzüglich 

nachgeholt werden.“ 

6. Mitteilungspflichten der Strombörsen 

 Die Strombörsen müssen den Übertragungsnetzbetreibern folgende Informa-

tionen mitteilen: 

 a) bis zum Ablauf des zweiten Werktags des Folgemonats den von ihnen im 

Rahmen der Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen ermittelten Spot-

marktpreis für jeden Kalendertag in stündlicher Auflösung und 

 b) im Fall einer nicht vollständigen oder nur teilweisen Kopplung der Orderbü-

cher aller Strombörsen für die jeweils hiervon betroffenen Stunden den an 

ihrer Strombörse ermittelten Preis für die Stromstundenkontrakte in der vortä-

gigen Auktion und ihr Handelsvolumen für diese Stromstundenkontrakte; die-
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se Mitteilung muss unverzüglich, spätestens zwei Stunden nach Abschluss 

der vortägigen Auktion erfolgen. 
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Anlage 2 (zu § 36h) Referenzertrag 

1. Eine Referenzanlage ist eine Windenergieanlage eines bestimmten Typs, für die 

sich entsprechend ihrer von einer dazu berechtigten Institution vermessenen Leis-

tungskennlinie an dem Referenzstandort ein Ertrag in Höhe des Referenzertrags er-

rechnet. 

2. Der Referenzertrag ist die für jeden Typ einer Windenergieanlage einschließlich 

der jeweiligen Nabenhöhe bestimmte Strommenge, die dieser Typ bei Errichtung an 

dem Referenzstandort rechnerisch auf Basis einer vermessenen Leistungskennlinie 

in fünf Betriebsjahren erbringen würde. Der Referenzertrag ist nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln; die Einhaltung der allgemein aner-

kannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn die Verfahren, Grundlagen und Re-

chenmethoden verwendet worden sind, die enthalten sind in den Technischen Richt-

linien für Windenergieanlagen, Teil 5, in der zum Zeitpunkt der Ermittlung des Refe-

renzertrags geltenden Fassung der FGW e. V. - Fördergesellschaft Windenergie und 

andere Erneuerbare Energien (FGW)5. 

3. Der Typ einer Windenergieanlage ist bestimmt durch die Typenbezeichnung, die 

Rotorkreisfläche, die Nennleistung und die Nabenhöhe gemäß den Angaben des 

Herstellers. 

4. Der Referenzstandort ist ein Standort, der bestimmt wird durch eine Rayleigh-

Verteilung mit einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 6,45 Metern pro Se-

kunde in einer Höhe von 100 Metern über dem Grund und einem Höhenprofil, das 

nach dem Potenzgesetz mit einem Hellmann-Exponenten α mit einem Wert von 0,25 

zu ermitteln ist, und einer Rauhigkeitslänge von 0,1 Metern. 

5. Die Leistungskennlinie ist der für jeden Typ einer Windenergieanlage ermittelte 

Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Leistungsabgabe, unabhängig 

von der Nabenhöhe. Die Leistungskennlinie ist nach den allgemein anerkannten Re-

geln der Technik zu ermitteln; die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der 

Technik wird vermutet, wenn die Verfahren, Grundlagen und Rechenmethoden ver-

wendet worden sind, die enthalten sind in den Technischen Richtlinien für Windener-

                                                 

5 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGWe. V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Er-

neuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin. 
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gieanlagen, Teil 2, der FGW6 in der zum Zeitpunkt der Ermittlung des Referenzer-

trags geltenden Fassung. Soweit die Leistungskennlinie nach einem vergleichbaren 

Verfahren vor dem 1. Januar 2000 ermittelt wurde, kann diese anstelle der nach Satz 

2 ermittelten Leistungskennlinie herangezogen werden, soweit im Geltungsbereich 

dieses Gesetzes nach dem 31. Dezember 2001 nicht mehr mit der Errichtung von 

Anlagen des Typs begonnen wird, für den sie gilt. 

6. Zur Vermessung der Leistungskennlinien nach Nummer 5 und zur Berechnung der 

Referenzerträge von Anlagentypen am Referenzstandort nach Nummer 2 sind für die 

Zwecke dieses Gesetzes Institutionen berechtigt, die für die Anwendung der in die-

sen Nummern genannten Richtlinien nach DIN EN ISO IEC 170254 akkreditiert sind. 

7. Bei der Anwendung des Referenzertrags zur Bestimmung und Überprüfung der 

Höhe des anzulegenden Wertes nach § 36h Absatz 2 ab Beginn des sechsten, elften 

und sechzehnten auf die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres wird der 

Standortertrag mit dem Referenzertrag ins Verhältnis gesetzt. Der Standortertrag ist 

die Strommenge, die der Anlagenbetreiber an einem konkreten Standort über einen 

definierten Zeitraum tatsächlich hätte einspeisen können. 

7.1 Der Standortertrag vor Inbetriebnahme wird aus dem Bruttostromertrag abzüglich 

der Verlustfaktoren ermittelt. Der Bruttostromertrag ist der mittlere zu erwartende 

Stromertrag einer Windenergieanlage an Land, der sich auf Grundlage des in Na-

benhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen Leistungskurve ohne Ab-

schläge ergibt. Verlustfaktoren sind Strommindererträge aufgrund von 

a) Abschattungseffekten, 

b) fehlender technischer Verfügbarkeit der Anlage in Höhe von höchstens 2 

Prozent des Bruttostromertrags, 

c) elektrischen Effizienzverlusten im Betrieb der Windenergieanlage zwischen 

den Spannungsanschlüssen der jeweiligen Windenergieanlage und dem 

Netzverknüpfungspunkt des Windparks, 

d) genehmigungsrechtlichen Auflagen, zum Beispiel zu Geräuschemissionen, 

Schattenwurf, Naturschutz oder zum Schutz des Flugbetriebs einschließlich 

Radar. 

                                                 

6 Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGWe. V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Er-

neuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin. 
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7.2 Für die Ermittlung des Standortertrags der ersten fünf, zehn und 15 auf die Inbe-

triebnahme der Anlage folgenden Jahre ist die eingespeiste Strommenge im Betrach-

tungszeitraum die Grundlage, zu der die fiktive Strommenge zu addieren ist, die der 

Anlagenbetreiber in dem Betrachtungszeitraum hätte einspeisen können. Die fiktive 

Strommenge ist die Summe der folgenden Strommengen: 

a) Strommengen, die auf eine technische Nichtverfügbarkeit von mehr als 2 

Prozent des Bruttostromertrags zurückgehen, 

b) Strommengen, die wegen Abregelungen durch den Netzbetreiber nach § 13a 

Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes oder nach § 14 Absatz 1 in Verbin-

dung mit § 13a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht erzeugt wur-

den, und 

c) Strommengen, die wegen sonstigen Abschaltungen oder Drosselungen, zum 

Beispiel der optimierten Vermarktung des Stroms, der Eigenversorgung oder 

der Stromlieferungen unmittelbar an Dritte, nicht eingespeist wurden. 

7.3 Die Berechnung des Standortertrags richtet sich nach dem Stand der Technik. Es 

wird vermutet, dass die Berechnungen dem Stand der Technik entsprechen, wenn 

die Technischen Richtlinien der „FGW e. V. - Fördergesellschaft Windenergie und 

andere Erneuerbare Energien“, insbesondere die Technischen Richtlinien für Wind-

energieanlagen, Teil 6 eingehalten worden sind. Die Berechnung der fiktiven Strom-

mengen erfolgt auf der Grundlage der konkreten Anlagendaten für die entsprechen-

den Betriebsjahre. Zu diesem Zweck ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, eine 

Datenhaltung zu organisieren, aus der die hierfür notwendigen Betriebszustände der 

Anlage durch berechtigte Dritte ausgelesen werden können und die nicht nachträg-

lich verändert werden können. 
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Anlage 3 (zu § 50b) Voraussetzungen und Höhe der Flexibilitätsprämie 

I. Voraussetzungen der Flexibilitätsprämie 

1. Anlagenbetreiber können die Flexibilitätsprämie verlangen, 

a) wenn für den gesamten in der Anlage erzeugten Strom keine Einspeisever-

gütung in Anspruch genommen wird und für diesen Strom unbeschadet des 

§ 27 Absatz 3 und 4, des § 27a Absatz 2 und des § 27c Absatz 3 des Erneu-

erbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung dem 

Grunde nach ein Vergütungsanspruch nach § 19 in Verbindung mit § 100 

Absatz 2 besteht, der nicht nach § 52 in Verbindung mit § 100 Absatz 2 ver-

ringert ist, 

b) wenn die Bemessungsleistung der Anlage im Sinne der Nummer II.1 erster 

Spiegelstrich mindestens das 0,2-fache der installierten Leistung der Anlage 

beträgt und 

c) sobald ein Umweltgutachter mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizi-

tätserzeugung aus erneuerbaren Energien bescheinigt hat, dass die Anlage 

für den zum Anspruch auf die Flexibilitätsprämie erforderlichen bedarfsorien-

tierten Betrieb nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik tech-

nisch geeignet ist. 

2. Die Höhe der Flexibilitätsprämie wird kalenderjährlich berechnet. Die Berechnung 

erfolgt für die jeweils zusätzlich bereitgestellte installierte Leistung nach Maßgabe der 

Nummer II. Auf die zu erwartenden Zahlungen sind monatliche Abschläge in ange-

messenem Umfang zu leisten. 

3. Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber die erstmalige Inanspruchnahme der 

Flexibilitätsprämie vorab mitteilen. 

4. Die Flexibilitätsprämie ist für die Dauer von zehn Jahren zu zahlen. Beginn der 

Frist ist der erste Tag des zweiten auf die Meldung nach Nummer I.3 folgenden Ka-

lendermonats. 

5. (aufgehoben) 
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II. Höhe der Flexibilitätsprämie 

1. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Anlage ist 

- „PBem“ die Bemessungsleistung in Kilowatt; im ersten und im zehnten Kalen-

derjahr der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie ist die Bemessungsleis-

tung mit der Maßgabe zu berechnen, dass nur die in den Kalendermonaten 

der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie erzeugten Kilowattstunden und 

nur die vollen Zeitstunden dieser Kalendermonate zu berücksichtigen sind; 

dies gilt nur für die Zwecke der Berechnung der Höhe der Flexibilitätsprämie, 

- „Pinst“ die installierte Leistung in Kilowatt, 

- „PZusatz“ die zusätzlich bereitgestellte installierte Leistung für die bedarfsorien-

tierte Erzeugung von Strom in Kilowatt und in dem jeweiligen Kalenderjahr, 

- „fKor“ der Korrekturfaktor für die Auslastung der Anlage, 

- „KK“ die Kapazitätskomponente für die Bereitstellung der zusätzlich installier-

ten Leistung in Euro und Kilowatt, 

- „FP“ die Flexibilitätsprämie nach § 50b in Cent pro Kilowattstunde. 

2. Berechnung 

2.1 Die Höhe der Flexibilitätsprämie nach § 50b („FP“) in Cent pro Kilowattstunde 

direkt vermarkteten und tatsächlich eingespeisten Stroms wird nach der folgenden 

Formel berechnet: 

 

2.2 „PZusatz“ wird nach der folgenden Formel berechnet: 

 

Dabei beträgt „fKor“ 

- bei Biomethan: 1,6 und 

- bei Biogas, das kein Biomethan ist: 1,1. Abweichend von Satz 1 wird der 

Wert „PZusatz“ festgesetzt 

- mit dem Wert null, wenn die Bemessungsleistung die 0,2fache installierte 

Leistung unterschreitet, 
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- mit dem 0,5fachen Wert der installierten Leistung „P inst“, wenn die Berech-

nung ergibt, dass er größer als der 0,5fache Wert der installierten Leistung 

ist. 

2.3 „KK“ beträgt 130 Euro pro Kilowatt. 

2.4 Ergibt sich bei der Berechnung der Flexibilitätsprämie ein Wert kleiner null, wird 

abweichend von Nummer 2.1 der Wert „FP“ mit dem Wert null festgesetzt. 
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Anlage 4 (weggefallen) 

Anlage 5 (zu § 3 Nummer 43c) Südregion 

Folgende kreisfreie Städte, Stadtkreise, Kreise und Landkreise bilden die Südregion: 

Südregion 

Baden-Württemberg 

Landkreis Alb-Donau-Kreis 

Stadtkreis Baden-Baden 

Landkreis Biberach 

Landkreis Böblingen 

Landkreis Bodenseekreis 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

Landkreis Calw 

Landkreis Emmendingen 

Landkreis Enzkreis 

Landkreis Esslingen 

Stadtkreis Freiburg im Breisgau 

Landkreis Freudenstadt 

Landkreis Göppingen 

Stadtkreis Heidelberg 

Landkreis Heidenheim 

Stadtkreis Heilbronn 

Landkreis Heilbronn 

Landkreis Hohenlohekreis 

Stadtkreis Karlsruhe 

Landkreis Karlsruhe 

Landkreis Konstanz 

Landkreis Lörrach 

Landkreis Ludwigsburg 

Landkreis Main-Tauber-Kreis 

Stadtkreis Mannheim 



Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023 - Stand: 08.05.2024 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

214 

Südregion 

Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 

Landkreis Ortenaukreis 

Landkreis Ostalbkreis 

Stadtkreis Pforzheim 

Landkreis Rastatt 

Landkreis Ravensburg 

Landkreis Rems-Murr-Kreis 

Landkreis Reutlingen 

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 

Landkreis Rottweil 

Landkreis Schwäbisch Hall 

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 

Landkreis Sigmaringen 

Stadtkreis Stuttgart 

Landkreis Tübingen 

Landkreis Tuttlingen 

Stadtkreis Ulm 

Landkreis Waldshut 

Landkreis Zollernalbkreis 

Bayern 

Landkreis Aichach-Friedberg 

Landkreis Altötting 

Kreisfreie Stadt Amberg 

Landkreis Amberg-Sulzbach 

Kreisfreie Stadt Ansbach 

Landkreis Ansbach 

Kreisfreie Stadt Aschaffenburg 

Landkreis Aschaffenburg 

Kreisfreie Stadt Augsburg 

Landkreis Augsburg 

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 
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Südregion 

Kreisfreie Stadt Bamberg 

Landkreis Bamberg 

Kreisfreie Stadt Bayreuth 

Landkreis Bayreuth 

Landkreis Berchtesgadener Land 

Landkreis Cham 

Landkreis Dachau 

Landkreis Deggendorf 

Landkreis Dillingen an der Donau 

Landkreis Dingolfing-Landau 

Landkreis Donau-Ries 

Landkreis Ebersberg 

Landkreis Eichstätt 

Landkreis Erding 

Kreisfreie Stadt Erlangen 

Landkreis Erlangen-Höchstadt 

Landkreis Forchheim 

Landkreis Freising 

Landkreis Freyung-Grafenau 

Landkreis Fürstenfeldbruck 

Kreisfreie Stadt Fürth 

Landkreis Fürth 

Landkreis Garmisch-Partenkirchen 

Landkreis Günzburg 

Landkreis Haßberge 

Kreisfreie Stadt Ingolstadt 

Kreisfreie Stadt Kaufbeuren 

Landkreis Kelheim 

Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) 

Landkreis Kitzingen 

Landkreis Landsberg am Lech 
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Südregion 

Kreisfreie Stadt Landshut 

Landkreis Landshut 

Landkreis Lindau (Bodensee) 

Landkreis Main-Spessart 

Kreisfreie Stadt Memmingen 

Landkreis Miesbach 

Landkreis Miltenberg 

Landkreis Mühldorf am Inn 

Kreisfreie Stadt München 

Landkreis München 

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz 

Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 

Landkreis Neustadt an der Waldnaab 

Landkreis Neu-Ulm 

Kreisfreie Stadt Nürnberg 

Landkreis Nürnberger Land 

Landkreis Oberallgäu 

Landkreis Ostallgäu 

Kreisfreie Stadt Passau 

Landkreis Passau 

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm 

Landkreis Regen 

Kreisfreie Stadt Regensburg 

Landkreis Regensburg 

Kreisfreie Stadt Rosenheim 

Landkreis Rosenheim 

Landkreis Roth 

Landkreis Rottal-Inn 

Kreisfreie Stadt Schwabach 

Landkreis Schwandorf 
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Südregion 

Kreisfreie Stadt Schweinfurt 

Landkreis Schweinfurt 

Landkreis Starnberg 

Kreisfreie Stadt Straubing 

Landkreis Straubing-Bogen 

Landkreis Tirschenreuth 

Landkreis Traunstein 

Landkreis Unterallgäu 

Kreisfreie Stadt Weiden in der Oberpfalz 

Landkreis Weilheim-Schongau 

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 

Kreisfreie Stadt Würzburg 

Landkreis Würzburg 

Hessen 

Landkreis Bergstraße 

Kreisfreie Stadt Darmstadt 

Landkreis Darmstadt-Dieburg 

Landkreis Groß-Gerau 

Landkreis Odenwaldkreis 

Landkreis Offenbach 

Rheinland-Pfalz 

Landkreis Alzey-Worms 

Landkreis Bad Dürkheim 

Landkreis Bad Kreuznach 

Landkreis Bernkastel-Wittlich 

Landkreis Birkenfeld 

Landkreis Donnersbergkreis 

Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 

Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz) 

Landkreis Germersheim 

Kreisfreie Stadt Kaiserslautern 
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Südregion 

Landkreis Kaiserslautern 

Landkreis Kusel 

Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz 

Kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Kreisfreie Stadt Mainz 

Landkreis Mainz-Bingen 

Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße 

Kreisfreie Stadt Pirmasens 

Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 

Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis 

Kreisfreie Stadt Speyer 

Landkreis Südliche Weinstraße 

Landkreis Südwestpfalz 

Kreisfreie Stadt Trier 

Landkreis Trier-Saarburg 

Kreisfreie Stadt Worms 

Kreisfreie Stadt Zweibrücken 

Saarland 

Landkreis Merzig-Wadern 

Landkreis Neunkirchen 

Landkreis Regionalverband Saarbrücken 

Landkreis Saarlouis 

Landkreis Saarpfalz-Kreis 

Landkreis St. Wendel 
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